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Hiermit übersenden wir den von der Bundesregierung beschlos-
senen Bericht 

Wissenschaft und Forschung 

im geteilten Deutschland. 

Aus sachlichen und arbeitstechnischen Gründen war es erfor-
derlich, für das Bildungswesen und den Wissenschaftsbereich 
jeweils einen gesonderten Bericht zu erstellen. Der Bundes-
minister für gesamtdeutsche Fragen und der Bundesminister 
des Innern haben ihren Berichtsteil am 4. August 1969 (Druck-
sache V/4609) vorgelegt. 

Gerhard Stoltenberg Herbert Wehner 
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Wissenschaft und Forschung 

im geteilten Deutschland 

Vorbemerkungen 

Der vorgelegte Bericht über Wissenschaft und Forschung im geteilten 
Deutschland geht auf einen Auftrag des Deutschen Bundestages zu-
rück, eine vergleichende Darstellung des Wissenschaftssystems und 
des Bildungswesens in beiden Teilen Deutschlands vorzulegen. Die 
Bundesregierung hielt es aus sachlichen und arbeitstechnischen Grün-
den für erforderlich, den Bericht in zwei Teilen zu erstellen. Die „Ver-
gleichende Darstellung des Bildungswesens im geteilten Deutschland" 
liegt dem Deutschen Bundestag (Drucksache V/4609) bereits vor. In den 
Vorbemerkungen dazu ist die chronologische Entwicklung 

— Große Anfrage der Fraktion der SPD vom 4. Oktober 1967 (Druck-
sache V/2132) 

— Große Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache V/2476) 

— Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Wissenschaft, Kultur-
politik und Publizistik vom 14. Februar 1969 

— Annahme des Antrags des Ausschusses in der 234. Sitzung am 
13. Mai 1969 

im einzelnen festgehalten. 

Dieser erste Bericht über Wissenschaft und Forschung, zu dem es auf 
vielen Fachgebieten keine Vorarbeiten in der Bundesrepublik Deutsch-
land gab, stützt sich auf eine Reihe von Gutachten, die von Wissen-
schaftlern aus der Bundesrepublik jeweils für ihr Fachgebiet erstellt 
worden sind, wobei die Kenntnisse über die Verhältnisse in Mittel-
deutschland auf den verschiedenen Gebieten von den wechselnden 
fachlichen Informationsmöglichkeiten bedingt sind. Die politische 
Führung im anderen Teil Deutschlands wünscht, in der internationalen 
wissenschaftlichen Welt Fuß zu fassen, betreibt aber gleichzeitig die 
Auflösung der noch bestehenden gesamtdeutschen Gesellschaften und 
Publikationsorgane und erschwert überhaupt die persönlichen Kon-
takte der Wissenschaftler untereinander. 

So gilt die Feststellung, daß die Wissenschaft keine politischen Gren-
zen kennt, nicht im geteilten Deutschland. 

Der Bericht setzt weithin die Verhältnisse in der Bundesrepublik als 
bekannt voraus. 

Das trifft insbesondere für die Darstellung der Organisation von 
Wissenschaft und Forschung zu. 
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ERSTER TEIL 

Wissenschaft und Forschung im geteilten Deutschland 

Einleitung 

Deutschland besitzt in Wissenschaft und Forschung 
eine lange und erfolgreiche Tradition. Nach der Tei-
lung ist die Entwicklung in der Bundesrepublik und 
in Mitteldeutschland unterschiedliche Wege gegan-
gen.  in  Mitteldeutschland wird aus ideologischen 
Gründen und bedingt durch die totale Planwirtschaft 
ein wesentlich größerer Einfluß auf die Wissenschaft 
genommen als in der Bundesrepublik. 

Das betrifft die Wissenschaftsorganisation, die Aus-
wahl der Forschungsschwerpunkte sowie die Einfluß-
nahme auf Veröffentlichungen von Forschungsergeb-
nissen. 

In dem vorliegenden Bericht wird ein Überblick 
über den Stand von Wissenschaft und Forschung in 
Mitteldeutschland in ausgewählten Fachgebieten ge-
geben und in wichtigen Struktur- und Leistungs-
daten mit dem Stand in der Bundesrepublik vergli-
chen. Dabei sind dem Vergleich wegen der unter-
schiedlichen Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme 
Grenzen gesetzt; in den Natur- und Ingenieurwis-
senschaften ist er eher möglich als in den Geistes- 
und Gesellschaftswissenschaften. 

Die Erfolge der deutschen Wissenschaft in Vergan-
genheit und Gegenwart beruhen nicht zuletzt auf der 
Freiheit der Forschung. Das Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland garantiert diese Freiheit: 
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind 
frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der 
Treue zur Verfassung." (Artikel 5 Abs. 3 GG). 

Eine entsprechende Garantie der Freiheit ist in der 
neuen „Verfassung der DDR" vom 6. April 1968 
nicht enthalten. Nach Artikel 17 Abs. 1 dieser Ver-
fassung sind „Wissenschaft und Forschung sowie 
die Anwendung ihrer Erkenntnisse wesentliche 
Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft und wer-
den durch den Staat allseitig gefördert". Ziel der 
Förderung von Wissenschaft und Forschung ist nach 
Absatz 3 dieses Artikels „die Gesellschaft und das 
Leben der Bürger zu schützen und zu bereichern, 
die wissenschaftlich-technische Revolution zu mei-
stern sowie den ständigen Fortschrit der sozialisti-
schen Gesellschaft zu bewältigen". 

In beiden Teilen Deutschlands ist die wachsende Be-
deutung von Wissenschaft und Forschung für die 
kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung erkannt worden. Die Bundesregierung hat 
in ihren Forschungsberichten I (1965), II (1967) und 
III (1969) über den Stand von Wissenschaft und 
Forschung in der Bundesrepublik dem Deutschen 
Bundestag Rechenschaft abgelegt, Zukunftsaufgaben 
von Forschung und Entwicklung aufgezeigt und die 
künftige Forschungspolitik im Rahmen der Gesell-
schaftspolitik dargelegt. 

In Mitteldeutschland werden zwar häufig program-
matische Erklärungen über wissenschaftspolitische 
Zielvorstellungen abgegeben, doch wird nur wenig 
Material über die Lage in den einzelnen Wissen-
schaftsgebieten veröffentlicht. 

Der Marxismus-Leninismus erhebt den Monopol-
anspruch als umfassendes System des Denkens und 
Handelns auf eine Durchdringung sämtlicher Wissen-
schaftsbereiche. 

Der Wissenschaft in Mitteldeutschland ist auf dem 
VI. Parteitag der SED (1963) als oberstes Ziel das 
Erreichen des „Welthöchststandes" gesetzt worden. 
„Die Wissenschaft kann als eine Hauptproduktiv-
kraft nur voll wirksam werden, wenn Forschung 
und Lehre von dem erkennbaren wissenschaftlich

-

technischen Höchstniveau in der Welt ausgehen und 
inhaltlich und organisatorisch so geplant und geleitet 
werden, daß insbesondere auf den für die Volkswirt-
schaft bestimmenden Gebieten Pionier- und Spitzen-
leistungen errungen werden." 

Diese Forderung verbindet sich mit der Überzeu-
gung, daß das sozialistische System dem naturwis-
senschaftlich-technischen Fortschritt bessere gesell-
schaftliche und volkswirtschaftliche Bedingungen bie-
tet als der Kapitalismus. Dabei wird das Jahrzehnt 
zwischen 1970 und 1980 als die entscheidende Phase 
im Wettbewerb beider Systeme angesehen. 

A. Organisation von Wissenschaft und Forschung 
in Mitteldeutschland 

1. Zentrale Planung und Leitung 

An der Spitze aller hierarchisch aufgebauten Wissen-
schaftsapparate steht die Parteiführung selbst, in 
deren Auftrag der zentrale Parteiapparat (insbeson-
dere die Abteilung Wissenschaft beim Zentral-
komitee [ZK] der SED) und die parteieigenen In-
stitute tätig werden. 

1. Die Kommission für Wissenschaft und Univer-
sitäten beim ZK der SED bestimmt unmittelbar 
die Leitlinien der Wissenschaftspolitik, die zen-
trale Planung und Leitung. Diese Beschlüsse sind 
bindend für alle nachgeordneten Parteiorgani-
sationen an den Universitäten und Hochschulen. 

2. Die Staatliche Plankommission als zentrales 
Organ des Ministerrates hat die Aufgabe, die 
wissenschaftlich-technischen und die ökonomi-
schen, langfristigen Entwicklungspläne auszuar-
beiten. Sie ist dafür verantwortlich, daß dem 
Ministerrat volkswirtschaftlich koordinierte und 
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bilanzierte Perspektiv- und Jahresvolkswirt-
schaftspläne vorgelegt werden 1). Der Kommis-
sion zugeordnet ist der 1963 gegründete Beirat 
für Ökonomische Forschung, der Vorschläge für 
die „Hauptrichtung und die Schwerpunkte der 
Ökonomischen Forschung" in enger Verbindung 
zu den Naturwissenschaften und der Technik er-
stellt und somit die gesamte Forschung im Be-
reich der sozialistischen Wirtschaft leitet, plant, 
koordiniert und kontrolliert 2). 

3. Der überwiegend aus Wissenschaftlern zusam-
mengesetzte Forschungsrat ist das höchste bera-
tende Gremium für alle Fragen der naturwissen-
schaftlichen und technischen Forschung. Er ist auf 
Weisung des Ministerrates tätig. Der Forschungs-
rat hat den Auftrag, die Pläne für die technische 
Forschung auf Grund der Volkswirtschaftspläne 
unter Angleichung der Forschungskapazität an 
die wirtschaftlichen Erfordernisse zu entwickeln. 
Er soll über den Einsatz finanzieller Mittel für 
Forschungszwecke entscheiden, andererseits aber 
auch die volle Ausschöpfung aller verfügbaren 
Mittel gewährleisten. Er beurteilt die Entwick-
lungstendenz bestimmter Schwerpunktindustrien 
und stellt Investitionspläne für die Produktion 
auf 3) . 

4. Das aus dem Staatssekretariat für Forschung und 
Technik hervorgegangene Ministerium für Wis-
senschaft und Technik ist „zur einheitlichen Lei-
tung und Koordinierung der naturwissenschaft-
lich-technischen und ökonomischen Forschung 
und zur schnellen Einführung ihrer Ergebnisse 
in die Praxis der sozialistischen Wirtschaft" ge-
gründet worden 4). Zu seiner Aufgabe gehört es, 
die Zusammenarbeit des Forschungsrates mit der 
Staatlichen Plankommission zu fördern (Prognose 
der wissenschaftlichen und technischen Entwick-
lung) . 

5. Das aus dem ehemaligen Staatssekretariat für 
das Hoch- und Fachschulwesen hervorgegangene 
Ministerium für das Hoch- und Fachschulwesen 
ist verantwortlich für die einheitliche Planung 
und Leitung der Hoch- und Fachschulen. Die For-
schungsschwerpunkte werden nach ministeriellen 

1) Verordnung über die Aufgaben, Pflichten und Rechte 
der Staatlichen Plankommission vom 26. Oktober 1967 
in „Gesetzblatt der DDR" (GBl.) vom 7. November 
1967 Teil II Nr. 102 S. 723 

2) Beschluß über die Aufgaben und Arbeitsweise des 
Beirates für Ökonomische Forschung bei der Leitung 
der Staatlichen Plankommission und über die Ein-
reichung der ökonomischen Forschungsthemen vom 
15. April 1964 und vom 12. Mai 1966 in GBl. vom 
11. Juli 1964 Teil II Nr. 66 S. 602 sowie GBl. vom 
11. Juni 1966 Teil II Nr. 59 S. 381 
3) Beschluß des Ministerrates über die Ordnung der zen-
tralen Planung und Organisation der wissenschaftlich

-

technischen Arbeit, GBl. Teil II Nr. 8 S. 61 vom 5. Fe-
bruar 1962 — Verordnung über das „Statut des For-
schungsrates der DDR" vom 7. Januar 1965 in GBl. 
Teil II Nr. 22 S. 177 vom 18. Februar 1965 

I) GBl. Teil II Nr. 81 vom 23. August 1967 S. 571 
5) Änderungsanordnung Nr. 2 vom 13. Februar 1968 in 
GBl. II 1968 S. 110 

Richtlinien aufgestellt. Das Ministerium kann den 
Rektoren der Hochschulen Weisungen geben. 

6. Verschiedene Fachministerien befassen sich mit 
der Forschung in den ihnen zugeordneten Berei-
chen. Hierzu zählen: 

Ministerium für Grundstoffindustrie, Elektro-
technik und Elektronik 

Ministerium für chemische Industrie 

Ministerium für Volksbildung 

Ministerium für Schwermaschinen- und 
Anlagenbau 

Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali 

Ministerium für Verarbeitungsmaschinen 
und Fahrzeugbau 

Ministerium für Leichtindustrie 

Staatssekretär für Datenverarbeitung 

2. Wissenschaftliche Akademien 

Die Akademien der Wissenschaften sind nach dem 
Vorbild der UdSSR straff in das zentrale Lenkungs-
system eingespannt. Sie sind in stärkerem Maße als 
die Akademien in westlichen Ländern selbst Träger 
von Forschungseinrichtungen. 

1. Die Deutsche Akademie der Wissenschaften ist 
zugleich wissenschaftliches Repräsentationsgre-
mium und Forschungsinstitution. Als Forschungs-
einrichtung mit rund 200 Instituten oder Arbeits-
stellen, denen etwa 12 000 Personen angehören, 
darunter ca. 3000 Wissenschaftler, widmet sie 
sich vor allen Dingen naturwissenschaftlichen und 
gesellschaftswissenschaftlichen Aufgaben. Sie 
untersteht dem Ministerrat. Die Deutsche Aka-
demie der Wissenschaften hat Promotionsrecht 
und verleiht den Grad des Doktors der Wissen-
schaften. 

2. Die Deutsche Akademie der Landwirtschaftswis-
senschaften (1951 gegründet) ist Träger eigener 
Institute, unterhält Lehr- und Versuchsgüter und 
übt Leitungsfunktionen für die gesamte Landbau- 
und Forstwissenschaft aus. Sie unterstand früher 
dem Minister für Landwirtschaft, Erfassung und 
Forstwirtschaft und ist jetzt dem Vorsitzenden 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion und 
Nahrungsgüterwirtschaft unterstellt 5). 

3. Die Deutsche Bauakademie zu Berlin wurde 1951 
eröffnet. Sie gilt als oberste wissenschaftliche 
Einrichtung auf dem Gebiet des Städtebaues so-
wie des gesamten Bauwesens. Ihr unterstehen 
einige Institute, die sich mit Fragen des Städte-
baues, Industriebaues, der Bauökonomie und 
Baustoffen befassen. 

Anders als die drei genannten Akademien unter-
halten die Deutsche Akademie der Naturfor-
schung „Leopoldina" zu Halle an der Saale und 
die Sächsische Akademie der Wissenschaften 
keine eigenen Forschungseinrichtungen. 
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4. Die Deutsche Akademie der Naturforschung 
„Leopoldina" zu Halle an der Saale nimmt als 
älteste deutsche Akademie (1652 in Schweinfurt 
gegründet) auch heute noch eine besondere Stel-
lung von hohem internationalen Rang ein. 

5. Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig, eine Regional-Akademie, ist dem „Mini-
sterrat der DDR" unterstellt. Sie besteht aus 
ordentlichen, korrespondierenden und Ehrenmit-
gliedern. 

3. Hochschulen 

Die Hochschulen in Mitteldeutschland sind für die 
Ausbildung der erforderlichen Kräfte in Wissen-
schaft und Technik verantwortlich, um „die wissen-
schaftlich-technische Revolution zu meistern" und 
den „Welthöchststand" zu erreichen. Die an Univer-
sitäten und Hochschulen Mitteldeutschlands ausge-
bildeten wissenschaftlichen Fachleute sollen — nach 
dem Staatsratsbeschluß vom 3. April 1969 — „die 
theoretischen Grundlagen auf den für die moderne 
Wissenschaftsentwicklung entscheidenden mathe-
matisch naturwissenschaftlichen, technisch-techno-
logischen und gesellschaftswissenschaftlichen Gebie-
ten anwendungsbereit beherrschen, so daß sie sich 
auch auf neue Probleme und Ergebnisse der Gesell-
schafts- und Wissenschaftsentwicklung einstellen 
können" 6). 

Die innere Organisation der Hochschulen wird nach 
der Proklamierung der 1966 eingeleiteten und 1969 
beschlossenen Dritten Hochschulreform 7) wie folgt 
umschrieben: 

Die Universitäten und Hochschulen wählen und lei-
ten eigenverantwortlich auf der Grundlage der 
staatlichen Pläne Aufgaben in der Forschung, Lehre 
und Erziehung. Es ist erforderlich, die Grundsätze 
des ökonomischen Systems des Sozialismus in der 
Planung und Leitung der Universitäten und Hoch-
schulen anzuwenden 8). 

Die Leitung der Hochschule liegt beim Rektor, er 
zeichnet für die Verwirklichung der Politik von Par-
tei und Regierung an der Hochschule verantwort-
lich und kann in sämtliche Bereiche der Hochschule 
eingreifen. 

Der Rektor stellt die erste Leitungsebene dar, in der 
die „strategischen Orientierungen" für die gesamte 
Hochschule und für die Leitungstätigkeit in der zwei-
ten Leitungsebene den Sektionen (siehe unten) fest-
gelegt sind. 

Die gesellschaftlichen Räte bestehen aus Vertretern 
der SED, der Massenorganisationen und der  Be- 

6)  GBl. I Nr. 3 vom 21. April 1969 S. 8 
7) über die Dritte Hochschulreform s. auch S. 16/17 
8) siehe GBl. I Nr. 3 vom 21. April 1969 S. 15/16 

triebe. Sie sind als beratende und kontrollierende 
Organe besonders entwickelt worden. Sie wirken 
mit bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Entscheidungen über die Entwicklung des wissen-
schaftlichen Potentials der Hochschulen sowie die 
produktive Gestaltung der Kooperationsbeziehun-
gen zur Praxis, besonders bei den mit der Univer-
sität verbundenen Betrieben und Einrichtungen. 

Die Arbeit der Wissenschaftlichen Räte, denen Wis-
senschaftler aus der Universität und der Praxis ange-
hören, ist darauf gerichtet, Entscheidungen über die 
wissenschaftliche Entwicklung der Hochschulen vor-
zubereiten, die wissenschaftlichen Diskussionen in 
den Schwerpunkten zu fördern und den Integrations-
prozeß in der Wissenschaft zu beschleunigen. Der 
Wissenschaftliche Rat nimmt somit Einfluß auf alle 
Fragen der zukünftigen Entwicklung von Wissen-
schaft, Forschung, Ausbildung, Erziehung und Wei-
terbildung. 

Die Konzile sollen als Delegiertenversammlung aller 
Hochschulangehörigen der nach den Richtlinien der 
SED konzipierten und festgelegten Mitwirkung aller 
Hochschullehrer, Studenten, Arbeiter und Angestell-
ten dienen. Sie beraten Grundfragen der Entwick-
lung der Hochschulen und diskutieren die Rechen-
schaftsberichte der Rektoren. 

Gesellschaftliche Räte, Wissenschaftliche Räte und 
Konzile haben keine Entscheidungsbefugnis. 

Die Sektionen sind Ausbildungs- und Forschungs-
zentren und wissenschaftliche Entscheidungsgremien 
der zweiten Ebene. Sie ähneln in Funktion und Auf-
gabe in etwa den bestehenden oder geplanten Fach-
bereichen und Abteilungen in den Universitäten der 
Bundesrepublik. Für jede Sektion nimmt ein Rat 
der Sektion die Funktionen wahr, die auf der Ebene 
der Universität den Gesellschaftlichen und Wissen-
schaftlichen Räten obliegt. 

Fakultäten im alten Sinne sehen die Verordnungen 
der Dritten Hochschulreform nicht mehr vor. 

In Mitteldeutschland gibt es sieben Universitäten, 
acht Technische Hochschulen, zwei landwirtschaft-
liche Hochschulen, drei Medizinische Akademien, 
zwei Hochschulen für Wirtschafts- und Staatswissen-
schaft, eine Hochschule für Körperkultur, zwei Päd-
agogische Hochschulen, acht Pädagogische Institute 
sowie elf Kunsthochschulen. Beabsichtigt ist ferner 
die Errichtung eines neuen Hochschultyps, der Inge-
nieurhochschule, für die auch die Bezeichnung 
„Polytechnisches Institut" verwendet wird. Diese 
Ingenieurhochschule soll aus den fortgeschrittensten 
Ingenieurschulen hervorgehen. Alle Hochschulen, 
mit Ausnahme der Kunsthochschulen, werden als 
wissenschaftliche Hochschulen oder wissenschaft-
liche Institute mit Hochschulcharakter klassifiziert. 
Dabei wird eine regionale Schwerpunktbildung an-
gestrebt. Die Technische Hochschule Ilmenau ist bei-
spielsweise Spezialforschungsstätte für Elektrotech-
nik und Elektronik. An der Technischen Hochschule 
Magdeburg ist der Maschinenbau Hauptforschungs-
gebiet. Die Technische Universität Dresden hat sich 
auf Festkörperphysik spezialisiert. 
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Verzeichnis der Universitäten, wissenschaftlichen 
Hochschulen und wissenschaftlichen Institute mit 
Hochschulcharakter im anderen Teil Deutschlands 

(Nach Angaben der Hochschullehrervergütungs

-

verordnung vom 6. November 1968) 

Universitäten 

Humboldt-Universität zu Berlin 

Karl-Marx-Universität Leipzig 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Universität Rostock 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
einschließlich der 
Militärmedizinischen Sektion 

Technische Universität Dresden 

Technische Hochschulen 

Bergakademie Freiberg 

Technische Hochschule „Otto von Guericke" 
Magdeburg 

Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 

Technische Hochschule Ilmenau 

Technische Hochschule für Chemie 
„Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 

Hochschule für Verkehrswesen „Friedrich List" 
Dresden 

Hochschule für Architektur und Bauwesen, Weimar 

Hochschule für Bauwesen Leipzig 

Landwirtschaftliche Hochschulen 

Hochschule für Landwirtschaft und Nahrungs-
güterwirtschaft Bernburg 

Hochschule für Landwirtschaftliche Produktions-
genossenschaften Meißen 

Ingenieurhochschulen 

(12 Hochschulen dieses neuen Typs befinden sich im 
Planungsstadium) 

Medizinische Akademien 

Medizinische Akademie „Carl Gustav Carus" 
Dresden 

9) Die Pädagogischen Institute Er furt und Mühlhausen 
sollen lt. Beschluß des „Ministerrates der DDR" vom 
14. April 1969 vereinigt werden und den Status einer 
Pädagogischen Hochschule erhalten. Dadurch verrin-
gert sich die Zahl der Pädagogischen Institute auf 
sechs, die Zahl der Pädagogischen Hochschulen erhöht 
sich dementsprechend auf drei. 

Medizinische Akademie Erfurt 

Medizinische Akademie Magdeburg 

Hochschulen für Wirtschafts- und Staatswissenschaft 

Hochschule für Ökonomie Berlin 

Deutsche Akademie für Staats- und 
Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht"  Potsdam-
Babelsberg 

Hochschule für Körperkultur 

Deutsche Hochschule für Körperkultur Leipzig 

Pädagogische Hochschulen 

Pädagogische Hochschule Potsdam 

Pädagogische Hochschule „Carl Friedrich Wilhelm 
Wander" Dresden 

Institute mit Hochschulcharakter 

Pädagogisches Institut Güstrow 

Pädagogisches Institut Magdeburg 

Pädagogisches Institut Halle 

Pädagogisches Institut Köthen 

Pädagogisches Institut Erfurt 9 ) 

Pädagogisches Institut Mühlhausen 9) 

Pädagogisches Institut Leipzig 

Pädagogisches Institut Zwickau 

In der o. a. Verordnung werden folgende anerkannte 
Hochschulen nicht aufgeführt: 

Deutsche Hochschule für Musik „Harms Eisler" 
in Berlin 

Carl-Maria-von-Weber-Hochschule in Dresden 

Hochschule für Musik Leipzig 

Franz-Liszt-Hochschule in Weimar 

Hochschule für angewandte und bildende Kunst 
Berlin-Weißensee 

Hochschule für bildende Künste Dresden 

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 

Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle 

Theaterhochschule Leipzig 

Deutsche Hochschule für Filmkunst 
Potsdam-Babelsberg 

Institut für Literatur „Johannes R. Becher" in Leipzig 
sowie die 

„Parteihochschule Karl Marx" in Berlin, 
die dem ZK der SED untersteht. Sie hat Promo-
tionsrecht. 
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4. Hochschullehrer 

In der „Verordnung über die Berufung und Stellung 
der Hochschullehrer an den wissenschaftlichen Hoch-
schulen" (Hochschullehrerberufungsverordnung) vom 
6. November 1968 sind die Hochschullehrer „die an 
den höchsten Bildungsstätten des sozialistischen 
Staates für die Ausbildung und Erziehung der Stu-
denten sowie für die Weiterbildung und für die Ver-
wirklichung der Einheit von Forschung und Lehre 
und von Theorie und Praxis tätigen Wissen-
schaftlern" (§ 2) 10). Mit dieser Verordnung werden 
auch gleichzeitig die Bezeichnungen der Hochschul-
lehrer als ordentliche Professoren, außerordentliche 
Professoren, Honorarprofessoren, Dozenten wieder 
eingeführt. Die seit 1950/51 gültigen Bezeichnungen: 
Professoren mit Lehrstuhl, mit vollem Lehrauftrag 
bzw. Lehrauftrag sind dadurch abgeschafft. 

In der Bundesrepublik wird der Hochschullehrer im 
wesentlichen verpflichtet, sein Fach in Forschung und 
Lehre zu vertreten. In Mitteldeutschland sind jedoch 
die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Hochschul-
lehrer (§ 1) folgendermaßen umschrieben: 

„— Spitzenleistungen in der Forschung zu vollbrin-
gen, an der Konzentration der Forschungskapa-
zität der Hochschule auf die strukturentschei-
denden und gesellschaftlich vorrangigen Vor-
haben aktiv mitzuwirken, die eigene For-
schungsarbeit fest mit der Praxis zu verbinden 
und durch die Schaffung des wissenschaftlichen 
Vorlaufs eine auf höchstem wissenschaftlichen 
Niveau stehende Lehre zu gewährleisten, 

— die Ausbildung, Erziehung und Weiterbildung 
ausgehend von den Erfordernissen zur Siche-
rung des wissenschaftlichen Vorlaufs, inhaltlich 
und methodisch neu zu gestalten und das schöp-
ferische wissenschaftlich-produktive Studium 
durchzusetzen, um für die sozialistische Gesell-
schaft Hochschulabsolventen auf hohem wissen-
schaftlichen und politischen Niveau auszubilden 
und zu erziehen, die fähig und bereit sind, am 
sozialistischen Aufbau aktiv teilzunehmen, ge-
sellschaftliche Verantwortung zu tragen, wissen-
schaftlich-schöpferisch zu arbeiten, gegen Mittel-
maß und für wissenschaftliche Pionierleistungen 
zu kämpfen und ihr sozialistisches Vaterland, 
die Deutsche Demokratische Republik, zu vertei-
digen, 

— die Entwicklungstendenzen von Wissenschaft 
und Technik prognostisch einzuschätzen und 
Schlußfolgerungen für die Forschung auf struk-
turentscheidenden und gesellschaftlich vorran-
gigen Gebieten sowie für die Gestaltung der 
Aus- und Weiterbildung auf hohem wissen-
schaftlichen Niveau zu ziehen, die enge Verbin-
dung von Forschung, Entwicklung und Techno-
logie zu sichern und die rasche Überführung 
wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis zu 
fördern, 

— die moderne sozialistische Wissenschaftsorgani-
sation durchzusetzen, neueste Forschungs-, Aus- 

10) GBl. II Nr. 127 vom 13. Dezember 1968 S. 998 

bildungs- und Lehrmethoden in der Praxis an-
zuwenden, die sozialistische Gemeinschafts-
arbeit in Forschung und Lehre zu verwirklichen 
und aktiv aus der Sicht der Prognose an der 
Planung und Leitung der wissenschaftlichen und 
erzieherischen Aufgaben mitzuarbeiten, 

— sich auf dem eigenen sowie den angrenzenden 
Arbeitsgebieten durch eigene Forschungsarbeit 
und durch unmittelbare Mitwirkung bei der 
Lösung von Aufgaben der Praxis sowie ständige 
Auswertung der Wissenschaftsentwicklung wei-
terzubilden, um sich ständig neu zum Forschen, 
Lehren und Erziehen zu befähigen und Vorbild 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der 
Deutschen Demokratischen Republik zu sein, 

— zur Zusammenarbeit mit den sozialistischen Län-
dern, insbesondere der Sowjetunion beizutragen 
und deren Erfahrungen für die Verbesserung 
von Forschung, Ausbildung, Erziehung und Wei-
terbildung ständig zu nutzen, 

-- die Lehrtätigkeit in allen Studienformen ein-
schließlich der Prüfungen und Weiterbildungs-
veranstaltungen durchzuführen und die Lehr-
verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus der 
Konzentrierung von Lehrgebieten an einer 
Hochschule für die Sicherung der Aus- und 
Weiterbildung an anderen Hochschulen erge-
ben." 

Die Berufung zum Hochschullehrer wird durch den 
Minister für Hoch- und Fachschulwesen ausgespro-
chen (§ 11), nachdem der Rat der Sektion Vor-
schläge — im allgemeinen mit drei Kandidaten — 
über die Berufung beraten und beschlossen sowie 
diese dem Minister zur Auswahl vorgelegt hat (§ 9). 

Fragen der Erteilung bzw. des Entzugs der Facultas 
docendi sind durch eine Anordnung vom 1. Dezem-
ber 1968 neu geregelt. 

Die Stellung der wissenschaftlichen Mitarbeiter an 
den wissenschaftlichen Hochschulen ist durch die 
Mitarbeiterverordnung vom 6. November 1968 fest-
gelegt. 

In diesem Zusammenhang ist ferner noch die „Ver-
ordnung über die akademischen Grade" vom 6. No-
vember 1968 zu erwähnen. Die akademischen Grade 
sind nach § 1 dieser Verordnung „gesellschaftlich 
notwendige Qualifikationsstufen. Sie stimulieren 
das Streben nach hohen wissenschaftlichen Leistun-
gen und das Bedürfnis nach systematischer wissen-
schaftlicher Aus- und Weiterbildung in den theore-
tischen Grundlagen, in der Spezialwissenschaft und 
den marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissen-
schaften" (§ 1). 

Der § 3 dieser Verordnung schreibt vor, daß als 
akademische Grade verliehen werden: 

a) Diplom eines Wissenschaftszweiges, z. B. Dipl.-
Ing. 

b) Doktor eines Wissenschaftszweiges, z. B. Dr.-Ing. 

c) Doktor der Wissenschaften, z. B. Dr. sc. Ing. 

Der Doktor eines Wissenschaftszweiges setzt in der 
Regel den Besitz eines Diploms oder die bestandene 
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Hauptprüfung an einer Universität oder Hochschule 
Mitteldeutschlands voraus. Außerdem werden aber 
gefordert (§ 5) : 

„ - die systematische Vertiefung der Kenntnisse in 
den theoretischen Grundlagen des betreffenden 
Wissenschaftszweiges und auf dem Gebiet des 
Marxismus-Leninismus, 

— die aktive Mitarbeit bei der Gestaltung der 
sozialistischen Gesellschaft." 

Neben erfolgreicher Tätigkeit als Leiter von wissen-
schaftlichen Kollektiven und in der Regel des Be-
sitzes des akademischen Grades des Doktors eines 
Wissenschaftszweiges werden von einem künftigen 
Doktor der Wissenschaften (§ 6) verlangt: 

„— Weiterbildung auf Gebieten des Marxismus

-

Leninismus, 

— hervorragende Mitarbeit bei der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des So-
zialismus." 

„Als Ausdruck hoher Verehrung für besondere Ver-
dienste um die Entwicklung von Wissenschaft, Tech-
nik und Kultur, um den Fortschritt der sozialistischen 
Gesellschaft" (§ 7) kann der Doktor ehrenhalber ver-
liehen werden. 

5. Studienwesen 

Das Studium in Mitteldeutschland erfolgt nach zen-
tralen Studien- und Prüfungsplänen, die von dem 
Minister für Hoch- und Fachschulwesen angeordnet 
werden. Die Zulassung zum Studium richtet sich 
nach Bedarfsplanzahlen. Der gesamte Studienbereich, 
der stark von gesellschaftlich-ökonomischen Ge-
sichtspunkten geprägt ist, wird als Drei-Phasen-
Studium bezeichnet. 

— Im Grundstudium werden breite theoretische, ge-
sellschaftswissenschaftliche, naturwissenschaft

-

liche und fachspezifische Grundkenntnisse ver-
mittelt. Es umfaßt obligatorisch die Sportausbil-
dung und Wehrerziehung. Das Grundstudium 
schließt mit einer Vorprüfung ab, die die Voraus-
setzung für den Übergang zum Fachstudium bil-
det. 

— Das Fachstudium führt die Ausbildung differen-
ziert in einzelnen Richtungen weiter, vermittelt 
weitere theoretische Grundlagen und macht mit 
den mathematisch-naturwissenschaftlichen und 
technischen, den gesellschaftswissenschaftlichen 
und ökonomischen Problemen des Faches ver-
traut. Dem voll in das Fachstudium einbezogenen 
Praktikum wird wegen der starken Praxisbezo-
genheit des gesamten Studienganges besondere 
Bedeutung beigemessen. Das Studium wird mit 
der Hauptprüfung abgeschlossen, die zum Führen 
der Berufsbezeichnung berechtigt (z. B. Ökonom). 
Diese Prüfung wurde als Abschlußprüfung um-
gestaltet, damit diejenigen, die auf Grund ihrer 
Eignung und der Bedarfsplanung nicht zu einem 
Spezial- oder Forschungsstudium delegiert wer-
den, die Möglichkeit erhalten, in die berufliche 
Praxis überzuwechseln. 

Nach erfolgreiche Grund- und Fachstudium 
kann der Student entweder zur Spezialstudium 
oder zum Forschungsstudium delegiert werden. 

— Das Spezialstudium vermittelt Kenntnisse über 
den Stand einer Spezialwissenschaft und ihrer 
Anwendung in der Praxis. Das Spezialstudium, 
bei dem der Student Wahlmöglichkeiten inner-

" halb eines Studienrahmens hat, schließt mit dem 
Diplom ab. 

— Das Forschungsstudium hat die Aufgabe, plan-
mäßig promovierte Kader auszubilden, die die 
Entwicklung der Wissenschaften, der Produk-
tion und der Gesellschaft mitbestimmen. Diese 
Phase endet nach der erfolgreichen Verteidigung 
einer Dissertation mit der Promotion zum Doktor 
eines Wissenschaftszweiges. 

Die Studiendauer beträgt je nach der Fachrichtung 
vier bis fünf Jahre. Das Studienjahr umfaßt rund 
10 Monate. Vom ersten Studienjahr an wird das 
Studium in „Studentenkollektivs" zu 20 bis 25 Studie-
renden betrieben. Fremdsprachenunterricht in russi-
scher und einer weiteren Sprache (Englisch) ist obli-
gatorisch, um die Fachliteratur auswerten zu können. 

„Die Studierenden aller Fächer unterliegen während 
des gesamten Studiums einer Schulung im Sinne 
einer vulgarisierten gesellschaftswissenschaftlichen 
Ausbildung auf „marxistisch-leninistischer" Grund-
lage und dem erklärten Bestreben, auch das Fach-
studium im Sinne der Staatsideologie zu betreiben 
und seine Ergebnisse später im Sinne der Partei an-
zuwenden". 

Die Bewerbungen zum Studium an einer Hochschule 
oder Fachschule in Mitteldeutschland laufen seit 
1965 über die Zentralstelle für Studienbewerber in 
Magdeburg, die die Bewerber entsprechend den Be-
darfsplanzahlen auf vorhandene Studienplätze ver- 

Übersicht 1 

Deutsche Studierende an 
mitteldeutschen Hochschulen 

Studien
-

jahr 
Direkt

-

studium 

Außerdem Direkt-, 
Fern-, 
Abend-
studium 

zu

-

sammen 

Fern

-

studium 
Abend

-

studium 

1955 60 148 14 594 - 74 742 

1960 69 129 22 544 1 221 101 773 

1961 74 205 27 355 2 533 112 929 

1962 77 227 27 913 2 963 114 002 

1963 78 405 30 628 3 411 115 673 

1964 75 878 30 617 3 319 110 664 

1965 74 896 29 548 3 372 108 791 

1966 74 777 27 054 3 556 106 422 

1967 74 705 27 387 3 549 106 534 

Quell e : „Statistisches Jahrbuch der DDR 1968" 
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teilt. Zur Zeit wird das Leistungsprinzip hei der Zu-
lassung zum Studium den politisch-ideologischen 
und den sozialen Kriterien gleichgesetzt. Die Zahl 
der deutschen Studierenden an Hochschulen in Mit-
teldeutschland hat von 1955 bis 1963 ständig zuge-
nommen und zeigt von da an mit Ausnahme der im 
Abendstudium Studierenden einen kontinuierlichen 
Rückgang (vgl. Übersicht 1). Auffallend ist der zu-
nehmende Anteil des Fern- und Abendstudiums, der 
sich von 1960 bis 1967 von 23,3 % auf rund 29,9 % 
erhöht hat. Auf Grund der geburtenstarken Jahr-
gänge wird in kommenden Jahren die Zahl der Di-
rektstudenten wieder ansteigen. 

In der Bundesrepublik hat die Zahl der deutschen 
Studierenden trotz geburtenschwacher .Jahrgänge 
von Jahr zu Jahr zugenommen. Im Wintersemester 
1967/68 studierten 316 887 Personen an den Hoch-
schulen, während es im Wintersemester 1955 nur 
144 238 waren (vgl. Übersicht 2). 

Übersicht 2 

Deutsche Studierende an 
den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland 

Studien

-

jahr 1) 
ins

-

gesamt 2) 

davon an  

Wissen

-

schaft

-

lichen 3) 

Päd

-

agogi 4  
schen) 
Hoch

-

Hochschulen 

Musik-, 
Sport- 
und 

Kunst 

1955/56 144 238 122 665 16 041 5 532 

1960/61 226 SA  186 336 33 061 7 178 

1961/62 251 281 205 292 38 852 7 137 

1962/63 269 376 220 549 41 442 7 385 

1963/64 272 881 221 937 42 955 7 989 

1964/65 281 714 228 441 45 480 7 793 

1.965/66 284 482 231 887 45 018 7 577 

1966/67 307 509 246 025 53 809 7 675 

1967/68 316 887 250 815 58 224 7 848 

1) jeweils Wintersemester 
2) ohne Beurlaubte und Gasthörer 
3) Universitäten, Technische Hochschulen, Wissenschaft-

liche Hochschulen mit Universitätsrang, Philosophisch

-

Theologische und Kirchliche Hochschulen 
4) einschließlich der entsprechenden universitätsverbun 

denen Einrichtungen 

Quelle:  Statistisches Bundesamt und Bundesbericht 
Forschung III 

Für einen Vergleich zwischen Mitteldeutschland und 
der Bundesrepublik kann nur die Zahl der im Direkt-
studium Studierenden herangezogen werden. Bei der 
Beurteilung dieser Zahlen und bei statistischen 
Vergleichen ist die erwähnte straffe Zulassungs-
lenkung zu berücksichtigen. Hieraus ergibt sich, daß 
die Zahl der deutschen Studierenden in Mittel-
deutschland (Direktstudium) vom Wintersemester 

1955 bis zum Wintersemester 1965 um nur 24,5 % 
zugenommen hat, während sie sich in der Bundes

-

republik im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelte. 

Übersicht 3 

Studierende nach Wissenschaftszweigen 
1967 

Bundes

-

repu

-

blik 1) 

Mittel

-

deutsch

-

land 2 ) 

Pädagogik 	  18,4 27,4 3) 

Technische Wissenschaften 	 10,1 25,6 

Wirtschafts- und Rechtswis

-

senschaften, Journalistik 
(Publizistik) 20,6 15,2 

Medizin 	  10,8 10,8 

Mathematik, Naturwissen

-

schaften 	  15,0 8,5 

Land- und Forstwissenschaf

-

ten, Veterinärmedizin, Le

-

bensmittelkunde 	 1,5 6,9 

Philosophie, Sprach-, Ge

-

schichts-, Kunst- und Musik

-

wissenschaften 	 20,9 4) 4,1 

Körperkultur, Sport 	 0,2 1,1 

Theologie 	  2,5 0,5 

1) Quelle:  Bundesbericht Forschung HI 
2) „Student und Studium in der DDR", herausgegeben 

vom Staatssekretariat für westdeutsche Fragen, Berlin 
(Ost) 1969. 

3) einschließlich Lehramtskandidaten 
4) einschließlich Lehramtskandidaten 

Die Entwicklung der Zahl der Studierenden in den 
beiden Teilen Deutschlands, bezogen auf je 10 000 
Einwohner geht aus der nachfolgenden Übersicht 
hervor. 

Übersicht 4 

Deutsche Studierende je 10 000 Einwohner 

Jahr Mittel

-

deutschland 1 ) 
Bundes

-

republik 2) 

1955 34 (42) 27 

1960 40 (59) 40 

1965 44 (64) 48 

1966 44 (62) 51 

1967 44 (62) 53 

1) nur Direktstudium (Zahlen in Klammern einschließlich 
Fern- und Abendstudium) 

2) Studierende aller Hochschulen 
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Während in Mitteldeutschland die Zahl der Studie-
renden je 10 000 Einwohner seit 1965 stagniert, 
zeichnet sich in der Bundesrepublik ein weiterer An-
stieg ab. 

Dagegen kamen auf die Wohnbevölkerung von 20 
bis 25 Jahren auf je 10 000 Personen in Mittel-
deutschland 814 Studenten im Direktstudium (1967); 
in der Bundesrepublik waren es 1966 ebensoviel. 

Der Anteil von weiblichen Studierenden betrug 1967 
im Durchschnitt in Mitteldeutschland 29 % (im Di-
rektstudium 35 %) und in der Bundesrepublik im 
Wintersemester 1966/67 an allen Hochschulen zu-
sammen 30 %. 

Auch bei der Entwicklung der Studienanfänger zeigt 
sich in Mitteldeutschland eine Stagnation, während 
in der Bundesrepublik der Verlauf Schwankungen 
unterliegt. Die starke Zunahme 1966 beruht auf 
der Umstellung des Schuljahres. 

Übersicht 5 

Die deutschen Studienanfänger 

Jahr 

Bundesrepublik 
Deutschland 
darunter: 

Mittel

-

deutschland 
darunter: 

ins

-

gesamt 

an 
Wissen

-

schaft

-

lichen 
Hoch

-

schulen 

ins

-

gesamt 

im 
Direkt

-

studium 

1963 52 408 46 870 24 082 15 939 

1964 51 563 45 940 22 928 16 050 

1965 48 363 42 534 23 994 16 360 

1966 64 483 57 426 23 292 16 528 

1967 57 848 51 462 23 860 16 413 

Über den Studienerfolg und die Ausfallquote liegen 
in beiden Teilen Deutschlands keine genauen An-
gaben vor. 

1967 haben in Mitteldeutschland 18 399 Studierende 
ihr Studium beendet (davon entfallen 13 369 auf das 
Direktstudium). 

Für die Bundesrepublik liegen bisher nur bis 1965 
Angaben über die bestandenen Prüfungen vor. 

Über die soziale Herkunft der Studierenden geben 
die Übersicht 6 und 7 Auskunft. 

Zur „Arbeiterklasse" wurden nach der Stipendien-
ordnung vom 17. Dezember 1962, die bis zum 15. Juli 
1968 galt, gerechnet: 

1. Personen, die seit mindestens fünf Jahren als 
Arbeiter in Industrie und Landwirtschaft, im Han-
del, im Handwerk, im Verkehr und ähnlichen 
Einrichtungen tätig sind. 

2. Personen, die Arbeiter waren und jetzt Funk-
tionen der Partei der Arbeiterklasse und der 
demokratischen Massenorganisationen, der be

-

waffneten Kräfte, der staatlichen Verwaltung 
oder der volkseigenen und genossenschaftlichen 
Wirtschaft bekleiden. 

Eine vergleichende Analyse der sozialen Zusammen-
setzung der Studentenschaft bereitet erhebliche 
Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten beruhen ein-
mal auf den unterschiedlichen Kategorien, nach de-
nen die Herkunft klassifiziert wird, zum anderen auf 
dem unterschiedlichen staatlichen Erhebungsverfah-
ren. Schließlich spielen politisch-ideologische Erwä-
gungen in Mitteldeutschland und sozialpsychologi-
sche Momente bei der Selbstklassifizierung in der 
Bundesrepublik eine gewisse Rolle. Die Unzuläng-
lichkeit der traditionellen marxistischen sozialen 
Klassifizierung ist auch den Fachleuten in Mittel-
deutschland bewußt; bei den globalen Angaben über 
die soziale Herkunft der Studierenden wird diese 
Problematik jedoch nicht sichtbar. In der Bundes-
republik wird ein Vergleich dadurch erschwert, daß 
Berufsangaben wenig über den sozialen Status aus-
sagen. 

Übersicht 6 

Soziale Herkunft der Studierenden 1) in Mittel

-

deutschland 
(in Prozent) 

Soziale Stellung 
des Vaters 1960 1965 1966 1967 

Arbeiter 	 50,3 40,6 39,1 38,2 

Angestellter 	 19,2 24,0 23,5 23,5 

Mitglieder von Pro

-

duktionsgenossen

-
schaften 	 4,2 6,7 7,2 7,8 

Intelligenz 	 15,6 18,7 19,7 20,4 

Selbständig Er-
werbstätige 8,0 6,7 6,9 7,1 

Sonstige 	 2,7 3,3 3,6 3,0 

zusammen 	 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) Nur Hochschuldirektstudium 

Quelle: „Statistisches Jahrbuch der DDR" 1968, S. 473 
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Übersicht 7 

Deutsche Studierende an Wissenschaftlichen Hochschulen der Bundesrepublik 1) 2 ) 
nach dem Beruf des Vaters 

Beruf des Vaters 
1959/60 

--- 
1961/62 3  

-- 
1962/63 1964/65 

insgesamt % insgesamt % insgesamt % insgesamt % 

A. Akademiker  

 

Beamte und Richter 	 27 201 15,8 32 133 16,0 35 985 16,3 37 606 15,8 

Angestellte . 	  12 142 7,0 15 249 7,6 16 389 7,4 18 513 7,8 

Angehörige freier Berufe 	 16 812 9,8 19 969 10,0 22 170 10,1 24 520 10,3 

Selbständige Landwirte 	 557 0,3 631 0,3 726 0,3 726 0,3 

Handel- und Gewerbetreibende 1 985 1,2 2 309 1,2 2 485 1,1 2 602 1,1 

ohne genaue Berufsangabe 	 62 0,0 168 0,1 217 0,1 253 0,1 

Akademiker zusammen 	 58 759 34,1 70 459 35,2 77 972 35,3 84 220 35,4 

B. Nichtakademiker 

Beamte . 	  32 368 18,8 35 182 17,6 38 240 17,3 40 440 17,0 

Angestellte . 	  36 648 21,3 43 850 21,9 48 204 21,9 53 428 22,5 

Arbeiter 	  8 881 5,2 10 914 5,4 11 613 5,3 12 631 5,3 

Angehörige freier Berufe 	 3 875 2,2 4 471 2,2 4 871 2,2 5 520 2,3 

Selbständige Landwirte 	 5 629 3,3 6 425 3,2 6 945 3,2 7 099 3,0 

Handel- und Gewerbetreibende 25 072 14,5 27 547 13,8 29 441 13,3 31 289 13,2 

ohne genaue Berufsangabe 	 424 0,2 685 0,3 1 099 0,5 870 0,4 

Nichtakademiker zusammen 	 112 897 65,5 129 074 64,4 140 413 63,7 151 277 63,7 

C. Ohne Beruf und Berufsangabe . . 615 0,4 863 0,4 2 164 1,0 2 136 0,9 

insgesamt (A + B + C) 	 172 271 100,0 200 396 100,0 220 549 100,0 237 633 100,0 

1) ohne Beurlaubte und Gasthörer 
2) ohne Pädagogische Hochschulen und Musik-, Sport- und Kunsthochschulen einschließlich der den Universitäten an-

geschlossenen Pädagogischen Institute 
3) ohne Schleswig-Holstein 	 • 

Quell  e: Statistisches Bundesamt 

6. Hochschulreform 

Die erste Hochschulreform Mitteldeutschlands wurde 
in den Jahren 1950/1951 durchgeführt. Sie konzen-
trierte sich auf die institutionellen Veränderungen 
im Hochschulwesen, um den gesamten Hochschulbe-
reich in den staatlichen Griff und die Kontrolle der 
SED zu bekommen. Die zweite Hochschulreform be-
gann im Jahre 1958. Sie legte den Schwerpunkt in 
die ideologische Erziehung der Studenten mit dem 
Ziel, dem Staat und der Partei „treu ergebene Stu-
denten" heranzubilden. Die 1966 begonnene „Dritte 

11) über die innere Organisation der Hochschulen nach 
der Dritten Hochschulreform siehe S. 10 

Hochschulreform" 11 ) war in den „Prinzipien zur wei-
teren Entwicklung der Lehre und Forschung an den 
Hochschulen der Deutschen Demokratischen Republik 
(1966)" vorgesehen und auf der IV. Hochschul-
konferenz (2./3. Februar 1967) beschlossen worden. 
Der VII. Parteitag der SED (April 1967) bestätigte 
die „Prinzipien" und bezeichnete sie als langfristiges 
Programm der Hochschulreform. 

Wie auch in der Bundesrepublik erstreckt sich die 
Neugestaltung des Hochschulwesens im anderen 
Teil Deutschlands im wesentlichen auf drei Bereiche: 

1. die Beziehungen der Hochschulen zu Staat und 
Gesellschaft 

2. Ausbildung und Studium 
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3. die innere Organisationsstruktur der Hochschu-
len. 

Im Sinne der angestrebten gesellschaftlichen Ge-
samtplanung sollen die Hoch- und Fachschulen 
künftig noch stärker in das politische und ökono-
mische System in Mitteldeutschland integriert wer-
den: „Stellung und Aufgaben der Universitäten und 
Hochschulen werden gegenwärtig von der Gestal-
tung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus im Zeitalter der wissenschaftlich

-

technischen Revolution bestimmt 12)." 

Die politisch-ideologische Komponente der Hoch-
schulreform in Mitteldeutschland darf gegenüber 
der fachlichen nicht übersehen werden. Sie äußert 
sich z. B. in einem abgestuften, für Studenten, wis-
senschaftliche Mitarbeiter, Professoren sowie Uni-
versitätsangestellte geltenden ideologischen Schu-
lungsprogramm 13) oder in den politischen Voraus-
setzungen für die Erteilung der „Facultas docendi" 
an den Hochschulen: 14) „Die  erste und wichtigste 
Führungsaufgabe ist die Erziehung zum festen Klas-
senstandpunkt, die gediegene marxistisch-leninisti-
sche Bildung und die politisch-moralische Stählung 
der wissenschaftlichen Intelligenz und der anderen 
Universitätsangehörigen 15)." 

Zu dieser ideologischen Ausrichtung tritt fachlich 
die maximale Orientierung der Hochschulforschung 
auf die volkswirtschaftlichen Bedürfnisse. 1966 hatte 
die Hochschulforschung im naturwissenschaftlich

-

technischen Sektor ihren Anteil an der gesamten 
Forschungskapazität Mitteldeutschlands auf 40 % 
erhöht, bis 1970 soll er auf 62 % steigen 16). 

Eine Anordnung über die „Planung, Finanzierung 
und vertragliche Sicherung von wissenschaftlich-
technischen Aufgaben der Universitäten und Hoch-
schulen" vom 28. Dezember 1966 regelt im einzelnen 
die Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben. Die 
Universität Jena hat mit dem Kombinat VEB Carl 
Zeiss das „Jenaer Ensemble" gebildet, um auf diese 
Weise Wissenschaft und Produktion zu verbinden. 
Dies ist bisher ein Versuch geblieben. Die enge 
Verknüpfung von Wissenschaft und Produktion stößt 
auch in Mitteldeutschland auf Bedenken. Ein dritter 
Aspekt der Integration der Hochschulen in das „ent-
wickelte gesellschaftliche System des Sozialismus" 

12) Franz Bolck (Rektor der Universität Jena) : Universität 
und Industrie. In „Neues Deutschland" vom 12. März 
1968. 

13)Karl Heinz Wirzberger: Die Humboldt-Universität auf 
dem Wege zur sozialistischen Universität. In: Das 
Hochschulwesen, 16. Jahrgang 1968, S. 521 bis 544, 
hier S. 536, 

14)Verordnung über die Berufung und die Stellung der 
Hochschullehrer an den wissenschaftlichen Hochschu-
len — Hochschullehrerberufungsverordnung vom 
6. November 1968, Gesetzblatt II, 1968, S. 997 

15) Programm zur weiteren Durchführung der dritten 
Hochschulreform der Humboldt-Universität bis zum 
20. Jahrestag der Gründung der DDR (Entwurf). In: 
Humboldt-Universität; Organ der SED-Kreisleitung 
der Humboldt-Universität, Sonderausgabe vom 2. Sep-
tember 1968. 

16) Ernst-Joachim Gießmann: Neue Maßstäbe für Lehre 
und Forschung. In: Das Hochschulwesen, Berlin [Ost], 
14. Jahrgang 1966, S. 95. 

wird durch die Schaffung des oben erwähnten gesell-
schaftlichen Rates in den Hochschulen sichtbar. Der 
gesellschaftliche Rat gehört zur neuen Leitungsstruk-
tur der Hochschule. 

Die Ausrichtung auf ideologische Ziele, volkswirt-
schaftliche und gesellschaftliche Bedürfnisse stellen 
die herausragenden Merkmale der Hochschulent-
wicklung in Mitteldeutschland dar. 

In beiden Teilen Deutschlands stehen im Mittelpunkt 
der Hochschulreform in dem Bereich von Studium 
und Ausbildung die Fragen der Zulassung zum Stu-
dium, der Gliederung der Ausbildungsgänge, der 
Effektivität des Studiums, und der Studienab-
schlüsse. In Mitteldeutschland treten hinzu die sozia-
listische Erziehung der Studenten und der „ökono-
mische Nutzeffekt des Studiums". 

7. Fachschulen 

Die Fachschulen in Mitteldeutschland sind in Ver-
waltung und Planung den Hochschulen zugeordnet. 
Dabei wird zwischen Ingenieurschulen und anderen 
wissenschaftlichen Fachschulen unterschieden. Im 
Zuge der oben erwähnten Umbildung von 1967 gel-
ten im Sinne des Bildungsgesetzes von 1965 als 
„Einrichtung der höheren Fachausbildung" auch die 
künstlerischen Fachschulen. Die übrigen Fachschulen 
gehören dagegen zur „systematischen Ordnung der 
mittleren Fachausbildung". Im Fachschulwesen fin-
det in Mitteldeutschland also ein ähnlicher Struktur-
wandel statt wie in der Bundesrepublik. 

B. Ausgaben für Unterricht, Wissenschaft 
und Forschung 

Angaben über die Zusammensetzung der Ausgaben 
des Staatshaushalts Mitteldeutschlands gibt es nur 
sehr wenig. Eine vollständige Darstellung der Be-
träge für die einzelnen Bereiche liegt nicht vor. So-
weit die Ausgaben für Unterricht, Wissenschaft und 
Forschung im Staatshaushaltsplan erkennbar sind, 
haben sie sich von 1963 bis 1966 nur um 12,3 % auf 
5,1 Mrd. M erhöht. Ihr Anteil an den gesamten Aus-
gaben des Staatshaushalts ist leicht zurückgegangen 
und betrug 1966 7,7 % gegenüber 8,1 % im Jahr 
1963. Auf den Kopf der Bevölkerung bezogen ha-
ben sich die Ausgaben von 265 M auf 300 M erhöht. 

Die Ausgaben für Unterricht, die die allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen einschließlich 
der betrieblichen Berufsausbildung umfassen, haben 
sich von 1963 bis 1966 um 16,9 % auf 3,4 Mrd. M 
erhöht. 

Die Ausgaben für die Universitäten und die sonsti-
gen Mittel zur Förderung von Wissenschaft und For-
schung nahmen nach dem verfügbaren Zahlenmate-
rial nur um 4,3 % auf 1,7 Mrd. M zu. Aufwendungen 
der volkseigenen Wirtschaft für Forschung und Ent-
wicklung sind nicht darin enthalten, ebenso fehlen 



Drucksache V /4631 	Deutscher Bundestag - 5. Wahlperiode 

Ubersicht 8 

Mitteldeutschland 
Ausgaben für Unterricht, Wissenschaft und Forschung im Staatshaushalt 

- Millionen M - 

Ausgabezweck 	 I 1963 1964 1965 1966 

I. Unterricht 

1. Allgemeinbildende Schulen, außerschulische Erzie

-

hung und Erholung 	  1 926,7 2 052,6 2 168,6 2 271,8 

2. Berufsausbildung 	  601,1 628,4 711,9 778,7 

3. Fachschulwesen und Spezialausbildung 	 357,9 346,1 376,1 324,8 

Summe I 	  2 885,7 3 027,1 3 256,1 3 375,3 

dsgl. in °/o des Staatshaushalts insgesamt 	 5,1 5,0 5,2 5,1 

II. Wissenschaft und Forschung 

a) Hochschulen 

1. Universitäten 1 ) 609,8 632,8 660,2 694,6 

2. Hochschulinternate und Mensen 	  48,0 50,6 54,4 55,2 

3. Universitätskliniken 	  282,4 293,2 306,4 310,0 2 ) 

4. Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsstationen 
der Hochschulen 	  6,2 6,5 6,7 6,9 

Summe II a 	  946,4 983,1 1 027,7 1 066,7 

b) Sonstige Förderung von Wissenschaft und For-
schung 

1. Akademien 	  147,2 144,3 125,7 152,6 

2. Naturwissenschaftlich-technische Institute 	 398,4 318,5 323,5 328,6 

3. Wissenschaftliche Bibliotheken, Museen und Ar-
chive 	  33,2 34,5 37,2 35,8 

4. Sonstige Ausgaben für Wissenschaft 	 130,5 133,9 173,5 144,1 

Summe II b 	  709,2 631,2 659,9 661,1 

Summe II 	  1 655,6 1614,3 1687,6 1727,8 

dsgl. in % des Staatshaushalts insgesamt 	 3,0 2,7 2,7 2,6 

Summe I + II 	  4 541,3 4 641,4 4 944,2 5 103,1 

dsgl. in % des Staatshaushalts insgesamt 	  8,1 7,7 7,9 7,7 

1) einschließlich medizinisch-theoretischer Institute 
2) geschätzt 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1968 
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die Ausgaben, die von anderen Bereichen des Staats-
haushalts für Forschungszwecke verwendet werden. 
Selbst wenn man unterstellt, daß aus diesen Berei-
chen Mittel in etwa gleicher Höhe für diese Zwecke 

17) Die Berechnung des Bruttoprodukts entspricht nicht 
der des Bruttosozialprodukts der westlichen Welt, die 
u. a. auch den Dienstleistungssektor einbezieht. 

bereitgestellt wurden, so dürften 1966 über 3 Mrd. M 
der Wissenschaft und Forschung zugeflossen sein, 
was einem Anteil von 1,6 % am Bruttoprodukt 17) 
entspricht. 

Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte in der 
Bundesrepublik Deutschland für Unterricht und Wis-
senschaft haben sich wie folgt entwickelt: 

Ubersicht 9 

Bundesrepublik 
Ausgaben der öffentlichen Haushalte für Unterricht und Wissenschaft 

- Mrd. DM - 

Ausgabenzweck 
Rechnungsjahr 

1963 1964 1965 1966 1967 

I. Unterricht 	  8,2 9,4 10,8 11,8 12,7 

in % der Gesamtausgaben der öffentlichen Verwaltung 	 7,1 7,4 7,8 8,1 8,2 

II. Wissenschaft 

Hochschulen einschl. Studienförderung 	  1,8 2,2 2,6 2,6 2,9 

Pädagogische Hochschulen 	  - - 0,2 0,2 0,2 

Hochschulkliniken 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 

Wissenschaftliche Institute des Bundes und der Länder 	 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Kernforschung, Kerntechnische Entwicklung 	 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 

Weltraumforschung 	  0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 

Aus dem Verteidigungshaushalt 	  0,5 0,7 0,7 0,8 1,0 

Wissenschaftliche Bibliotheken, Museen, Archive 	 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Sonstige wissenschaftl. Institute 	  0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 

Summe II 	  4,2 5,2 6,1 6,7 7,6 

in % der Gesamtausgaben der öffentlichen Verwaltung 	 3,6 4,1 4,3 4,6 4,9 

Summe I und II 	  12,4 14,6 16,9 18,5 20,3 

in % der Gesamtausgaben der öffentlichen Verwaltung 	 10,7 11,5 12,1 12,7 13,1 

Quellen: Bundesbericht Forschung III 
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Der Anteil der Ausgaben für Unterricht an den Ge-
samtausgaben der öffentlichen Haushalte in der Bun-
desrepublik betrug 1967 8,2 % (1963 7,1 %); der 
Anteil der Wissenschaftsausgaben stieg im gleichen 
Zeitraum von 3,6 % auf 4,9 %. Schwerpunkt der Wis-
schenschaftsausgaben bilden die Ausgaben für Hoch-
schulen und Hochschulkliniken einschließlich Stu-
dienförderung, auf die 1963 59,5 % und 1967 56,6 % 
der Wissenschaftsausgaben der öffentlichen Ver-
waltung entfielen. 

Auf den Kopf der Bevölkerung bezogen haben sich 
die Ausgaben für Unterricht und Wissenschaft von 
215 DM im Jahre 1963 auf 339 DM im Jahre 1967 
erhöht. 

Die Aufwendungen der Wirtschaft für Forschung 
und Entwicklung haben von 1963 bis 1967 von 
2,8 Mrd. DM auf über 5 Mrd. DM zugenommen. Die 
gesamten Wissenschaftsausgaben der Bundesrepu-
blik machten damit 1967 rd. 2,7 % des Bruttosozial-
produkts aus. 

C. Ergebnisse des Vergleiches 
in einzelnen Fachgebieten 

Im zweiten Teil dieses Berichtes wird der Stand der 
Forschung in Mitteldeutschland in den Fachgebieten 
Biologie, Chemie, Mathematik und Physik, in der 
Medizin, auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, in 
den Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie, der 
Rechts- und Staatswissenschaften und der Geschichte 
geschildert und Vergleiche mit dem Stand in der 
Bundesrepublik gezogen. 

Dabei werden interdisziplinäre Arbeitsrichtungen 
ohne strenge Systematik den einzelnen Fachberei-
chen zugeordnet. 

Auf den verschiedenen Wissenschaftsgebieten stellt 
sich die Situation wie folgt dar: 

Biologie 

Der wesentliche Unterschied zwischen der biologi-
schen Forschung in beiden Teilen Deutschlands be-
steht darin, daß in Mitteldeutschland Themen auf 
dem Gebiet der klassischen Biologie gegenüber den 
modernen Gebieten bevorzugt bearbeitet werden; 
in der Bundesrepublik ist dies umgekehrt. 

Entsprechend groß ist die Überlegenheit der For-
schung der Bundesrepublik Deutschland auf Gebie-
ten der reinen Grundlagenforschung, vornehmlich 
auf solchen, die den Einsatz modernster Methoden 
verlangen und deshalb verhältnismäßig aufwendig 
sind: so in der modernen „Systemforschung" (Sin-
nes-, Nervenphysiologie, Verhaltensforschung und 
Kybernetik). Hier hat sich ein Übergewicht in der 
Bundesrepulik eingependelt. Dieses Ergebnis ist, 
ebenso wie Teilerfolge auf dem Gebiete der Pflan-
zenphysiologie, u. a. der großzügigen Einrichtung 
von Parallel-Lehrstühlen an zahlreichen Universitä-
ten in der Bundesrepublik und den vielfachen Mög

-

lichkeiten der gleichzeitigen makro-, mikro- und sub-
mikroskopischen Bearbeitung von Forschungsthemen 
der modernen Biologie zu danken. 

In Mitteldeutschland dagegen konzentriert man die 
schwerpunktmäßig eingeschränkte Förderung be-
stimmter Arbeits- und Forschungsbereiche auf ein-
zelne Universitäten und Institute. 

Im einzelnen ist anzumerken, daß die verhältnis-
mäßig jung an der Hochschule etablierten modernen 
Fächer Genetik und Biochemie in der Bundesrepu-
blik besser (Lehrstühle jeweils an einem Drittel 
aller Hochschulen) als in Mitteldeutschland ausge-
baut wurden und auf beiden Seiten bedeutsame Er

-

gebnisse erbracht haben. In der Mikrobiologie, Cyto-
logie, Phytopathologie und Botanik ist Gleichstand 
zu verzeichnen. In der Pflanzenvirusforschung be-
steht ein Vorsprung der Forschung Mitteldeutsch-
lands. Im Bereich der Allgemeinen Biologie sind die 
Verhältnisse gleich, allerdings hat die Bundesrepu-
blik mit der Hydrobiologie auch auf einem Gebiet 
der angewandten Forschung einen Vorsprung und 
weist starke Ansätze in neuen Hochschulgründungen 
auf. Abgesehen von der Überlegenheit der For-
schung in der aufwendigen Ultrastrukturforschung 
liegt die Bundesrepublik mit großen Abstand, außer 
in der bereits erwähnten Systemforschung, in der 
Strahlenbiologie in Führung. 

Gerade die Biologen haben sich seit der Spaltung 
in ganz besonderem Maße bemüht, den Zusammen-
halt mit den Fachkollegen durch Vermittlung von 
Übersetzungen aus russischer Fachliteratur und 
durch gemeinsame Publikationstätigkeit aufrechtzu-
erhalten. Hervorzuheben sind hier die Bemühungen 
der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, die als 
einer der letzten umfassenden Fachverbände trotz 
großer Schwierigkeiten alljährlich die Verhand-
lungsberichte ihrer Jahrestagung in Leipzig drucken 
läßt, um den Kollegen dort wenigstens die Lektüre 
unangefochten zu ermöglichen. 

Chemie 

Auf vielen Gebieten der Chemie ging die Entwick-
lung in beiden Teilen Deutschlands nach 1945 eigene 
Wege. Ein charakteristischer Unterschied ist z. B. 
die wesentlich stärkere Verknüpfung von Chemie-
forschung und industrieller Produktion in Mittel-
deutschland, das drückt sich besonders in der  star-
ken  Förderung der technischen Chemie aus. Einen 
hohen Rang nimmt sie an den Instituten der Deut-
schen Akademie der Wissenschaften ein, da diese 
in jeder Beziehung besser ausgestattet sind als die 
Hochschulinstitute. 

Bemerkenswert ist, daß sowohl in der anorgani-
schen als auch in der organischen Chemie einige der 
aktuellsten und modernsten Arbeitsrichtungen in 
der mitteldeutschen Forschung fast vollständig feh-
len. Auf dem Gebiet der organischen Chemie han-
delt es sich dabei vor allem um Untersuchungen über 
mechanistische Probleme, um moderne Photochemie, 
sowie um die Synthese komplizierter Naturstoffe. 
In der Physikalischen Chemie finden in Mittel-
deutschland Arbeiten auf den Gebieten der Fest- 
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körperforschung und Reinstmetalle Beachtung. In 
der Bundesrepublik ist die Physikalische Chemie 
leistungsfähiger. 

Die mitteldeutsche Forschung leidet im Gegensatz 
zur Bundesrepublik unter dem Mangel an einer 
modernen technischen Ausrüstung. 

Dazu kommt, daß die Forschung in Mitteldeutsch-
land von der westlichen chemischen Forschung fast 
vollständig isoliert ist, insbesondere fehlen persön-
liche Kontakte, die zu gegenseitiger Anregung füh-
ren. 

Auch in der biochemischen Forschung hat die Bun-
desrepublik einen gewissen Vorsprung. In einigen 
mitteldeutschen Instituten sind jedoch bedeutsame 
Einzelarbeiten geleistet worden. 

Seit kurzer Zeit bemüht man sich, die quantenche-
mische Forschung stärker zu fördern. In der Bundes-
republik hat die Forschung auf diesem Gebiet be-
reits früher eingesetzt. 

Kernchemie und Radiochemie werden in der Bundes-
republik an mehreren Hochschulen gelehrt. In Mit-
teldeutschland wird praktisch keine Kernchemie im 
universitären Bereich betrieben. 

Kern- und radiochemische Institute, die inner- und 
außerhalb Mitteldeutschlands Ansehen genießen, 
werden zum Teil durch Industrieaufträge finanziert. 
Die Ausstattung, vor allem die räumliche, ist relativ 
gut, doch fehlt es auch hier an modernen Geräten. 
Enge und fruchtbare Kontakte bestehen hauptsäch-
lich mit der Sowjetunion. 

Mathematik 

Deutschland hatte im ersten Drittel dieses Jahr-
hunderts auf fast allen Gebieten der reinen und an-
gewandten Mathematik weltweit beachtete und 
bahnbrechende Leistungen aufzuweisen. Inzwischen 
ist das Schwergewicht der weiteren Entwicklung 
deutlich in den englischen und russischen Sprach-
raum abgewandert. 

Die Forschung in der reinen Mathematik trägt ins-
besondere auf Grund von Einzelleistungen auch 
jetzt noch zum wissenschaftlichen Fortschritt in 
merklichem Umfange bei. Die Entwicklung der 
angewandten Mathematik, vor allem hinsichtlich 
ihres Einsatzes in Naturwissenschaft, Technik und 
Wirtschaftswissenschaft, verlief jedoch außerhalb 
Deutschlands weit progressiver. Unter Berücksichti-
gung des Bevölkerungsverhältnisses kann festge-
stellt werden, daß in den Bereichen Grundlagen der 
Mathematik und Logik in beiden Teilen Deutsch-
lands etwa gleich intensiv gearbeitet wird. In der 
Zahlentheorie, Algebra, Topologie und Geometrie 
überwiegen die Forschungen in der Bundesrepublik 
eindeutig. Ein größeres Gewicht haben die For-
schungen in der Fuktionalanalysis und numerischen 
Mathematik in Mitteldeutschland. In den übrigen 
Bereichen des Teilgebietes mathematischer Analysis 
und spezielle Funktionen halten sich die Anstren-
gungen in beiden Teilen Deutschlands die Waage. 
In der Wahrscheinlichkeitstheorie, mathematischen 

Statistik und theoretischen Kybernetik überwiegen 
die Aktivitäten in Mitteldeutschland. 

Die traditionell hohe Wertschätzung der Mathema-
tik in Mitteldeutschland hat dazu geführt, daß dort 
die Zahl der auf dem Sachgebiet Mathematik an den_ 
Hochschulen tätigen Wissenschaftler (602 im Winter-
semester 1966/67) im Vergleich zur Bundesrepublik 
(1128) im Verhältnis zur Bevölkerungszahl wesent-
lich höher ist. Gleiches gilt für die Zahlenverhält-
nisse bei den Studierenden der Mathematik und bei 
den Lehrern für dieses Fachgebiet im Sekundärschul-
bereich. An derartigen Lehrkräften besteht in der 
Bundesrepublik ein besonders fühlbarer Mangel, 
dessen schnelle Behebung zugleich auch eine der 
Voraussetzungen für eine Leistungssteigerung der 
mathematischen Forschung in ihrer ganzen Breite 
bildet. 

Physik 

Den größten Anteil an Forschung und Lehre auf dem 
Gebiet der Physik haben in beiden Teilen Deutsch-
lands die wissenschaftlichen Hochschulen. Mit sol-
chen Teilbereichen, die besonders große und kost-
spielige Experimentiereinrichtungen erforderlich 
machen, beschäftigen sich außerdem die Max-Planck-
Gesellschaft in der Bundesrepublik und die Deutsche 
Akademie der Wissenschaften in Mitteldeutschland. 
Darüber hinaus existieren in der Bundesrepublik 
noch zahlreiche Institute in den staatlich getragenen 
Kernforschungszentren. Wegen der fließenden Über-
gänge zu anderen naturwissenschaftlichen For-
schungsbereichen, den Ingenieurwissenschaften und 
den zum Teil bei der Industrie durchgeführten tech-
nischen Entwicklungen ist eine eindeutige Abgren-
zung des Bereichs Physik und damit eine Angabe 
über die Zahl einschlägiger Forschungsstätten nicht 
möglich. Insgesamt dürfte wohl ein spürbares Über-
gewicht in der Bundesrepublik liegen. 

Theoretische Arbeiten zur Hochenergiephysik wer-
den an den Hochschul- und Max-Planck-Instituten 
bzw. den Instituten der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften, in der Bundesrepublik außerdem in 
einigen Kernforschungszentren betrieben. Für die 
aufwendigen Experimente hat sich die internationale 
Zusammenarbeit vor allem bei CERN (Genf) bzw. in 
Dubna (UdSSR) bewährt. 

Auf dem Gebiet der Niederenergiephysik sind die 
Experimentiermöglichkeiten aufgrund zahlreicher 
leistungsfähiger Beschleuniger und Forschungsreak-
toren in der Bundesrepublik bei weitem besser als 
in Mitteldeutschland. 

In der Festkörperphysik erhöhen sich seit einigen 
Jahren die Anstrengungen in beiden Teilen Deutsch-
lands. Mit zahlreichen Forschungsreaktoren hoher 
Neutronenstrahlintensität und großen Beschleuni-
gern sind auf diesem Gebiet in der Bundesrepublik 
jetzt gute Forschungsbedingungen gegeben. Nach 
der Inbetriebnahme des Höchstflußreaktors im 
deutsch-französischen Max von Laue-Paul Langevin-
Institut in Grenoble werden ab 1971 in Europa 
außergewöhnlich gute Möglichkeiten zur Festkör-
perforschung bestehen. 
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Arbeiten zur Magnetohydrodynamik und Plasma-
physik werden in beiden Teilen Deutschlands an 
einigen Hochschulen in vergleichbarem Umfange 
durchgeführt. Durch die besondere Förderung dieser 
Arbeitsgebiete im Garchinger Institut für Plasma-
physik und in der Kernforschungsanlage Jülich hat 
die Plasmaforschung in der Bundesrepublik jedoch 
einen großen Vorsprung gegenüber dem Stand in 
Mitteldeutschland. 

Medizinische Forschung 

Betrachtet man die Struktur der Forschungsorganisa-
tion in Mitteldeutschland, so dürfte der Institution 
der Akademie der Wissenschaften und speziell dem 
Rat für Planung und Koordinierung der medizini-
schen Wissenschaft beim Ministerium für Gesund-
heitswesen eine wesentliche Bedeutung beizumes-
sen sein. Weder die Max-Planck-Gesellschaft noch 
andere Organisationen in der Bundesrepublik sind 
hinsichtlich einer straffen Zusammenfassung aller 
wissenschaftlichen Bestrebungen mit diesen Einrich-
tungen vergleichbar. Wenn der Stand der medizini-
schen Forschung in der Bundesrepublik trotzdem auf 
fast allen Gebieten dem in Mitteldeutschland als 
überlegen anzusehen ist, so muß dies in erster Linie 
auf die dortigen mangelhaften technischen Voraus-
setzungen zurückgeführt werden. Die Beschaffung 
vieler Materialien und wissenschaftlicher Hilfsmittel 
stößt dort auf große Schwierigkeiten. U. a. ist daher 
die medizinische Elektronik gering entwickelt; hoch-
wertige Geräte müssen größtenteils vom Ausland 
oder aus der Bundesrepublik Deutschland bezogen 
werden. Großrechner etwa der Art, wie sie in einer 
ganzen Reihe von medizinischen Dokumentations-
zentren z. B. in Berlin, Hannover, Heidelberg und 
Mainz stehen, gibt es in Mitteldeutschland kaum. 
Größere Prozeßrechner für die medizinische For-
schung, wie in Bonn oder Erlangen, sind dort über-
haupt nicht vorhanden. 

In der medizinischen Forschung in Mitteldeutschland 
stehen u. a. Hygiene und Seuchenschutz, Herz- und 
Kreislauferkrankungen, Geschwulsterkrankungen 
und  Stoffwechsel-Erkrankungen als Schwerpunktauf-
gaben im Vordergrund. Diese im wesentlichen prag-
matische Themenstellung läßt erkennen, daß Ge-
sichtspunkte der Sozialfürsorge im Mittelpunkt des 
Interesses stehen. Hier wird zweifellos anerkennens-
wertes geleistet. Gemessen am internationalen Ent-
wicklungsstand der medizinischen Forschung sind 
jedoch überdurchschnittliche wissenschaftliche Lei-
stungen nur auf Einzelgebieten erkennbar. Über-
blickt man die aus Mitteldeutschland stammenden 
medizinisch-wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 
so könnte in erster Linie die vor allem in Potsdam 
betriebene Ernährungsforschung als bedeutsameres 
Arbeitsgebiet angesehen werden. 

Darüber hinaus haben sicherlich manche Arbeiten 
einzelner Wissenschaftler Beachtung gefunden, so 
z. B. in der Psychosomatik (Jena) und der Endokri-
nologie (Berlin und Jena). 

Demgegenüber hat die medizinische Forschung in 
der Bundesrepublik neben einer auf breiter Basis 
betriebenen klinisch-wissenschaftlichen Arbeit auch 

bedeutende, international anerkannte Ergebnisse 
aufzuweisen. In dieser Hinsicht gehören zu den 
wichtigsten Gebieten die Pathologie, die Hämatolo-
gie, die lymphatischen Systemerkrankungen, die 
Transplantationsforschung (Antilymphozytenserum, 
Hämodialyse, chirurgische Technik), die Populations-
genetik und die Nuklearmedizin. 

Die stürmische Entwicklung der Nuklearmedizin in 
der Bundesrepublik hat besonders auf den Gebieten 
der Methodologie und Gerätetechnik sowohl in der 
Funktions- und Lokalisationsdiagnostik als auch in 
der medizinischen Grundlagenforschung zu einem 
Stand geführt, der zumindest in einigen Bereichen 
das internationale Niveau übertragen dürfte. Als 
besonders zukunftsträchtig ist auch die z. Z. anlau-
fende Entwicklung des medizinischen Einsatzes elek-
tronischer Datenverarbeitungs-Anlagen anzusehen, 
vor allem in der Diagnostik, Laborautomatisation 
und Patientenüberwachung. Bestrebungen dieser Art 
scheinen in Mitteldeutschland gegenwärtig auch dem 
Ansatz nach nicht zu existieren. 

Berücksichtigt man den in Mitteldeutschland vorhan-
denen Rückstand in der technischen Ausstattung in 
Verbindung mit den begrenzten Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, so dürfte 
die eingangs erwähnte straffe Organisation des Ge-
sundheitswesens für die dort erreichten Leistungen 
als maßgeblich anzusehen sein. 

Elektronische Datenverarbeitung 

Die Bedeutung der elektronischen Datenverarbeitung 
für die Erfordernisse des Staates, der Wissenschaft 
und der Volkswirtschaft ist auch in Mitteldeutsch-
land voll erkannt. Es wurde eine eigenständige DV-
Industrie geschaffen, die neben Kleincomputern auch 
die mittelgroße DV-Anlage „Robotron 300", die 
allerdings noch nicht mit integrierten Schaltkreisen 
ausgestattet ist, entwickelt und hergestellt. Bis Ende 
1968 sind etwa 30 Anlagen dieses Typs geliefert 
worden, bis 1970 sollen etwa 200 Anlagen installiert 
sein. Eine eigene Produktion von. Großcomputern 
besteht z. Z. nicht. 

Nach groben Schätzungen waren in Mitteldeutsch-
land bis Anfang 1968 etwas über 500 Kleincomputer, 
in der Bundesrepublik etwa 6200 installiert. Die Zahl 
der in Mitteldeutschland bis Anfang 1968 installier-
ten mittleren und größeren DV-Anlagen lag bei etwa 
75, wovon ca. 35 Anlagen aus westlicher und öst-
licher Produktion importiert wurden. — Zu den An-
lagen aus westlicher Produktion gehören auch An-
lagen der Firmen Siemens und Zuse. — In der Bun-
desrepublik waren zum gleichen Zeitpunkt bereits 
3863 mittlere bis große DV-Anlagen in Betrieb. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Bemühungen in 
Mitteldeutschland liegt in der Ausbildung von Fach-
personal für die Datenverarbeitung. Es scheint sicher 
zu sein, daß weder die Hochschulen noch die Fach-
schulen bis 1970 in der Lage sein werden, das erfor-
derliche Fachpersonal im notwendigen Umfange be-
reitzustellen. Die Probleme scheinen hier in Mittel-
deutschland ähnlich zu sein wie in der Bundesrepu-
blik. So wird z. B. in der Bundesrepublik die Ein- 
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führung eines besonderen Studienganges „Informa-
tik" an den wissenschaftlichen Hochschulen mit 
Nachdruck vorbereitet. 

In welchen wissenschaftlichen Instituten und Ein-
richtungen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der 
Datenverarbeitung in Mitteldeutschland durchge-
führt werden, ist im einzelnen nicht bekannt. Die 
Schwerpunkte scheinen jedoch bei den Universitä-
ten Dresden und Rostock zu liegen. 

In der Bundesrepublik befaßt sich mit Forschungen 
auf dem Gebiet der Datenverarbeitung eine Reihe 
von Hochschulinstituten. Daneben gibt es For-
schungszentren für dieses Gebiet, wie die Gesell-
schaft für Mathematik und Datenverarbeitung, das 
Deutsche Rechenzentrum und die Kernforschungs-
zentren. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die 
Anwendung und Produktion von DV-Anlagen in 
Mitteldeutschland in größerem Umfang erst begon-
nen hat. Es werden große Anstrengungen unter-
nommen, um auf diesem Gebiet weitere Fortschritte 
zu erzielen. 

Wirtschaftswissenschaften 

Wie kaum eine andere Gesellschaftswissenschaft 
sind die Wirtschaftswissenschaften Mitteldeutsch-
lands ein Instrument der Politik. Sie haben sich der 
Wirtschaftspolitik anzupassen und nicht umgekehrt. 
Diese „Nachtrabpolitik" der wirtschaftswissenschaft-
lichen Forschung wird andererseits von der Partei-
führung stark gerügt. Das Spannungsverhältnis von 
Politik, Wissenschaft und Ökonomie ist bis jetzt 
nicht adäquat gelöst. 

Neben die in der Stalin-Ara dominierende Haupt-
funktion der Politischen Ökonomie des Sozialismus, 
vornehmlich politische Maßnahmen theoretisch-ideo-
logisch abzusichern, treten seit Ende der 50er Jahre 
gleichwertig die neuen Funktionen der sich allmäh-
lich etablierenden Theorie der Ökonomie des Sozia-
lismus, wesentliche Beiträge zur Planung, Lenkung, 
Kontrolle und Prognose des volkswirtschaftlichen 
Prozesses zu liefern. 

Entsprechend diesem neuen Schwerpunkt der For-
schung kann festgestellt werden: 

— Zunehmend werden neue wirtschaftswissen-
schaftliche Fachdisziplinen, z. B. Sozialistische 
Wirtschaftsführung, zur möglichst vollständigen 
Erfassung aller Bereiche der Volkswirtschaft ein-
gerichtet. 

— In Forschung, Lehre und Ausbildung ist — unter 
Einbeziehung zahlreicher auch in den Wirtschafts-
wissenschaften westlicher Staaten bekannter 
Methoden — eine starke Rationalisierung, insbe-
sondere Mathematisierung festzustellen. 

— Die überwiegende Behandlung von Detailproble-
men anstelle der geforderten gesamtgesellschaft-
lichen Betrachtungsweise hat zur Folge, daß 
weder Lehrbücher für die Gesamttheorie der 
sozialistischen Volkswirtschaft, noch Publikatio-
nen, die über Teilbereiche hinausgehen, existie-
ren. Damit ist die Lehre noch stärker als die For

-

schung hinter den volkswirtschaftlichen Anforde-
rungen in Verzug. 

— Die bisher festzustellende Vernachlässigung der 
nicht praxisorientierten Grundlagenforschung soll 
entsprechend dem Politbürobeschluß vom 22. Ok-
tober 1968 überwunden werden: ihre Konzentra-
tion in einigen wenigen Forschungsinstituten, 
vornehmlich in den Parteiinstituten und einigen 
zentralen staatlichen Instituten (z. B. Hochschule 
für Ökonomie) gibt der Parteiführung gleichzeitig 
eine ständige und unmittelbare Kontrollmöglich-
keit über die wirtschaftswissenschaftlichen For-
schungsergebnisse. 

Die Tradition der deutschen Nationalökonomie und 
die deutschen Erfahrungen mit Zentralverwaltungs-
wirtschaften haben auf die Etablierung der Zentral-
verwaltungswirtschaft sowjetischen Typs in Mittel-
deutschland eingewirkt. In einigen Spezialbereichen 
(z. B. auf dem Gebiet der Außenhandelstheorie, der 
Theorie der Konsumtion und Distribution, der Theo-
rie des „staatsmonopolistischen Kapitalismus") sind 
die Wissenschaftler Mitteldeutschlands an führender 
Stelle innerhalb des COMECON. Trotz immer gerin-
gerer Beziehungen zu Wissenschaftlern in der Bun-
desrepublik werden deren Forschungsergebnisse in 
Mitteldeutschland beachtet. Die Wirtschaftspolitik 
der Bundesrepublik ist Vorbild und Gegner zugleich 
für die Wirtschaftswissenschaftler im anderen Teil 
Deutschlands. 

In jüngster Zeit öffentlich vertretene revolutionie-
rende Thesen — namentlich über das künftige Pla-
nungssystem („Trend zur Entstaatlichung der sozia-
listischen Wirtschaft"), die Eigentumsformen im So-
zialismus („delegiertes Gruppeneigentum, verbun-
den mit der Selbstverwaltungswirtschaft der Waren-
produzenten") und Marktprobleme — zeigen, daß 
mitteldeutsche Ökonomen keineswegs nur an der 
Erfüllung von Parteiaufträgen arbeiten, sondern sich 
auch intensiv über die Entwicklung und Zukunft des 
sozialistischen Wirtschaftssystems Gedanken ma-
chen. Die Grenzen für eine solche wissenschaftliche 
Diskussion sind von der Parteiführung heute wieder 
enger gezogen worden. 

Soziologie 

Die Soziologie hat in Mitteldeutschland einen we-
sentlichen Beitrag zu leisten. 

— „zur weiteren Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft", 

-- zur „Festigung der revolutionären Einheit der 
kommunistischen Bewegung" und 

— als „Waffe im Kampf gegen die Ideologie des 
Imperialismus" 

Sie wird zum großen Teil von außeruniversitären 
Institutionen betrieben. Soweit man sich an den 
Universitäten mit Soziologie beschäftigt, wird diese 
fast durchweg als „Verlängerung" und Vertiefung 
der besonderen Problematik eines anderen Fachs 
verstanden. Durch das Studium der Soziologie sollen 
die Studenten praxisbezogen ausgebildet werden. Es 
ist bezeichnend, daß die meisten soziologischen Lehr- 
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veranstaltungen an den wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultäten durchgeführt werden und daß dar-
über hinaus Betriebssoziologie z. B. an der Fakultät 
für Ingenieurökonomie der TU Dresden gelehrt wird. 

Am stärksten ist die Lehre der Soziologie an der 
Humboldt-Universität in Berlin vertreten. Neben 
einem postgradualen Studium der Industriesoziolo-
gie für „leitende Mitarbeiter zentraler Wirtschafts-
organe" wurden an der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät bereits 1965/66 zusätzliche soziologische 
Lehrveranstaltungen durchgeführt, deren Besuch 
obligatorisch war. 

Soziologie an einer wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät wird demnach weitgehend unter dem Ge-
sichtspunkt der praktischen Verwertbarkeit in den 
Industriebetrieben und in sonstigen Institutionen 
der Wirtschaft gelehrt. Darüber hinaus findet sich 
Soziologie als Lehrfach — von wenigen Ausnahmen 
abgesehen — fast ausschließlich an philosophischen 
Fakultäten. Sie wird dort in Erweiterung des gesell-
schaftswissenschaftlichen Grundstudiums betrieben. 
Ihre theoretische Seite dient speziell der Vertiefung 
des historischen Materialismus. 

Abteilungen für Soziologie gibt es an sechs Hoch-
schulen in Mitteldeutschland. Die Gründung dieser 
Abteilungen geht auf einen Beschluß des ehemaligen 
„Staatssekretariats für das Hoch- und Fachschulwe-
sen der DDR" von Ende 1964 zurück. Danach gibt es 
soziologische Abteilungen an den Universitäten in 
Berlin, Rostock, Halle, Leipzig, Dresden sowie an der 
Technischen Hochschule in Karl-Marx-Stadt (Chem-
nitz). 

Die Wissenschaft von Staat und Recht 

In Mitteldeutschland gewinnt die „Wissenschaft von 
der Praxis des sozialistischen Staates und des 
Rechts" für den Aufbau des gesellschaftlichen 
Systems wachsende Bedeutung. Ihre vordringliche 
Aufgabe ist es, Staat und Recht als Instrumente zur 
Durchsetzung der SED-Politik nutzbar zu machen und 
Modelle, Mittel und Methoden zur Lösung der Lei-
tungs- und Organisationsprobleme im Gesellschafts-
system anzubieten. Da die so verstandene staats- 
und rechtswissenschaftliche Forschung „ideologische 
Arbeit" im Auftrage und auf Grundlage der Be-
schlüsse der SED sein soll, werden ihr Funktionen 
zugeordnet, die zur Entwicklung und Sicherung des 
sozialistischen Gesellschaftssystems beitragen. 

Ideologisch-theoretische Ausgangsposition für die 
Forschung ist die „führende Rolle" der SED in Staat 
und Gesellschaft, ohne die angeblich weder die 
sozialistische Demokratie entwickelt noch der Cha-
rakter der sozialistischen Staatsmacht erfaßt werden 
könnten. 

Zentrale Forschungsleiteinrichtung auf staats- und 
rechtswissenschaftlichem Gebiet ist die Deutsche 
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft „Wal-
ter Ulbricht" in Potsdam-Babelsberg. Die Akademie, 
die nach dem Prinzip der Auftragsforschung arbei-
tet, ist eine wissenschaftliche Einrichtung des „Mini-
sterrates der DDR". An diesem Forschungszentrum 
sind 25 Professoren und ca. 250 wissenschaftliche 

Mitarbeiter tätig. An der Akademie sollen vor allem 
die Theorie der Entwicklung von Staat und Recht im 
gesellschaftlichen System sowie Probleme der Füh-
rungstätigkeit des Staates in der Rechtspflege und 
in der Wirtschaft erforscht werden. Eine Sektion be-
schäftigt sich mit den Problemen der internationalen 
Beziehungen und bildet Diplomaten aus. Im Gegen-
satz zu den rechtswissenschaftlichen Sektionen der 
Universitäten nimmt die Akademie heute keine 
Studenten mehr auf, sondern ist für die Aus- und 
Weiterbildung von Führungskräften im Staatsappa-
rat zuständig. Insgesamt haben ca. 17 000 Staats-
funktionäre an der Akademie ein Studium absol-
viert. Für die Lehre sind die rechtswissenschaftli-
chen Sektionen an der Humboldt-Universität und 
den Universitäten Leipzig, Halle-Wittenberg und 
Jena zuständig. Die rechtswissenschaftliche Fakultät 
der Universität Jena wird bis 1972 geschlossen. An 
diesen vier juristischen Fakultäten (Sektionen) sind 
zusammen 190 wissenschaftliche Mitarbeiter, davon 
50 Professoren beschäftigt. Die Ausbildung der 
Justizjuristen erfolgt allein an der Humboldt-Uni-
versität. Insgesamt sind etwa 3000 Studenten für das 
juristische Studium immatrikuliert (davon ungefähr 
1000 im Direkt- und 2000 im Fernstudium). 

Im Gegensatz zur Bundesrepublik sind Wissenschaft-
ler, Richter, Staatsanwälte, Notare und Angehörige 
der Staatsverwaltung verpflichtet, sich an dem staat-
lich eingerichteten Weiterbildungssystem zu betei-
ligen. Qualifizierungslehrgänge von mehrwöchiger 
Dauer, postgraduales Studium und andere Formen 
der Weiterbildung sollen die Teilnehmer mit neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere mit 
der Anwendbarkeit der elektronischen Datenverar-
beitung, der Organisationswissenschaft, der Opera-
tionsforschung u.  a. vertraut machen. Zugleich wird . 
in solchen Lehrgängen auch das sozialistische Be-
wußtsein weitergebildet. 

Eine Kontinuität zwischen bürgerlichem und soziali-
stischem Recht wird abgelehnt. Die Untersuchungen 
zur Staats- und Rechtsordnung der westlichen Staa-
ten, insbesondere der Bundesrepublik, haben stets 
einen politischen Akzent und münden in der Regel 
in Polemik. Die Völkerrechtswissenschaft Mittel-
deutschlands steht ganz unter dem Einfluß der so-
wjetischen Lehre vom internationalen Recht, nach 
der die Souveränität der Ostblockstaaten durch die 
„gemeinsamen Errungenschaften des Sozialismus" 
eingeschränkt wird. 

Geschichte 

Der Geschichtswissenschaft wird im anderen Teil 
Deutschlands besondere Aufmerksamkeit gewidmet, 
denn man weist auch ihr politische Funktionen zu 
mit dem Ziel „die DDR als historisches Ergebnis der 
deutschen Geschichte und der Klassenauseinander-
setzungen" auszuweisen. 

Die Geschichtswissenschaft hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: 

— Analyse der Entwicklungs- und Funktionsgesetze 
der Gesellschaft, 
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-- Nachweis „fortschrittlicher" Traditionen und 
Strukturen in Staat und Gesellschaft, 

— Darstellung der „DDR-Geschichte", 

- Prognose künftiger historischer Entwicklungen, 

— Beiträge zur „Sozialistischen Bewußtseinsbil-
dung” 

— Analyse der Entwicklung der Bundesrepublik. 

Drei zentrale Institute der Partei, das Institut für 
Geschichte der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften in Berlin und die Forschungsstätten an sechs 
mitteldeutschen Universitäten befassen sich mit ge-
schichtlichen Problemen, die in erster Linie der Neu-
zeit und der Sozial- und Zeitgeschichte zugeordnet 
sind. Das wichtigste Ergebnis dieser Tätigkeit ist 
eine achtbändige Geschichte der Deutschen Arbeiter-
bewegung, die seit 1964 erscheint. 

Neben den oben erwähnten Forschungsschwerpunk-
ten gibt es noch eine Reihe spezieller Vorhaben, die 
in den Forschungsplänen nicht immer einzeln aufge-
führt sind: außer Handbüchern, Lexika, Hochschul-
lehrbüchern eine mehrbändige Kulturgeschichte des 
deutschen Volkes, eine vierbändige Geschichte 
Deutschlands im 2. Weltkrieg, eine Geschichte der 
bürgerlichen Parteien in Deutschland, Hochschulge-
schichte, eine mehrbändige Berlin-Geschichte, histo-
rische Atlanten, Chronologien, Dokumentensamm-
lungen, Geschichte der deutschen Frage seit 1917, 
Forschungen zu sozialen und soziologischen Proble-
men der Arbeiterklasse usw. Gesamtdarstellungen 
haben den Vorrang vor Monographien. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich in 
Mitteldeutschland eine eigenständige Geschichtswis-
senschaft entwickelt hat, die sich mehr und mehr von 
der Wissenschaftstradition der deutschen Historiker 
fortentwickelt und ihre Leistungen unter den Bedin-
gungen der Konzentration auf vorgegebene Schwer-
punkte und politisch überprüfte Methoden und Er-
gebnisse erbringt. 

D. Zusammenfassung 

Insgesamt ergibt sich aus den Einzelberichten folgen-
des Bild: 

1. Die personelle Besetzung der Forschungs- und 
Universitätsinstitute in Mitteldeutschland ist re-
lativ gut. 

Die Ausstattung der Forschungsinstitute mit auf-
wendigen Großgeräten und modernen Hilfsappa-
raturen ist in der Bundesrepublik wesentlich 
vielseitiger und umfangreicher. 

2. Die Beiträge zum Fortschritt in den naturwissen-
schaftlich-technischen Fachgebieten aus der Bun-
desrepublik sind auch unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Größenverhältnisse der beiden 
Teile Deutschlands insbesondere in den moder-
nen Forschungszweigen zahlreicher und er-
strecken sich über größere Bereiche. 

In naturwissenschaftlich-technischen Fachgebie-
ten zeigt die Forschung in Mitteldeutschland 
gute Leistungen in relativ großer Breite. 

In den wenigen gut ausgestatteten Forschungs-
instituten Mitteldeutschlands werden auf eini-
gen Spezialgebieten wichtige wissenschaftliche 
Ergebnisse erzielt. Hier handelt es sich über-
wiegend um Institute der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften. Die naturwissenschaftlich

-

technischen Forschungsinstitute der mitteldeut-
schen Hochschulen sind meist nur unzureichend 
ausgestattet. 

3. Die Forschungstätigkeit in den Hochschulen und 
Akademien Mitteldeutschlands wird gerade in 
letzter Zeit in wachsendem Maße auch institutio-
nell sehr stark auf den industriellen Produktions-
bereich ausgerichtet und häufig in der Breite der 
Problemstellung eingeengt. Demgegenüber wird 
in der Bundesrepublik auch der Grundlagenfor-
schung eine große Bedeutung zugemessen. Als 
Bindeglied zwischen der industriellen Forschung 
und Produktion werden hier eigenständige Ein-
richtungen der angewandten Forschung errichtet. 

4. Das Wissenschaftssystem Mitteldeutschlands un-
terscheidet sich von dem der Bundesrepublik 
grundlegend vor allem durch die zentrale Pla-
nung, Lenkung und Kontrolle aller wissenschaft-
lichen Aktivitäten. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: 

— obwohl politisch-ideologische Komponenten die 
wissenschaftliche Arbeit sachfremd beeinflussen, 

— obwohl ein überorganisierter Verwaltungsappa-
rat und zu starre Planungsverfahren Verzöge-
rungen und Fehlleitungen der Mittel bewirken, 

— obwohl in den fünfziger Jahren viele Wissen

-

schaftler Mitteldeutschland verlassen haben, 

— obwohl auch heute noch die Verbindungen zu 
weiten Teilen der wissenschaftlichen Welt er-
schwert sind, 

haben Wissenschaft und Forschung in Mitteldeutsch-
land auf vielen Gebieten einen Leistungsstand er-
reicht, der dem anderen Teil Deutschlands im Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe (COMECON) hinter 
der Sowjetunion eine führende Rolle und auch in 
der dritten Welt zunehmendes Ansehen verschafft 
hat. Auf dieser Basis tritt Mitteldeutschland in den 
internationalen Wettbewerb ein. 

Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik 
haben heute dank stärkerer Wirtschaftskraft, eines 
größeren Forschungspotentials und einer engen Ver-
flechtung in die internationale wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit noch immer einen großen Vorsprung 
vor Mitteldeutschland. 

Die Bundesrepublik Deutschland wird den Wettbe-
werb des nächsten Jahrzehnts bestehen, wenn 
Wissenschaft und Forschung die notwendige Priori-
tät eingeräumt wird und wenn dabei 

— die Freiheit von Wissenschaft und Forschung als 
tragendes Element der bisherigen Erfolge be-
wahrt bleibt, 
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— ein modernes Bildungssystem aufgebaut wird 
und neue, an den Erfordernissen des technisch-
wissenschaftlichen Fortschritts orientierte Orga-
nisations- und Arbeitsformen der Forschung 
entwickelt werden, 

— die Planung vervollkommnet, die Zusammen-
arbeit zwischen den Forschungseinrichtungen in-
nerhalb und außerhalb der Hochschulen vertieft 
und der Innovaionsprozeß besser beherrscht 
wird, 

— die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung 
und Kooperation genutzt werden. 
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ZWEITER TEIL 

Darstellung der einzelnen Fachgebiete 

I. Biologie 

Die Biologie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu 
einem großen Fach entwickelt, das sich in eine Viel-
zahl von Teilgebieten differenziert hat. Auf vielen 
modernen Teilbereichen ist die Biologische For-
schung in der Bundesrepublik durch die Möglichkeit, 
einen größeren technischen und finanziellen Auf-
wand für die Biologie bereitstellen zu können, zu 
einer Überlegenheit gegenüber Mitteldeutschland 
gelangt. 

In Mitteldeutschland genießt die Biologie wie alle 
Naturwissenschaften ein großes Ansehen. Die 
Gründe dafür liegen in einer stärkeren landwirt-
schaftlichen Strukturierung, in einem unmittelbaren 
Interesse an den biologischen Fächern, die die 
Grundlagen der Landbauwissenschaften bilden, und 
an der Anteilnahme der Bevölkerung an Fragen der 
Floristik, Faunistik und musealer Biologie. Durch 
eine starke Betonung der Biologie wie auch aller 
anderen naturwissenschaftlichen Fächer im Unter-
richt an den Oberschulen ist in breiten Bevölke-
rungsschichten ein größeres Verständnis für die Pro-
bleme der Biologie entstanden. Interessant ist, daß 
trotz des großen Ansehens der Biologie die Biolo-
gen im Verhältnis zu gleichrangigen Forschern der 

 Physik, Chemie und Medizin in der Regel finanziell 
niedriger eingestuft werden. 

Ein hervorstechender Unterschied der biologischen 
Forschung in beiden Teilen Deutschlands besteht 
darin, daß in Mitteldeutschland Arbeiten an der 
klassischen Biologie gegenüber den modernen Ge-
bieten bevorzugt werden. In der Bundesrepublik ist 
es eher umgekehrt. 

1. Genetik 

Die Genetik hat in beiden Teilen Deutschlands eine 
noch immer relativ schwache Position. So ist weder 
in der Bundesrepublik noch in Mitteldeutschland bis-
her an jeder Hochschule, an welcher die Biologie 
eine Rolle spielt, die Genetik mit einem Lehrstuhl 
oder Institut vertreten, sie wird jedoch wohl überall, 
dann eben von Dozenten der Botanik oder Zoologie 
(die z. T. noch die venia „Für Zoologie und Ver-
erbungslehre" etc. besitzen) gelesen. In der Bundes-
republik fehlt sie noch bei zwei Drittel der Hoch-
schulen, in Mitteldeutschland ist das Verhältnis noch 
ungünstiger. Die meisten genetischen Lehrstühle 
sind noch jung, sie können daher noch nicht so pro-
filiert sein, daß man sie besonders herausstellen 
könnte. 

2. Cytologie und Zellphysiologie 

Cytologie und Zellphysiologie werden in beiden 
Teilen Deutschlands in einigen Spezialinstituten so-
wie in einer Reihe von botanischen, genetischen und 
zoologischen Instituten betrieben, da natürlich die 
Zelle und ihre Funktionen von zentraler Bedeutung 
für alle biologischen Bereiche sind. Durch die Ent-
wicklung der Ultrastrukturforschung ist jedoch mitt-
lerweile die Cytologie und Mikromorphologie so 
aufwendig geworden, daß man Spezialinstitute und 
Lehrstühle eingerichtet hat, allerdings nur in der 
Bundesrepublik. In Mitteldeutschland wird in Ver-
bindung mit den VEB ZEISS in Jena im Rahmen der 
Botanik schwerpunktmäßig Ultrastrukturforschung 
betrieben, die primär der Entwicklung der Produk-
tion hochwertiger Geräte dienen soll. 

3. Mikrobiologie 

Die Mikrobiologie ist in beiden Teilen Deutschlands 
in verhältnismäßig großen Spezialinstituten konzen-
triert und dort besonders leistungsfähig, dabei ist 
das Jenenser Institut der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften von hervorragendem Range. In den 
rein biologischen Disziplinen fehlt sie an den Univer-
sitäten und Hochschulen vielfach noch oder sie ist in 
anderen Fächern enthalten. 

4. Strahlenbiologie 

Die recht aufwendige Strahlenbiologie hat in der 
Bundesrepublik eine sehr starke Entfaltung auch im 
nichtmedizinischen Bereich erfahren. Außerhalb der 
Hochschulen bestehen größere Forschungseinrichtun-
gen, insbesondere die Gesellschaft für Strahlenfor-
schung mbH in Neuherberg. In Mitteldeutschland 
ist die Entfaltung dieses Gebietes an den Hochschu-
len sehr gering, im Institut der Deutschen Akade-
mie der Wissenschaften in Berlin-Buch liegt jedoch 
ein hervorragendes Großinstitut vor. 

5. Allgemeine Biologie 

Auf wichtigen Gebieten der Allgemeinen Biologie 
hat eine intensive Grundlagenforschung in der Bun-
desrepublik eine erfolgreiche Entwicklung ange-
bahnt, hinter welcher Mitteldeutschland weit zurück-
geblieben ist. Vor allem haben sich die Max-Planck-
Institute zu ausgesprochenen Schwerpunkten der 
Allgemeinen Biologie-Forschung entwickelt. Hydro-
biologie und Meeresbiologie, theoretisch wie auch 
auf dem Gebiet der angewandten Forschung, sind 
ebenfalls in der Bundesrepublik stark vertreten, 
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allerdings ist die Limnologie auch in der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften gut repräsentiert. Be-
deutende Beiträge liefert auch das mitteldeutsche 
Institut Gatersleben für die Allgemeine Biologie. Die 
Tendenz zur Allgemeinen Biologie zeigt sich an den 
neuen Hochsulen entweder aus wissenschaftstheo-
retischen Gründen (Loslösung vom klassischen Fach-
denken) oder aus praktischen Gründen (vorklinische 
Ausbildung von Medizinern) wie in Ulm, gleichartig 
in Magdeburg. 

6. Biochemie 

Die Biochemie als eigenständiges, von der Physiolo-
gischen Chemie der Medizinischen Fakultäten ge-
löstes akademisches Forschungsgebiet Lehre und 
Forschung hat sich in der Bundesrepublik erst an 
einem Drittel der Hochschulen etabliert, in Mittel-
deutschland sogar nur an einer Universität (Hum-
boldt-Universität Berlin). Dahingegen haben sich in 
beiden Teilen Deutschlands Großinstitute der Max-
Planck-Gesellschaft bzw. der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften schwerpunktmäßig zu Trägern 
der biochemischen Forschung von internationalem 
Rang entwickelt. 

7. Botanik 

Parallel-Lehrstühle im Fachbereich der Botanik sind 
nur an einem Teil der Hochschulen der Bundesrepu-
blik vorhanden. Institute für Angewandte Botanik 
oder Pharmakognosie nehmen nur in zweiter Linie 
an der wissenschaftlichen Ausbildung der Biologie 
teil. Ferner ist der durch die Entwicklung der biolo-
gischen Forschung seit langem geförderte Ausbau 
der Pflanzenphysiologie in der Hauptforschungs-
richtung der einzelnen Institute bemerkenswert. 
Diese Entwicklung ist auch in der Besetzung der 
Lehrstühle Mitteldeutschlands abzulesen. Hier wie 
dort liegt unter Berücksichtigung der wissenschaft-
lichen Literatur auch leistungsmäßig der Schwer-
punkt auf der Pflanzenphysiologie. Eine nähere Ana-
lyse zeigt indes, daß „aufwendige" Forschung in 
Mitteldeutschland nur in den Instituten der Deut-
schen Akademie der Wissenschaften getrieben wer-
den kann. In der Bundesrepublik können Universi-
tätsinstitute durchaus auch aufwendigere Forschung 
betreiben. Augenblicklich ist der Stand in der For-
schung in disen Teilbereichen (Ökologie, Morpholo-
gie) etwa den kleineren europäischen Ländern ver-
gleichbar. Die Botanik ist wissenschaftlich in der 
Bundesrepublik insbesondere auf den Gebieten auf-
wendiger Forschung gegenwätrig wohl leistungs-
fähiger als in Mitteldeutschland. Jedoch werden auch 
dort erstaunlich viele physiologische und biochemi-
sche Fragestellungen bearbeitet. 

8. Phytopathologie 

Die Phytopathologie im Sinne der Phytomedizin 
gliedert sich in Deutschland in mehrere Arbeitsrich-
tungen, in denen nicht parasitäre Krankheiten sowie 
durch Viren, Bakterien, Pilze, Milben, Nematoden 

und Insekten verursachte Krankheiten und Pflanzen-
schädigungen bearbeitet werden. 

Außerhalb der Hochschulen sind in beiden Teilen 
Deutschlands größere Forschungsanstalten vorhan-
den, die mehrere Institute umfassen, in denen alle 
Richtungen der Phytomedizin vertreten sind. 

Während in der Bundesrepublik durch die enge 
Verbindung der Pflanzenschutzforschung mit der 
Industrie, besonders auf dem Gebiet der chemischen 
Mittel, ein gewisser Vorsprung zu verzeichnen ist, 
wird dieser durch die in Mitteldeutschland sich ab-
zeichnende Schwerpunktbildung weithin ausgegli-
chen. 

Auf dem Gebiet der phytopathologischen Virusfor-
schung wird die Bundesrepublik in der Forschungs-
kapazität von Mitteldeutschland übertroffen. 

Bei der Hochschulforschung in Mitteldeutschland 
wird eine stärkere Schwerpunktbildung angestrebt. 
So ist in Zukunft beabsichtigt, das Institut für Phy-
topathologie in Halle durch Auflösung der Institute 
in Jena und Leipzig zu erweitern, um die phytopa-
thologische Forschung in Halle zu konzentrieren. 

9. Zoologie 

Die Zoologie an den Universitäten der Bundesrepu-
blik hat durch die Schaffung von Parallel-Lehrstüh-
len einen beachtlichen Aufschwung genommen. In-
nerhalb der Physiologischen Zoologie herrschen ner-
ven-, sinnes- und verhaltensphysiologisch orientierte 
Institute über die stoffwechselphysiologische Rich-
tung vor. Insbesondere sind in einzelnen Instituten 
der Bundesrepublik auf dem Gebiet der Sinnes-, Ner-
ven- (Elektro-)Physiologie und Verhaltensfor-
schung Schwerpunkte entstanden, die internationnal 
erstrangig sind im Unterschied zur Entwicklung in 
Mitteldeutschland. 

Es besteht in der Bundesrepublik eine äußerst gün-
stige Verteilung im Sinne einer modernen, funk-
tionell orientierten Lehre und Forschung in der Zoo-
logie. Wenn man davon ausgeht, daß auch innerhalb 
der Entwicklungsphysiologie, Zellphysiologie und 
ökologischen Physiologie stark biochemisch-physio-
logische Aspekte im Vordergrund stehen, so ist die 
Zoologie in der Bundesrepublik überwiegend (ca. 
zwei Drittel) physiologisch orientiert. Man hat indes 
empfunden, daß auch morphologisch-vergleichend 
anatomische und systematische Arbeitsrichtungen 
unabdingbar sind und versucht dies zunehmend bei 
Wiederbesetzungen zu berücksichtigen. 

In der wissenschaftlichen Zoologie in Mitteldeutsch-
land werden vorwiegend Morphologie, Faunistik 
und vergleichende Anatomie sowie Entwicklungs-
physiologie gepflegt, weniger Verhaltensforschung 
und Stoffwechselphysiologie, während eine moderne 
Nerven- und Sinnesphysiologie incl. Elektrophysio-
logie völlig fehlt. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, 
wo man versucht, die wichtigen Teilgebiete überall 
zu repräsentieren, beschränkt man in Mitteldeutsch-
land bestimmte Arbeits- und Forschungsbereiche auf 
örtliche Schwerpunkte. Abgesehen von einigen Uni-
versitäten ist die wissenschaftliche Zoologie insge-
samt gegenüber der Bundesrepublik im Rückstand. 
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Sehr bedeutsam und teilweise (insbesondere auf dem 
Gebiet der system. Entomologie) überlegen sind 
systematisch-faunistische Schwerpunkte in Mittel-
deutschland. Ob aber der sich anbahnende Schwer-
punkt Halle diese Rolle ebenfalls übernehmen wird, 
ist noch nicht abzusehen. 

IL Chemie 

Deutschland nimmt seit vielen Jahrzehnten eine 
Spitzenstellung auf vielen Gebieten der Chemie ein. 
Die Entwicklung in beiden Teilen Deutschlands ging 
auch hier nach 1945 getrennte Wege. Die Verbindung 
der chemischen Forschung der Bundesrepublik zu 
vielen bedeutenden Instituten der Vereinigten Staa-
ten, die auf diesem Gebiet die sowjetische Forschung 
bei weitem übertrafen, schuf günstige Voraussetzun-
gen für die Entwicklung der Chemie in der Bundes-
republik und führte zu der hervorragenden Stellung 
der Bundesrepublik in diesem Bereich. Zwischen 
Mitteldeutschland und der Sowjetunion gibt es nur 
auf einzelnen Gebieten, z. B. im Bereich der Kern-
chemie, einen regen und fruchtbaren Erfahrungs-
austausch. 

Besondere Bedeutung besitzt die chemische For-
schung in Mitteldeutschland an den Instituten der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften. Diese sind 
besser ausgestattet als die meisten mitteldeutschen 
Hochschulinstitute. In Leuna-Merseburg wird zur 
Zeit eine Technische Hochschule für Chemie aus-
gebaut, die sich mit allen wissenschaftlich-techni-
sen und ökonomischen Problemen der Chemiewirt-
schaft befassen soll. 

Auf den Chemieunterricht an allen Schulen wird in 
Mitteldeutschland besonderer Wert gelegt. An den 
Hochschulen erfährt das Studium der Chemie eine 
sorgfältige didaktische Behandlung. Das Fern-
studium wird in diesem Bereich besonders gepflegt. 

Während die personelle Besetzung und die Qualifi-
kation der Mitarbeiter an Forschungsinstituten in 
Mitteldeutschland durchweg auf dem gleichen 
Niveau wie in der Bundesrepublik steht, ist die 
Ausrüstung der Institute Mitteldeutschlands mit 
modernen physikalischen Großgeräten, auf die die 
Chemieforschung nicht verzichten kann, zur Zeit 
mangelhaft. Meßgeräte für die Spektroskopie müs-
sen fast durchweg aus dem Ausland bezogen wer-
den. Allerdings produzieren u. a. die Zeiss-Werke in 
Jena einen Infrarotspektrographen, der auch in west-
deutschen Instituten zu finden ist, wenn auch die 
Konzeption dieses Gerätes noch nicht die modern-
ste ist. Die gleiche Firma fertigt übrigens seit einiger 
Zeit auch ein Gerät zur Aufnahme von Mößbauer-
Spektren. Es sei auch hingewiesen auf eine von 
M. v. Ardenne entwickelte Modifikation der Massen-
spektrometrie. Das Verfahren arbeitet mit negativen 
anstatt — wie üblich — mit positiven Ionen. Es 
gelten andere Fragmentierungsregeln, so daß die 
Methode eine gute Ergänzung zur normalen Massen-
spektrometrie darstellt. Sie konnte sich jedoch im 
Westen noch nicht durchsetzen. Während in der Bun-
desrepublik jedes chemische Institut eigene Geräte, 
u. a. zur Messung der kernmagnetischen Resonanz, 

von Infrarot- und Massenspektren usw. besitzt, sind 
an vielen mitteldeutschen Instituten einschlägige 
Untersuchungen oft nur außer Haus, zuweilen sogar 
nicht einmal am eigenen Ort, möglich. Allerdings 
sollen in einigen Instituten selbstgebaute leistungs-
fähige Geräte zur Verfügung stehen. Da gerade die 
modernen Gebiete der Chemie ohne einen großen 
Aufwand an diffiziler Meßtechnik nicht auskommen, 
ist es auch von dieser Seite her zu verstehen, daß 
der Beschäftigung mit diesen Problemen große 
Schwierigkeiten entgegenstehen. Dazu mag eine 
Rolle spielen, daß der unmittelbare Nutzen solcher 
Forschung für die Produktion oft nicht leicht zu er-
kennen ist. Um den Rückstand aufzuholen, werden 
regelmäßige Fortbildungskurse veranstaltet, z. B. für 
Molekülspektroskopie, LCAO-MO-Methode usw. 
Eine weitere Schwierigkeit ist, daß das Feinchemi-
kalien-Angebot mit Ausnahme einiger hundert Stan-
dardpräparate, sich in keiner Weise mit dem Angebot 
in der Bundesrepublik oder in anderen westlichen 
Ländern messen kann. In der Bundesrepublik sind 
einige tausend Chemikalien jederzeit auf dem Markt 
erhältlich. Demgegenüber dauert in Mitteldeutsch-
land die Beschaffung notwendiger Chemikalien oft 
sehr lange, da sie meist auf umständliche Weise aus 
dem Ausland eingeführt werden müssen. Einer eige-
nen Produktion stehen meist komplizierte Planungs-
vorschriften im Wege. 

Ein Hauptgrund für die Vernachlässigung vieler 
moderner Sachgebiete in Mitteldeutschland ist die 
Tatsache, daß die Forschung von der westlichen 
chemischen Forschung isoliert dasteht. Im Gegensatz 
dazu pflegt die Bundesrepublik einen regen wissen-
schaftlichen Erfahrungsaustausch und Personalaus-
tausch mit der westlichen Welt und ist bestrebt, 
diesen auch auf die Länder Osteuropas auszudehnen. 

Auf den Gebieten der organischen, der anorgani-
schen und der physikalischen Chemie gehörte 
Deutschland jahrzehntelang zu den führenden Na-
tionen. Die Bundesrepublik hat von der allgemeinen 
Ost-Westwanderung nach dem zweiten Weltkrieg 
in erheblichem Maße mehr profitiert als Mittel-
deutschland. Eine Reihe ausgezeichneter Forscher 
ließ sich in der Bundesrepublik nieder, allerdings 
blieben hervorragende Wissenschaftler in Mittel-
deutschland zurück, die internationalen Rang haben. 
Sie erhielten vielfach dort keinen Lehrauftrag, son-
dern wurden in den von der Hochschule getrennten 
Instituten der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften eingesetzt, wo sie weitgehend ungestört 
ihrer Forschung nachgehen konnten. Ihr Einfluß auf 
die junge Studentengeneration ist daher gering. 

1. Organische Chemie 

Auf dem Gebiet der organischen Chemie, die sich in 
Mitteldeutschland auf klassische Bereiche konzen-
triert und daher weitgehend präparativ ausgerichtet 
ist, treten hervor: Aufklärung von Naturstoffen, ins-
besondere von Alkaloiden; Erforschung organischer 
Peroxide, wobei wesentliche Beiträge zur Kenntnis 
dieser Verbindungen geliefert werden; Schwefel-
heterocyclen und andere organische Schwefelverbin-
dungen; organische Cyansäureester, die auch in der 
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Bundesrepublik bearbeitet werden; Tenside, die 
wesentlich für Waschmittelherstellung sind, auch 
Autoxidation aromatischer Kohlenwasserstoffe, ein 
Arbeitsgebiet, das erhebliche technische Bedeutung 
besitzt. 

2. Anorganische Chemie 

Besondere Pflege genießt: die Chemie der Cyano-
phophine und -arsine; Chemie der Metallkomplexe, 
wo mit geringen Mitteln viel geleistet wird; Silicium-
verbindungen, hochmolekulare anorganische Verbin-
dungen, insbesondere Phosphate, Silicate und Ars e

-nate, die außer der wissenschaftlichen auch techni-
sche Bedeutung besitzen. 

Ein Vergleich der organischen und anorganischen 
Chemie fällt keineswegs zuungunsten Mitteldeutsch-
lands aus. Die Aufzählung der behandelten Gebiete 
ist keineswegs vollständig. Bemerkenswert jedoch 
ist, daß sowohl in der anorganischen als auch in der 
organischen Chemie einige der modernsten Arbeits-
richtungen fast vollständig fehlen. Auf dem Gebiete 
der organischen Chemie handelt es sich dabei vor 
allem um Untersuchungen über mechanistische Pro-
bleme, um moderne Photochemie sowie um die Syn-
these komplizierter Naturstoffe, Themen, die in der 
Bundesrepublik erfolgreich bearbeitet werden. 

3. Physikalische Chemie 

Die physikalische Chemie ist in Mitteldeutschland 
durch eine Reihe von Instituten sowohl bei den 
Hochschulen als auch bei der Akademie der Wissen-
schaften vertreten. Obwohl man von den auf diesem 
Gebiet tätigen Forschern sagen kann, daß sie eine 
gute wissenschaftliche Qualifikation besitzen, treten 
ihre Forschungsergebnisse weniger in Erscheinung. 
Das hat möglicherweise u. a. seine Ursache darin, 
daß die physikalische Forschung ohne aufwendige 
physikalische Geräte nur einen geringen Wirkungs-
grad besitzen muß. Große Beachtung finden in Mit-
teldeutschland ebenfalls die Arbeiten auf den Ge-
bieten der Festkörperforschung und Reinstmetalle. 
Auf allen diesen Gebieten wird in der Bundesrepu-
blik in größerem Umfang Forschung betrieben. 

4. Technische Chemie 

Die seit einigen Jahren in Mitteldeutschland erkenn-
bare Tendenz, die chemische Industrie in ihren wich-
tigsten bzw. modernsten Zweigen stark auszubauen 
und gewissermaßen zu einer ökonomischen „Säule" 
zu entwickeln, führt in wachsendem Umfang zu einer 
stärkeren Förderung der technischen Chemie bzw. 
der chemischen Technologie und der damit zusam-
menhängenden Chemie-Verfahrenstechnik. Dahinter 
ist u. a. die Absicht erkennbar, in Zukunft mehr und 
mehr auf den Erwerb von einschlägigen Industrie-
ausrüstungen in westlichen Ländern, insbesondere in 
der Bundesrepublik, zu verzichten. Daher gibt es an 
sämtlichen Universitäten und Hochschulen Institute, 
die sich mit Teilausschnitten der technischen Chemie 
befassen. Anders als in den Industriestaaten des 

Westens im allgemeinen und in der Bundesrepublik 
im besonderen wird in den großen Chemiewerken 
Mitteldeutschlands nur in relativ geringem Umfang 
wissenschaftliche Grundlagenforschung betrieben. 
Allerdings gibt es durchaus eine betriebsinterne Ent-
wicklung, die sich aber speziell auf die Betriebsver-
fahren bezieht. 

In Mitteldeutschland läuft seit einiger Zeit die För-
derung der Industrieforschung unter der Bezeich-
nung „Auftragsforschung" und ist seit dem Frühjahr 
1968 Gegenstand einer Vereinbarung zwischen dem 
Chemie-Ministerium und der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften. Der Vertrag sieht vor, daß 80 % 
der chemischen Forschungskapazität der Akademie 
„für die Sicherung des wissenschaftlichen Verlaufs 
der chemischen Industrie einzusetzen sind". Schwer-
punkte der auftragsgebundenen Forschung sind u. a. 
hochpolymere Werkstoffe, Grundlagen für modern-
ste petrochemische Verfahren und biologisch aktive 
Verbindungen. 

Auf der Basis dieser Vereinbarung werden  Wirt-
schaftsverträge zu den einzelnen Forschungsleistun-
gen zwischen den Akademie-Instituten sowie den 
VVB-Kombinaten und Betrieben abgeschlossen. 

Die chemische Verfahrenstechnik genießt guten Ruf. 
Die Petrochemie durch die Umstellung der Roh-
stoffbasis der chemischen Industrie von der Kohle 
auf Erdöl heute ein Gebiet von zentraler Bedeu-
tung — wird schwerpunktmäßig in erster Linie an 
der Technischen Hochschule für Chemie in Leuna-
Merseburg betrieben. 

5. Biochemie 

Über die Biochemie in der Bundesrepublik Deutsch-
land, insbesondere über biochemische Forschung und 
Ausbildung an den westdeutschen Hochschulen, ist 
in den letzten Jahren manches Kritische gesagt wor-
den. Als Gradmesser dient naturgemäß auch hier 
wieder der von den angelsächsischen Ländern ge-
setzte Maßstab. Das gilt in noch höherem Maße für 
die gleichartige Entwicklung in Mitteldeutschland. 
Es ist hier wie dort nicht zu verkennen, daß die 
frühere bedeutungsvolle Biochemie analytischer und 
präparativer Richtung mehr und mehr durch eine 
dynamische Betrachtungsweise ersetzt wird, die in 
großem Umfange eine Heranziehung physikochemi-
scher Modelle und Methoden erforderlich macht. Da-
mit ist die Basis für die in schnellem Fortschritt be-
griffene Molekularbiologie geschaffen. 

Es kann bei einem Vergleich des Standes der bio-
chemischen Forschung in beiden Teilen Deutschlands 
nicht übersehen werden, daß in Mitteldeutschland 
erst ein Entwicklungsstand erreicht wurde, wie er 
vor etwa zehn Jahren in der Bundesrepublik erkenn-
bar war. Das schließt nicht aus, daß an einer Reihe 
von Instituten Mitteldeutschlands hervorragende 
Arbeit geleistet wird, die sich vor allen Dingen auf 
die Eiweiß- und Enzymchemie bezieht. Einen recht 
guten Ruf genießt auch das Institut für Experimen-
telle Krebsforschung in Berlin-Buch. Die Bemühun-
gen auf dem Gebiet der experimentellen Krebs-
forschung und der klinischen Chemie sind hervor-
zuheben. 
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6. Quantenchemie 

Um den Abstand zwischen der Bundesrepublik und 
Mitteldeutschland zu kennzeichnen darf auf die Ten-
denz hingewiesen werden, die sich auf dem Gebiet 
der Quantenchemie bzw. theoretischen Chemie er-
kennen läßt. Hier haben sich in der Bundesrepublik 
einige Arbeitsgruppen qualifiziert, deren Tätigkeit 
zunehmende Resonanz in der gesamten Chemie er-
fährt. Die sehr produktionsbezogene Auffassung von 
den wissenschaftlichen Erfordernissen, wie sie in 
Mitteldeutschland gebräuchlich ist, hat dagegen ge-
genüber dieser neueren Entwicklung bisher erheb-
liche Zurückhaltung an den Tag gelegt. 

7. Kern -, Radio - und Strahlenchemie, Isotopentechnik 

Für die Entwicklung der Kernchemie und verwand-
ter Gebiete in beiden Teilen Deutschlands spielten 
Krieg und Zusammenbruch eine geringere Rolle als 
für andere Zweige der Chemie, da die Kernchemie 
als eigene Wissenschaft sich in größerem Stil erst 
nach dem Krieg etabliert hat. Die Bundesrepublik 
genießt allerdings den Vorzug, daß praktisch alle 
bedeutenden Schüler Otto Hahns, des Nestors dieses 
Forschungszweiges, in ihren Instituten arbeiten. 

In Mitteldeutschland gibt es auf dem Gebiet der 
Kernchemie mehrere Institute, die alle einen guten 
Ruf besitzen. 

Im Zentralinstitut für Kernforschung der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften in Rossendorf bei 
Dresden werden von einer größeren Arbeitsgruppe 
Anwendungen der Kernchemie untersucht. 

Das Institut für angewandte Radioaktivität in Leipzig 
befaßt sich mit der Messung der Radioaktivität. Es 
hat eine Arbeitsgruppe Radiochemie. Diese Gruppe 
hat etwa 50 Mitglieder und ist gut ausgerüstet. Die 
angewandte Forschung wird gegenüber der freien 
Forschung überbetont. 

Das Institut für stabile Isotope, Leipzig, besitzt hohes 
internationales Ansehen; in der Bundesrepublik gibt 
es nichts Vergleichbares. Es veranstaltet regelmäßig 
internationale Arbeitstagungen über stabile Isotope 
mit erheblicher Beteiligung auch westlicher Forscher. 
Die etwa 100 Mitarbeiter des Instituts beschäftigen 
sich mit der Gewinnung, Abtrennung sowie den 
Eigenschaften stabiler Isotope sowie mit Isotopie-
effekten. 

Ferner sind zu nennen das Institut für Anwendung 
radioaktiver Isotope der Technischen Universität 
Dresden und das Institut für angewandte Isotopen-
forschung in Berlin-Buch. 

Alle Institute sind in erheblichem Umfang mit Ind-
strieaufträgen beschäftigt. Die Ausstattung, vor 
allem die räumliche, ist relativ gut, doch fehlt es 
auch hier an ganz modernen Geräten. Enge und 
fruchtbare Kontakte bestehen hauptsächlich mit der 
Sowjetunion, aber auch mit anderen Ländern des 
COMECON. 

An den mitteldeutschen Hochschulen selbst wird 
keine Kernchemie, jedoch häufig Isotopentechnik 
praktiziert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Mittel-
deutschland in diesem Bereich der Forschung erheb-
liche praktische Fortschritte erzielt hat und keines-
wegs hinter dem Stand der Bundesrepublik zurück-
bleibt. 

III. Mathematik und Mechanik 

Im ersten Drittel des Jahrhunderts erlebte Deutsch-
land auf dem Gebiet der mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Disziplinen eine einzigartige Blütezeit. 
In den letzten beiden Jahrzehnten wird das Bild da-
gegen durch außergewöhnliche Anstrengungen im 
englischen und im russischen Sprachbereich gekenn-
zeichnet. Während die gegenwärtige deutsche Akti-
vität auf den Sachgebieten Mathematik und Mecha-
nik insgesamt als gering angesehen werden muß, er-
scheinen innerhalb Deutschlands die mitteldeutschen 
Anstrengungen zur Förderung des Sachgebietes Ma-
thematik bemerkenswert. 

Im folgenden werden die Verhältnisse auf den Ge-
bieten der mathematisch-mechanischen Wissenschaf-
ten an Hand der letzten Weltkongresse sowie deut-
scher, amerikanischer und russischer Referaten-
i ournale unter besonderer Berücksichtigung der 
Situation an den hochschulgebundenen und den 
wesentlichsten nicht hochschulgebundenen deut-
schen Forschungseinrichtungen analysiert. 

A. Mathematik 

I. Vergleichende Betrachtungen über die Entwicklung 
des Sachgebietes 

1. Der Weltkongreß für Mathematik 1966 in Moskau 

In den Hauptvorträgen wurde eine Übersicht über 
die neueste Entwicklung auf den wichtigsten Ge-
bieten der reinen und der angewandten Mathematik 
gegeben. Die Auswertung der den einzelnen Bei-
trägen beigegebenen Literaturverzeichnisse mit ins-
gesamt 1290 zitierten Arbeiten führte hinsichtlich der 
Verteilung auf die einzelnen Sprachbereiche und die 
durch das Jahr 1945 gekennzeichneten beiden 
wesentlichen Zeitabschnitte zu folgenden Ergeb-
nissen: 

Sprachbereich 
Gesamt

-

anteil 

Anteil an Arbeiten, 
die erschienen sind 

vor 1945 I nach 1945 

in °/o 

englisch einschließ-
lich sonstige 	 59 44 	61 

französisch 	 6 9 	6 

russisch 	 29 5 	30 

deutsch 	 6 42 	3 

insgesamt 	 100 100 	100 
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2. Die gegenwärtige Situation aufgrund der russi-
schen Informationszeitschrift „Mathematik" 

Es wurden 6 Ausgaben des Jahrgangs 1968 dieser 
Zeitschrift ausgewertet. Die Ausgaben informieren 
über Beiträge, die in der zweiten Hälfte des Jahres 
1967 und zu Anfang des Jahres 1968 veröffentlicht 
wurden. Insgesamt enthalten diese Ausgaben Re-
ferate über 12 527 Titel. Die Titel verteilen sich wie 
folgt auf die einzelnen Sprachbereiche und die Teil-
gebiete 

(1) Allgemeine Fragen der Mathematik. Logik. Zahl-
lentheorie. Algebra. Topologie. Geometrie 

(2) Mathematische Analysis und spezielle Funktionen 

(3)Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische 
Statistik. Theoretische Kybernetik 

des gesamten Sachgebietes: 

Anteil 

Sprachbereich 
Gesamt

-

anteil 
der Arbeiten aus Teilgebiet 

(1) (2) (3) 

in °/o 

englisch 	 50,0 54,1 45,1 51,5 

russisch 	 31,7 22,4 36,6 35,4 

deutsch 	 5,4 7,6 5,1 3,3 

sonstige 	 12,9 15,9 13,2 9,8 

insgesamt 	 100 100 100 100 

3. Die gegenwärtige Situation bezüglich des Nach-
bargebietes „Rechentechnik" aufgrund der russi-
schen Informationszeitschrift „Automation, Fern-
wirktechnik, Rechentechnik" 

Zur Auswertung gelangten zwei Ausgaben des Jahr-
gangs 1968 dieser Zeitschrift. Die Ausgaben enthal-
ten unter dem Abschnitt „Rechentechnik" Referate 
über insgesamt 886 Titel (einschließlich zahlreicher 
Patente), davon 48 deutschsprachige (5 1/2 %). 

4. Die Vorkriegssituation im Jahre 1936 aufgrund 
des  Zentralblattes für Mathematik 

In den  Bänden 12 und 13 des Zentralblattes sind 
Referate über insgesamt 3502 Titel enthalten. Davon 
entfallen auf den mit den Nachkriegsverhältnissen 
vergleichbaren deutschsprachigen Bereich 892 Titel 
(25,5 %). Die auf das gesamte Jahr 1936 bezogenen 
Angaben lauten: 4380 und 1120. 

H. Der deutschsprachige Beitrag 

Gegenwärtig ist für das Sachgebiet gemäß I.2. pro 
Jahr ein Weltbeitrag von 25 000 Titeln, davon 1350 
deutschsprachige, zu erwarten. Die entsprechenden 
Zahlen für das Jahr 1936 wurden unter I.4. gegeben. 
Es folgt, daß der absolute deutschsprachige Beitrag 
bezüglich des Sachgebietes Mathematik mit 1350 zu 
1120 Titeln pro Jahr größenordnungsmäßig auf dem 
Niveau von 1936 stehengeblieben ist, während sich 
der Weltbeitrag mit 25 000 zu 4380 Titeln pro Jahr in 

-der gleichen Zeit auf mehr als das Fünffache erhöht 
hat. 

Bezieht man den gegenwärtigen Weltbeitrag auf die 
Gesamtbevölkerung der wesentlichen Industrie-
länder, so ergibt sich auf Grund des Bevölkerungs-
verhältnisses ein zu erwartender deutschsprachiger 
Beitrag von 11 1/2 %. Die im Mittel mit 5 1/2 % zu be-
rücksichtigenden Angaben aus I.1. bis 3. über den 
tatsächlichen deutschsprachigen Beitrag liegen damit 
beachtlich unter diesem Richtwert. 

III. Der deutsche Beitrag 

1. Quantitative Beurteilung 

Aus einer über jeweils einen Jahrgang von 44 mathe-
matischen Zeitschriften erstreckten Stichprobe er-
gibt sich die Aufteilung des deutschsprachigen Bei-
trages zu diesem Sachgebiet, der im folgenden noch 
die aufgrund der Bevölkerungsverhältnisse zu er-
wartende Aufteilung gegenübergestellt wird: 

Herkunft 

tatsäch

-

licher 
Anteil 

aus den 
Bevölkerungs

-

verhältnissen 
zu erwartender 

Anteil 

in % 

Bundesrepublik 	 50 60 

Mitteldeutschland 	 25 17 

deutschsprachige Beiträge 
aus dem Ausland 	 25 23 

Der unter II. geschätzte deutschsprachige Beitrag von 
5 1 /2 % der insgesamt zur Veröffentlichung gelangen-
den Titel enthält somit einen Beitrag der Bundes-
republik von 2,75 % und einen mitteldeutschen Bei-
trag von 1,38 %. Berücksichtigt man noch einen 
Korrekturfaktor zur Erfassung der von deutschen 
Wissenschaftlern in fremden Sprachen publizierten 
Arbeiten, so ergeben sich ein gegenwärtiger Beitrag 
der Bundesrepublik von 3 1 /2 % und ein solcher Mit-
teldeutschlands von 1 3/4 %. Der gegenwärtige deut-
sche Gesamtbeitrag liegt demzufolge bei 5 1/4 %. 

Bezieht man den gegenwärtigen Weltbeitrag zu die-
sem Sachgebiet wiederum auf die Gesamtbevölke-
rung der wesentlichen Industrieländer, so wären für 
Deutschland folgende Beiträge zu erwarten: Bei-
trag der Bundesrepublik 7 %, Beitrag Mitteldeutsch-
lands 2 %, deutscher Gesamtbeitrag 9 %. Legt man 
die Verhältnisse im russischsprachigen Bereich, d. h. 
im wesentlichen diejenigen in der UdSSR als Maß-
stab zugrunde, so wären aufgrund des Bevölkerungs-
verhältnisses sogar folgende Beiträge zu erwarten: 
Bundesrepublik 8 1 /2 %, Mitteldeutschland 2 1/2 %, 
deutscher Gesamtbeitrag 11 % . 

2. Qualitative Beurteilung 

Zunächst ist zu bemerken, daß wohl eine Anzahl von 
hervorragenden westdeutschen und auch mitteldeut

-

schen Einzelbeiträgen vorliegt. Es gibt jedoch nicht 
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unbedeutende Teilbereiche des Sachgebietes, zu 
denen sowohl in quantitativer als auch in qualitati-
ver Hinsicht lediglich nahezu bedeutungslose deut-
sche Beiträge vorhanden sind. 

Hinsichtlich der Qualität der Beiträge aus beiden 
Teilen Deutschlands ist zu bemerken, daß im Mittel 
keine signifikanten Unterschiede qualitativer Art 
festzustellen sind. Dieser Sachverhalt wird unter-
strichen durch zahlreiche westdeutsche Veröffent-
lichungen in mitteldeutschen Zeitschriften, durch eine 
Reihe mitteldeutscher Veröffentlichungen in west-
deutschen Zeitschriften, durch die gemeinsame Be-
setzung von Zeitschriften-Beiräten, durch das Be-
stehen der Gesellschaft für Angewandte Mathematik 
und Mechanik und durch die gemeinsame Heraus-
gabe des Zentralblattes für Mathematik durch die 
Deutsche Akademie der Wissenschaften und die 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 

Bezüglich der Art der untersuchten Themenstellun-
gen muß von der unter I.2. für den deutschsprachi-
gen Beitrag gegebenen Verteilung auf die Teil-
gebiete 

(1) Allgemeine Fragen der Mathematik, Logik. Zah-
lentheorie. Algebra. Topologie. Geometrie 

(2) Mathematische Analysis und spezielle Funktionen 

(3) Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische 
Statistik. Theoretische Kybernetik 

ausgegangen werden. Die dort gemachten, auch für 
den deutschen Beitrag charakteristischen Angaben 
deuten signifikant auf eine Bevorzugung des Teil-
gebietes (1) hin. Demgegenüber schneidet das für die 
Anwendungen im Rahmen zahlreicher Bereiche der 
Naturwissenschaften, der Technik, der Wirtschaft 
und der Militärwissenschaften ganz besonders be-
deutsame Teilgebiet (3) um die Hälfte zu schlecht ab. 
Dieser Sachverhalt ist, wie unter IV. 2. noch aus-
führlicher begründet wird, in erster Linie dadurch 
bedingt, daß den Forschungen auf dem Teilgebiet (1) 
an den mathematischen Instituten der Universitäten 
der Bundesrepublik besonderes Gewicht beigemes-
sen wird. Die Schwerpunkte der Forschung an den 
mitteldeutschen Instituten liegen demgegenüber 
mehr auf den  Teilgebieten (2) und (3). Es bleibt ab-
zuwarten, ob sich diese Tendenz unter dem Einfluß 
der in Mitteldeutschland in Angriff genommenen, 
mit Sektionsbildung und Akademiereform verbun-
denen Konzentration der zur Verfügung stehenden 
Forschungskapazität auf wirtschaftsdienliche For-
schung — unter ausdrücklicher Betonung der Einheit 
von grundlagenbezogener und anwendungsbezoge-
ner Forschung - weiter ausprägt. Immerhin deuten 
auch die unter I.2. für den russischen Sprachbereich, 
d. h. im wesentlichen für die UdSSR, gegebenen 
Zahlen eindeutig in eine solche Richtung. 

Was den Einfluß der bedeutenden mathematischen 
Schulen in der UdSSR (Moskau, Odessa, Leningrad) 
auf die mathematischen Forschungen in Mittel-
deutschland anbetrifft, so ist zu bemerken, daß die-
ser Einfluß, wenn man von den zahlreichen über-
setzten, sowieso in aller Welt beachteten Lehr-
büchern und Zeitschriftenaufsätzen absieht, nicht 
von dem erwarteten Umfang ist. Dies erscheint ins-
besondere deswegen bemerkenswert, weil den mit- 

teldeutschen Wissenschaftlern durch Sprachkennt-
nisse und Studienaufenthalte in größerem Umfang 
der Zugang zu den Forschungsresultaten aus der 
UdSSR erleichtert wird. Allerdings sind auch an den 
Bibliotheken in der Bundesrepublik beachtliche 
mathematische Sammlungen russischer Literatur vor-
handen (Hannover, Berlin, Göttingen, Marburg), die 
den entsprechenden Sammlungen in Mitteldeutsch-
land keineswegs nachstehen. 

IV. Zur Situation an den Forschungseinrichtungen 

1. Die personelle Lehr- und Forschungskapazität an 
den hochschulgebundenen Instituten 

An den mitteldeutschen Hochschulen wurde das 
Sachgebiet Mathematik 1966/67 durch 602 plan-
mäßige Wissenschaftler vertreten, an den Hoch-
schulen der Bundesrepublik durch 1128 Wissen-
schaftler. Diese Zahlen verhalten sich angenähert 
wie 1:2. Dieses Verhältnis war bereits an Hand der 
über die mathematischen Zeitschriften unter III. 1. 
erstreckten Stichprobe gefunden worden. Berücksich-
tigt man das Bevölkerungsverhältnis und wählt man 
die international mit ausreichend zu beurteilende 
personelle Lehr- und Forschungskapazität für Mathe-
matik an den Hochschulen Mitteldeutschlands als 
Maßstab für die Verhältnisse in der Bundesrepublik, 
so müßte die personelle Lehr- und Forschungskapa-
zität an den Hochschulen der Bundesrepublik ver-
doppelt werden, um diesen Maßstab zu genügen. 
Die zuletzt erwähnte Kapazität wird als ungenügend 
beurteilt. Die Verhältnisse dürften sich noch zugun-
sten Mitteldeutschlands verändern, wenn man in die 
Betrachtungen auch die nichthochschulgebundenen 
Kapazitäten einbezieht. Bezieht man die Anzahlen 
der Vertreter der Mathematik auf die jeweils infrage 
kommenden Anzahlen der Hochschulen, so ergibt 
sich in beiden Fällen eine durchschnittliche Lehr- und 
Forschungskapazität für Mathematik von 40 Wissen-
schaftlern je Hochschule. Dieses Resultat deutet nicht 
nur auf das nach wie vor unausgewogene Verhältnis 
der Anzahl der Hochschulen in den beiden Teilen 
Deutschlands hin, es berücksichtigt auch den Um-
stand, daß bei den Hochschulneugründungen in Mit-
teldeutschland [Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), Magde-
burg, Ilmenau die mathematisch-naturwissenschaft-
lich-technischen Fachrichtungen bevorzugt berück-
sichtigt wurden, während an den wesentlichen Neu-
gründungen in der Bundesrepublik das Studium der 
Mathematik — auch laut Hochschulführer 1969 — 
noch nicht oder nur beschränkt möglich ist (Kon-
stanz, Düsseldorf, Hohenheim, Mannheim, Regens-
burg, Ulm, Dortmund). 

Im folgenden wird noch der Personalstand der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten 
einiger charakteristisch und vergleichbar erscheinen-
den Hochschulen nach dem Schema „Professoren; 
Dozenten; Lehrbeauftragte; insgesamt" aufgeglie-
dert: 

FU Berlin: 74; 31; 57; 162 
Humboldt-Universität Berlin: 71; 26; 186; 283 
TU Berlin: 61; 18; 11; 90 
TU Dresden: 53; 20; 86; 159 
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Diese Aufgliederung zeigt neben dem jeweiligen 
Fakultätsumfang den auch allgemein zu beobachten-
den außergewöhnlich großen Anteil der Lehrbeauf-
tragten an mitteldeutschen Hochschulen. Auf diese 
Weise wird das nicht hochschulgebundene For-
schungspotential (Deutsche Akademie der Wissen-
schaften, Behörden, Industrie) in angemessenem Um-
fang zur Erhöhung der Lehr- und Ausbildungskapa-
zität der Hochschulen herangezogen; zugleich wird 
durch die so vorhandenen permanenten Kontakte 
großen Umfanges zwischen Hochschule und Praxis 
zur Gewährleistung von Praxisnähe und Wirtschafts-
dienlichkeit von Lehre und Forschung beigetragen. 

2. Forschungsgebiete der Schwerpunktinstitute 

Es muß zunächst bemerkt werden, daß Forschungen 
auf mathematischem Gebiet überwiegend personen-
gebunden und erst an zweiter Stelle institutsgebun-
den sind. Dies hat zur Folge, daß die verwendeten, 
teils aus dem Jahre 1967 stammenden Quellen 
durch personelle Fluktuationen in der Zwischenzeit 
schon wieder an Aussagekraft verloren haben. 

In Mitteldeutschland werden Forschungen auf dem 
Gebiet der Mathematik in erster Linie an den fol-
genden Instituten der Deutschen Akademie der Wis-
senschaften betrieben: Institut für reine Mathematik 
(wissenschaftlicher Personalstand: etwa 50); Institut 
für Angewandte Mathematik und Mechanik (wissen-
schaftlicher Personalstand: etwa 75); Institut für 
Maschinelle Rechentechnik (wissenschaftlicher Per-
sonalstand: etwa 50). Das Institut für reine Mathe-
matik befaßt sich in erster Linie mit Forschungen, 
die den Teilgebieten (1) und (2) der zuletzt unter 
III. 2. erwähnten Gliederung des Sachgebietes zuzu-
ordnen sind. Das Spektrum der Probleme, die von 
diesem Institut untersucht werden, reicht von Grund-
lagenfragen, algebraischen Strukturen, topologi-
schen Räumen, Mannigfaltigkeiten, Differential- und 
Integralgleichungen bis zur Funktionalanalysis. Die 
von dem Institut für Angewandte Mathematik und 
Mechanik behandelten Probleme gehören, soweit sie 
die Mathematik betreffen, in die Teilgebiete (2) und 
(3), wobei dem Teilgebiet (3), Wahrscheinlichkeits-
theorie und mathematische Statistik, theoretische 
Kybernetik besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
wird. Das zuletzt erwähnte Institut betreibt neben 
Forschungen, die dem Teilgebiet (3) zuzuordnen 
sind, Grundlagenforschung und technisch-wissen-
schaftliche Entwicklungsarbeiten auf dem Bereich 
der Rechentechnik. Neben diesen Forschungseinrich-
tungen erstaunlicher Größe und beachtlichen Ranges 
verfügt Mitteldeutschland an sämtlichen Hochschulen 
über eine angemessene Vertretung des Sachgebietes 
durch Institute, Lehrstühle und Rechenzentren. In 
diesem Zusammenhang erscheinen die Lehr- und 
Forschungseinrichtungen an den Hochschulen in Ber-
lin, Dresden, Jena, Greifswald und Halle-Wittenberg 
von besonderer Bedeutung. An den Instituten der 
Humboldt-Universität in Berlin werden vorwiegend 
Forschungen aus den Teilgebieten (1) und (3) des 
Sachgebietes betrieben. Logik, Algebra, Topologie, 
Statistik und Kybernetik zählen zu den besonders 
geförderten Gebieten. Die an der Technischen Uni- 

versität Dresden durchgeführten Forschungen gehö-
ren zu allen drei Teilgebieten, jedoch dürften die 
Teilgebiete (2) mit Funktionalanalysis und nume-
rischer Mathematik und (3) im Hinblick auf die mit 
der maschinellen Rechentechnik zusammenhängen-
den Fragen besonders hervorzuheben sein. Die 
mathematischen Lehr- und Forschungseinrichtun-
gen dieser beiden Hochschulen verfügen nicht nur 
über einen dem Umfange nach herausragenden Per-
sonalstand, es werden daselbst auch besonders 
reichhaltige und wohlausgewogene Vorlesungspro-
gramme vorgelegt. Die Sektion Mathematik an der 
Universität Jena fördert in erstere Linie die Teilge-
biete (2) durch Forschungen auf den Gebieten Funk-
tionalanalysis und numerische Mathematik und (3) 
durch Beiträge zu den Gebieten der Statistik und der 
Kybernetik. Die Sektion Mathematik der Universi-
tät Greifswald trägt hinsichtlich ihrer Forschungs-
arbeiten zu allen drei Teilgebieten bei, wie auch 
aus der Gliederung in die Abteilungen Topologie 
und Funktionalanalysis, mathematische Kybernetik, 
harmonische Analysis und numerische Mathematik 
zu ersehen ist. Die mathematischen Forschungen im 
Bereich der Universität Halle-Wittenberg betreffen 
vorwiegend die Teilgebiete (1) und (2). Es handelt 
sich um Probleme aus den Gebieten Algebra, Topo-
logie und Geometrie sowie Analysis und numerische 
Mathematik. Zu dem Teilgebiet (3) werden Beiträge 
im Rahmen des Bereiches Rechentechnik geleistet. 

Die mathematische Forschungskapazität der Bundes-
republik setzt sich im wesentlichen aus den den 
Hochschulen zugeordneten Lehr- und Forschungs-
einrichtungen zusammen. Nicht hochschulgebundene 
Einrichtungen von der Größe der Akademie-Institute 
existieren in der Bundesrepublik nicht, jedoch sind 
in diesem Zusammenhang das Mathematische For-
schungsinstitut Oberwolfach, das Deutsche Rechen-
zentrum Darmstadt, das DVL-Institut für Ange-
wandte Mathematik und Mechanik in Freiburg, die 
Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung 
in Birlinghoven bei Bonn sowie die den Kernfor-
schungszentren und Bundesanstalten angegliederten 
mathematischen Abteilungen zu nennen. Im folgen-
den wird unter Beschränkung auf größere Institute 
eine Ubersicht über die Verteilung der Forschungs-
gebiete auf die Teilgebiete (1), (2) und (3) des Sach-
gebietes gegeben: 

Aachen: (1) Algebra, Topologie, Geometrie; (2) 
Funktionalanalysis, numerische Mathematik 

FU Berlin: (1) Algebra, Topologie; (2) Analysis, 
Funktionalanalysis, numerische Mathematik 

TU Berlin: (1) Algebra, Geometrie; (2) Analysis, 
numerische Mathematik ; (3) Rechentechnik 

Bochum: (1) Zahlentheorie, Algebra; (2) Analysis; 
(3) Wahrscheinlichkeitstheorie 

Bonn: (1) Grundlagen der Mathematik, Algebra, 
Topologie; (2) Funktionalanalysis 

Braunschweig: (1) Zahlentheorie, Algebra, Topolo-
gie, Geometrie; (2) Analysis; (3) Rechentechnik 

Darmstadt: (1) Geometrie; (3) Rechentechnik 

Erlangen-Nürnberg: (1) Algebra, Topologie; (3) 
Wahrscheinlichkeitstheorie, Rechentechnik 
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Frankfurt: (1) Algebra, Topologie, Geometrie; (2) 
Funktionalanalysis 

Freiburg: (1) Grundlagen der Mathematik, Logik; 
(2) Funktionalanalysis; (3) Statistik 

Göttingen: (1) Algebra, Topologie; (2) Analysis 

Hamburg: (1) Algebra, Geometrie; (2) Funktional-
analysis, numerische Mathematik 

Hannover: (1) Grundlagen der Mathematik, Algebra, 
Geometrie 

Heidelberg: (1) Zahlentheorie, Algebra, Topologie; 
(3) Wahrscheinlichkeitstheorie 

Karlsruhe: (1) Geometrie; (2) Analysis; (3) Wahr-
scheinlichkeitstheorie, Statistik, Rechentechnik 

Kiel: (1) Zahlentheorie, Algebra, Geometrie; (2) 
Analysis, Funktionalanalysis 

Uni München: (1) Grundlagen der Mathematik; (2) 
Analysis, Funktionalanalysis 

TH München: (2) Analysis, numerische Mathematik; 
(3) Rechentechnik 

Münster: (1) Grundlagen der Mathematik, Logik, 
Zahlentheorie, Algebra, Topologie; (2) Analysis; 
(3) Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik 

Saarbrücken: (1) Zahlentheorie, Algebra; (2) Funk-
tionalanalysis 

Stuttgart: (2) Analysis, numerische Mathematik; (3) 
Rechentechnik 

Zusammenfassend und vergleichend kann unter Be-
rücksichtigung des Bevölkerungsverhältnisses fol-
gendes festgestellt werden: Auf den Gebieten 
Grundlagen der Mathematik und Logik des Teilge-
bietes (1) Allgemeine Fragen der Mathematik. Lo-
gik. Zahlentheorie. Algebra. Topologie. Geometrie 
wird in beiden Teilen Deutschlands etwa gleich in-
tensiv gearbeitet. Auf den übrigen Bereichen über-
wiegen die Forschungen in der Bundesrepublik ein-
deutig. Auf dem Teilgebiet (2) Mathematische Ana-
lysis und spezielle Funktionen fallen die mittel-
deutschen Forschungen zu den Gebieten Funktional-
analysis und numerische Mathematik stärker ins 
Gewicht; im übrigen dürften sich die Anstrengungen 
auf diesem Gebiet die Waage halten. Hinsichtlich 
des Teilgebietes (3) Wahrscheinlichkeitstheorie und 
mathematische Statistik. Theoretische Kybernetik ist 
schließlich ein Überwiegen der mitteldeutschen Akti-
vitäten festzustellen. 

3. Studentenzahlen 

Einen Eindruck von den Studentenzahlen vermittelt 
das Statistische Jahrbuch für die Bundesrepublik 
Deutschland 1968. Studenten in der Bundesrepublik: 
Mathematik 7155, Mathematik und Physik 3 416, 
insgesamt 10 571. Studenten in Mitteldeutschland: 
Mathematik 1 318, Fachschuldozenten für Mathema-
tik, Naturwissenschaften und Technik 207, Lehramt 
der zehnstufigen allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule für Mathematik, Naturwissen-
schaften, Werkunterricht 11 393, Lehramt der erwei-
terten polytechnischen Oberschule für Mathematik, 
Naturwissenschaften 1694, insgesamt 14 612. Die 

Zahlen sind noch nicht recht miteinander vergleich-
bar, da die westdeutschen Lehramtskandidaten (Ge-
samtzahl 108 000 für alle Fächer) noch nicht ausrei-
chend berücksichtigt sind. Dies macht etwa ein 
Fünftel dieser Zahl aus. Es zeigt sich, daß die Ver-
hältnisse bei Berücksichtigung der Bevölkerungs-
zahlen dann für Mitteldeutschland immer noch posi-
tiv zu beurteilen sind. Diese Angaben deuten auch 
auf das in der Bundesrepublik nach wie vor beste-
hende Problem des Lehrkräftemangels auf mathe-
matisch-naturwissenschaftlichem Gebiet im Bereiche 
der Sekundarschulen hin. Die weitere Entwicklung 
nicht nur des mathematischen, sondern des gesamten 
naturwissenschaftlich-technischen Bereiches dürfte 
in nicht unerheblichem Umfange von einer baldigen 
und befriedigenden Lösung dieses Problems abhän-
gen. 

B. Mechanik 

I. Vergleichende Betrachtungen über die Entwicklung 
des Sachgebietes 

1. Der Weltkongreß für Mechanik 1964 in München 

Bezüglich der Vorträge gilt das über den Moskauer 
Kongreß Gesagte sinngemäß Die Auswertung der 
Literaturverzeichnisse mit insgesamt 1791 zitierten 
Arbeiten führte zu folgenden Ergebnissen: 

Sprachbereich 
Gesamt

-

anteil 

Anteil an Arbeiten, 
die erschienen sind 

vor 1945 I nach 1945 

in % 

englisch einschließ-
lich sonstige 	 75 53 	76 

französisch 	 4 6 	4 

russisch 	 13 9 	14 

deutsch 	 8 32 	6 

insgesamt 	 100 100 	100 

2. Die gegenwärtige Situation auf Grund der russi-
schen Informationszeitschrift „Mechanik" und der 
amerikanischen Informationszeitschrift „Applied 
Mechanics Reviews" 

Es wurden von der zuerst erwähnten Zeitschrift die 
ersten sechs Ausgaben des Jahrganges 1968 ausge-
wertet. Insgesamt sind darin Einzelreferate über 
13 264 Titel enthalten. Die Titel verteilen sich wie 
folgt auf die einzelnen Sprachbereiche und die Teil-
gebiete 

(1) Allgemeine Fragen der Mechanik. Allgemeine 
Mechanik 

(2) Hydromechanik 

(3) Mechanik fester, deformierbarer Körper 
des gesamten Sachgebietes: 
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Anteil 
Gesamt

-

anteil 
der Arbeiten aus Teilgebiet 

Sprachbereich  
(1) (2) (3) 

in °/o 

englisch 	 40,0 28,2 46,7 35,5 

russisch 	 48,2 52,4 45,5 50,5 

deutsch 	 4,3 6,9 3,6 4,4 

sonstige 	 7,5 12,5 4,2 9,6 

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bezüglich der an zweiter Stelle erwähnten Zeitschrift, 
die bei gleicher Einteilung nur etwa ein Drittel der 
in der ersten Zeitschrift referierten Titel enthält, er-
gab die Auswertung der ersten beiden Ausgaben 
für das Jahr 1968 folgende Daten: Die Ausgaben ent-
halten Referate über insgesamt 1522 Titel, davon 
entfallen auf den deutschsprachigen Bereich 97 und 
auf den russischsprachigen Bereich 293. Damit wür-
den sich Schätzungen des deutschsprachigen Bei-
trages zu 6,4 °/o und des russischsprachigen Beitrages 
zu 19,2 °/o ergeben. 

3. Die Vorkriegssituation im Jahre 1936 auf Grund 
des Zentralblattes für Mechanik 

In dem Band 4 des Zentralblattes sind Referate über 
insgesamt 1683 Titel enthalten. Davon entfallen auf 
den mit den Nachkriegsverhältnissen vergleichbaren 
deutschsprachigen Bereich 641 Titel (38,1 %). 

II. Der deutschsprachige Beitrag 

Gegenwärtig ist für das Sachgebiet gemäß I.2. pro 
Jahr ein Weltbeitrag von 26 500 Titeln, davon 1150 
deutschsprachige, zu erwarten. Die entsprechenden 
Zahlen für das Jahr 1936 wurden unter I.3. gegeben. 

Es folgt, daß sich der absolute deutschsprachige Bei-
trag bezüglich des Sachgebietes Mechanik mit 1150 
zu 641 Titeln pro Jahr seit 1936 noch nicht einmal 
verdoppelt hat, während sich der Weltbeitrag mit 
26 500 zu 1683 Titeln pro Jahr in der gleichen Zeit 
auf mehr als das Fünfzehnfache erhöht hat. 

Der unter Mathematik II. erwähnte Richtwert von 
11 1 /2 °/o für den gegenwärtigen deutschsprachigen 
Beitrag gilt auch in diesem Zusammenhang. Die mit 
4 °/o berücksichtigten Angaben aus I.1. und 2. über 
den tatsächlichen deutschsprachigen Beitrag liegen 
damit ebenfalls beachtlich unter diesem Richtwert. 

III. Der deutsche Beitrag 

1. Quantitative Beurteilung 

Die Stichprobe über 28 Zeitschriften-Jahrgänge zu 
diesem Sachgebiet führte zu folgender Aufteilung des 
deutschsprachigen Beitrages: 

. 

Herkunft 

tatsäch

-

licher 
 Anteil 

aus den 
Bevölkerungs- 
verhältnissen 
zu erwartender 

Anteil 

in % 

Bundesrepublik 	 58 60 

Mitteldeutschland 	 20 17 

deutschsprachige Beiträge aus 
dem Ausland 	 22 23 

Der unter II geschätzte deutschsprachige Beitrag von 
4 % enthält somit einen Beitrag der Bundesrepublik 
von 2,32 % und einen mitteldeutschen Beitrag von 
0,8 % . Die Einbeziehung des unter Mathematik III. 1. 
erklärten Korrekturfaktors führt sodann auf einen 
gegenwärtigen Beitrag der Bundesrepublik von 3 % 
und auf einen solchen Mitteldeutschlands von 1 %. 
Der deutsche Gesamtbeitrag liegt demzufolge bei 
4 %. 

Die auf die wesentlichen Industrieländer bezogenen 
Vergleichswerte lauten wiederum: Beitrag der Bun-
desrepublik 7 °/o, Beitrag Mitteldeutschlands '2 °/o, 
deutscher Gesamtbeitrag 9 %. Die auf die UdSSR be-
zogenen Vergleichswerte ergeben sich dagegen zu: 
westdeutscher Beitrag 13 %, ostdeutscher Beitrag 
3 3/4 %, deutscher Gesamtbeitrag 16 3/4 %. 

2. Qualitative Beurteilung 

Dem Sachgebiet Mechanik kommt eine besondere 
Bedeutung auf Grund seiner engen Verflechtungen 
mit den wichtigsten technischen Disziplinen wie Ma-
schinen, Bauwesen, Schiffbau und Flugzeugbau zu. 
Während im russischen und im englischen Sprach-
bereich nicht zuletzt auf Grund der Beziehungen 
dieses Gebietes auch zur Weltraumforschung, zu den 
Militärwissenschaften und zur Kernforschung (Ma-
gnetohydrodynamik) außergewöhnliche Anstrengun-
gen ideeller und materieller Natur unternommen 
werden, zeigen die quantitativen Angaben aus 1., 
daß dieses Gebiet in Deutschland nur in sehr be-
scheidenem Umfang gefördert wird. Eine Reihe von 
bedeutenden Einzelbeiträgen aus der Bundesrepu-
blik und aus Mitteldeutschland verdienen besondere 
Beachtung. 

Die in I. 2. gegebene Verteilung auf die Teilgebiete 

(1) Allgemeine Fragen der Mechanik. Allgemeine 
Mechanik 

(2) Hydromechanik 

(3) Mechanik fester, deformierbarer Körper 

zeigt zunächst, daß das so wichtige, zum Teil von 
besonders aufwendigen Versuchseinrichtungen ab-
hängige Teilgebiet (2) besonders schlecht abschnei-
det. Bezüglich dieses Teilgebietes überwiegen die 
Forschungen in der Bundesrepublik auch bei Be-
rücksichtigung des Bevölkerungsverhältnisses. 
Schwerpunkte der Forschung in Mitteldeutschland 
liegen auf dem Teilgebiet (3), wobei den Anwendun-
gen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im 
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Mittel dürften sich jedoch die Beiträge aus beiden 
Teilen Deutschlands zu diesem Teilgebiet die Waage 
halten. Das für die Anwendungen weniger bedeut-
same Teilgebiet (1) wird ebenfalls in beiden Teilen 
Deutschlands etwa gleich intensiv bearbeitet. 

IV. Zur Situation an den Forschungseinrichtungen 

1 Die personelle Lehr- und Forschungskapazität an 
den hochschulgebundenen Instituten 

An den mitteldeutschen Hochschulen wurde das 
Sachgebiet Mechanik (im engeren Sinne) 1966/67 
durch 235 planmäßige Wissenschaftler vertreten, an 
den Hochschulen der Bundesrepublik durch 316 Wis-
senschaftler. Berücksichtigt man das Bevölkerungs-
verhältnis und wählt man wiederum die internatio-
nal schon mit nicht ausreichend zu beurteilende 
Lehr- und Forschungskapazität für Mechanik an den 
Hochschulen Mitteldeutschlands als Maßstab für die 
Verhältnisse in der Bundesrepublik, so müßte die 
Lehr- und Forschungskapazität an den Hochschulen 
der Bundesrepublik verdreifacht werden, um sie 
diesem Maßstab zu genügen. Die zuletzt erwähnte 
Lehr- und Forschungskapazität wird als ungenügend 
beurteilt. Die Einbeziehung der nicht hochschulge-
bundenen Forschungskapazitäten in den Vergleich 
dürfte zu einem etwa besseren Abschneiden der 
Bundesrepublik führen. 

2. Forschungsgebiete der Schwerpunktinstitute 

Das bereits im Rahmen des Berichtes über das Sach-
gebiet Mathematik erwähnte Institut für Ange-
wandte Mathematik und Mechanik der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften betreibt Forschungen 
auf allen drei Teilgebieten der Mechanik, insbeson-
dere handelt es sich um Schwingungslehre, Strö-
mungslehre, Magnetohydrodynamik und Elastizitäts-
theorie. An nicht hochschulgebundenen mitteldeut-
schen Forschungseinrichtungen seien noch das wis-
senschaftlich-technische Zentrum des Automobil-
baues, Hohenstein-Ernstthal, das wissenschaftlich

-technische Zentrum für die Ausrüstung der Schwer-
industrie Magdeburg, das wissenschaftlich-technische 
Zentrum der bautechnischen Projektierung, Berlin, 
das wissenschaftlich-technische Zentrum des Indu-
striebaus, Dresden und die Forschungsanstalt für 
Schiffahrt, Wasser- und Grundbau, Berlin, erwähnt. 
An den mitteldeutschen Hochschulen finden sich For-
schungskapazitäten für Mechanik von zum Teil sehr 
bescheidenem Umfang, die meistens ausgesprochen 
anwendungsorientiert sind. So werden an der Sek-
tion für Maschinen- und Energietechnik der Berg-
akademie Freiberg die Gebiete Allgemeine Mecha-
nik sowie Strömungs- und Modelltechnik bearbeitet. 
An der Fakultät für naturwissenschaftlich-techni-
sche Grundlagen der Technischen Hochschule Il-
menau ist das Sachgebiet in Verbindung mit Ther-
modynamik und an den Hochschulen für Bauwesen 
bzw. Architektur und Bauwesen in Leipzig bzw. 
Weimar in Verbindung mit den verwandten Fächern 
des Bauwesens vertreten. Vorwiegend anwendungs-
orientiert erscheinen auch die im Rahmen der Sek- 

tion Maschinenbau der Schwerindustrie, Fördertech-
nik und Baumaschinen sowie Dieselmotoren, Pum-
pen und Verdichter an der Technischen Hochschule 
Magdeburg bestehenden Lehrgruppen dieses Sachge-
bietes. Umfangreichere Lehr- und Forschungskapazi-
täten für Mechanik bestehen an der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt sowie an der Universi-
tät Rostock. An der zuletzt erwähnten Universität 
besteht im Rahmen der Technischen Fakultät in 
enger Verbindung mit dem Schiffbau sogar eine 
Fachrichtung für Angewandte Mechanik. Die Tech-
nische Universität Dresden verfügt über Lehr- und 
Forschungskapazitäten zu den Teilgebieten (2), unter 
besonderer Berücksichtigung der Aerodynamik, und 
(3) von beachtlichem Umfang. 

Von den nicht hochschulgebundenen Forschungsein-
richtungen der Bundesrepublik, die in erster Linie 
zur Erforschung des Teilgebietes (2) beitragen, sind 
zunächst die DFVLR Institute für Angewandte Ma-
thematik und Mechanik, für Theoretische Gasdyna-
mik, für Angewandte Gasdynamik und für Turbu-
lenzforschung zu nennen. Diese Institute bilden zu-
sammen mit der Aerodynamischen Versuchsanstalt 
Göttingen, dem Max-Planck-Institut für Strömungs-
forschung und auf diesem Gebiet arbeitenden Insti-
tuten der Industrie eine beachtliche Kapazität. Zum 
Teilgebiet (3) werden Beiträge durch die Bundesan-
stalt für Materialprüfung, das Institut für Festig-
keit der DFVLR und das Ernst-Mach-Institut für 
Schwingungsforschung der Fraunhofer-Gesellschaft 
geleistet. Die Versuchsanstalt. für Wasserbau und 
Schiffbau, Berlin, trägt zur Erforschung der Teilge-
biete (2) und (3) bei. An den Technischen Universi-
täten der Bundesrepublik werden Forschungen auf 
folgenden Schwerpunkten betrieben: 

Aachen: (1) Allgemeine Mechanik; (2) Strömungs-
lehre, Gasdynamik; (3) Elastizitätstheorie 

Berlin: (1) Schwingungslehre; (3) Elastizitäts- und 
Plastizitätstheorie 

Braunschweig: (2) Strömungslehre; (3) Elastizitäts-
und Plastizitätstheorie 

Claustahl: (3) Elastizitätstheorie 

Darmstadt (1) Schwingungslehre; (2) Gasdynamik; 
(3) Elastizitätstheorie, Statik 

Hannover (2) Strömungslehre; (3) Elastizitäts- und 
Plastizitätstheorie 

Karlsruhe: (1) Allgemeine Mechanik, Schwingungs-
lehre; (2) Strömungslehre; (3) Elastizitätstheorie 

München (1) Allgemeine Mechanik, Schwingungs-
lehre; (2) Elastizitätstheorie; (3) Strömungslehre 

Stuttgart: (2) Aerodynamik und Gasdynamik; (3) 
Elastizitätstheorie, Statik und Dynamik 

Der Universität Hamburg ist schließlich ein Institut 
für Schiffbau angeschlossen, welches auch auf den 
Gebieten (2) und (3) arbeitet. 

Der Vergleich der Kapazitäten in beiden Teilen 
Deutschlands geht nicht wesentlich über das bereits 
unter III. 2. Gesagte hinaus. 
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3. Studentenzahlen 

Einige mit dem Sachgebiet Mechanik in enger Ver-
bindung stehende Studentenzahlen wurden aus dem 
Statistischen Jahrbuch für die Bundesrepublik 
Deutschland 1968 wie folgt entnommen: Maschinen-
wesen (Schiffswesen) : Mitteldeutschland 14 442, 
Bundesrepublik 9 491. Elektrotechnik: Bundesrepu-
blik 8 776, Mitteldeutschland 5 104. Bauwesen: Bun-
desrepublik 12 543, Mitteldeutschland 5 968. Bergbau 
und Hüttenwesen: Mitteldeutschland 2 224, Bundes-
republik 955. 

Es ist noch zu bemerken, daß in Mitteldeutschland 
die Einrichtung von 12 Ingenieur-Hochschulen be-
vorsteht. Diejenige von Zwickau soll bei einer 
Studiendauer von 3 1/2 Jahren ihren Lehrbetrieb mit 
den Schwerpunkten Informationswissenschaft, Ky-
bernetik und Datenverarbeitung im September 1969 
aufnehmen. 

IV. Physik 

Die Physik als naturwissenschaftlicher Zweig mit 
der weitesten Entwicklung und als Grundlage der 
Ingenieurwissenschaften und der technischen Ent-
wicklung spielt eine zentrale Rolle innerhalb der 
Wissenschaften in Deutschland. Die engen Beziehun-
gen der Physik zur Kybernetik, Mathematik und zu 
den Informationswissenschaften unterstreichen noch 
ihre Bedeutung. 

Den quantitativ größten Anteil an Forschung und 
Lehre auf dem Gebiet der Physik haben zweifellos 
in beiden Teilen Deutschlands die Institute und 
Lehrstühle der wissenschaftlichen Hochschulen. Al-
lerdings erschwert die Abgrenzung der Physik zu 
ihren verschiedenen Anwendungsgebieten eine ein-
deutige Angabe über die Zahl der Hochschuleinrich-
tungen. 

Neben den wissenschaftlichen Hochschulen betrei-
ben die Max-Planck-Gesellschaft in der Bundesrepu-
blik und die Deutsche Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin in Mitteldeutschland umfangreiche For-
schungen auf dem Gebiet der Physik. In der Bundes-
republik werden außerdem in staatlichen Einrich

-

tungen, insbesondere in den Kernforschungszentren, 
physikalische Grundlagen und angewandte For-
schung betrieben. 

1. Hochenergiephysik 

Ziel der Arbeiten in der Hochenergiephysik ist es, 
für die Elementarteilchen eine geschlossene Theorie 
zu finden, die auf einfachen Grundprinzipien beruht 
und das Verhalten dieser Teilchen beschreibt. In 
Mitteldeutschland wird Hochenergiephysik insbe-
sondere an der „Forschungsstelle für Physik hoher 
Energie" in Zeuthen bei Berlin betrieben. Man be-
faßt sich mit Untersuchungen starker Wechselwir-
kungen von Elementarteilchen. Daneben beschäf-
tigt man sich theoretisch noch im Zentralinstitut für 
Kernforschung in Rossendorf bei Dresden mit Hoch-
energiephysik. 

Demgegenüber stehen in der Bundesrepublik zahl-
reiche Universitätsinstitute, die leistungsfähigere 
Geräte besitzen (z. B. 300 MeV-Elektronen-Linearbe-
schleuniger in Mainz, ein 500 MeV und ein 2,3 GeV 
Elektronensynchrotron in Bonn). 1964 nahm das 
Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) in Ham-
burg mit 6,0 GeV den Betrieb auf. Zur Zeit können 
hier Elektronen bis auf 7,5 GeV beschleunigt wer-
den. Beachtenswerte Ergebnisse wurden bereits er-
zielt und wichtige Beiträge auf dem Gebiet der Ele-
mentarteilchen geleistet. Zur weiteren Leistungs-
steigerung des DESY wurde mit dem Bau eines neu-
artigen 300 MeV Einschußlinearbeschleunigers und 
eines 3 GeV Elektron-Positron-Doppelspeicherrings 
begonnen. Die Errichtung eines nationalen Protonen-
Hochenergiebeschleunigers wird geplant. 

2. Niederenergiephysik 

Hier zielen die Bemühungen auf eine geschlossene 
Theorie, die die Eigenschaften der Atomkerne und 
ihrer Energiezustände mittels einfacher Grundprin-
zipien beschreibt. Für den Niederenergiebereich ste-
hen in Rossendorf ein Zyklotron für Deuteronen 
bis 13 MeV sowie ein Van-de-Graaff-Hochspan-
nungsgenerator, mit dem Protonen auf 2 MeV be-
schleunigt werden können. Ein 10 MeV Van-de-
Graaff Tandembeschleuniger ist im Bau. Außerdem 
befaßte sich das „Institut für spezielle theoretisch-
physikalische Probleme" in Berlin Adlershof mit 
Fragen der niederenergetischen Kernphysik. 

In der Bundesrepublik besitzen neben den Kern-
forschungszentren in Karlsruhe, Jülich und Berlin 
mehrere Hochschulinstitute größere Beschleuniger 
für die Niederenergiekernphysik. Darüber hinaus 
betreiben das Max-Planck-Institut für Kernphysik in 
Heidelberg und die Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt in Braunschweig einen großen Niederener-
giebeschleuniger. Alle diese Anlagen ermöglichen 
die Beschleunigung auf Endenergien von mehr als 
20 MeV. Bei Darmstadt wird ein Schwerionenbe-
schleuniger (ca. 7 MeV/Nukleon) errichtet werden, 
mit dem u. a. die Existenz stabiler überschwerer 
Kerne untersucht werden soll. 

3. Plasmaphysik 

In der Plasmaphysik steht die Lösung zweier Fragen, 
nämlich der kontrollierten Freisetzung von Kern-
fusionsenergie und der magnetohydrodynamischen 
Energiewandlung, im Vordergrund. 

In Mitteldeutschland befassen sich insbesondere das 
Institut für Magnetohydrodynamik in Jena, das In-
stitut für Gasentladungsphysik in Greifswald und 
das physikalisch-technische Institut in Berlin mit 
diesen Fragen. Vergleichbar sind in der Bundesre-
publik etwa die Institute für Plasmaforschung in 
Stuttgart und Hannover, das Institut für Experimen-
talphysik in Kiel und andere Universitätsinstitute. 
Darüber hinaus wird in der Bundesrepublik, insbe-
sondere im Institut für Plasmaphysik in München-
Garching und im Kernforschungszentrum Jülich 
Plasmaforschung in großem Umfang betrieben. Für 
diese Forschungen stellt die Bundesregierung grö- 
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ßere finanzielle Summen bereit. In Garching gelang 
es mit Hilfe des Theta-Pinches in einem sehr reinen 
Deuteriumplasma Ionentemperaturen von 60 Mill. ° 
zu erreichen und mit Hilfe eines Stellevators ein 
Barium-Modellplasma über längere Zeit stabil ein-
zuschließen. 

4. Festkörperphysik 

In Mitteldeutschland wird vor allen Dingen Fest-
körperphysik am physikalisch-technischen Institut 
in Berlin (grundlegende und praxisnahe Fragen der 
Festkörper- und Halbleiterphysik), am Zentralin-
stitut für Kernforschung in Rossendorf (ausgewählte 
Probleme, insbesondere Strahlenwirkung), am II. 
physikalisch-technischen Institut in Berlin-Adlers-
hof (angewandte Probleme der Halbleiter in Optik 
und Elektronik) sowie am III. physikalisch-techni-
schen Institut in Berlin-Rahnsdorf (technische An-
wendungen, speziell das Verhalten von Festkörpern 
unter hohen Beanspruchungen) betrieben. Die For-
schungsthemen sind in Zusammenarbeit mit Betrie-
ben und Instituten der Industrie besonders eng ab-
gestimmt. 

In der Bundesrepublik wird an vielen Instituten der 
Hochschulen, der Max-Planck-Gesellschaft und auch 
der Kernforschungszentren Festkörperforschung ge

-

trieben, u. a. in Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt, 
Darmstadt, Göttingen, München sowie in Aachen 
und Köln und in der Kernforschungsanlage Jülich. 
Für Jülich und Stuttgart ist die Errichtung großer 
Festkörper-Forschungsinstitute beschlossen. Ebenso 
gibt es in der Industrie eine Reihe von Instituten, 
die sich mit Festkörper-Forschung befassen. 

Besonders die traditionellen Bereiche der Festkör-
perforschung, nämlich die Untersuchung der elektro-
nischen Struktur von Nichtleitern und die Erfor-
schung der Eigenschaften von Gitterdefekten, Stör-
stellen und Fremdteilchen in Leitern und Nichtlei-
tern sind in der Bundesrepublik gut vertreten. 

5. Kernforschungszentren 

Das Zentralinstitut für Kernforschung in Rossendorf 
bei Dresden hat als Institut der Deutschen Akade

-

mie der Wissenschaften den Charakter eines Kern-
forschungszentrums. Etwa 1000 Bedienstete, davon 
rd. 35 % Wissenschaftler sind dort beschäftigt. Das 
Arbeitsprogramm umfaßt die Niederenergiekern-
physik, die Festkörperphysik, die Radiochemie mit 
der Herstellung spezieller Isotope und nuklearme-
dizinischer Präparate, die Untersuchung von Strah-
leneinwirkungen einschließlich der Dosimetrie sowie 
die technische Entwicklung auf dem Reaktor- und 
Brennelementgebiet. Die wichtigsten Forschungs-
geräte sind 2 Forschungsreaktoren (RFR und RRR) 
sowie 2 Beschleuniger (13 MeV-Zyklotron für Deu-
teronen und 2 MeV-Van-de-Graaff-Generator für 
Protonen) ; ein 10 MeV-Van-de-Graaff-Tandembe-
schleuniger ist im Bau (s. Niederenergiephysik). 

In der Bundesrepublik besteht eine Reihe gemein-
sam von Bund und Ländern getragener Kernfor-
schungseinrichtungen, in denen fast 10 000 Personen, 
davon rd. 25 % Wissenschaftler, tätig sind. In den 
beiden großen Zentren Karlsruhe (Gesellschaft für 
Kernforschung mbH) und Jülich (Kernforschungsan-
lage Jülich GmbH) reichen die Arbeiten von der 
Grundlagenforschung bis zur technischen Entwick-
lung, insbesondere der Reaktor- sowie Brennstoff-
und Brennelemententwicklung. In diesen Kernfor-
schungseinrichtungen stehen insgesamt 6 For-
schungsreaktoren — ein weiterer ist im Bau —, 
1 unterkritische und 3 Nullenergie-Anordnungen so-
wie einige größere Beschleuniger. Die wichtigsten 
von ihnen sind neben dem Hamburger 7,5 GeV 
(DESY) das Karlsruher 55 MeV-Isochron-Zyklotron 
für Deuteronen und das Jülicher Isochron-Zyklotron 
für Deuteronen mit variabler Endenergie zwischen 
45 und 90 MeV. Bei der Gesellschaft für Kernener-
gieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt werden 
insbesondere die Probleme des nuklearen Schiffs-
antriebs erarbeitet. Im Berliner Hahn-Meitner-In-
stitut für Kernforschung wird ein breites Forschungs-
programm der Kernphysik sowie der Kern-, Radio- 
und Strahlenchemie bearbeitet. Das Deutsche Elek-
tronen-Synchrotron in Hamburg dient der Hoch-
energie-Forschung. Im Institut für Plasmaphysik in 
Garching bei München stehen die magnetohydrodyna-
mische Energiedirektumwandlung und die Arbeiten 
der Verwirklichung eines Fusionsreaktors im Vorder- 

Bundesrepublik 

Teilchenbeschleuniger 
(>10 MeV) Unterrichts

-

reaktoren 

SURyp 100 

Kritische 
An

-

ordnungen 
Forschungs

-

reaktoren 
Hochenergie

-

physik 

Kern

-

forschung 
Kerntechnik 

Ingenieurschulen 	. 	  — — 4 — 

Hochschulen 	  3 8 (+ 1) 1 ) 4 3 

Max-Planck-Institute 	  — 3 — — 

sonstige wissenschaftliche Institute 	 — 1 — 1 

Kernforschungszentren 	  1 2 1 9 

Industrie 	  — — 1 4 

zusammen 	 4 14 (+ 1) 10 17 

1) Siemens Unterrichts-Reaktor In Klammern: Anlage im Bau 
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grund. Die Gesellschaft für Strahlenforschung mbH 
in Neuherberg bei München betreibt Forschung auf 
dem Gebiet der Nuklearbiologie und -medizin. 

V. Medizin 

Die medizinische Forschung in Deutschland hat eine 
lange und erfolgreiche Tradition. Bedeutende Wis-
senschaftler haben ihr großes Ansehen in der Welt 
verschafft. Nach der Teilung konnte die medizinische 
Forschung in der Bundesrepublik durch ihre inter-
nationale wissenschaftliche Verflechtungen an der 
modernen Entwicklung teilnehmen. Die mittel-
deutsche Forschung in der Medizin lehnte sich in 
allen ihren Entwicklungsphasen eng an das sowje-
tische Vorbild an, blieb aber von den großen Fort-
schritten der medizinischen Wissenschaft des We-
stens isoliert. 

1. Gesundheitswesen 

Auch die Gesundheitsverwaltung ging in beiden 
Teilen Deutschlands andere Wege. 

Die Gesundheitsverwaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland ist auf Grund der föderativen Struktur 
nicht zentralisiert. Träger des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes ist das Gesundheitsamt, das entweder 
Landesbehörde ist oder kommunal verwaltet wird. 
Der Bund hat auf Struktur und Organisation der Ge-
sundheitsämter keinen Einfluß. Grundlage für die 
Tätigkeit der Gesundheitsämter ist das Gesetz über 
die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 
3. Juli 1934 (RGBl. I S. 531) mit seinen drei Durch-
führungsverordnungen. 

In Mitteldeutschland wiederholt man sehr gedrängt 
die Entwicklung des sowjetischen Gesundheits-
dienstes. 
Wie in der Sowjetunion ist in Mitteldeutschland ein 
umfassendes und rationelles System von Vorbeu-
gung und Behandlung entstanden oder noch im Auf-
bau, das die Entwicklung und Erhaltung der gegen-
wärtigen und zukünftigen Arbeitskraft zum Ziel hat. 

Für die Forschung bedeutet dieses System einerseits 
die Verplanung und staatliche Lenkung mit der 
Möglichkeit, vom wirtschaftlichen und politischen 
Gesamtinteresse diktierte Schwerpunkte zu bilden 
und sie optimal mit Personal und Mitteln auszustat-
ten, andererseits die Belastung durch ein aufge-
blähtes administratives und Kontrollsystem, die 
relative Unfreiheit der Forschenden und die Mög-
lichkeit, Forschungsgang und -ergebnisse zu beein-
flussen. 

2. Organisation der medizinischen Forschung 

Die medizinische Forschung in der Bundesrepublik 
ist nicht zentralisiert. Sie erfolgt in erster Linie 
durch die medizinischen Fakultäten der Universi-
täten. Von der Universität unabhängige Forschung 
wird an den Max-Planck-Instituten durchgeführt. 
Auch freie Institutionen sowie Kliniken und Kran-
kenanstalten, die nicht Universitätsinstitute sind, be- 

treiben wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet 
der Medizin. Eine gewisse Koordinierung der For-
schung ergibt sich aus: den etwa seit 1952 laufen-
den Schwerpunktprogrammen (thematisch und über-
regional) der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 
den Sonderforschungsbereichen (thematisch und re-
gional). Sowohl Bund als auch Länder wenden er-
hebliche Mittel für die Forschung auf. Diese Mittel 
fließen entweder direkt in Form von Forschungsauf-
trägen oder institutionellen Zuschüssen den For-
schungseinrichtungen zu oder indirekt über die für 
die Forschungsförderung zuständigen Selbstverwal-
tungskörperschaften der deutschen Wissenschaft. 

Erhebliche Mittel für Forschungsvorhaben im medi-
zinischen Bereich werden von der Stiftung Volks-
wagenwerk und der Fritz Thyssen Stiftung aufge-
wendet. Der Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft fördert über die Deutsche Forschungsgemein-
schaft und die Max-Planck-Gesellschaft Einzelvor-
haben der medizinischen Forschung. Weitere Indu-
striestiftungen betätigen sich auf dem Gebiet der 
Krebsforschung und der Erforschung 'der Kinder-
lähmung. Die Privatindustrie hat sich gleichfalls mit 
Förderungseinrichtungen in den Dienst der For-
schung gestellt. 
Der Bundesminister für das Gesundheitswesen för-
dert medizinische Forschungsvorhaben, die im In-
teresse des Bundes liegen, im Rahmen seiner Haus-
haltsmittel. Mit dem Bundesgesundheitsamt in Ber-
lin steht dem Ministerium eine Forschungsinstitution 
zur Seite, die ermöglicht, daß medizinische For-
schungsaufträge von allgemein politischer Bedeu-
tung durchgeführt werden. 
Aufgrund der modernen Erkenntnisse auf dem Ge-
biet der Umweltschäden und Zivilisationskrankhei-
ten ist für diesen neuen Arbeitsbereich eine eigene 
Forschungsabteilung im Aufbau begriffen. Spezielle 
Forschungen im medizinischen Bereich ressortieren 
beim Bundesminister des Innern, Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung, Bundesminister für wis-
senschaftliche Forschung und dem Bundesminister 
der Verteidigung. Das Bundesministerium für Ge-
sundheitswesen hat 1966 27 Millionen (Ist) DM, 1967 
32,6 Millionen (Ist) DM, 1968 40,7 Millionen (Soll) 
DM und 1969 rund 43 Millionen für wissenschaft-
liche Forschung vorgesehen. 

In der Organisation des Gesundheitswesens in Mit-
teldeutschland hat der „Rat für Planung und Koordi-
nierung der medizinischen Wissenschaft" beim Mini-
sterium für Gesundheitswesen als beratendes und 
unterstützendes Organ des Ministers für Gesund-
heitswesen zu den Fragen der Entwicklung und 
Koordinierung der medizinischen Wissenschaft eine 
große Bedeutung. Sein Präsidium arbeitet gleich-
zeitig als erweiterte Gruppe Medizin des For-
schungsrates, so daß dadurch die Einordnung der 
medizinischen Wissenschaft in das Gesamtwesen 
der Planung und Leitung der Wissenschaft garan-
tiert ist. Der Rat hat die Aufgabe, u. a. die Entwick-
lung der medizinischen Wissenschaft im Weltmaß-
stab zu analysieren, die zukünftigen Zielstellungen 
der medizinischen Wissenschaft in Mitteldeutschland 
zu erarbeiten, Empfehlungen für die Erteilung von 
Forschungsaufträgen zu geben und ihre Koordinie-

I rung  durchzuführen. 
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Zur Lösung von Aufgaben, für deren Wahrneh-
mung keine zentralen Arbeitskreise des Forschungs-
rates oder Sektionen bei der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften in Berlin bestehen, bildet der 
Rat auf Beschluß seines Präsidiums unter Mitwir-
kung weiterer aktiver Wissenschaftler als entspre-
chende Einrichtung die „Problemkommissionen", 
die als Organe des Rates wirksam werden. Diese 
sollen in der Regel nicht mehr als 15-20 führende 
und aktive Wissenschaftler aus den Fachgebieten 
umfassen. 

Für die systematische Fortbildung der Angehörigen 
der medizinischen Intelligenz, die die Anwendung 
international ständig neu gewonnener medizinisch

-

wissenschaftlicher Erkenntnisse in Theorie und 
Praxis gewährleisten soll, wurde die „Deutsche Aka-
demie für ärztliche Fortbildung" gegründet. 

3. Planung der medizinischen Forschung 

Die Bestimmung von Schwerpunktbereichen auf dem 
Gebiet der Medizin in der Bundesrepublik erfolgt 
durch sachverständige Gremien beim Wissenschafts-
rat und bei der Deutschen Forschungsgemein-
schaft 18). Auch in den Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates werden besonders wichtige Forschungs-
einrichtungen im Bereich der Medizin als Sonder-
forschungsbereiche ausgewiesen. Sonderforschungs-
bereiche sollen schwerpunktartig die Forschung auf 
einem bestimmten Gebiet in der Bundesrepublik an 
einer Universität vereinigen. Sie werden personell 
und institutionell bevorzugt ausgestattet. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft entwickelt ein 
Schwerpunktprogramm für Forschungsvorhaben auf 
dem Gebiet der Grundlagenforschung. Die Liste der 
Schwerpunktbereiche erfährt von Zeit zu Zeit eine 
Änderung aufgrund neuer Forschungserkenntnisse. 

Der Kardiologie und Nephrologie wird besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet. Die für das Gesund-
heitswesen zuständigen Minister und Senatoren 
der Länder haben 1968 eine Entschließung über die 
Versorgung Herzkranker mit Herzoperationszen-
tren verabschiedet. Die Anwendung der „künst-
lichen Niere" sowie die Möglichkeit der Nierenver-
pflanzung hat auch im politischen Raum besondere 
Beachtung gefunden. Es ist damit zu rechnen, daß 
der Ausbau von Nierenzentren stark gefördert wer-
den wird. 

Die Arbeiten des Deutschen Krebsforschungszen-
trums in Heidelberg werden weiter vorangetrieben. 
Hinzu kommt das Krebsforschungsprogramm der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Weitere Schwer-
punkte sind Forschungsarbeiten im Bereich der 
übertragbaren Krankheiten, sowie der Säuglings- 
und Müttersterblichkeit und der Rehabilitation be-
hinderter Kinder, sowie über Arzneimitteleinwir-
kungen. 

18) Empfehlung des Wissenschaftsrates zur Struktur und 
zum Ausbau der medizinischen Forschungs- und Aus-
bildungsstätten, März 1968 sowie Denkschrift der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft zur Frage der medizi-
nischen Forschung in Deutschland. Allgemeiner Teil: 
Strukturfragen. Wiesbaden 1968 

Im Bereich der Arbeitsmedizin, Sportmedizin, im Le-
bensmittelwesen und der Veterinärmedizin werden 
umfangreiche wissenschaftliche Forschungen ange-
stellt. 

Der Bund wird im Rahmen des Hochschulbauförde-
rungsgesetzes auch den Neubau von Hochschulkli-
niken und deren Forschungseinrichtungen in Höhe 
von 50 % der Erstellungskosten fördern. Damit kann 
der Bund direkten Einfluß auf die Planung und Aus-
stattung der Bundesrepublik Deutschland mit mo-
dernen Universitätskliniken und deren Forschungs-
einrichtungen nehmen. 

Vorschläge für ein medizinisches Schwerpunktpro-
gramm, das weitgehend aus Sondermitteln des Bun-
desministeriums für wissenschaftliche Forschung ge-
fördert werden soll, werden von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft vorbereitet. Dabei soll u. a. 
die Entwicklung neuer zentraler Einrichtungen für 
Diagnose und Therapie im Vordergrund stehen. 

Die Planung der medizinischen Forschung in Mittel-
deutschland umfaßt folgende Aufgabenkomplexe: 

a) Infektionskrankheiten, 

b) Herz-Kreislauferkrankungen, 

c) Geschwulsterkrankungen, 

d) Arbeitsphysiologie und -hygiene, 

e) Blutspende- und Transfusionswesen, 

f) chemische und physikalische Grundlagen der 
Laboratoriumsdiagnostik, 

g) Pädiatrie, 

h) dringliche medizinische Hilfe, 

i) rheumatische Erkrankungen. 

Für die Mehrzahl der Themen ist eine Bearbeitungs-
zeit von durchschnittlich drei bis vier Jahren vor-
gesehen. Mit dieser langdauernden, da zumeist indi-
viduellen Bearbeitung der Themen entsteht eine 
Diskrepanz zwischen dem internationalen Entwick-
lungstempo und dem Mitteldeutschlands. Der augen-
blickliche Entwicklungsstand genügt noch nicht den 
internationalen Anforderungen. Unter anderem gibt 
es folgende Mängel: 

1. ungenügende Konzentrierung der Kräfte auf die 
Hauptaufgaben, 

2. ungenügende Beziehungen zwischen den zentra-
len wissenschaftlichen Gremien und einzelnen 
Wissenschaftlern, 

3. ungenügende Kenntnis oder Beachtung der Di-
rektiven für die Forschungsarbeit. 

Aus der Untersuchung der einzelnen Spezialgebiete 
ergeben sich folgende prinzipielle Bemerkungen: 

— Die medizinische Grundlagenforschung wird 
qualitativ in Mitteldeutschland ebenso gepflegt 
wie in der Bundesrepublik Deutschland. Infolge 
unzureichender Mittel ist das quantitative Aus-
maß der Forschung in den Universitätsinstituten 
geringer als in der Bundesrepublik. 

— Die personelle Ausstattung der Universitäts-
Forschungsinstitute ist in der Regel quantitativ 
besser als in der Bundesrepublik. 
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— Die personelle und apparative Ausstattung in 
Schwerpunktforschungsstätten der Akademie der 
Wissenschaften braucht einen Vergleich mit ein-
schlägigen Forschungsstätten in der Bundesre-
publik nicht zu scheuen. Hier werden Forschun-
gen von internationalem Niveau durchgeführt. 

Besondere Anstrengungen macht die mittel-
deutsche Forschung auf allen Gebieten der So-
zialmedizin, Arbeitsmedizin, Epidemiologie, pro-
phylaktische Medizin und Rehabilitation. Der 
Grund liegt darin, daß derartige Forschungen 
durch die Arbeiten der sogenannten Problem-
kommissionen als Schwerpunkte erster Ordnung 
festgelegt werden, da sie eine Hauptaufgabe 
Mitteldeutschlands erfüllen, den Bürger bis ins 
hohe Alter gesund zu erhalten und ihn nach 
überstandener Krankheit rasch in den Produk-
tionsprozeß wieder einzugliedern. 

4. Situation in den Teilbereichen 

In Teilbereichen der medizinischen Forschung bei-
der Teile Deutschlands ist die Situation wie folgt: 

1. Anatomie 

Die Forschung auf dem Gebiete der Anatomie geht 
in beiden Teilen Deutschlands die gleichen Wege, 
d. h. die sogenannte funktionelle Anatomie und 
Histochemie tritt in der Forschung immer stärker 
in Erscheinung. Für die submikroskopische For-
schung stehen in Mitteldeutschland ausgezeichnete 
Elektronenmikroskope eigener Produktion zur Ver-
fügung. Mangel besteht lediglich an der Verfügbar-
keit bestimmter histochemischer Substanzen wie 
Enzyme und entsprechende Präparate. 

Da es sich bei der Anatomie um eine sogenannte 
wertfreie Wissenschaft handelt, kann die Anatomie 
im Sinne der echten Grundlagenforschung auch in 
Mitteldeutschland betrieben werden und ist frei von 
irgendwelchen politischen Aspekten. In den Uni-
versitätsinstituten ist eine ausreichende Zahl von 
Assistenten vorhanden. 

2. Physiologie 

Auf dem Gebiet der Physiologie werden zum Teil 
in den Universitätsinstituten beachtliche Grundla-
genforschungen betrieben. Hier sind besonders die 
Universitäten Leipzig, Berlin und Rostock zu nen-
nen. Die physiologische Forschung in der Bundes-
republik ist jedoch dadurch im Vorteil, daß hier 
modernere Forschungsinstrumente zur Verfügung 
stehen, insbesondere durch die im Vergleich zu 
Mitteldeutschland weiter entwickelte biomedizi-
nische Elektronik. Ein Grund hierfür ist der rege 
Informationsaustausch mit den USA. 

3. Physiologische Chemie 

Die modernen Aspekte der Molekularbiologie sind 
in Mitteldeutschland bisher kaum Gegenstand der 
Forschung gewesen. Das nicht zuletzt deshalb, weil 
wichtige und teuere und nur im Westen hergestellte 
Reagenzien und Chemikalien in Mitteldeutschland 

fehlen. An verschiedenen Universitätsinstituten und 
insbesondere an den einschlägigen Instituten der 
Akademie der Wissenschaft wird jedoch in letzter 
Zeit in verstärktem Maße Enzymforschung betrie-
ben, welche wiederum für epidemiologische und 
Vorsorgeuntersuchungen benötigt werden (Hepati-
tis-Screening, Rheumaforschung usw.). Die bioche-
mische Forschung in Mitteldeutschland kann sich 
nicht mit derjenigen der Bundesrepublik messen, 
die ein hohes internationales Niveau besitzt. 

4. Gerichtliche Medizin (Rechtsmedizin) 

Die Forschung auf dem Gebiete der gerichtlichen 
Medizin bzw. Rechtsmedizin in Mitteldeutschland 
und der Bundesrepublik ist gleichwertig. Der 
Schwerpunkt in Mitteldeutschland liegt jedoch auf 
dem Gebiete der gerichtsmedizinischen Laborato-
riumsmedizin; d. h. die forensische Serologie spielt 
in der gerichtsmedizinischen Forschung eine bevor-
zugte Rolle. Hier werden international anerkannte 
Forschungsarbeiten geleistet. 

Nach wie vor versteht man unter gerichtlicher bzw. 
Rechtsmedizin auch in Mitteldeutschland noch „klas-
sische" gerichtliche Medizin der Leiche. Da also die 
gerichtliche Medizin entsprechend naturwissen-
schaftlich ausgerichtet ist und damit zur wertfreien 
Forschung gerechnet werden kann, sind auch staat-
liche Eingriffe und Bevormundungen bisher nicht be-
kannt geworden. Während in der Bundesrepublik 
die Gerichtsmedizin z. T. Grenzgebiete wie Sozial-
medizin und Gewerbemedizin umfaßt, werden diese 
in Mitteldeutschland im Rahmen der Gerichtsmedi-
zin nicht gepflegt. Jedoch wird in einzelnen Institu-
ten gewisse humangenetische Forschung mitbetrie-
ben, wie z. B. Untersuchungen über Serologie und 
Blutgruppengenetik. 

5. Geschichte der Medizin 

Die Geschichte der Medizin erfreut sich staatlicher-
seits in Mitteldeutschland großer Wertschätzung, 
weil sie politische Aspekte bietet. Es besteht des-
halb die Auflage, Geschichte der Medizin unter 
marxistisch-materialistisch-dialektischen Gesichts-
punkten zu lehren und zu interpretieren. Das Fach 
ist meistens in Form von Lehraufträgen vertreten. 

6. Chirurgie 

In der chirurgischen Grundlagenforschung ist das 
Niveau mit dem der Bundesrepublik vergleichbar. 
Vorsprünge in der Bundesrepublik liegen auf dem 
Gebiete der Transplantation, während in Mittel-
deutschland auch Beachtliches auf dem Gebiete der 
Herzchirurgie geleistet wird. Die Fortschritte der 
Sowjetrussen auf dem Gebiete der experimentellen 
Chirurgie (z. B. Kopfplantationen bei Hunden) haben 
mitteldeutsche Forscher nicht nachvollzogen. 

Während die Fermentforschung in der Chirurgie in 
beiden Teilen Deutschlands etwa den gleichen Stel-
lenwert hat, ist die Bundesrepublik führend auf 
dem Gebiet der Kunststofforgane. 
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7. Anaesthesiologie 

Hier ist ein klarer Vorsprung der Forschung der 
Bundesrepublik zu verzeichnen; insbesondere des-
halb, weil auch die biomedizinische Elektronik wei-
ter entwickelt worden ist und stärkeren Eingang in 
die Praxis und Forschung gefunden hat. So werden 
in der Bundesrepublik Computer-Analysen und Nar-
kosesteuerungen mit entsprechender Elektronik im 
Sinne der klinischen Forschung durchgeführt. 

Allerdings werden in Mitteldeutschland besonders 
solche Forschungen unterstützt, die sich mit der 
Schockbekämpfung und der Unfallchirurgie befas-
sen. 

8. Innere Medizin 

Die Forschungsqualität ist in beiden Teilen Deutsch-
lands gleich, jedoch sind die apparativen und sach-
lichen Voraussetzungen zur Durchführung von For-
schungen in Mitteldeutschland wesentlich beschei-
dener, so daß sich infolgedessen Schwerpunkte der 
Forschung abzeichnen, vor allem auf Gebieten wie 
Epidemiologie, Vorsorgeuntersuchungen und der 
Hämatologie, die aber keinen Vergleich mit den 
Forschungen in der Bundesrepublik aushalten. Die 
grundlegenden Arbeiten der gereontologischen und 
geriatrischen Forschung Mitteldeutschlands finden 
internationale Anerkennung. Auch hier ergeben sich 
enge Verbindungen zu den medizinischen Zweigen 
der Epidemiologie, Rehabilitation, prophylaktische 
Medizin usw. 

9. Kinderheilkunde 

Die Forschung der Kinderheilkunde konzentriert 
sich in der Bundesrepublik immer mehr auf die Un-
tersuchung perinataler Störungen und angeborener 
Stoffwechselerkrankungen. Auch in Mitteldeutsch-
land sind Bemühungen im Gange, perinatale Er-
krankungen und angeborene Stoffwechselstörungen 
früh zu erkennen, um durch Früherfassung, Prophy-
laxe und sofortige Behandlung bleibende Störungen 
zu verhindern. 

10. Röntgenologie 

Die Röntgenologie und damit die gesamte Radiolo-
gie wird in Mitteldeutschland gefördert, da sie als 
Untersuchungsmethodik in der prophylaktischen 
Medizin, Unfallheilkunde, Epidemiologie und Reha-
bilitation eine besondere Aussagekraft besitzt. Auch 
die Krebsforschung und Krebsfrüherkennung sowie 
ihre Behandlung werden seit Jahren mit Erfolg 
praktiziert. Krebskrankheiten sind meldepflichtig 
und werden erfaßt. Eine zentrale Erfassung dieser 
Krankheit ermöglicht eine fundierte und aussage-
kräftige statistische Bearbeitung. 

Die Röntgendiagnostik ist in den Händen eines 
Facharztes und nicht wie in der Bundesrepublik zum 
Teil auf andere Disziplinen wie innere Medizin und 
Chirurgie aufgesplittert. Es gibt außer den Rönt-
genologen keine anderen Fachärzte, die auch Rönt-
genleistungen erbringen. 

Auf dem Gebiete der radiobiologischen und strah-
lentherapeutischen Forschung ist zur Zeit in der 
Bundesrepublik noch eine Überlegenheit zu ver-
zeichnen, welche durch bessere apparative Aus-
rüstung zu erklären ist. 

11. Nuklearmedizin 

Diese moderne Wissenschaft hat in der Bundesre-
publik eine stürmische Entwicklung genommen. 
Auch in Mitteldeutschland sind die Anstrengungen 
auf diesem Gebiet sehr groß. Jedoch muß betont 
werden, daß gerade auf dem Gebiete der Nuklear-
medizin der Abstand zwischen Mitteldeutschland 
und der Bundesrepublik erheblich ist. Der Haupt-
grund liegt vor allem darin, daß leistungsfähige 
moderne elektronische Geräte in Mitteldeutschland 
fehlen. 
Da die Nuklearmedizin durch die Entwicklung mo-
derner spezifischer Radiopharmazeutika und durch 
die Weiterentwicklung komplizierter elektronischer 
Apparaturen besonders gekennzeichnet ist, dürfte 
Mitteldeutschland diesen Vorsprung der Bundes-
republik in absehbarer Zeit nicht aufholen. An Ein-
zelinstituten wie z. B. am Institut für Mikrobiologie 
der Akademie der Wissenschaften in Jena, des 
Akademieforschungszentrums in Berlin-Buch oder 
des Instituts für angewandte Radioaktivität in Leip-
zig werden jedoch auf Spezialgebieten der Nuklear-
medizin wertvolle Arbeiten geleistet. An diesen 
Stellen werden vor allen Dingen, auch im Zusam-
menhang mit der Krebsforschung, die Methoden der 
quantitativen Autoradiographie mit Erfolg prakti-
ziert. Es gibt eine Reihe von Schwerpunkten der 
nuklearmedizinischen Forschung in der Bundesre-
publik, die international anerkannte Forschungs-
ergebnisse erzielen. 

12. Laboratoriumsmedizin 

Die Forschung und Lehre auf dem Gebiete der 
Laboratoriumsmedizin in Mitteldeutschland hat mit 
der Forschung in der Bundesrepublik gleichgezogen, 
insbesondere was die Arbeiten mit konventionellen 
analytischen Methoden anbetrifft. 

Bei der Laboratoriumsmedizin in der Bundesrepu-
blik, die erst am Anfang der Entwicklung steht, sind 
in letzter Zeit doch erhebliche Fortschritte in Rich-
tung Automation und Datenverarbeitung gemacht 
worden. Derartige Bemühungen sind in Mittel-
deutschland nicht zu erkennen. Auch hier ist der 
Grund für Mitteldeutschland darin zu suchen, daß 
wertvolle Geräte der Automation wie Autoanalyzer 
und geeignete Computer fehlen. Letztere werden 
jetzt aber in Eigenproduktion hergestellt, so daß in 
den nächsten Jahren auch hier eine Angleichung an 
die einschlägige Forschung in der Bundesrepublik 
möglich wird. Während in der Bundesrepublik die 
Geräte im allgemeinen volltransistoriert sind, fin-
den in Mitteldeutschland noch röhrenbestückte Ge-
räte Verwendung. 

13. Psychiatrie, Neurologie, Neurophysiologie 

Einzelne Kliniken in Mitteldeutschland wie z. B. die 
Psychiatrische Klinik der Charité, genießen auf dem 
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Gebiete der endogenen Psychose sowie der symp-
tomatischen Psychose einen guten Ruf. Die Psycho-
pharmakologie liegt gemessen an internationalen 
Maßstäben zurück. 

Gute Arbeiten über multiple Sklerose aus Mittel-
deutschland sind bekannt geworden. Daraus kann 
gefolgert werden, daß auf dem Gebiete der Neu-
rologie Gleichwertigkeit mit der Bundesrepublik 
vorhanden ist. 

Die Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Neu-
rophysiologie wird in Mitteldeutschland vernach-
lässigt. Hier gilt offiziell noch der Pawlowismus 
stalinistischer Prägung. Es wird sorgfältig darauf 
geachtet, daß Abweichungen von dieser „Norm" 
nicht praktiziert werden. 

14. Pharmakologie 

Die Grundlagenforschung wird in Mitteldeutschland 
im Prinzip wie in der Bundesrepublik praktiziert, 
jedoch ist in letzter Zeit im verstärkten Maße soge-
nannte Verbundforschung mit der Industrie zu be-
obachten. Erwähnenswerte Forschung auf dem Ge-
biet der Toxine — Antitoxine werden in Rostock 
durchgeführt, Entwicklungs- und Forschungsaufga-
ben auf dem Gebiete der Sulfonamide in Leipzig 
praktiziert. Forschungen auf dem Gebiet der Anti-
blutgerinnungssubstanzen werden mit beachtlichem 
Niveau an Akademie-Instituten durchgeführt. In-
ternational beachtet werden die Untersuchungen 
auf dem Gebiete der herzwirksamen Glykoside. Da-
zu gehören auch Forschungen über neu syntheti-
sierte Substanzen. 

Da bis jetzt in der pharmazeutischen Industrie keine 
eigenen Forschungslaboratorien von Bedeutung vor-
handen sind, versucht man die Forschungslaborato-
rien der pharmazeutischen Institute an den Uni-
versitäten zu mobilisieren und entsprechende 
Zweckforschung zu initiieren. Es fehlen jedoch mo-
derne Geräte. Bemerkenswert ist die großzügige 
personelle Ausstattung der einzelnen Institute. 

Unter dem Gesichtspunkt der Ausrichtung der Me-
dizin auf die Erhaltung der Arbeitskraft der Bevöl-
kerung wird staatlicherseits die Forschung auf 
pharmakologichs-toxikologischem Gebiet sehr ge-
fördert, wobei moderne Untersuchungsmethoden an-
gewandt werden. 

VI. Elektronische Datenverarbeitung 

1. Produktionsprogramm 

Die Forschungsarbeit auf dem Gebiete der Daten-
verarbeitung setzte in Mitteldeutschland mit den 
Vorarbeiten zur Entwicklung des „Zeiß-Rechen-
Automaten" (ZRA-1) um 1956/57 ein. Dieser war 
eine Weiterentwicklung des Relais-Rechenautoma-
ten „Oprema". Das Haupteinsatzgebiet des ZRA 1 
sind naturwissenschaftlich-technische Berechnungen. 
Wegen seiner geringen Speicherkapazität und Re-
chengeschwindigkeit, die seinen Einsatz zu ökono-
mischen Rechnungen lediglich in ganz engen Gren-
zen ermöglichen, ist der ZRA 1 als Kleincomputer 

zu bezeichnen. 1960 verließ der erste Computer die-
ser Art die Fertigungsstätten. Seine Produktion 
wird künftig eingestellt und durch Computer polni-
scher Herkunft ersetzt. 

Auch die nächste mitteldeutsche Entwicklung, der 
Kleincomputer „Cellatron D 4a" aus der Produktion 
des jetzigen VEB Rechenelektronik Meiningen (frü-
her: Mercedes-Büromaschinenwerke AG, Zella-
Mehlis), dessen Konstruktionsmodell nach etwa 
fünfjährigen Vorarbeiten des Instituts für maschi-
nelle Rechentechnik der Technischen Universität 
Dresden 1964 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, 
war in erster Linie für naturwissenschaftlich-tech-
nische Zwecke und zur Übernahme einfacherer bu-
chungsstatistischer Operationen gedacht. Unter dem 
Einfluß der sich wandelnden Haltung Ostberlins 
zur elektronischen Datenverarbeitung im allgemei-
nen und deren Anwendung in der Wirtschaft im 
besonderen erfuhr dieser Kleincomputer noch 
manche konzeptionellen Modifikationen und steht 
der Wirtschaft als in seiner Art leistungsstarkes 
und ausgereiftes System nun seit 1968 zur Verfü-
gung. 

1963 wurde ebenfalls im VEB Rechenelektronik 
Meiningen die Produktion des Kleinkomputers 
„Cellatron SER 2" aufgenommen, dessen Einsatz-
bereich vor allem der einzelne Betrieb ist. Der SER 2 
füllt gewissermaßen eine Lücke zwischen den kon-
ventionellen elektromechanischen und den noch zu 
entwickelnden elektronischen Datenverarbeitungs-
anlagen. Er soll die Rolle eines elektronifizierten 
Rechenschiebers spielen. Gleich dem D 4a ist der 
SER 2 relativ einfach zu programmieren und zu be-
dienen, ermöglicht eine wirksame Entlastung von 
Routinearbeiten, beansprucht nur sehr wenig Platz 
und wirft trotz der ungleichmäßigen Auslastung ge-
rade in kleineren Betrieben — denn er eignet sich 
wie der D 4a gerade für einen dezentralen Einsatz 
— keine Rentabilitätsprobleme auf. SER 2 und D 4a 
ist zugedacht, beim Robotron 300, die Rolle eines 
„Satellitenrechners" zu übernehmen. 

Der Kleincomputer SER 2 hat in der Zwischenzeit 
in Mitteldeutschland eine außerordentlich weite 
Verbreitung gefunden, nachdem seine Produktion 
zunächst nur sehr zögernd in Gang gekommen, dann 
aber nach 1965/66 stark forciert worden war. Die 
überwiegende Mehrzahl der installierten Computer 
ist vom Typ SER 2. An seiner Fortentwicklung 
wurde und wird sehr intensiv gearbeitet. Insbeson-
dere seine Variante SER 2bL muß wie der D 4a als 
modernes Kleincomputersystem bezeichnet werden. 

Da die Absicht besteht, auch beim D 4a eine ähn-
liche Massenproduktion wie beim SER 2 in Gang 
zu bringen, wird der zahlenmäßige Anteil der Klein-
computer an allen installierten Computern außer-
ordentlich schnell steigen Dies ist kein Spezifikum 
Mitteldeutschlands, denn es ist bekannt, daß der 
Anteil der Klein- und Kleinstrechner an der Gesamt-
zahl der installierten Anlagen in der Welt sehr 
hoch ist und je nach Land in der Zwischenzeit Grö-
ßenordnungen von 60 bis zu 90 Prozent erreicht hat. 
In der Bundesrepublik liegt der Anteil der Klein-
computer an den insgesamt installierten Anlagen 
zwischen 60 bis 70 Prozent. 
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Zu den kleinen informationsverarbeitenden Syste-
men trat dann in Mitteldeutschland 1965 der erste 
programmgesteuerte elektronische Lochkartenrech-
ner „Robotron 100" aus der Gemeinschaftsproduk-
tion des VEB Carl Zeiß Jena und des VEB Büro-
maschinenwerke Sömmerda. Dieser Lochkartenrech-
ner war erstmals auf der Herbstmesse 1964 in Leip-
zig zu besichtigen und soll nach und nach die kon-
ventionellen Tabelliermaschinen auf elektromecha-
nischer Basis ersetzen. 

Das Programm der mitteldeutschen Computer-Indu-
strie wird durch die mittelgroße elektronische Da-
tenverarbeitungsanlage „Robotron 300" erweitert. 
Sie wurde seit 1963 im VEB Elektronische Rechen-
maschinen (ELREMA) Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 
entwickelt, absolvierte 1965 ihren Probebetrieb mit 
Erfolg und wurde im Herbst 1966 auf der Interorg-
technika in Moskau vorgestellt. Ab Mitte 1967 ver-
ließen einige Musterexemplare den Herstellerbe-
trieb VEB Rafena-Werke in Radeberg bei Dresden. 
Die Serienproduktion wurde Anfang 1968 aufge-
nommen. Der finanzielle Aufwand, der mit der 
Aufstellung dieser Anlage verbunden ist, ist nicht 
gering. Der Investitionsaufwand für eine Datenver-
arbeitungsanlage auf der Basis des Robotron 300 
bewegt sich nämlich zwischen 5,5 und 7 Millionen 
DM; der durchschnittliche Bauaufwand ist mit 2,5 
Millionen DM zu veranschlagen. Der Robotron 300 
ist insbesondere zur integrierten Datenverarbeitung, 
also zur automatischen Be- und Verarbeitung gan-
zer Aufgabenkomplexe, vorgesehen und soll vor-
rangig für die Lösung wissenschaftlich-technischer 
Aufgaben sowie für die Planung, Leitung und Opti-
mierung in Großbetrieben und Kombinaten einge-
setzt werden. 

Mit der Produktion des Robotron 300 — der über-
aus große Schwierigkeiten vorangegangen waren — 
schließt das derzeitige Produktionsprogramm der 
mitteldeutschen Computer-Industrie vorerst ab. 
Schon 1965 schloß der VEB Elektronische Rechen-
maschinen Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) Verträge 
mit der Universität Rostock und der Technischen 
Universität Dresden über Forschungsaufgaben, aus 
denen Konzeptionen für die Nachfolgetypen des 
Robotron 300 entwickelt werden sollten. 1966 etab-
lierte sich eine Arbeitsgemeinschaft Robotron 300, 
die auch im besagten Kooperationsverband der 22 
an der Produktion dieses Computers beteiligten 
Betriebe und Institute eine nicht unwesentliche 
Rolle zu spielen scheint. Dabei darf unterstellt wer-
den, daß der Nachfolger des Robotron 300 nicht 
mehr wie sein Vorgänger auf Einzelkomponenten 
beruhen wird, sondern mit integrierten Schaltkrei-
sen ausgestattet werden soll. Ob darüber hinaus 
Vorarbeiten für einen „Robotron 500" im Gange 
sind, kann zur Zeit nicht mit Sicherheit gesagt wer-
den, ist aber nicht ausgeschlossen. Allerdings sei 
noch auf die Fertigung von peripheren Geräten, von 
Geräten zur Herstellung maschinell lesbarer Daten-
träger und von Zubringer- und Hilfsgeräten hinge-
wiesen. Auf die Produktion von Großcomputern ist 
bis 1970 verzichtet worden. Es ist in Mitteldeutsch-
land geplant, bis 1980 4000 elektronische Datenver-
arbeitungsanlagen in Betrieb zu nehmen. 

a) Die Produktion digitaler Rechen- und Datenverarbel

-

tungsanlagen in Mitteldeutschland 

Die Produktion elektronischer Lochkartenrechner 

Lochkartenrechner „Robotron 100" 

Entwicklung: 

VEB Elektronische Rechenmaschinen Karl-Marx

-

Stadt (Chemnitz) 

Hersteller: 

VEB Carl Zeiß Jena (elektronischer Teil) ; VEB 
Büromaschinenwerke Sömmerda (Lochkartenteil) 

Produktion: 

Auf der Herbstmesse in Leipzig 1964 vorgestellt; 
Produktionsaufnahme 1965 (bisher rund 45 Stück) 

Technische Daten: 

Volltransistorierte digitale Einadreßmaschine für 
alle Grundrechnungsarten, Kontroll- und Bedie-
nungspult mit elektrischer Schreibmaschine, Loch-
kartenein- und -ausgabegerät. Magnettrommel-
speicher mit 940 Speicherplätzen bei einer mitt-
leren Zugriffszeit von 5 ms und einer Speicher-
kapazität von 14 Dezimalstellen pro Speicherplatz 
zur Programm- und Zahlenspeicherung. 40 Spei-
cherplätze für schnellen Zugriff. 

Rechenzeit: 

Addition und Subtraktion im Durchschnitt 500 
Op/s; Multiplikation 180 und Division 260 Op/s. 
Lochkartenverarbeitung: max. 6000 Karten/h stan-
zen und lesen. Es sind 96 Stellen je Kartengang 
ablesbar. 

Einsatzmöglichkeiten: 

In Großbetrieben zur Lohnabrechnung, Kalkula-
tion, Produktions- und Finanzplanung; in zentra-
len staatlichen Organen zur Planungs-, Bilanzie-
rungs- und Optimierungsarbeiten. 

Raumbedarf: 

Etwa 30 m2 ; gleiche klimatische Verhältnisse wie 
bei konventionellen Lochkartenmaschinen erfor-
derlich. 

Die Produktion elektronischer Kleincomputer 

Elektronische Kleinrechenanlage „Cellatron SER 2" 

Entwicklung: 

VEB Elektronische Rechenmaschinen Karl-Marx

-

Stadt (Chemnitz) und VEB Rechenelektronik Mei-
ningen (früher Mercedes-Büromaschinenwerke 

AG, Zella-Mehlis) 

Hersteller: 

VEB Rechenelektronik Meiningen 

Produktion: 

Produktionsaufnahme 1963 Mitte Mai 1968 500 
Stück 
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Technische Daten: 

Programmgesteuertes digitales Gerät. Die Spei-
cherkapazität beträgt 381 Einsatzbefehle und im 
Festwertspeicher 127 Dezimalstellen im Zahlen-
bereich zwischen 10 10  und 10-7. Die Eingabe er-
folgt durch Lochstreifen mit einer Geschwindig-
keit von 32 Zeichen/s.  Es besteht die Möglichkeit 
der Koppelung mit Zubringergeräten wie Saldier-, 
Schreib-, Buchungs- und Fakturiermaschinen. In 
der Variante SER 2bL ist die Anlage mit Loch-
bandausgabe versehen. 

Einsatzmöglichkeiten: 

Für Planung in Betrieben, Arbeitszeitbilanzen, 
Lohnplanung usw. 

Raumbedarf: 

ca. 110x 80x 50 cm 

Elektronische Kleinrechenanlage „Cellatron D 4a" 

Entwicklung: 

Institut für maschinelle Rechentechnik der Tech-
nischen Universität Dresden 

Hersteller: 

VEB Rechenelektronik Meiningen 

Produktion: 

Konstruktionsmodell 1964; Produktionsaufnahme 
1968 (Zahl der bisher ausgelieferten Geräte ist 
unbekannt) 

Technische Daten: 

Programmgesteuertes digitales Gerät mit einer 
Speicherkapazität von 4096 Worten zu 33 bit. Die 
Dateneingabe erfolgt mittels Lochstreifenleser, 
der 150 Zeichen/s aufnimmt. Gestanzt werden 50 
Zeichen/s. 

Rechenzeit: 

2400 Op/s max. 

Einsatzmöglichkeiten: 

Statische Berechnungen, Meßwerterfassung und 
-bearbeitung, Betriebsabrechnungen, Standort-
optimierung, statistische Qualitätskontrolle, Ma-
schinenbelegungsplan, Netzwerkplanung 

Raumbedarf: 

Ca. 60x 45x 45 cm 

Zeiß-Rechen-Automat ZRA 1 

Entwicklung: 

VEB Carl Zeiß Jena seit 1956 

Hersteller: 

VEB Carl Zeiß Jena 

Produktion: 

Seit 1960 (bis Oktober 1966 wurden insgesamt 33 
Automaten ausgeliefert) 

Technische Daten: 

Programmgesteuertes digitales Gerät mit einer 
Speicherkapazität von 4096 Worten zu 48 bit. 

Rechenzeit: 

150 Op/s 

Die Dateneingabe erfolgt durch Lochkarten. Es 
werden 80 Karten mit je 12 Zeilen = 1000 
Worte/m verarbeitet. Die Ausgabe erfolgt durch 
einen Zeilendrucker mit 2,5 Drucken/s. 

Einsatzmöglichkeiten: 

Vorwiegend bei technisch-wissenschaftlichen Pro-
blemen, aber auch in Großbetrieben für Produk-
tionsrechnungen, statistische Aufgaben, Kernfor-
schungsprobleme. 

Raumbedarf: 

Ca. 4 x 1,5 x 1 m 

Die Produktion elektronischer Datenverarbeitungs-
anlagen 

Elektronische Datenverarbeitungsanlage 
„Robotron 300" 

Entwicklung: 

Seit 1963 im VEB Elektronische Rechenmaschinen 
Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 

Hersteller: 

VEB Rafena Radeberg 

Produktion: 

Herbst 1966 vorgestellt; Mitte 1967 erste Funk-
tionsmodelle; Serienproduktion seit Anfang 1968 

(bis Ende 1968 etwa 30). 

Technische Daten: 

Volltransistorierte, programmgesteuerte, alpha-
numerisch arbeitende digitale Einadreßanlage mit 
variabler Wortlänge. Die Kapazität des Ferrit-
kernspeichers beträgt 40 000 Zeichen, die durch 
1 Puffer- und 2 Magnetband-Zusatzspeicher er-
weitert wird. Der Maschinentisch verfügt über 
Kontrollschreibmaschine, Lochbandleser und 
-stanzer. Hinzu kommen außer den schon ge-
nannten Peripheriegeräten eine Lochkartenlese-
stanzeinheit, ein Paralleldrucker und die Strom-
versorgung. Möglichkeiten für den Anschluß 
eines Prozeßsteuerungselementes und Datenfern-
übertragung sind gegeben. Eignet sich für Einsatz 
im Mehrrechnersystem. 

Rechenzeit: 

Ca. 3000 Op/s 

Die Lese- und Stanzgeschwindigkeit bei 80stelli-
gen Lochkarten beträgt 18 000/h. Die Lesege-
schwindigkeit bei Lochbändern erreicht 1000 Zei-
chen/s, die Stanzgeschwindigkeit bis zu 150 Zei-
chen/s. 
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Personalbedarf: 

Etwa 35 bis 45 Personen, darunter 18 bis 22 Fach- 
und Hochschulabsolventen, für den unmittelbaren 
Betrieb in zwei Schichten. 

Einsatzmöglichkeiten: 

Vorrangig für die Lösung wissenschaftlich-techni-
scher und ökonomischer Aufgaben wie Planung, 
Leitung und Optimierung in Großbetrieben, nicht 
jedoch für Buchung und Statistik gedacht. Nicht 
ausreichend dagegen für die Bewältigung volks-
wirtschaftlicher Planungsprobleme. 

Raumbedarf: 

Ca. 234 m2  (einschließlich peripheren Geräten, 
MB-Raum und MB-Archiv, Klimaschränken, 
Stromversorgung und Werkstatt). 

Ende 1968 waren bereits dreißig Robotron 300 im 
Einsatz, doch ist diese Angabe nicht exakt belegbar. 
Der größte Zuwachs wird für 1969 erwartet. Bis 
1970 will Mitteldeutschland 200 Anlagen dieses 
Typs installiert haben. Die Bundesrepublik hatte 
Anfang 1968 schon 3863 Digitalrechner installiert 
und weitere 1607 in Auftrag gegeben. In Mittel-
deutschland dagegen beträgt die Zahl der instal-
lierten Kleincomputer nur ca. 530 bis 540, vermehrt 
um eine nicht genau bekannte Zahl von Abrech-
nungsanlagen mit Computereigenschaften etwa vom 
Typ „Ascota 750". 

b) Typ und Standort digitaler Datenverarbeitungsanlagen 
aus ausländischer Produktion 

Aus westlicher Produktion 

Da Mitteldeutschland zunächst darauf verzichtet, 
elektronische Datenverarbeitungsanlagen zu produ-
zieren, die die Leistungskraft einer mittleren An-
lage übersteigen, war und ist es darauf angewiesen, 
den dringenden Bedarf der Volkswirtschaft an Groß-
rechnern auf dem Importwege zu befriedigen. Bis 
zum Jahresende 1968 waren folgende Importanla-
gen im Betrieb: 

Typ und Standort digitaler Daten -
verarbeitungsanlagen aus westlicher Produktion 

(Stand: Ende 1968) 

Typ Standort in Mitteldeutschland 
(Zahl in Klammern bedeutet die 
Anzahl der jeweils installierten 

Anlagen) 

Bull  Gamma  10 Staatliche Zentralverwaltung für 
Statistik (7) 

VEB Maschinelles Rechnen 
Dresden (2) 

Staatliche Plankommission (1) 

VEB Rechenzentrum Außenhandel 
(1) 

Institut für Verwaltungsorganisa-
tion und Bürotechnik Leipzig (1) 

Gamma 30 VEB Maschinelles Rechnen (1)  

Elliot Arch 2000 VEB Erdölverarbeitungswerk 
Schwedt (1) 

Eurocomp LGP 21 VEB Erdölverarbeitungswerk 
Schwedt (1) 

IBM 360/40 	Zentrum Organisation und Daten- 
verarbeitung im Bauwesen (1) 

ICT 1900 	Institut für Datenverarbeitung 
Dresden (1) 

NCR 315 	Unbekannt 

Elliot 503 	Rechenzentrum Dresden (1) 

Institut für Datenverarbeitung 
Dresden (1) 

VEB Leuna (1) 

RR-Univac 	Datenverarbeitungszentrum der 
UCT II 	Finanzorgane (1) 

VEB Optima Erfurt (1) 

U 1004 	VEB Elektrochemisches Kombinat 
Bitterfeld 

Siemens 3003 	„Warenhausvereinigung", Leipzig, 

303 	VEB Agfa Wolfen 

Zuse Z 25 	VEB Elektrochemisches Kombinat 
Bitterfeld 

Typ und Standort digitaler Datenverarbeitungsan-
lagen aus östlicher Produktion 

Neben westlichen Anlagen hat Mitteldeutschland 
auch Elektronenrechner aus östlicher Produktion 
(aus sowjetischer Produktion erstmalig 1967) im-
portiert: 

Typ und Standort digitaler 
Datenverarbeitungsanlagen aus östlicher Produktion 

(Stand: Ende 1968) 

Typ 	 Standort 

Minsk 7 	Wissenschaftlich-technisches 
Zentrum des Automobilbaus (1) 

Minsk 22 	Hochschule für Verkehrswesen 
Dresden (1) 

Technische Hochschule Magde-
burg (1) 

Ural 1 	Deutsche Akademie der Wissen- 
schaften (1) 

Ural 14 	VEB Maschinelles Rechnen 
Berlin (1) 

Ural 16 	Unbekannt 

ZAM 2 	VEB Energieversorgung (1) 

Weitere Angaben über die Rechengeschwindigkeit 
und Speicherkapazität künftig noch einzusetzender 
Anlagen in der mitteldeutschen Presse lassen darauf 
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schließen, daß auch in der VVB Schiffsbau eine 
Importanlage installiert wurde, ohne daß ihr Typ 
nachgewiesen werden konnte. Es ist außerdem mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu vermuten, daß der ZK- 
Apparat mit einer Importanlage ausgerüstet ist und 
die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik zum 
Aufbau einer Datenbank einen Großrechner einfüh-
ren wird. 

Insgesamt ergibt sich, daß Mitteldeutschland bis 
Ende 1968 mindestens 35 mittlere und größere Daten-
verarbeitungsanlagen aus westlicher und östlicher 
Produktion importiert hat. Überdies gedenkt es, 
noch eine größere Anzahl von elektronischen Daten-
verarbeitungsanlagen aus der Sowjetunion, vermut-
lich vom Typ Ural 14 und Ural 16, zu importieren. 
Auf den Einsatz dieser Rechner bereitet man sich zur 
Zeit vor. Ob infolge der in diesem Zusammenhange 
getroffenen Entscheidungen der an sich schon recht 
bescheidene Import westlicher Anlagen ganz ge-
stoppt wird oder in noch bescheidenerem Umfange 
weiterbetrieben werden und die Importe aus der 
UdSSR ergänzen soll, oder ob umgekehrt die Im-
porte aus der Sowjetunion bzw. Polen als Ergänzung 
zu westlichen Importen zu sehen sind, ist zur Zeit 
nicht zu beurteilen. 

c) Die Produktion von Software 

In Mitteldeutschland geht man in wachsendem Maße 
zur Produktion von Software über. An der Ausarbei-
tung von sogenannten Typenprojekten für den Ro-
botron 300 wird derzeit sehr intensiv gearbeitet, und 
zwar in Form von Grob- und ausgefeilteren Fein-
projekten für bestimmte Wirtschaftszweige, die als 
Schwerpunkte der weiteren volkswirtschaftlichen 
Entwicklung gelten. Zum Teil werden Grob- und 
Feinprojekte noch 1968 zur Verfügung gestellt. Die 
Auslieferung weiterer Typenprojekte für 1969 ist 
bereits terminiert. Für Kleincomputer dagegen wur-
den schon 1966 500 Programme durch die VVB Da-
tenverarbeitungs- und Büromaschinen angeboten. 
Ihre Zahl dürfte in den letzten Jahren noch gestie-
gen sein. Da die Einführung der elektronischen Da-
tenverarbeitung in den mitteldeutschen Betrieben 
auf erhebliche personelle Schwierigkeiten stößt und 
darum die Entwicklung von Standardprogrammen 
selbst für Routinearbeiten im Augenblick dort kaum 
zufriedenstellend bewältigt werden kann, kommt 
dem Angebot von Typenprojekten, sei es durch die 
VVB, sei es durch die Programmbibliotheken er-
reichbarer Rechenstationen und -zentren, weit grö-
ßere Bedeutung zu als in den westlichen Industrie-
ländern. 

Daneben beschreitet man noch einen anderen Weg. 
Es werden nämlich Programme, die in der Praxis 
erarbeitet, ausgefeilt und erprobt wurden, anderen 
Betrieben und Institutionen zur Verfügung gestellt. 
Ein typisches Beispiel ist etwa der Verkauf eines 
Programms für die Produktionsplanung der bezirks-
geleiteten Industrie, das vom Organisations- und 
Rechenzentrum beim Wirtschaftsrat des Bezirks 
Potsdam erstellt worden war, an die Wirtschaftsräte 
in Leipzig und Berlin. 

Die Vorteile Mitteldeutschlands bei der Produktion 
von Software liegen auf der Hand. Sie ergeben sich 
aus der zentralistischen Wirtschaftsführung und 
starken Normierung wie Standardisierung statisti-
scher und buchungstechnischer Vorgänge und aus 
der Tatsache, daß vorerst im wesentlichen nur ein 
Typ einer mittleren Datenverarbeitungsanlage ein-
gesetzt wird. Beide Gegebenheiten korrespondieren 
miteinander und verringern den Zwang zur Indivi-
dualisierung der Programme. Auf der anderen Seite 
sollte man aber auch den Nachteil nicht übersehen, 
daß der Einsatz nur eines Typs mit seiner vorgege-
benen Speicher- und Rechenleistung sich von einem 
bestimmten Punkte ab der Individualisierung der 
Programme widersetzt, wo sie aus ökonomischen 
Gründen sogar sehr erwünscht und notwendig wäre. 
Nur ist die Behebung dieses Nachteils augenbicklich 
nicht vordringlich. 

2. Bedarf an Fachpersonal und seine Ausbildung 

Nach einer Prognose von mitteldeutschen Wissen-
schaftlern werden 1980 mindestens 100 000 bis 
120 000 Beschäftigte allein für die Vorbereitung des 
Einsatzes und den Betrieb von Datenverarbeitungs-
anlagen tätig sein werden. Dies sind ebenso viele 
Personen, wie 1967 allein in der mitteldeutschen 
Braunkohlenindustrie beschäftigt waren. Diesen 
Schätzungen aber stand die Tatsache gegenüber, daß 
1965 lediglich 9000 Personen in den Rechenstationen 
und -zentren beschäftigt und in den meisten Fällen 
den Anforderungen der elektronischen Datenver-
arbeitung nicht gewachsen waren. 

Um der Wirtschaft die benötigten Fachkräfte zur 
Verfügung stellen zu können, setzte man 1965 vor-
erst auf den drei wichtigsten Ebenen, nämlich den 
Berufs-, Fach- bzw. Hochschulen und Universitäten, 
zu einer systematischen Ausbildung entsprechender 
Spezialisten an. 

a) Berufsschule 

Den Beruf eines Facharbeiters für lochkartenmaschi-
nelle und elektronische Datenverarbeitung konnten 
Schulabgänger der 10. Klasse bereits seit September 
1965 an ganz vereinzelten Berufsschulen erlernen. 
Die Ausbildung dauerte zweieinhalb Jahre und 
sollte dem Lehrling Kenntnisse über das Rechnungs-
wesen, die Datengewinnung sowie über die Elek-
tronik und Elektrotechnik vermitteln. Im Vorder-
grund der Ausbildung stand aber mehr der Kennt-
niserwerb auf dem Gebiete der konventionellen 
Lochkartenmaschinen und der benötigten Techniken, 
während die Ausbildung im Hinblick auf die elek-
tronische Datenverarbetiung vernachlässigt wurde. 
Dies wurde in wachsendem Maße als unbefriedigend 
empfunden. Ende 1967/68 begann man mit interes-
santen Experimenten in der Berufsausbildung. 

Seit dem 1. September 1968 wurden folgende neue 
berufliche Grundlagenfächer eingeführt, die in der 
gesamten Lehrlingsausbildung obligatorisch sind: 
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1. Grundlagen der Elektronik 
mit etwa 50 Stunden, 

2. Grundlagen der BMSR-Technik 19 ) 
mit etwa 80 Stunden, 

3. Grundlagen der Datenverarbeitung 
mit etwa 50 Stunden, 

Damit sollen allen Lehrlingen die Grundlagen der 
modernen Wissenschaftsdisziplinen der wissen

-

schaftlich-technischen Revolution vermittelt werden. 

Im einzelnen sieht der Rahmenplan „Grundlagen 
der Datenverarbeitung" folgende Themenkomplexe 
vor: 

1. Revolutionierende Bedeutung der elektronischen 
Datenverarbeitung für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft in Mitteldeutschland; 

2. Theoretische Grundlagen der Arbeitsweise von 
Datenverarbeitungsanlagen 

Grundlagen aus der Kybernetik, 

Grundlagen aus der formalen Logik, 

Grundlagen aus der Mathematik; 

3. Arbeitsweise von elektronischen Datenverarbei-
tungsanlagen (digitale Technik) 
Maschinenlesbare Datenträger als Voraussetzung 
des Datenflusses von elektronischen Datenver-
arbeitungsanlagen. Baueinheiten von elektroni-
schen Datenverarbeitungsanlagen als Voraus-
setzungen der maschinellen Datenverarbeitungs-
prozesse; 

4. Erfassung und Verschlüsselung von Urdaten 
Ziele und Prinzipien der Verschlüsselung, 

Bedeutung und Arten von Quellen zur Gewin-
nung von Urdaten, 
Aufgaben des Facharbeiters bei der Erfassung 
der Daten; 

5. Einsatzvorbereitung der elektronischen Daten-
verarbeitung im sozialistischen Betrieb, 
Bedeutung der integrierten Datenverarbeitung, 

Etappen der Einsatzvorbereitung, 
Aufgaben des Facharbeiters; 

6. Konsequenzen, die sich aus der Anwendung der 
elektronischen Datenverarbeitung für den Fach-
arbeiter ergeben; 

7. Exkursionen. 

Zu welchem Beruf sich der Lehrling in Zukunft auch 
immer entscheiden wird, er muß sich sowohl diesem 
Lehrgang wie den Lehrgängen „Grundlagen der 
Elektronik bzw. BMSR-Technik" unterziehen. Damit 
soll der Mangel an Fachkräften auf eine radikale 
und einschneidende Weise gelöst werden. So will 
man schon heute dafür sorgen, daß die künftigen 
Facharbeiter der zunehmenden Anwendung der elek-
tronischen Datenverarbeitung in den 70er Jahren 
und den aus ihr resultierenden Anforderungen be-
ruflich voll gewachsen sind. 

Eine weitere einschneidende Änderung war die Ein

-

führung sogenannter Grundberufe, in denen alle 

19) Betriebs-, Meß-, Steuerungs- und Regeltechnik 

jene Berufe zusammengefaßt werden, die durch tech-
nisch und technologisch verwandte Produktionspro-
zesse charakterisiert sind und mithin der Vermitt-
lung des gleichen mathematisch-naturwissenschaft-
lichen, technischen, produktionsorganisatorischen 
und ökonomischen Wissens bedürfen. Diese Grund-
berufe sind mit den Ausbildungsberufen bisherigen 
Typs nicht zu verwechseln, zeichnen sich doch er-
stere durch eine breite berufliche Grundlagenbil

-

dung, vor allem aber durch eine breit angelegte 
berufstheoretische Ausbildung aus. Zu diesen 
Grundberufen zählen seit 1968 auch „Bedienung von 
Datenverarbeitungsanlagen und -geräten" und 
„Wartung und Instandhaltung von Datenverarbei-
tungsanlagen und Büromaschinen" in allen Berei-
chen der Volkswirtschaft. 

Am 1. September 1968 wurde in den Betrieben der 
Metallurgie, der Metallindustrie und des Bauwesens 
mit der Berufsausbildung in den ersten fünf Grund-
berufen, darunter auch zum „Facharbeiter für Daten-
verarbeitung", begonnen. Ihm stehen vier Speziali-
sierungsrichtungen offen: 

1. Programmierung und Bedienung schalttafelge-
steuerter Maschinen, 

2. Programmierung von elektronischen Datenver-
arbeitungsanlagen, 

3. Organisation der maschinellen Datenverarbei-
tung oder 

4. operativer Rechenbetrieb. 

Der Facharbeiter für Datenverarbeitung muß wie 
alle anderen Lehrlinge auch die beiden Grundlagen-
fächer „BMSR-Technik" und „Elektronik" absolvie-
ren. Während die Ausbildung zum Facharbeiter für 
Datenverarbeitung bereits im September 1968 be-
gann, wird die Ausbildung zum „Wartungsmechani-
ker für Datenverarbeitungsanlagen und Büromaschi-
nen" erst am 1. September 1969 einsetzen. 

Mit diesen für die elektronische Datenverarbeitung 
Mitteldeutschlands recht wichtigen Entscheidungen 
ist fraglos ein Durchbruch nach vorn gelungen, des-
sen Auswirkungen heute noch nicht abzusehen sind. 
Eine Linderung der Personalnot wird man allerdings 
von ihnen erst in den frühen bzw. der Mitte der 
siebziger Jahre erwarten dürfen. Viel wird davon 
abhängen, in welchem Tempo es gelingt, die ent-
sprechenden Lehrkräfte auszubilden, die neuen 
Grundlagenfächer in die Lehrlingsausbildung einzu-
führen und die Qualität des Unterrichts und damit 
die ausbildungsmäßigen Effekte zu steigern. Nichts-
destoweniger birgt die neue Konzeption eine Reihe 
offensichtlicher Vorteile. So müssen auch die kauf-
männischen und Verwaltungslehrlinge die oben er-
wähnten Grundlagendisziplinen absolvieren. Damit 
wird die Einführung der elektronischen Datenver-
arbeitung in den kaufmännischen und Verwaltungs-
abteilungen der Wirtschaft und des Staates wesent-
lich erleichtert werden. 

b) Fachschule 

Auf der Fachschulebene begann die Ausbildung für 
die Zwecke der elektronischen Datenverarbeitung 
am 1. September 1964, als die ersten Direktstuden-
ten in der Fachrichtung Ökonomische Datenverarbei- 
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tung ihr Studium an der Fachschule für Ökonomie in 
Rodewisch (Vogtland) aufnahmen. Diese Fachschule 
konzentriert sich seit diesem Zeitpunkt auf die 
Ausbildung des mittleren ökonomischen Fachperso-
nals für die ökonomische Datenverarbeitung und 
stellt die einzige ihrer Art in Mitteldeutschland dar. 
Sie vermittelt den „Ökonomen für Datenverarbei-
tung" neben einer allgemeinen und ökonomischen 
Grundausbildung noch eine technische Grund- und 
eine ökonomische Fachausbildung, die u. a. die Ge-
biete Elektrotechnik, Elektronik, Anwendung mathe-
matischer Methoden in der Ökonomie, Verwal-
tungsorganisation, Bürotechnik, Lochkartenverfah-
ren, Programmierung, elektronische Datenverarbei-
tung umfassen. Das Studium dauert im Direktstu-
dium drei und im Fern- bzw. Abendstuduim (seit 
dem 1. September 1965) vier Jahre und hat im allge-
meinen den Abschluß der 10. Klasse der allgemein-
bildenden polytechnischen Oberschule bzw. das Abi-
tur zur Voraussetzung. Die Absolventen sollen durch 
ihren spezifischen Studiengang in die Lage versetzt 
werden, 

— den Prozeß der Datenerfassung, -aufbereitung, 
-darstellung und -übermittlung zu analysieren 
und entsprechende Flußdiagramme auszuarbei-
ten, 

- gemäß ihrem spezifischen Einsatzgebiet wichtige 
Teilgebiete der organisatorischen Vorbereitung 
der elektronischen Datenverarbeitung zu bear-
beiten und die damit zusammenhängenden Maß-
nahmen in der Wirtschaftspraxis durchzusetzen, 

— Teilaufgaben der Programmierung elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen zu lösen. 

1966 schließlich begann man auch mit dem Bau einer 
Rechenstation für die Fachschule und gliederte ihr 
Ende 1966 ein Internat für 250 Studenten an. Die 
ersten Absolventen verließen 1967 die Rodewischer 
Fachschule. 

Inzwischen sind auch andere Fachschulen dazu über-
gegangen, ihre Ausbildungspläne um die Fachrich-
tung Organisationstechnik/Datenverarbeitung zu er-
gänzen, ohne jedoch die Möglichkeit für einen Ab-
schluß als „Ökonom der Datenverarbeitung" zu bie-
ten. Ähnlich der Fachschule für Ökonomie in Rode-
wisch im Vogtland betreibt auch die Fachschule für 
Finanzwissenschaft in Gotha eine spezielle Ausbil-
dung auf dem Gebiete der Datenverarbeitung, doch 
wendet sie sich ausschließlich an Finanzökonomen, 
die in erster Linie den Einsatz von elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen in den Finanzorganen, 
erst in zweiter Linie bei anderen Ämtern und Behör-
den vorbereiten und ermöglichen sollen. 

Die Ausbildung mittlerer technischer Fachleute für 
den Bereich Datenverarbeitung erfolgt seit 1965 an 
der Ingenieurschule für Maschinenbau und Elektro-
technik in Dresden. Sie ist auf dem technischen Sek-
tor das Pendant zur Fachschule für Ökonomie in 
Rodewisch. Die Ausbildung wird hier in dreifacher 
Form betrieben: 

1. Fachpersonal für Entwicklung, Bau und Wartung 
von Datenverarbeitungsanlagen (Ingenieure für 
elektronische Datenverarbeitung), 

2. Fachpersonal, das in der Funktion eines Techno-
logen entweder in Betrieben ohne eigene Daten-
verarbeitung oder in Rechenzentren den Infor-
mationsfluß so lenkt, daß die Daten und Infor-
mationen einer weiteren Verarbeitung zugeführt 
werden können (Ingenieurökonomen für Daten-
verarbeitung) und 

3. Fachpersonal für den Einsatz von Maschinen 
und Anlagen im Mehrschichtbetrieb, das die Be-
sonderheiten der einzelnen Anlagen berücksich-
tigen und eine auf höherem Niveau stehende 
optimale Aufbereitung des anfallenden Daten-
materials gewährleisten kann (Ingenieure für 
Programmierung von Datenverarbeitungsanla-
gen). 

Die ersten Fachingenieure dieser Schule wurden 
1968 graduiert. Man rechnet mit einem jährlichen 
Abgang von etwa 250 Absolventen. Daneben be-
steht an der Ingenieurschule in Dresden die Mög-
lichkeit, ein Fern-, Abend- bzw. neuerdings auch ein 
postgraduales Studium zu absolvieren, das den Stu-
denten nach erfolgreich bestandener Prüfung als 
Fachingenieur für Datenverarbeitung ausweist. 

Die anderen mitteldeutschen Ingenieurschulen. sind 
mittlerweile dazu übergegangen, teils eigene Fach-
richtungen Datenverarbeitung zu institutionalisie-
ren, teils bei den schon bestehenden Fachrichtungen 
die Ausbildung im Hinblick auf die Datenverarbei-
tung zu erweitern und zu vertiefen. Wie bei der 
Facharbeiterausbildung und der Ausbildung mitt-
lerer ökonomischer Fachleute soll auch bei den nicht 
auf Datenverarbeitung spezialisierten mittleren tech-
nischen Kadern gesichert sein, daß sie eine umfas-
sende Allgemeinbildung auf dem Gebiete der Daten-
verarbeitung erwerben. Die Spezialausbildung bleibt 
jedoch an der Dresdner Ingenieurschule konzen-
triert. Erwähnenswert ist noch die Ingenieurschule 
für Landtechnik, die sich ebenfalls mit Problemen der 
Datenverarbeitung speziell befaßt, sich allerdings 
ganz auf die Ausbildung von Fachingenieuren für 
die Anwendung mathematischer Optimierungs-
methoden in der Landtechnik beschränkt. 

Diese Maßnahmen werden zwar nicht die große 
Lücke von Fachkräften schließen können. Es darf je-
doch keinesfalls die langfristig gesehene Bedeutung 
einer systematisch betriebenen Ausbildung von mitt-
leren Etperten für die elektronische Datenverarbei-
tung unterschätzt werden. 

In der Bundesrepublik bestehen eine Reihe nicht 
akademischer Ausbildungswege, die das Ziel der 
Ausbildung in der Datenverarbeitung haben, z. B. 

a) Ausbildung von mathematisch-technischen Assi-
stenten durch Firmen und Institute in 2 1 /2 jährigen 
Kursen, 

b) einjährige Ausbildung von Bediensteten zu Da-
tenverarbeitungskaufleuten und Operateuren 
durch das Berufsförderungswerk Heidelberg, 

c) halbjährige Lehrgänge an der Bundesfachschule 
für maschinelle Datenverarbeitung des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, 

d) mehrwöchige Kurzlehrgänge der Herstellerfir-
men, der Deutschen Angestelltengewerkschaft 
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und des Deutschen Gewerkschaftsbundes; des 
Arbeitsamtes der Stadt Dortmund; der Arbeits-
gemeinschaft für elektronische Datenverarbei-
tung und Lochkartentechnik; der „Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsverein-
fachung" für Angehörige der Kommunalverwal-
tungen; der Fernlehrinstitute, die Fernkurse über 
Datenverarbeitung anbieten. 

Von 1970 bis 1974 ist in der Bundesrepublik mit 
einem jährlichen Neubedarf von etwa 1900 bis 2300 
DV-Fachleuten der gegebenen Ausbildung (Absol-
venten von Fachhochschulen, z. B. Ingenieurschulen, 
Wirtschaftsfachhochschulen) zu rechnen. Im Rahmen 
des Informatik-Programms sollen entsprechende 
Fachschulen geschaffen werden. 

c) Hochschulen (Universitäten) 

Auch an den Hochschulen und Universitäten Mittel-
deutschlands wurde der Datenverarbeitung und den 
mit ihr zusammenhängenden Problemkreisen und 
Grenzgebieten in wachsendem Maße Aufmerksam-
keit geschenkt. Dabei kam ihnen zustatten, daß ab 
1962 nach und nach an den vielen Instituten Rechen-
zentren, die mit einem ZRA 1 ausgestattet wurden, 
eingerichtet worden waren. 

Diese Rechenzentren wandten sich natürlich in er-
ster Linie an die Hochschüler, insbesondere an die 
Studierenden der Mathematik und der ökonomi-
schen, technischen und naturwissenschaftlichen Fach-
richtungen, um die Wissenschaft und die Wirtschaft 
mit hochspezialisierten Fachleuten auf dem Gebiete 
der Rechentechnik und Datenverarbeitung zu versor-
gen. Hinzu traten vielfältige postgraduale Ausbil-
dungsmaßnahmen in Form von Fern-, Teil- und Zu-
satzstudium, Lehrgängen o. ä., um dem enorm ge-
stiegenen Personalbedarf im Rahmen der gezogenen 
Möglichkeiten gerecht zu werden. Dazu zählte teil-
weise sogar die Ausbildung von Technischen Rech-
nern als Facharbeiter oder von mathematisch-techni-
schen Assistenten als mittleres Fachpersonal, Maß-
nahmen, denen sich noch Weiterbildungsveranstal-
tungen für leitende Kader und Wirtschaftsfunktio-
näre, Ökonomen, Ingenieure und Mathematiker, 
Speziallehrgänge und Vortragsreihen anschlossen. 
Nicht unerwähnt bleiben darf, daß einzelne Hoch-
schulen selbst bei der Ausbildung von Fachinge-
nieuren für Datenverarbeitung in die Bresche spran-
gen, so z. B. die Hochschule für Architektur und 
Bauwesen in Weimar oder die Hochschule für Öko-
nomie in Berlin-Karlshorst, die sich ,der entsprechen-
den Qualifizierung von Ökonomen annahmen. Mög-
lichkeiten für eine entsprechende Hochschulausbil-
dung im Fernstudium sind für Ökonomen an der 
eben erwähnten Hochschule für Ökonomie und für 
technische Kader an der Technischen Hochschule 
in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) geschaffen worden. 
Postgraduale Ausbildung können technische Kader 
an der Technischen Hochschule „Otto von Guericke" 
in Magdeburg nachgehen. 

Eine nüchterne Prüfung dieser Überfülle von Aktivi-
täten ergibt jedoch auch eine Reihe schwerer Beden-
ken. Als besonders schwierig erweist sich, daß die 
außerordentlich starke Belastung der Rechenzentren 
mit  der  „Propagierung der Rechentechnik in der 
Volkswirtschaft", und mit den vielfältigsten Ausbil

-

dungsproblemen sie von ihren eigentlichen Aufga-
ben, nämlich der Ausbildung der Studenten, der 
postgradualen Weiterbildung und der Forschung, zu 
stark abgehalten hat. Deshalb ist eine „Neuorientie-
rung der Rechenzentren des Hochschulbereichs" er-
forderlich. 

Auch die Qualität der Hochschulabsolventen scheint 
nicht befriedigt zu haben; denn auf Ulbrichts Frage: 
„Warum geht es im wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt und bei der Überführung von Forschungs-
ergebnissen in die Massenproduktion zu langsam?" 
antwortete er selbst, die Ausbildung an Hochschulen 
auf dem Gebiete der Mikroelektronik, der elektro-
nischen Datenverarbeitung und der wissenschaft-
lichen Betriebsführung müsse erweitert werden. Es 
sei notwendig, den Ingenieurökonomen eine voll-
ständige Ausbildung auf dem Gebiet der Operations-
forschung und der elektronischen Datenverarbeitung 
zu verschaffen, damit schneller die Kader heran-
wachsen, die man für die Ausübung der leitenden 
Funktionen benötige. Man sollte das Problem nun 
nicht durch eine lediglich verbesserte Ausbildung 
und eine Vermehrung der Anzahl der Hochschulab-
solventen zu lösen versuchen, sondern auch im Rah-
men der in Mitteldeutschland allgemein angelaufe-
nen Hochschulreform, die zu einer umfassenden Um- 
und Neugestaltung der Studienpläne zwingt, den 
Belangen der Rechentechnik und Datenverarbeitung 
entsprechend ihrer Bedeutung für die jeweils be-
troffenen Fachgebiete Rechnung tragen. 

So beeindruckend die in Mitteldeutschland ergriffe-
nen Ausbildungsmaßnahmen auch sein mögen, muß 
festgestellt werden, daß die Ausbildung von Fach-
leuten auf dem Gebiete der Datenverarbeitung für 
alle Ebenen trotz allem zu spät anliefen, wind daß 
sie bis 1967/68 nicht intensiv genug betrieben wurde. 

Unter diesen Umständen vermag man erst zu er-
messen, was es eigentlich bedeutet, bis 1970 — im 
nächsten Jahr — ca. 18 000 Personen und bis 1980 
100 000 bis 120 000 Personen in der elektronischen 
Datenverarbeitung einsetzen zu wollen. 

An den Universitäten und technischen Hochschulen 
der Bundesrepublik haben insbesondere Mathema-
tiker und Diplomingenieure der Nachrichtentechnik 
die Möglichkeit im Rahmen ihrer Promotion- und 
Diplomarbeit sich mit Problemen der Datenverar-
beitung zu beschäftigen. 23 Hochschulinstitute in 
der Bundesrepublik befassen sich mit Forschungen 
auf dem Gebiet der Datenverarbeitung. Für die aka-
demische Ausbildung wird die Einführung eines be-
sonderen Studiengangs „Informatik" vorbereitet. 

Nach vorläufigen Schätzungen über den Bedarf an 
Hochschulabsolventen mit einem Studium der Infor-
matik ergibt sich, daß Anwender und Hersteller von 
DV-Anlagen 1975 und in den folgenden Jahren vor-
aussichtlich jährlich 1500 bis 2000 Fachleute mit die-
sem Studium neu einstellen wollen. Bis 1975 würden 
insgesamt 7000 bis 8000 zusätzliche Informatiker be-
nötigt. 

Daneben gibt es Forschungszentren, wie das Deut

-

sche Rechenzentrum Darmstadt, die Gesellschaft für 
Mathematik und Datenverarbeitung in Birlinghoven 
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bei Bonn, das Hahn-Meitner-Institut in Berlin, das 
sich mit Forschung über Anwendungen der Daten-
verarbeitung in der Kernforschung befaßt. 

In mehr als einem Dutzend Firmen werden umfang-
reiche Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet 
der Datenverarbeitung betrieben. Diese Firmen 
haben fast 5000 Wissenschaftler, Ingenieure und 
Techniker auf dem Gebiet der Forschung und Ent-
wicklung in der Datenverarbeitung eingesetzt. An

-

fang 1968 waren bei DV-Anwendern (einschließlich 
der Datenerfassung) etwa 64 000 DV-Fachkräfte 
tätig (Fachkräfte bei DV-Herstellern und DV-Dienst-
leistungsbetrieben sind hier nicht inbegriffen). 

Während die Datenverarbeitung in Mitteldeutsch-
land am Beginn der Entwicklung steht, besteht kein 
Zweifel, daß die Bundesrepublik auf diesem zu-
kunftsträchtigen Zweig der Technik einen großen 
Vorsprung besitzt. 

Gesellschaftswissenschaften im anderen Teil Deutschlands 

Funktion 

Die Gesellschaftswissenschaften werden in Mittel-
deutschland als die „Lehre von der Leitung und 
Entwicklung der Gesellschaft" definiert. Sie stehen 
ihrer Bedeutung nach im Spannungsfeld von Politik 
und eigengesetzlicher, immanenter Gegenstandsbe-
stimmung, Methodologie und Dynamik. Sie gelten 
als „die theoretische Grundlage des entwickelten ge-
sellschaftlichen Systems des Sozialismus und Instru-
mente des politisch-ideologischen Kampfes gegen 
den Imperialismus", ob sie nun im einzelnen die 
„materielle Produktoin", den „politischen und ideo-
logischen Überbau" oder die Wechselbeziehungen 

' zwischen „Basis und Überbau" untersuchen, ob sie 
nun Strukturen, Funktionszusammenhänge oder 
historische Entwicklungen zum Gegenstand haben. 
Der Wirtschaftswissenschaft, Soziologie, Wissen-
schaft von Staat und Recht, Historiographie und an-
deren ist die Aufgabe zugewiesen, als „Hauptpro-
duktivkraft" operativ im Sinne der gesellschaftspoli-
tischen Ziele der Parteiführung zu wirken. 

Das Wissenschaftsverständnis im anderen Teil 
Deutschlands kommt in den Funktionen zum Aus-
druck, die den Gesellschaftswissenschaften zugewie-
sen sind. Sie werden nach den einzelnen Disziplinen 
spezifiziert und präzisiert werden. Die wichtigsten 
allgemeinen Funktionen sind: Analyse der Funktions-
und Entwicklungsgesetze der Gesellschaft sowie 
einzelner gesellschaftlicher Bereiche; Legitimierung 
der Herrschaft durch Dogmensicherung; vorherige 
bzw. nachträgliche theoretische Absicherung kon-
kreter politischer Maßnahmen; Bewußtseinsbildung 
und Erziehung Entwicklung sowie theoretische Ab-
sicherung neuer Führungstechniken; Erstellung von 
Prognosen und Entscheidungshilfen; Ausarbeitung 
von Argumenten und Instrumentarien für den Klas-
senkampf gegenüber der Bundesrepublik; Rück-
kopplung von der Praxis und der „Basis" zur poli-
tischen Führung. 

Organisation 

An die Erfüllung dieser Funktionen und an die aus 
politischen Bedürfnissen gewonnenen Vorgaben ist 
die gesellschaftswissenschaftliche Forschung und 
Lehre gebunden. Dies läßt sich jeweils belegen für 
die personelle, die finanzielle, die strukturell-organi

-

satorische, die inhaltliche und die politische Kom-
ponente der Forschung und Lehre. Im Kommunika-
tionssystem zwischen Parteiführung, Wissenschafts-
funktionären und den gesellschaftswissenschaft-
lichen Diziplinen nehmen die „Leitinstitute" eine 
hervorragende Stellung ein. Hier werden die zen-
tralen Anweisungen, die meist im zentralen ZK- 
Apparat formuliert worden sind, in wissenschafts-
politische und wissenschaftsorganisatorische Planung 
und Maßnahmen umgesetzt. Soweit es sich gleich-
zeitig um Forschungseinrichtungen handelt, werden 
Arbeiten erstellt, die das Vorbild für die Tätigkeit 
der nachgeordneten Einrichtungen abgeben, und, so-
weit es sich gleichzeitig um Ausbildungsstätten han-
delt, Wissenschaftsfunktionäre und Wissenschaftler 
herangebildet, die dann zur Realisierung und Kon-
trolle der zentralen Vorhaben eingesetzt werden 
können. Zunehmend ist die Parteiführung bestrebt, 
das Leitungssystem zu straffen und zu konzentrie-
ren; wichtigste Aspekte sind dabei: Konzentration 
der Leitung auf wenige Institute, Konzentration der 
Forschungsvorhaben „auf eine begrenzte Anzahl 
entscheidender Fragen des gesellschaftlichen Ent-
wicklungsprozesses", Konzentration der Kräfte und 
Mittel. Das entspricht auch den Intentionen der seit 
1965/66 laufenden Hochschulreform. 

Die wichtigsten Leiteinrichtungen der Parteiführung 
sind: das Institut für Gesellschaftswissenschaften 
beim ZK der SED, das Institut für Marxismus-Leni-
nismus beim ZK, das Zentralinstitut für sozialistische 
Wirtschaftsführung beim ZK, die „Parteihoch-
schule Karl Marx" beim ZK. Die Parteiführung ver-
fügt außerdem über das Institut für Meinungsfor-
schung, das aber keine Funktionen als wissenschaft-
liches Leitinstitut besitzt. Diese Einrichtungen haben, 
neben eigener Forschungs- bzw. unter Umständen 
Ausbildungstätigkeit, insbesondere die Sektionen 
und Institute der Universitäten und Hochschulen so-
wie andere Forschungseinrichtungen anzuleiten, zu 
koordinieren und zu kontrollieren. 

Das Institut für Gesellschaftswissenschaften „hat 
Leitfunktionen für wichtige Bereiche der gesell-
schaftswissenschaftlichen Forschung"; es ist für ver-
schiedene gesellschaftswissenschaftliche Disziplinen 
bzw. Teildisziplinen verantwortlich, wie z. B. Philo-
sophie, Politische Ökonomie, Kunst- und Literatur-
wissenschaft, Imperialismusforschung, Soziologie. 
Es bildet ferner in vierjährigen Kursen (Aspirantur, 
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die mit der Promotion oder der Habilitation ab-
schließt) „wissenschaftliche Kader" bzw. politische 
Funktionäre heran. Voraussetzung für den Besuch 
des Instituts für Gesellschaftswissenschaften sind 
fünfjährige Parteimitgliedschaft, der Nachweis ver-
antwortlicher Tätigkeit in hohen Positionen der Par-
tei, des Staates, der Wirtschaft o. ä. sowie der er-
folgreiche Besuch der Parteihochschule oder einer 
Universität. 

Seit dem 9. ZK-Plenum soll das Institut für Marxis-
mus-Leninismus, das bisher hauptsächlich mit For-
schung und Edition beschäftigt war, Leitfunktionen 
für die Geschichtswissenschaft, insbesondere für die 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und 
die deutsche und allgemeine Geschichte, überneh-
men. 

Die Parteihochschule ist für die Anleitung und selb-
ständige Durchführung aller Forschungen zur Füh-
rungsrolle und zu den Führungstechniken der SED 
verantwortlich. Ihre Aufgabe ist es außerdem, in 
Drei-Jahres-Kursen bzw. im Fernstudium politische 
und wissenschaftliche Kader auszubilden, die mit 
einem Staatsexamen („Diplomgesellschaftswissen-
schaftler"), der Promotion oder dem Erwerb des 
Doktors der Wissenschaften (Habilitation) abschlie-
ßen. 

Das Zentralinstitut für sozialistische Wirtschafts-
führung beim ZK, das ebenfalls das Promotionsrecht 
besitzt, hat die Funktionen der Aus- und Weiterbil-
dung, der selbständigen Forschung sowie der An-
leitung von Forschungsvorhaben etwa zur Lehre 
von der sozialistischen Wirtschaftsführung, zur Ope-
rationsforschung, zur ökonomischen Kybernetik usw. 

Die wichtigste Leit- und Forschungseinrichtung im 
staatlichen Bereich ist die Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, die in den Disziplinen 
entsprechende Sektionen sowie in Forschungsinsti-
tute gegliedert ist; die „Arbeitsgemeinschaft gesell-
schaftswissenschaftlicher Institute und Einrichtun-
gen" bei der Akademie der Wissenschaften, mit dem 
Promotionsrecht ausgestattet, faßt die einzelnen ge-
sellschaftswissenschaftlichen Disziplinen zusammen. 
Leitfunktionen für gesellschaftswissenschaftliche 
Forschungsbereiche haben ferner einzelne Ministe-
rien (das Ministerium für nationale Verteidigung 
zur Militärgeschichte, Militärpolitik, Militärwissen-
schaft usw.; das Ministerium für Kultur zu Kultur- 
und Kunstwissenschaften; das Ministerium für 
Volksbildung zur Pädagogik) sowie zentrale, bei 
staatlichen Organen bestehende Forschungsgruppen. 

Forschung 

Exemplarisch werden anschließend ausgewählte Ge-
sellschaftswissenschaften in Mitteldeutschland be-
handelt: Wirtschaftswissenschaft, Soziologie, Wis-
senschaft von Staat und Recht, Geschichtswissen-
schaft. Der Blick ist insbesondere auf die Forschung 
gerichtet, weil von hier aus ehestens Aufschlüsse 
über die Wissenschaftsproblematik und die Situation 
der jeweiligen Disziplin zu erwarten sind; auch ist 
die Quellenlage besser als die für die Untersuchung 

der Lehre und Ausbildung. Wichtigste Materialien 
und gleichzeitig methodische  Sonden.  der Unter-
suchung sind die Wissenschaftspolitik der SED (Par-
teidokumente, Forschungspläne, Richtlinien, Akzente 
in der wissenschaftlichen Publizistik usw.), die Wis-
senschaftsorganisation, Forschungsergebnisse (Bü-
cher, Fachzeitschriften, Konferenzen, Diskussionen 
usw.), die Bewertung der Forschungsergebenisse 
durch die SED sowie Personalien und Institutionen. 
Auch hier ist die Quellenlage lückenhaft. Vergleiche 
mit der Situation in der Bundesrepublik sind infolge 
einer extremen Verschiedenartigkeit im Verständ-
nis von Wissenschaft und der unterschiedlichen Wis-
senschaftspolitik nicht möglich. 

VII. Wirtschaftswissenschaften 

1. Stellung der Wirtschaftswissenschaften im System 
der Gesellschaftswissenschaften Mitteldeutsch-
lands 

Die Wirtschaftswissenschaften gehören zu jenen 
Wissenschaften, die in besonders hohem Maße zur 
Planung, Leitung und Kontrolle zentralistischer 
Systeme sowie zur Machtsicherung totalitärer Füh-
rungsgruppen beitragen sollen. 

Zu den Wirtschaftswissenschaften in Mitteldeutsch-
land zählen gegenwärtig: 

— die Politische Ökonomie (des Sozialismus sowie 
des Kapitalismus); sie erforscht die „Produktiv-
kräfte und Produktionsverhältnisse als gesell-
schaftlich-ökonomiche Bedingungen der Produk-
tion materieller Güter sowie Dienstleistungen 
und untersucht die ökonomischen Gesetze”; 

— die Theorie der Volkswirtschaftsplanung; sie er-
forscht den Wirkungszusammenhang in der 
Steuerung des volkswirtschaftlichen „Produk-
tionsprozesses" in allen seinen Bestandteilen; 

— die Theorie der sozialistischen Wirtschaftsfüh-
rung; sie erforscht die objektiven und subjek-
tiven Faktoren, die der wissenschaftlichen Füh-
rung von Wirtschaftseinheiten und -organen zu-
grunde liegen; 

— die wirtschaftswissenschaftlichen Zweig- und 
Fachdisziplinen, z. B. Industrie-, Agrar-, Han-
dels-, Verkehrs-, Finanz- und Wissenschafts-
ökonomie; 

— die Disziplinen im Grenzbereich zu anderen Wis-
senschaften; z. B. Wirtschaftsstatistik, -mathema-
tik, -geschichte, -geographie, -recht, ökonomische 
Kybernetik, Organisationswissenschaft. 

Die Politische Ökonomie ist als Teil der Wirtschafts-
wissenschaften zugleich ihr Ausgangspunkt und ihr 
Kern. Sie gilt auch heute noch als Grundlage jeg-
licher theoretischen Analyse und wirtschaftspoliti-
schen Reform. Das ist um so bedeutender, als eine 
anerkannte, in sich geschlossene Theorie der Ökono-
mie des Sozialismus noch nicht existiert. Der Poli- 
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tischen Okonomie wird darüber hinaus auch eine 
„überragende Rolle" im „System der marxistisch

-

leninistischen Gesellschaftswissenschaften" zuge-
sprochen. 

Die besondere Stellung der Wirtschaftswissenschaf

-

ten im System der Gesellschaftswissenschaften Mit

-

teldeutschlands läßt sich wie folgt charakterisieren: 

1. Die Politische Ökonomie als Teil, Kern und Aus-
gangspunkt der Wirtschaftswissenschaften ist 
einer der drei Hauptbestandteile der Lehre des 
Marxismus-Leninismus. Die in ihr enthaltene 
Sammlung von Lehrsätzen, Formeln und „ökono-
mischen Gesetzen" gilt in ihrer Substanz auch 
heute als unbestritten. Diese „Ideologienähe" 
macht jede wirtschaftswissenschaftliche Aussage 
zu einem ideologischen und in der Regel auch 
damit zu einem politischen Faktum. Gleichwohl 
muß auf die zunehmenden Tendenzen unideolo

-

gischer Forschung zumindest in Teilbereichen der 
Wirtschaftswissenschaften hingewiesen werden. 
Der Prozeß des Umdenkens, der Neuorientierung, 
der Uminterpretation und Zerstörung von Dog-
men geht nicht kontinuierlich vor sich; er ist viel-
mehr langwierig und auch kompliziert. 

(Interdependenz von Politik — Ideologie — Öko-
nomie) 

2. Die mitteldeutsche Wirtschaft ist immer noch eine 
Zentralverwaltungswirtschaft sowjetischen Typs. 
Durch die enge Verbindung von Politik und 
Ökonomie, die Einheit von Wirtschaftsordnungs-
und Wirtschaftsprozeßpolitik, erhalten die Wirt-
schaftswissenschaften in diesem System für die 
Prognose, Planung, Leitung, Lenkung und Kon-
trolle der Wirtschaftsprozesse eine wachsende 
Bedeutung; sie haben eine qualitativ völlig an-
dere Stellung als die Wirtschaftswissenschaften 
in Systemen dezentraler Planung. 

(Interdependenz von Politik - Staat - Okono-
mie) 

3. Es ist eine allgemeine „Ökonomisierung" der ge-
sellschaftlichen Bereiche und Prozesse festzustel-
len. 

Durch die Deklarierung des „ökonomischen 
Systems des Sozialismus" zum „Kernstück des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des So-
zialismus in der DDR" auf dem VII. Parteitag der 
SED vom April 1967 wurde der instrumentale 
Charakter der Wirtschaftswissenschaften be-
sonders betont. Sie gelten als entscheidender 
Hebel zur Meisterung der „wissenschaftlich-tech-
nischen Revolution", zur Ausgestaltung des öko-
nomischen Systems des Sozialismus mit gesell-
schaftlicher Auswirkung. 

4. Die Wirtschaftswissenschaften gelten in beson-
ders hohem Maße als Mittel zur theoretischen 
Fundierung des politischen „Klassenkampfes". 

5. Die besondere Stellung der Wirtschaftswissen-
schaften findet u. a. auch darin ihren Ausdruck, 
daß unter den Akademikern in der Partei- und 
Staatsführung der Anteil von ökonomisch ausge

-

bildeten Hoch- und Fachschulabsolventen außer-
ordentlich groß ist. 

Konsequenzen dieses politisch-ökonomisch-gesell-
schaftlichen Prozesses waren u. a. ökonomische Mo-
dernisierungsmaßnahmen, die die gesamte Volks-
wirtschaft erfassen (neues ökonomisches System); 
Mitteldeutschland begann 1963 damit als erstes so-
zialistisches Land, wenn es auch inzwischen von an-
deren Ländern überholt wurde. 

1963 hat sich die unmittelbare Interdependenz zwi-
schen wirtschaftswissenschaftlicher Forschung und 
wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der Partei ver-
stärkt. Der instrumentale Charakter der Wirtschafts-
wissenschaften wurde stärker ausgeprägt. Er zeigt 
sich vor allem 

a) durch die unmittelbare Formulierung der Auf-
gaben sowie der Arbeitsmethoden durch die Par-
teiführung, 

b) durch die Etablierung immer perfekterer Lei-
tungs- und Anleitungssysteme im wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereich, wobei den Parteiorga-
nisationen in Forschungsinstituten und -institu-
tionen eine besondere Rolle zugedacht ist, 

c) durch die Vernachlässigung der Grundlagenfor-
schung (außer Marxismusforschung) zugunsten 
einer auf die Praxis orientierten Auftragsfor-
schung. 

Parallel zu den Etappen der Wirtschaftsexperimente 
lassen sich deshalb seit 1963 jeweils die Hauptauf-
gaben der wirtschafts-wissenschaftlichen Forschung, 
abgeleitet aus den politischen Anforderungen der 
Parteiführung, fixieren. 

a) Hauptaufgaben der Wirtschaftswissenschaften 

1. In der ersten Etappe des neuen ökonomischen 
Systems — 1963 bis 1965 

Erforschung der „Wirkungsweise der ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus", der Produktivkräfte" und 
der „Produktionsverhältnisse" in Mitteldeutschland 

— wissenschaftliche Begründung und Ausgestaltung 
des neuen Planungs-, Leitungs-, Lenkungs- und 
Kontrollprozesses 

— Entwicklung neuer, wissenschaftlich begründeter 
Methoden der Führungstätigkeit wirtschaftslei-
tender Organe und Kader 

— Entwicklung des „in sich geschlossenen Systems 
ökonomischer Hebel", d. h. operationeller Me-
thoden zur Einführung und Ausnutzung insbe-
sonder folgender ökonomischer Kategorien und 
Prinzipien der materiellen Interessiertheit: Preis, 
Gewinn, Kosten, Kredit, Lohn, Prämie mit dem 
Ziel, individuelle und gesellschaftliche Interes-
sen in Übereinstimmung zu bringen 

— Erforschung des Verhältnisses von zentralem 
Plan und Markt im Sozialismus 

— Entwicklung von Grundsätzen und Methoden der 
Preisbildung 

— Entwicklung eines einheitlichen Systems von 
Rechnungsführung und Statistik 



Deutscher Bundestag - 5. Wahlperiode 	Drucksache V/4631 

— Neugestaltung der Beziehungen zwischen den 
einzelnen Ebenen des Wirtschaftsapparates (zen-
trale staatliche Organe — VVB-VEB), z. B. durch 
das Wirtschaftsrecht 

— Untersuchungen der Vorteile und Möglichkeiten 
internationaler ökonomischer Beziehungen, spe-
ziell der „Arbeitsteilung und Kooperation" im 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) 

— Ausgestaltung des Systems der Kaderausbildung, 
der Aus- und Weiterbildung von Führungskräf-
ten für die Wirtschaft, Neugestaltung des wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiums 

— Abfassung neuer Lehrbücher und verstärkter 
Publikationstätigkeit auch populärwissenschaft-
licher Art. 

Mit der Gründung des Beirats für ökonomische For-
schung bei der Staatlichen Plankommission wurde 
auf dem Forschungsgebiet der sozialistischen Wirt-
schaft ein neues Leitungssystem etabliert. Die Prin-
zipien der Kollektivität in der Forschung (Team-
arbeit) und der Abrechnung wissenschaftlicher For-
schungsergebnisse (zentralgeleitete und kontrollierte 
Vergabe von Forschungsaufträgen unmittelbar für 
die Praxis) wurden schrittweise eingeführt. 

2. Zweite Etappe des neuen ökonomischen Systems 
— 1965/66 bis Mitte 1967 

In der zweiten Etappe des neuen ökonomischen 
Systems werden die bereits genannten Aufgaben der 
ersten Etappe noch einmal besonders hervorgehoben 
und weitere „Konsequenzen für die ökonomische 
Theorie des Sozialismus und für ihre Behandlung in 
Forschung und Lehre" genannt (siehe dazu die Zeit-
schrift „Einheit" Nr. 2/66 S. 181): 

— „Die neue Etappe der Entwicklung unseres Wirt-
schaftssystems wirft eine Reihe grundsätzlicher 
Fragen auf, die entweder unzureichend politöko-
nomisch fundiert sind oder an sich noch nicht be-
friedigend in die ökonomische Gesamttheorie ein-
gearbeitet wurden. Hierzu gehören solche Fragen 
wie z. B. die Lehre von den Vorzügen und Trieb-
kräften des sozialistischen Systems und ihr Aus-
bau zu einer einheitlichen Theorie der system-
und reproduktionsbedingten Faktoren des wirt-
schaftlichen Wachstums im Sozialismus; 

die theoretische Ausarbeitung der objektiven 
Grundzüge des Wirkens und der Funktionsbe-
ziehungen der ökonomischen Gesetze der plan-
mäßigen proportionalen Entwicklung der Volks-
wirtschaft, der sozialistischen Lohn- und Preis-
gesetzmäßigkeiten sowie Bestimmung der we-
sentlichen Gesetzmäßigkeiten des Wirkens der 
materiellen und moralisch-politischen Interes-
siertheit im sozialistischen System der Volkswirt-
schaft; die Vertiefung und Vervollkommnung der 
Theorie der sozialistischen erweiterten Repro-
duktion und der Theorie des Nationaleinkom-
mens zur Ausarbeitung der Effektivitätskriterien 
der Wirtschaftstätigkeit und der Gesetzmäßig-
keiten der Proportionierung langfristiger Optima 
im System der Grundproportionen unter Einbe-
ziehung der sachlichen und persönlichen Repro- 

duktionsbedingungen, des Bereichs der geistigen 
Produktion und des finanziellen Gesamtprozes-
ses; die theoretischen Grundlagen der Lehre von 
der sozialistischen Wirtschaftsführung, des öko-
nomischen Systems der sozialistischen Volkswirt-
schaftsplanung, der Anwendungsbedingungen des 
demokratischen Zentralismus in der Wirtschafts-
führung, der gesetzmäßigen Wesenszüge der 
Wechselbeziehungen zwischen der Entwicklung 
der Produktivkräfte der Basis und des Überbaus 
im Sozialismus u. ä. Probleme" (Einheit 2/66, 
S. 188 ff.) 

— Erforschung der perspektivischen Planungspro-
bleme zur Steuerung volkswirtschaftlicher Pro-
zesse 

— Begründung, wissenschaftliche Ausgestaltung 
und operationelle Umsetzung des Perspektiv-
plans 1965 bis 1970 

— theoretische Fundierung strukturpolitischer Maß-
nahmen, Überlegungen zu der später praktizier-
ten erzeugnisgebundenen Planung 

— Ausarbeitung einer neuen Planmethodik; mit Be-
ginn der zweiten Etappe des NOS erfuhr der 
Planaufstellungsprozeß wesentliche Veränderun-
gen (Mehrphasensystem mit Rückkopplungs-
effekt) ; Gestaltung des Systems „zentraler Pla-
nung grundsätzlicher Produktionsaufgaben von 
oben her mit der eigenverantwortlichen Planung 
von unten her" 

— Untersuchungen über Stellung und Funktion der 
VEB 

— Einsatz modernster Methoden im Wirtschafts-
prozeß, wie elektronische Datenverarbeitung 
(EDV), Netzwerktechnik, Operationsforschung; 
Aufbau eines neuen Informationssystems 

— Entwicklung der Zweigökonomiken, Untersu-
chungen zu Problemen der Rationalisierung und 
Materialwirtschaft 

— wissenschaftlich begründete Investitionspolitik 
(Ermittlung von Nutzeffektkriterien 

— Entwicklung von Prinzipien des Arbeitsstudiums, 
der Arbeitsgestaltung und Arbeitsnormung 

— verstärkte theoretische Auseinandersetzung mit 
Thesen und Theorien des „modernen Revisionis-
mus" und den Wirtschaftswissenschaften in west-
lichen Industriestaaten (beginnende Polemik 
gegen „Marktsozialismus" und „Konvergenz

-

theorie") 

— Ausarbeitung der „Theorie des staatsmonopo-
listischen Kapitalismus" (als Grundlage für die 
politische Strategie und Taktik speziell gegen-
über Westeuropa). 

3. Auswirkungen des VII. Parteitages der SED vom 
April 1967 — Deklarierung des ,ökonomischen 
Systems des Sozialismus" (ÖSS) 

Auf dem VII. Parteitag der SED im April 1967 
wurde den Wirtschaftswissenschaften die Aufgaben 
gestellt, alle Teilfragen der Ökonomie koordiniert 
in ihren Wechselbeziehungen zueinander anzugehen 
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und das „ökonomische System des Sozialismus" als 
Gesamtsystem zu gestalten. Kernpunkt der wissen-
schaftlichen Forschung hat die organische Verbin-
dung von staatlicher, betrieblicher und territorialer 
Planung zu sein. Vordringlicher Forschungsauftrag 
ist die weitere Entwicklung der Theorie der sozia-
listischen Wirtschaftsführung im Rahmen einer über-
geordneten, noch zu konzipierenden Wissenschaft 
von der Leitung des Staates, der Gesellschaft und 
der Wirtschaft („Leitungswissenschaft"). Größte Be-
achtung wird der Kybernetik, der Informationstheo-
rie, der Modelltheorie, der Bedienungstheorie, der 
elektronischen Datenverarbeitung und Nutzwerk-
technik sowie der Betriebsmeß-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik (BMSR) geschenkt. 

Zusätzlich zu den bereits in den vorhergegangenen 
Etappen genannten Aufgaben wurden nach dem 
VII. Parteitag folgende wissenschaftliche Aufgaben 
formuliert: 

— Begründung einer sozialistischen Betriebswirt-
schaft (Untersuchung von Betriebsplanung, -bilan-
zierung, Kennziffernsystem, staatliche Norma-
tive), Entwicklung von „ökonomischen Modellen 
der Betriebe", Etablierung einer sozialistischen 
Betriebswirtschaftslehre 

— Untersuchungen der Geldwirtschaft und mone-
tärer Probleme im Sozialismus, Neugestaltung 
des Bankensystems in Mitteldeutschland, Unter-
suchung des Geldkreislaufes, Prinzipien der 
Kreditpolitik, Planung des Finanzwesens, Ge-
staltung der Normative zur Gewinnabführung, 
Produktionsfondsabgabe, Handelsfondsabgabe, 
Bodennutzungsgebühr 

— Untersuchung über Neugestaltung des Planungs-
systems in Mitteldeutschland unter besonderer 
Berücksichtigung der neuen Funktion des Per-
spektivplanes als „Hauptsteuerungsinstrument" 

— Beitrag der Wirtschaftswissenschaften zur Ent-
wicklung der marxistisch-leninistischen Organi-
sationswissenschaft (MLO) 

— Schaffung einer Theorie der sozialistischen 
Außenwirtschaft (Außenwirtschaftslehre) 

— Untersuchungen zu weiteren Zweigökonomiken 
im Zusammenhang mit Fragen der Konzentration 
und Kooperation. 

Mit dem Beschluß des Staatsrates vom 22. April 
und der „Grundsatzregelung für komplexe Maß-
nahmen zur weiteren Gestaltung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus in der Planung und Wirt-
schaftsführung für die Jahre 1968 bis 1970" des 
Ministerrates vom 26. Juni 1968 werden entschei-
dende Beiträge der Wirtschaftswissenschaften zu 
folgenden Komplexen erwartet: 

— prognostisch begründete hocheffektive Struktur-
politik im Zusammenhang mit der zentralen Pla-
nung volkswirtschaftlich strukturbestimmender 
Erzeugnisse (erzeugnisgebundene Planung) 

— Stärkung der Eigenverantwortung der Betriebe 

— Neuaufbau eines Systems von Planinformationen 

— Schaffung eines Industriepreisregelsystems  

— Neuregelung von Einzelfragen bei der Bilanzie-
rung und der Zweijahresnormative 

— schrittweise Integration der Außenwirtschaft in 
das „Ökonomische System des Sozialismus" (ins-
besondere Integration der Außenwirtschaftspla-
nung) 

— Verbesserung des Systems der Aus- und Weiter-
bildung 

Mit dem Beschluß des Politbüros vom 22. Oktober 
1968 über „die weitere Entwicklung der marxistisch-
leninistischen Gesellschaftswissenschaften in der 
DDR" ist eine weitere Etappe der Anforderungen 
der SED an die Wirtschaftswissenschaften erreicht. 
Aus den zahlreich genannten Aufgaben für alle Ge-
sellschaftswissenschaften kristallisieren sich für die 
Wirtschaftswissenschaften insbesondere folgende 
heraus: 

— Sicherung des notwendigen wissenschaftlichen 
Vorlaufs in Forschung, Ausbildung, Lehre und 
Erziehung 

— enge und planmäßige Kooperation mit den Wirt-
schaftswissenschaften der sozialistischen Länder, 
insbesondere der UdSSR 

— Schaffung von theoretischen Voraussetzungen 
und ihrer wissenschaftlichen Methodologie für 
die sozialistische Bewußtseinsentwicklung (Ver-
stärkung der Wirtschaftspropaganda) 

— Entwicklung eines „hohen Niveaus" der Wissen-
schaftsorganisation 

— verstärkte „kämpferische" Auseinandersetzungen 
mit der „bürgerlichen und revisionistischen 
Ideologie" 

— schwerpunktmäßige Konzentration der Planung 
und Forschung sowie die Entwicklung der Ge-
meinschaftsarbeit 

— Erforschung der Wechselbeziehungen des „Öko-
nomischen Systems des Sozialismus" mit anderen 
Teilsystemen der sozialistischen Gesellschaft 

Das Politbüro der SED hat darüber hinaus eigens 
formulierte 33 „Schwerpunktthemen" veröffentlicht; 
spezielle ökonomische Themen sind: 

— Grundfragen der politischen Ökonomie des So-
zialismus 

— Einschätzung der Hauptrichtungen der Entwick-
lung des staatsmonopolistischen Kapitalismus in 
Westdeutschland, seiner Ökonomie und seines 
Machtsystems, soziologischer Veränderungen 
und der Entwicklung. der Klassenkämpfe 

— Ausarbeitung der Lehre von der sozialistischen 
Wirtschaftsführung 

— ökonomische Kybernetik und Grundfragen der 
marxistisch-leninistischen Organisationswissen-
schaft 

— Grundfragen des ökonomischen Systems des So-
zialismus in Mitteldeutschland 

— Grundfragen der sozialistischen Betriebswirt-
schaft einschließlich der Fragen der betrieblichen 
und innerbetrieblichen wirtschaftlichen Rech- 
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nungsführung und der eigenverantwortlichen 
Planung 

— Grundfragen der sozialistischen Wachstums-
theorie und der Entwicklung einer effektiven 
Struktur der Volkswirtschaft 

— das Wirtschaftsrecht des ökonomischen Systems 
des Sozialismus in Mitteldeutschland. 

Bei der Behandlung der anderen Themen wird die 
Mitarbeit der Wirtschaftswissenschaftler Mittel-
deutschlands erwartet. 

Die zahlreichen hier genannten Hauptaufgaben der 
mitteldeutschen Wirtschaftswissenschaften seit 1963 
lassen sowohl für die einzelnen Etappen wie auch 
insgesamt eindeutig den Schwerpunkt und die 
Intention der ökonomischen Forschung erkennen: 
vollständige Ausarbeitung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus und dessen umfassende 
Anwendung in der Praxis bis 1975. Man erwartet, 
daß bis zu diesem Zeitpunkt ein völlig in sich ge-
schlossenes, alle Teilsysteme der Volkswirtschaft 
umschließendes ökonomisches Grundgesamtsystem 
etabliert ist. 

Die einzelnen Aufgabenstellungen zeigen deutlich, 
daß auf allen nur denkbaren Gebieten der ökono-
mischen Theorie des Sozialismus die Forschungen 
zwar angelaufen, aber auch in Teilbereichen noch 
nicht abgeschlossen sind. 

b) Funktionen der Wirtschaftswissenschaften 

Die Wirtschaftswissenschaften haben wie jede Ge-
sellschaftswissenschaft in Mitteldeutschland spe-
zielle operative Innen- und Außenfunktionen mit 
politischem, fachlichem und ideologischem Gehalt: 

— ideologische Absicherung politischer Maßnahmen 
der Parteiführung 

— fachliche Begründung und Fundierung politischer 
Maßnahmen 

— Entscheidungshilfe für die politische Führung 
durch Sammlung und Aufbereitung wichtiger 
Daten, ständige fachliche Beratung, Ausarbeitung 
von Alternativen 

— Übernahme spezieller (Ad-hoc-)Aufträge der Par-
teiführung 

— allgemeine Rechtfertigungslehre 

— Legitimierung der führenden Rolle der Partei in 
der Wirtschaft 

— Legitimierung der führenden Rolle des Staates in 
der Wirtschaft 

— Legitimierung der Eckpfeiler des sozialistischen 
Wirtschaftssystems in Mitteldeutschland (staat-
liche zentrale Planung, Prinzip des demokrati-
schen Zentralismus, staatliches Eigentum an Pro-
duktionsmitteln, wirtschaftliche Orientierung auf 
die UdSSR) 

— allgemeine Wirtschaftspropaganda; Erziehung 
der Werktätigen, Vertiefung der sozialistischen 
Weltanschauung 

— allgemeine Integration der Individuen, Schichten, 
Gruppen und Klassen in der mitteldeutschen Ge

-

sellschaft im Hinblick auf die sozialistische Men-
schengemeinschaft 

— Sicherung des wissenschaftlichen Vorlaufs im ge-
setzten politischen Rahmen zur allgemeinen und 
speziellen Vervollkommnung des zentralistischen 
Wirtschaftssystems insbesondere für Prognose, 
Planung, Lenkung, Leitung und Steuerung 

— systematische Beziehungen zu anderen Wissen-
schaften 

— Entwicklung und Integration neuer Fachdiszi-
plinen 

— unmittelbare Beziehungen zwischen Forschung, 
Lehre und Praxis 

— Ausbildung von Führungskadern für den Partei-, 
Staats-, Kultur-, Militär- und Wirtschaftsapparat 

— Abwehr „revisionistischer" und „dogmatischer" 
Thesen und Theorien 

— Auseinandersetzung mit „imperialistischen Ideo-
logien", westlichen Theorien und Thesen über 
die sozialistischen Länder 

— Bekämpfung westlicher Theorien über westliche 
Industriestaaten als Ausdruck der „Hilfe für die 
Arbeiterklasse in diesen Ländern" 

— Fundierung und theoretische Absicherung politi-
scher Strategien und Taktiken gegenüber west-
lichen Industriestaaten 

— kritische Rezeption westlicher Methoden und Er-
kenntnisse 

— internationale Repräsentanz der mitteldeutschen 
Wissenschaften. 

2. Das Leitungssystem der Wirtschaftswissen-
schaften 

Der instrumentale Charakter der Wirtschaftswissen-
schaften in Mitteldeutschland kommt insbesondere 
im straffen hierarchisch aufgebauten Leitungssystem 
zum Ausdruck. Es umschließt sowohl das politisch-
ideologisch-fachliche Anleitungssystem als auch die 
Zusammenfassung verschiedenster Institute und In-
stitutionen aus dem Partei-, Staats- und Wirt-
schaftsapparat. 

Das Leitungssystem in Mitteldeutschland ist dabei 
synchron zum jeweiligen Stand der Wirtschafts-
reform und zur jeweiligen Formulierung der Haupt-
aufgaben mehrfach geändert worden. In seinen 
Grundsätzen besteht es aus folgenden Elementen: 

1. Das Anleitungssystem 

a) Für alle Institutionen und Personen im wirt-
schaftswissenschaftlichen Bereich haben die Par-
teidokumente richtungweisenden Charakter; 
auch aktuellen Parteibeschlüssen wird der wis-
senschaftliche und Gesetzescharakter zugespro-
chen. 

b) Besonders für die mitteldeutschen Wirtschafts-
wissenschaften ist typisch die unmittelbare 
direkte Formulierung von Aufgaben, Schwer-
punktthemen, Arbeitsmethoden (durch die Par-
teiführung) . 
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c) Als eine besondere Methode der Anleitung der 
Wissenschaften erweisen sich die sogenannten 
wissenschaftlichen Diskussionen, die in der Regel 
von Parteiorganen initiiert werden. Der wissen-
schaftliche Meinungsstreit dient dabei nicht nur 
der Abklärung und Fixierung von Standpunkten, 
sondern auch zur Kanalisierung der Meinungs-
bildung. Die Diskussionen sind für den außen-
stehenden Beobachter ein Gradmesser für die 
Haltung der Partei auch zu speziellen Problemen; 
aus ihnen ist in der Regel der Rahmen zu er-
sehen, innerhalb dessen die Parteiführung Fra-
gen zu behandeln gedenkt. 

d) Ähnliche Funktionen im Anleitungssystem kom-
men den wissenschaftlichen Konferenzen im Rah-
men Mitteldeutschlands zu. Aus den Analysen 
dieser Konferenzen (Art und Umfang der Teil-
nehmer, Leiter, Themen, Formulierung von Be-
schlüssen etc.) läßt sich in der Regel ihre jewei-
lige politische bzw. fachliche Funktion ersehen. 

e) Ein spezielles Instrument der Partei im Rahmen 
des Anleitungssystems stellt die Kaderpolitik 
dar, die auch im wissenschaftlichen Bereich zu 
den effektivsten Methoden der personalpoliti-
schen Absicherung gehört. 

f) Fachzeitungen und Fachzeitschriften, darunter 
insbesondere „Wirtschaftswissenschaft", „effekt", 
„Die Wirtschaft", „Einheit", „Sowjetwissenschaft 
— Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge", „Sta-
tistische Praxis", „Sozialistische Außenwirt-
schaft", „Der Handel", „Deutsche Finanzwirt-
schaft" u. a. kommt eine Koordinationsfunktion 
zu. Sie sind darüber hinaus Formen der öffent-
lichen Diskussion und Übermittlungsstellen von 
Anforderungen der Parteiführung. 

g) Im Zusammenhang vornehmlich mit der dritten 
Hochschulreform und der Neuformulierung 
der wirtschaftswissenschaftlichen Hauptaufgaben 
werden schrittweise ein neues System der Finan-
zierung der Forschung und neue Arbeitsmetho-
den eingeführt. Hierbei sind insbesondere die 
auftragsgebundene Forschung als Mittel zur 
direkten Verbindung zwischen Forschungsinsti-
tuten und Produktionsstätten, die Etablierung 
der sozialistischen Großforschung mit interfakul-
tativem Charakter und das Teamprinzip zu nen-
nen. 

h) Als eine weitere Besonderheit des wirtschafts-
wissenschaftlichen Anleitungssystems darf das 
persönliche, direkte Eingreifen von Parteifunk-
tionären in Diskussionen und Forschungsvorha-
ben gelten. 

2. Das wissenschaftlich-organisatorische 
Leitungssystem 

Alle in Mitteldeutschland in allen Bereichen existie-
renden Institute und Institutionen sind in einem 
mehrfach unterstellten hierarchischen System inte-
griert, wobei sich fachliche Anleitung und organisa-
torische Unterstellungsverhältnisse nicht decken 
müssen. 

a) Die Führungsspitze des Leitungssystems bildet 
die Parteiführung selbst, in deren Auftrag der 
zentrale Parteiapparat und die zentralen „Lei-
tungseinrichtungen" für die Gesellschaftswissen-
schaften speziell auch für die Wirtschaftswissen-
schaften, tätig werden. Dies sind speziell für die 
Abteilung Wissenschaften beim Zentralkomitee 
der SED mit der Arbeitsgruppe Gesellschaftswis-
senschaften und dem Sektor Wirtschaftswissen-
schaften: das Institut für Gesellschaftswissen-
schaften beim ZK, das Zentralinstitut für sozia-
listische Wirtschaftsführung und zum Teil die 
Parteihochschule Karl Marx. Diese zentralen 
Parteieinrichtungen leiten politisch-ideologisch, 
zum Teil aber auch fachlich direkt die Institutio-
nen der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung 
auf der zentralen staatlichen und gesellschaft-
lichen Ebene an. 

b) Diese zentralen Einrichtungen sind (ohne Rang-
folge) : 

— Arbeitsgruppe zur Gestaltung des ökono-
mischen Systems des Sozialismus beim Präsi-
dium des „Ministerrates der DDR", die sich 
der Hochschule für Ökonomie als Leiteinrich-
tung bedient 

— die Arbeitskreise und Koordinierungsbereiche 
des bisher nicht offiziell aufgelösten Beirates 
für ökonomische Forschung bei der Staat-
lichen Plankommission; hierbei spielt das 
ökonomische Forschungsinstitut der Staat-
lichen Plankommission eine herausragende 
Rolle 

— das Institut für Wirtschaftswissenschaften der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin 

— die Forschungsinstitute der einschlägigen 
Ministerien, vor allem das finanzökonomische 
Forschungsinstitut beim Finanzministerium, 
das neugebildete Forschungsinstitut beim 
Ministerium für Außenwirtschaft (die Sektion 
Außenwirtschaft der Hochschule für Ökono-
mie ist Leiteinrichtung dieses Ministeriums) 

— weitere zentrale Forschungsinstitute, darunter 
das Zentralinstitut für Arbeitsschutz, Dresden; 
das Zentralinstitut für Fertigungstechnik, 
Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) ; Institut für Da-
tenverarbeitung, Dresden; Institut für Kom-
munalwirtschaft, Dresden. 

c) Als eine dritte Stufe der wirtschaftswissenschaft-
lichen Forschungsstätten können die einschlägi-
gen Institute im Hochschulbereich angesehen 
werden, die organisatorisch dem Ministerium für 
das Hoch- und Fachschulwesen unterstehen. Von 
besonderer Bedeutung sind dabei die ökonomi-
schen Institute an den Universitäten Berlin, Leip-
zig, Halle-Wittenberg, Jena, Rostock, Greifswald, 
an der Technischen Universität Dresden, den 
TH Ilmenau, Magdeburg, Merseburg, Karl-Marx-
Stadt (Chemnitz), der Bergakademie Freiberg, 
Hochschule für Verkehrswesen Dresden. 

d) Speziell für einzelne Probleme der Industrie-
zweige sind seit 1963 (zum Teil auch schon vor- 
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her) bei den bedeutendsten VVB und einigen 
großen VEB Institute eingerichtet worden. Sie 
beschäftigen sich sowohl mit Forschungsproble-
men wie auch mit aktuellen wirtschaftspolitischen 
Fragen (z. B. Leitungsprobleme). 

Nach einem anderen Gliederungsprinzip galten 
(offiziell auch heute noch geltend) als wissenschaft-
liche Leitungsgremien für die ökonomische For-
schung in Mitteldeutschland: 

— die Sektion Wirtschaftswissenschaften bei der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin 	  

— der schon genannte Beirat für ökonomische For-
schung bei der Staatlichen Plankommission 

— der Rat für politökonomische Erforschung des 
Kapitalismus 

— die Sektion Agrarökonomik der Deutschen 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu 
Berlin 

— das „Nationalkomitee für Wirtschaftswissen-
schaften in der DDR" 

3. Schwerpunktaspekte des Forschungsbereichs — 
bkonomische Probleme des Sozialismus 

Der großangelegte Versuch zur Entwicklung einer 
in sich geschlossenen Theorie der Ökonomie des 
Sozialismus hat die Etablierung einzelner wissen-
schaftlicher Disziplinen bewirkt. Dieser Prozeß ver-
läuft jedoch sehr differenziert: zum Teil sind die 
Zweigdisziplinen über das verbale Stadium noch 
nicht hinausgekommen, zum Teil gibt es mehr oder 
weniger stark ausgeprägte Ansätze zu ihrer Entwick-
lung. In jedem Fall ist jedoch die Abgrenzung zwi-
schen ihnen nicht klar umrissen. Hinzu kommt, daß 
die Einzeldisziplinen sich im Experimentierstadium 
wissenschaftlicher Theoriebildung befinden. 

Im folgenden wird eine exemplarische, keineswegs 
vollständige Darstellung einzelner ausgewählter 
Disziplinen, Forschungsgegenstände, Methoden und 
Diskussionen gegeben, wie sie sich im derzeitigen 
Stadium schwerpunktmäßig und keineswegs syste-
matisch darstellen. 

a) Planungsmethodik 

Im Mittelpunkt der Forschungen, die unmittelbar zur 
Rationalisierung des Wirtschaftssystems beitragen 
sollen und mit denen sich verschiedene Arbeits-
kreise des Beirats für ökonomische Forschung be-
schäftigen, stehen die Fragen der Planungsmethodik. 
Prinzipiell haben in einem System staatlicher Wirt-
schaftsplanung zwar alle ökonomischen Probleme 
einen planungsmethodischen Aspekt, ,einige Frage-
stellungen stehen jedoch deutlich im Zentrum der 
gegenwärtigen Bemühungen. 

Dazu gehört zunächst das Gebiet der statistischen 
Widerspiegelung der ökonomischen Prozesse und 
der dabei angewandten Methoden. Es geht darum, 
einheitliche Kennziffernsysteme für Produktions-, 
Versorgungs- und Außenhandelsplanung zu ent

-

wickeln und vor allem Definitionen zu finden, die 
sowohl in den Betrieben und Verwaltungen prak-
tisch anwendbar sind, zum anderen aber auch eine 
sinnvolle Darstellung des Produktionsprozesses er-
möglichen. 

Die seit Einführung des Neuen ökonomischen 
Systems immer wieder betonte Absicht, die Planung 
auf die langfristige Entwicklung zu konzentrieren 
und den Perspektivplan zum Hauptsteuerungsinstru-
ment zu machen, scheiterte bisher an einer Reihe 
ungelöster Fragen. Durch stärkere Konzentration auf 
die Entwicklung von Methoden zur langfristigen 
Prognose der Wirtschaftsentwicklung wird versucht, 
die wissenschaftliche Fundierung des Perspektiv-
plans zu intensivieren. Eine entscheidende Frage 
bildet hier das Verhältnis von Planung und Pro-
gnose bzw. ihre gegenseitige Beeinflussung. Beson-
ders deutlich wird das an dem wichtigen Teilpro-
blem der Bestimmung der zukünftigen Wirtschafts-
struktur. Die Analyse der strukturellen Entwick-
lungstendenzen, die Konzipierung eines Struktur-
plans und die Durchführung konkreter strukturbe-
stimmender Maßnahmen stehen in einem untrenn-
baren Zusammenhang. Diese Probleme werden als 
um so wichtiger erachtet, als das zukünftige Wirt-
schaftswachstum im wesentlichen auf Struktureffek-
ten basieren soll. 

Ein entscheidender Faktor bei der Strukturplanung 
bzw. Strukturpolitik ist dabei die Außenwirtschaft. 
Die angestrebte „hocheffiziente" Wirtschaftsstruktur 
der Zukunft ist nicht losgelöst von den außenwirt-
schaftlichen Bindungen zu bestimmen. 

Ein anderes Gebiet, das in jüngster Zeit Bedeutung 
für die Planung bekommen hat und dementspre-
chend erforscht wird, ist die Konsumtion, besonders 
die Entwicklung der Konsumtionsstruktur, ihr Ein-
fluß auf die Produktionsstruktur, sowie ihr Einfluß 
auf die Zunahme der Arbeitsproduktivität und das 
Wirtschaftswachstum. Der Arbeitskreis „Lebens-
standard" des Beirates für ökonomische Forschung 
hat auf diesem Gebiet intensiv gearbeitet und in-
zwischen einige sehr gute Arbeiten veröffentlicht. 

Ein schwieriges methodisches Problem, das sowohl 
für die Wirtschaftswissenschaft als auch für die Pla-
nungsarbeit von großer Bedeutung ist, betrifft den 
Zusammenhang zwischen langfristiger und kurz-
fristiger Planung bzw. die Frage des Planungszeit-
raums. 

Als Schwerpunkt der wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschung und als Problem der Wirtschaftspolitik 
tauchen die Fragen der Abstimmung individueller, 
betriebskollektiver und gesamtwirtschaftlicher Inter-
essen auf. Die Planungsmethodische Problematik 
dieses Fragenkreises liegen in der speziellen Ausge-
staltung der Betriebsplanung und ihrer systemati-
schen Verbindung mit der kurz- und langfristigen 
Volkswirtschaftsplanung. Als Hauptmängel werden 
die Kurzfristigkeit, das Fehlen einer ausreichenden 
Kontinuität und die häufigen Planänderungen und 
der „Kampagnecharakter" der Betriebsplanung ge-
nannt. Als Hauptursache hierfür gilt das Fehlen 
einer „ausreichend experimentell erprobten Theorie 
der Betriebsplanung". Im Grunde handelt es sich bei 
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all diesen Fragen um die gleiche Problematik, die in 
der 1963 veröffentlichten „Richtlinie für das neue 
ökonomische System der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft" als die Notwendigkeit der Entwick-
lung eines in sich geschlossenen Systems ökonomi-
scher Hebel bezeichnet wurde. Trotz intensiver Be-
mühungen ist es bisher immer noch nicht gelungen, 
hier zu einer brauchbaren Lösung zu gelangen. 

Dagegen ist es in verschiedenen Bereichen gelungen, 
durch Übernahme und Weiterentwicklung mathe-
matischer Planungs- und Entscheidungsverfahren zu 
konkreten Ergebnissen zu kommen bzw. Ansätze 
zur Lösung anstehender Probleme zu entwickeln. 
Das gilt besonders für Spezialfragen aus dem be-
trieblichen Bereich, die, wie die Erfahrungen in 
westlichen Marktwirtschaften zeigen, für solche Me-
thoden besonders geeignet sind. 

b) Preistheorie 

Die Preistheorie im Sozialismus geht von grund-
sätzlich anderen Gegebenheiten aus als eine 
marktwirtschaftliche Theorie. Hier geht es um die 
Klärung von Marktvorgängen, dort dient die 
Theorie direkt der Festsetzung von Preisen, da es 
— von den Bauernmärkten abgesehen — keine 
Marktpreise gibt, sondern alle Preise entweder 
direkt von staatlichen Organen festgesetzt werden 
oder nach staatlichen Verordnungen von den Be-
trieben und VVB gebildet werden. Die Preistheorie 
muß hier also die theoretischen Grundlagen schaffen 
und Arbeiten für die konkrete Ausgestaltung eines 
Preissystems unter den planwirtschaftlichen Bedin-
gungen leisten. Die Bedeutung dieser Arbeit liegt 
darin, daß der Preis als „Hauptkettenglied des Zu-
sammenhangs zwischen der zentralen staatlichen 
Planung und dem in sich geschlossenen System öko-
nomischer Hebel" gilt, von dem alle an Wertkenn-
ziffern gebundene ökonomische Hebel abhängen. 
Deshalb soll die Forschung „Aufgaben, Ziele und 
Stellung der Preisplanung im Gesamtsystem der 
ökonomischen Hebel und der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft noch umfassender und exakter 
definieren und darauf aufbauend die Instrumen-
tarien der Preisplanung ausarbeiten". 
Die Hauptarbeit der Preistheoretiker in den letzten 
Jahren lag bei der Ermittlung eines für den Sozialis-
mus gültigen „Preistyps". Obwohl durch die Ent-
scheidung für den Marxschen „Produktionspreis" 
die praktischen Reformarbeiten in den nächsten 
Jahren festgelegt sind, ist die Diskussion um den 
Preistyp noch zu keinem Ende gekommen. Der 
Grund dafür liegt in der Problematik des Preistyps 
selbst und bei den mit dessen Realisierung verbun-
denen Problemen, die eine Übergangsphase notwen-
dig machen. Das Problem des Preistyps besteht 
darin, bei der Preisfestsetzung eine richtige Bezugs-
basis zur Verrechnung des Reineinkommens zu fin-
den, d. h. eine Methode zu entwickeln, wie zu den 
Produktionskosten, die nach dem Durchschnittsprin-
zip und ohne Kapitalkosten ermittelt werden, der 
Gewinnaufschlag berechnet werden soll. 

Eine Alternative zu den Preistypen stellt die Ent

-

wicklung von Preisbildungsmodellen auf der Grund

-

lage optimaler Planungsmodelle dar. Während bei 

den Preistypen davon ausgegangen wird, daß die 
Optimalität der Wirtschaftsprozesse durch die 
Volkswirtschaftsplanung sichergestellt ist und des-
halb die gesellschaftlichen Durchschnittskosten weit-
gehend auch als notwendig angesehen werden kön-
nen, werden bei den Modellen der optimalen Preis-
bildung die Preise durch die Inversion der Matrix 
des Optimalplans oder durch iterative Verfahren 
zwischen Planung und Preisbildung entwickelt. Bis-
her konnten diese Modelle aus statistisch-tech-
nischen Gründen und wegen einer Reihe ungelöster 
theoretischer Fragen noch nicht zur Ermittlung von 
Preisen in volkswirtschaftlichem Maßstab ange-
wandt werden. Aber die Forschung bemüht sich um 
die Vervollkommnung der Modelle und die Ent-
wicklung der statistischen Grundlagen. In dem bis-
her erschlossenen Bereich werden die Modelle zur 
Analyse makroökonomischer Zusammenhänge an-
hand der Verflechtungsbilanzen und zur Lösung von 
Partialproblemen herangezogen. 

Ein wichtiger Forschungsbereich auf dem Gebiet der 
Preisbildung ist die Kostentheorie und die Analyse 
der Preisinterdependenzen. Dabei sind sowohl die 
methodischen Grundlagen wie die statistisch-tech-
nischen Ermittlungsverfahren Gegenstand der For-
schung. Was die Kostenrechnung betrifft, so unter-
scheidet sich die Fragestellung in vieler Hinsicht 
von den in der westlichen Betriebswirtschaftslehre 
gestellten Aufgaben. Hier dient die Kostenrechnung 
der Unternehmensführung nicht vorwiegend zu 
Preisüberlegungen, sondern der Kalkulation der 
Herstellungskosten und der Betriebsüberwachung. 
Dort können (solange eine Wertrechnung, die von 
der notwendigen Arbeitszeit ausgeht, nicht vorliegt), 
nur über die Kostenrechnung Preise ermittelt wer-
den. Dazu ist nicht nur eine verläßliche betriebliche 
Kostenrechnung erforderlich, in der die Probleme 
der Verbundproduktion und der Zurechnung der 
indirekten Kosten gelöst und objektiv Kostenkrite-
rien gefunden werden müssen, sondern es ist auch 
ihr gesellschaftlich notwendiges Maß zu ermitteln. 
Alle diese Probleme sind noch nicht befriedigend 
gelöst und weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher 
Forschung. 

In einem System staatlich sanktionierter Preise bil-
det die Preisinterdependenz ein wichtiges Problem, 
das nicht nur als solches erkannt und beschrieben 
werden kann, sondern operational gelöst werden 
muß. Mit der „Vorläufigen Rahmenmethodik für die 
Entwicklung und Anwendung von Preisverflech-
tungsmodellen", die 1968 herausgegeben wurde, 
sind diese Arbeiten zu einem gewissen Ergebnis 
gelangt, aber die Forschung wird aufgrund der 
praktischen Erfahrungen und der theoretischen Wei-
terentwicklung fortgeführt. Diese Arbeiten besitzen 
deshalb Bedeutung, weil der Produktionspreistyp 
nicht auf einmal, sondern in verschiedenen Etappen 
in den Jahren 1969/70 verwirklicht werden soll. 

Da die Preisbildung bisher vorwiegend an den Ko-
sten orientiert war, die überdies wegen der erwähn-
ten Schwierigkeiten in der Kostenrechnung nur 
einen ungenügenden Grad an Zuverlässigkeit er-
reichten, war in den letzten Jahren die Erforschung 
der Verwendungsseite und deren Einfluß auf die 
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Preise forciert worden. Im Bereich der industriellen 
Großhandelspreise gehört dazu vor allem eine Me-
thode, die auf der Marxschen Lehre vom Gebrauchs-
wert aufbaut: Für die Relationen einzelner Preise 
sollen nicht allein die Kosten, sondern auch das 
Verhältnis ihrer Gebrauchswerteigenschaften maß-
geblich sein. Es wird versucht, durch technische Para-
meter die Gebrauchswerteigenschaften substitutiver 
Produktionsgüter vergleichbar zu machen und diese 
Parameter den Preisrelationen zugrunde zu legen. 
Da der Gebrauchswert von Substitutionsgütern sich 
in der Regel nicht in einer Eigenschaft erschöpft, die 
durch eine technische Kennziffer ausgedrückt werden 
kann — wie das bei Kohle durch den Kalorienwert 
u. U. noch angängig ist —, müssen die wesentlich-
sten Eigenschaften erfaßt und zu einer aussagekräf-
tigen Gesamtkennziffer über Bewertungskoeffizien-
ten zusammengezogen werden. Die Entwicklung und 
Anwendung dieser Methode ist zu einem praxis-
nahen Arbeitsfeld für technisch-ökonomische For-
schung geworden. 

Die Parametermethode findet auch auf dem Gebiet 
der Preisbildung für „neue Produkte", die vor allem 
in den Zweigen mit rascher technischer Entwicklung 
das Festpreissystem aushöhlen, Anwendung. Das 
System der zentral festgesetzten Preise stößt hier an 
enge Grenzen; deshalb werden die Preise auf diesem 
Sektor nach Kalkulationsrichtlinien durch die Be-
triebe bzw. VVB selbst unter der Kontrolle der 
Preisbildungsorgane festgelegt. In welcher Höhe die 
Kosten der Neuentwicklung in die Preise eingehen, 
wie der ökonomische Nutzen der neuen Erzeugnisse 
auf Produzent und Anwender verteilt werden soll, 
so daß auf beiden Seiten ein Anreiz zu technischen 
Entwicklungen ausgeübt wird, sind noch nicht be-
friedigend gelöste Probleme, auf deren Klärung die 
Forschung gerichtet ist. Die oben erwähnte Para-
metermethode führt lediglich zu Limitpreisen, die 
selbst problematisch sind und nur eine Anfangs-
lösung darstellen, da gerade bei neuen Erzeugnissen 
vergleichbare Produkte des traditionellen Produk-
tionsprogramms fehlen. Aus diesem Grunde gewin-
nen auch die Vereinbarungspreise, die auf vertrag-
licher Basis zwischen Produzenten und Abnehmer 
zustande kommen, an Bedeutung. Die Abgrenzung 
der Befugnisse und die Sicherung der Preisdisziplin 
im Sinne der staatlichen Preispolitik sind hier Pro-
bleme, die weiterhin die Theorie und Praxis be-
schäftigen. 

Wie die Problematik der Preise für neue Produkte 
zeigt, läßt sich ein staatlich dekretiertes System von 
Festpreisen konsequent nicht verwirklichen. Einer 
der Hauptmängel einer solchen Preisbildung liegt 
bei der unzureichenden Elastizität und der fehlenden 
Dynamik der Preise. Hier Abhilfe zu schaffen, bildet 
ein Schwerpunkt der Forschung auf dem Gebiet der 
Preistheorie. 

Ein erster Teilbereich der Entwicklung einer „plan-
mäßigen Preisdynamik" bezieht sich auf die Er-
arbeitung von Perspektivpreisen, welche als künf-
tige Preise vorausberechnet und den Entscheidungen 
über langfristige Prozesse zugrunde gelegt werden 
sollen. Es handelt sich hierbei um ein Arbeitsgebiet, 
auf dem noch keine praktischen Erfahrungen vor- 

liegen. Die Errechnung von Perspektivpreisen kann 
nicht ohne Annahmen über die künftige Kostenent-
wicklung und die Einführung neuer technologischer 
Prozesse vorgenommen werden. Deshalb bilden die 
Prognose der Kosten und außerdem die Prognose 
der Entwicklung der Weltmarktpreise im Hinblick 
auf Methode und konkrete Ergebnisse wichtige For-
schungsobjekte. In die Kalkulation der Perspektiv-
preise müssen auch die künftigen Präferenzen von 
Staat und Gesellschaft einbezogen werden. Aber es 
können weder die Ziele und Aufgaben eines 
Perspektivplans der Volkswirtschaft ohne Perspek-
tivpreise, noch die Perspektivpreise ohne Volks-
wirtschaftspläne künftiger Jahre erarbeitet werden. 
Die Forschung erstreckt sich daher immer stärker 
auf Modelle, in denen beide Planungsbereiche — 
der  materielle und der pretiale — simultan ent-
wickelt werden. Dabei handelt es sich um eine 
völlig neue und sehr komplizierte Aufgabe, zumal 
da auch die Abgrenzung zwischen langfristiger, kurz-
fristiger und operativer Preisplanung und die gegen-
seitige Abhängigkeit noch nicht genügend geklärt 
sind. 

Ein anderer Weg, dynamisch Elemente mit einem 
Festpreissystem zu verbinden, besteht darin, auto-
matische Mechanismen in das Preissystem einzu-
bauen. In den Preislisten vorgesehene Auf- und Ab-
schläge entsprechend technischen Qualitätsmerk-
malen dienen der Anpassung an den technischen 
Fortschritt. Einen Schritt weiter gehen die Versuche, 
automatisch Preissenkungen durchzuführen, wenn 
die Rentabilität ein bestimmtes Maß überschreitet. 
Dieses Verfahren — als „Industriepreisregelsystem" 
bezeichnet — steht erst in den Anfängen der Ent-
wicklung. Die kritischen Rentabilitätspunkte müssen 
analysiert und die Auswirkungen auf die Betriebe 
erst erprobt werden, zumal da die materielle Stimu-
lierung (das Prämiensystem) und die Wirkungsweise 
aller anderen ökonomischen Hebel davon betroffen 
werden. 

Die Preistheorie ist, trotz ihres weiten Betätigungs-
fèldes — von der Marxschen Dogmatik bis zur 
Klärung technisch-ökonomischer Zusammenhänge für 
einzelne Erzeugnisse — auf die Lösung praktischer 
Planungsprobleme gerichtet. Die Reformen des Wirt-
schaftssystems werden die Bedeutung der Preise 
eher noch vergrößern und eine stärkere Orientie-
rung an der Entwicklung der Weltmarktpreise not-
wendig machen. Dadurch dürfte die Forschung wei-
tere Impulse erhalten und stärker auf Einzelpro-
bleme, z. B. in den Wirtschaftszweigen, orientiert 
werden. 

c) Geld und Kredit 

Auch auf dem Gebiete des Geld- und Kreditwesens 
sind die Ziele der Forschung durch die Erfordernisse 
und Probleme der Praxis bestimmt. Während die 
Geldtheorie in Mitteldeutschland bis in die Gegen-
wart offensichtlich zu den vernachlässigten Diszi-
plinen der Wirtschaftswissenschaften zählt — eine 
Erscheinung, die sowohl mit den marxistischen Vor-
stellungen über eine sozialistische Wirtschaft mit 
absterbender Ware-Geld-Beziehung als auch mit der 
relativen Bedeutungslosigkeit der monetären Len- 
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kung in einem System der direkten Planung begrün-
det werden kann — steht gegenwärtig im Mittel-
punkt die Rolle des Kredits in der sozialistischen 
Wirtschaft. Der Grund liegt darin, daß die Effizienz 
des Kapitals (der Grund- und Umlaufmittelfonds) zu 
niedrig und der Nutzeffekt der Neuinvestitionen 
unter den alten Bedingungen zu gering gewesen ist. 
Schon 1964 stellte der Vorsitzende der Plankommis-
sion fest, daß bei der Lenkung der Investitionen auf 
den höchsten Nutzeffekt sich „ein sehr breites Be-
tätigungsfeld" für die Wirtschaftswissenschaft er-
öffnet. 

Die erweiterte Zulassung der Kreditfinanzierung von 
Umlaufmitteln und Kapitalinvestitionen ruft auch 
im Bereich der Banken sowie bei den Beziehungen 
der Banken zu den Betrieben Veränderungen her-
vor, die ein weites wissenschaftliches Betätigungs-
feld eröffnen. Dabei geht es nicht mehr nur um die 
Formulierung von zuverlässigen Investitionskrite-
rien, an deren Bildung seit mehr als 10 Jahren im 
gesamten Ostblock gearbeitet wird. Sie dient ledig-
lich der administrativen Verteilung von Investitions-
mitteln auf verschiedene Investitionsvarianten. Jetzt 
müssen Normative entwickelt werden, welche der 
Kreditgewährung durch die Banken zugrunde gelegt 
werden können und die erweiterte Selbständigkeit 
der Betriebe bei der Investitionsplanung auf die den 
zentralen Plänen entsprechenden Schwerpunktbe-
reiche, die strukturbestimmenden Investitionen, 
lenken. 

Die Kredite sollen nicht mehr, wie es weitgehend 
bisher üblich war, zur Sicherstellung des Planvoll-
zuges automatisch und auf rein administrativer 
Basis ausgerichtet werden, sondern durch Kreditver-
träge, die mit den Plänen koordiniert werden sollen, 
vereinbart werden. Neben den direkten Planauf-
lagen werden Kredit und Zins zu „ökonomischen 
Hebeln" im Sinne von indirekten Steuerungsmecha-
nismen ausgebaut, die über die Vertragsbeziehun-
gen und aufgrund des Systems der materiellen 
Interessiertheit eine effizientere dezentrale Investi-
tionslenkung verwirklichen sollen. Die Entwicklung 
der theoretischen Grundlagen und der entsprechen-
den konkreten Maßnahmen ist ein Teilbereich der 
Forschung zum Ausbau des ökonomischen Systems 
des Sozialismus. 

Von seiten der Bank können die neuen Aufgaben, 
vor allem die Sicherstellung der ökonomischen Effi-
zienz, in den Betrieben nur erfüllt werden, wenn sie 
aus rein administrativen Wirtschaftsverwaltungs-
behörden auch zu ökonomisch wirtschaftenden Be-
trieben ausgebaut werden. Dies erfordert, daß die 
in den Kreditverträgen vereinbarten Bedingungen, 
vor allem Bonität, Zins, Laufzeit etc. unmittelbar auf 
die Gewinn- und Verlustrechnung der Banken ein-
wirken und daß daran ein entsprechendes Stimu-
lierungssystem (Prämien) geknüpft wird. In diesem 
Sinne zieht die Forderung nach einer „aktiven 
Kreditpolitik" der Banken, die auch das Kredit-
risiko selber tragen sollen, die Entwicklung einer 
sozialistischen Bankwirtschaftslehre nach sich. Dazu 
gehört nicht nur das Rechnungswesen und die inner-
betriebliche Organisation, sondern auch die Kredit-
würdigkeitsprüfung und die Ausgestaltung der Zah

-

lungs- und Kreditbedingungen zu wirkungsvollen 
Instrumenten der Beeinflussung der Betriebe. Die 
Banken sollen darüber hinaus auf das Planangebot 
der Betriebe einwirken und den Produktionsprozeß 
im ganzen unterstützen. Gleichzeitig verlangt das 
Problem der Zinsen auch im Hinblick auf die ökono-
mische Wirkung bei den Banken eine wissenschaft-
liche Behandlung. 

Die Veränderungen in den Kreditbeziehungen zwi-
schen den Betrieben und den Banken rufen auch 
Wandlungen innerhalb des Bankensystems selbst 
hervor. „Bisher wurden die zwischen der ehemaligen 
Deutschen Notenbank (als Staatsbank) und den an-
deren Kreditinstituten bestehenden Geldbeziehun-
gen im Prinzip automatisch abgewickelt und ökono-
misch nicht genutzt". Künftig sollen auch diese Be-
ziehungen zwischen Zentralnotenbank und Ge-
schäftsbanken auf ökonomischer Basis, d. h. über 
Refinanzierungskredite und unter Ausnützung von 
Anlagebeziehungen, gestaltet werden. „Dabei gibt 
es in den nächsten Jahren noch viele Probleme zu 
lösen. Das gilt sowohl für die theoretische Arbeit 
als auch für weitere praktische Lösungsvorschläge". 
Als Ziel gilt die Verwirklichung einer einheitlichen 
Kreditpolitik des gesamten Bankensystems auf der 
Grundlage des bestätigten Volkswirtschaftsplans, 
um die Effizienz der Volkswirtschaft und die Stabili-
tät des Geldumlaufs und der Währung zu sichern. 
Man könnte bei gebotener Vorsicht mit Analogien 
von der Entwicklung eines spezifisch planwirtschaft-
lichen Notenbankinstrumentarismus sprechen, das 
Ansätze einer qualitativen und quantitativen Kre-
ditpolitik, zusätzlich Anlage- und Refinanzierungs-
möglichkeiten und eine Art Zinspolitik kennen 
soll. 

Eines der Hauptprobleme unter den neuen Bedin-
gungen der Kreditfinanzierung stellt der Zins dar: 
„Soll aber die von Partei und Regierung gestellte 
Aufgabe, das ökonomische System des Sozialismus 
in der DDR als Ganzes zu verwirklichen, erfüllt 
werden, muß der Zins richtig in das Gesamtsystem 
der ökonomischen Hebel eingeordnet werden". 

d) Außenwirtschaftstheorie 

Im Gegensatz zur alten Stalin schen Außenwirt-
schaftstheorie gilt heute der Außenhandel als ein 
entscheidender volkswirtschaftlicher Wachstums-
faktor. 

Für Mitteldeutschland als zweitgrößte Handelsmacht 
im sozialistischen Weltsystem und eines der größten 
Industrieländer der Welt wurden sowohl für den 
Außenhandel mit den sozialistischen Staaten wie 
auch mit den kapitalistischen und jungen National-
staaten neue Fragen aufgeworfen. Dabei sind für die 
Außenwirtschaftspolitik und -theorie folgende kon-
stituierende Faktoren von Bedeutung: 

— der Primat der Politik, die Suprematie der SED 
in der Außenwirtschaftspolitik (Verbindung von 
Außenpolitik mit Außenhandelspolitik) 

— die zentrale Planung der Außenwirtschaft 

— das staatliche Eigentum an Export- und Import

-

betrieben sowie an Außenhandelsunternehmen 
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— das Außenhandelsmonopol (mit Konzentration 
der Außenwirtschaft auf den grenzüberschreiten-
den Warenverkehr) 

— Devisen- und Valutamonopol (keine Konverti-
bilität der Währungen, Verbot von Privatbesitz 
an Devisen) 

Nach der bisher einseitigen Orientierung auf Pro-
bleme des Exports sind in letzter Zeit auch Fragen 
des Imports Gegenstand der Forschung und Diskus-
sion geworden. Ein spezieller Forschungsgegenstand 
ist zur Zeit der Lizenzhandel (Ex- und Import), d. h. 
Nutzensberechnungen beim Kauf und Verkauf von 
Lizenzen. Gegenüber den sozialistischen Staaten, 
auch gegenüber der UdSSR wurde z. B. in öffent-
lichen Diskussionen ein „Entgelt" für Lizenzen ver-
langt und mit dem „Waren-Charakter" der Lizenzen 
begründet; inzwischen gibt es einen meist ökono-
misch begründeten Entgelt für den Lizenzhandel 
zwischen sozialistischen Staaten. Früher aufgewor-
fene Fragen wie z. B. nach der Konvertibilität der 
Währung und nach einschneidenden Reformen in 
RGW (Prof. Kohlmey in: Staat und Recht 10/68) 
werden gegenwärtig nicht mehr öffentlich diskutiert. 
Als Hauptaufgaben der jungen sozialistischen 
Außenwirtschaftstheorie haben sich herauskristalli-
siert: 

— Erforschung der Spezifika bei der Planung, Lei-
tung und Kontrolle der Außenwirtschaftspro-
zesse, dabei insbesondere auch Probleme des 
Absatzes, Service, Werbung, Transport und Spe-
zialprobleme (Verpackung) 

-- Verbindung der Außenwirtschaftsplanung mit der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung der Betriebe 

— Bildung eines einheitlichen finanziellen Ergeb-
nisses aus dem Absatz im Inland und auf den 
Außenmärkten („einheitliches Betriebsergebnis"). 
Dabei wird eine schrittweise Konfrontation der 
Produktionsbetriebe mit dem Weltmarkt ange-
strebt. 

— Die schrittweise Einbeziehung der Außenwirt-
schaft in das Ökonomische System des Sozialis-
mus (ab 1. 1. 1968 — die ersten Auswirkungen 
werden ab 1969 erwartet) 

— Hauptprobleme der Forschung sind weiterhin: 

— Die Auswirkungen der Zweijahresnormative 
für die Nettogewinnabführung, für die Rate 
der Produktionsfondsabgabe und für den Be-
triebsprämienfonds 

— Neugestaltung des Systems von Exportförde-
rungsmaßnahmen und Importstützungszahlun-
gen. Weiterentwicklung der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in Export- und Importbe-
trieben 

— schrittweise Einführung (bis 1975) der plan-
mäßigen Eigenbewirtschaftung von Valuta-
mitteln durch die Betriebe (durch Export von 
Waren, Aufnahme von Devisenkrediten und 
den Ankauf von Valutamitteln). 

e) Organisationswissenschaft 

Die marxistisch-leninistische Organisationswissen-
schaft ist die „Wissenschaft von der rationellen 
Organisation gesellschaftlicher Prozesse bei der Ge-
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus, die die allgemeinen Gesetzmäßig-
keiten der Organisation gesellschaftlicher Tätigkei-
ten untersucht". Sie bedient sich bestimmter Er-
kenntnisse namentlich aus der Kybernetik, der Ope-
rationsforschung, der Informationserfassung und 
-verarbeitung sowie der Psychologie und Soziologie. 

Die wichtigsten Forschungskomplexe der marxi-
stisch-leninistischen Organisationswissenschaften 
sind: 

— Ausarbeitung einer Methodologie, Verallgemei-
nerung von Methoden und Phasen der Projektie-
rung ökonomischer und anderer gesellschaftlicher 
Systeme 

— Erforschung von Kriterien zur Bestimmung des 
Nutzeffekts der Organisation gesellschaftlicher 
Systeme 

— Entwicklung von Organisations- und Leitungs-
modellen für die Industrieministerien 

— Organisation des volkswirtschaftlichen Informa-
tionssystems unter besonderer Berücksichtigung 
des Koordinierungs- und Kontrollaspekts 

— Ausarbeitung von Kriterien für die Projektie-
rung und Bildung von Wirtschaftssystemen 

— Mitarbeit an der Entwicklung von Organisations-
und Leitungsmodellen für Betriebe, Kombinate, 
Zweigleitungen und Territorialorgane unter be-
sonderer Berücksichtigung des Informations-
aspektes 

Für die marxistisch-leninistische Organisationswis-
senschaft sollen westliche Erfahrungen betriebsorga-
nisatorischer Art ausgewertet werden. 

Auch die Organisation der außerhalb der Ökonomie 
liegenden Bereiche gehört zur marxistisch-leninisti-
schen Organisationswissenschaft, weshalb sie ähn-
lich wie andere neue Wissenschaftsdisziplinen (z. B. 
Kybernetik) übergreifend ist. 

Ökonomische Auswirkungen hat die Organisation 
von Forschung und Technik. Wird die Realisierung 
von Forschungsergebnissen nicht in die Planung 
einbezogen, können erhebliche Verluste entstehen. 
Weil nicht geklärt wurde, wer die Produktion über-
nehmen soll, sind, wie es heißt, schon rund 400 ab-
geschlossene Forschungs- und Entwicklungsaufga-
ben, für die 35 Millionen Mark aufgewendet wur-
den, nicht in die Produktion übergeleitet worden"; 
der volkswirtschaftliche Nutzeffekt, der nicht reali-
siert werden konnte, übersteigt diese Summe um 
ein Vielfaches. 

f) Sozialistische Wirtschaftsführung 

Die sozialistische Wirtschaftsführung ist definiert 
als „wissenschaftliche Disziplin, die die zweckmä-
ßigste Art und Weise der Leitung der sozialistischen 
Volkswirtschaft, der Betriebsvereinigungen und des 
volkseigenen Betriebs entsprechend den Beschlüs- 
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sen der marxistisch-leninistischen Partei und der 
Regierung des sozialistischen Staates behandelt". 

Trotz der Absicht, sie als eigenständige Wissen-
schaft zu etablieren, bestehen enge Verbindungen zu 
anderen Disziplinen: Philosophie, Kybernetik, Poli-
tische . Ökonomie des Sozialismus, Theorie der 
Volkswirtschaftsplanung, Elektronische Datenver-
arbeitung, Rechtswissenschaft, Sozialpsychologie, 
Soziologie u. a. Sie baut auf den Erkenntnissen die-
ser Wissenschaften auf und stellt in Wechselwir-
kung diesen Wissenschaften neue Aufgaben. 

Zu verschiedenen Einzelfragen und Problemen der 
sozialistischen Wirtschaftsführung gibt es eine 
Reihe von Veröffentlichungen (rund 500 Titel) ; ein 
Lehrbuch über sozialistische Wirtschaftsführung 
fehlt aber noch immer. 

Trotz eines „prinzipiellen Unterschiedes" zwischen 
sozialistischer Wirtschaftsführung und kapitalisti-
schem Management (angeblich auf den unterschied-
lichen Eigentumsverhältnissen an Produktionsmit-
teln und den verschiedenen Triebkräften des Wirt-
schaftens beruhend) werden eine Reihe von „Ge-
meinsamkeiten" in der Führung kapitalistischer 
Konzerne und sozialistischer Großwirtschaftseinhei-
ten (VVB, Kombinate, Kooperationsverbände, Groß-
VEB) gesehen. Deshalb sind westliche Publikationen 
zu verschiedenen Einzelfragen (u. a. Informations-
problem, Informationsfluß, Organisationswissen-
schaft, Kostenrechnung, Abfassung rationeller Ge-
schäftsberichte, Operation research) intensiv auf 
ihre Brauchbarkeit für das sozialistische Leitungs-
system untersucht und rezeptiert worden. 

g) Ökonomische Kybernetik 

Probleme der ökonomischen Kybernetik sind seit 
Einführung der Wirtschaftsreform in der „DDR" re-
levant. Mit der in dieser Zeit aufkommenden kyber-
netischen Betrachtungsweise ökonomischer Fragen 
wurde der Betrieb als ein „Teilsystem" verstanden, 
welches „organisch in das übergeordnete Gesamt-
system sozialistischer Volkswirtschaft eingeordnet" 
ist und neuerdings auch seinen „Reproduktionspro-
zeß selbst optimieren" soll. 

Als Hauptrichtungen der Anwendung kyberneti-
scher Erkenntnisse in der Ökonomie sind vorge-
sehen: 

1. Die Gestaltung wissenschaftlicher Leitungssy

-

steme (Hauptproblem: Abgrenzung der Eigen

-

verantwortung und Eigeninitiative der Betriebe 
auf der Grundlage des zentralen Planes) 

2. Die Ausarbeitung ökonomischer Modelle mit 
dem Ziel der Optimierung (zahlreiche fortge-
schrittene Betriebe haben bereits damit begon-
nen, z. B. die VVB Schiffbau; zwei Formen sind 
gebräuchlich: a) graphische Modelle als Block-
schaltbilder für einfache Vorgänge, b) kompli-
ziertere Modelle als mathematische Gleichungen) 

3. Rationelle Gestaltung des Systems der Arbeits-
teilung und die richtige Organisation der Be-
ziehungen zwischen den Wirtschaftsorganen (die 
Anwendung des Systemaspektes der Kybernetik 

soll das Verhältnis zwischen Teilsystemen und 
zwischen Teilsystem und Gesamtsystem regeln) 

4. Ausarbeitung einer Theorie und Praxis der Netz-
werktechnik. 

Die in den Naturwissenschaften gesammelten Er-
fahrungen bei der Anwendung kybernetischer Me-
thoden können nur bedingt auf die Gesellschafts-
wissenschaften und auch auf die Ökonomie über-
tragen werden. Dabei geht es nicht nur um die 
ideologische Absicherung und Rechtfertigung der 
neuen Methoden, sondern auch um eine Reihe fach-
spezifischer Probleme. 

Es kann festgestellt werden, daß sich die „Wirt-
schaftskybernetik noch immer in einem gewissen 
„embryonalen Zustand" befindet und „daß eine aus-
gearbeitete kybernetische Theorie ökonomischer 
Systeme ebenso fehlt wie eine auf den Gesetzen 
der Erkenntnistheorie basierenden Theorie der Mo-
dellierung und Algorithmierung ökonomischer 
Systeme und Prozesse, in denen diese objektiven 
Gesetze exakt formuliert werden" (Wirtschaftswis-
senschaft 2/69, S. 213). Es gehört zu den Aufgaben 
der Wirtschaftswissenschaftler, diese theoretische 
Lücke zu schließen. Nach dem 10. ZK-Plenum ist 
das Betätigungsfeld der Kybernetiker erheblich ein-
geschränkt worden. Die Kritik auf dem 9. und 10. 
ZK-Plenum an den Kybernetikern, die Wirtschaft 
als einen sich selbst regelnden Prozeß und nicht als 
durch zentrale Organe geleisteten Steuerungsprozeß 
zu verstehen, führte zu diesem Schritt. 

h) Modelldenken 

Das Modelldenken steht in enger Wechselbeziehung 
zur Operationsforschung; sie wird stark von der 
Kybernetik beeinflußt. Die kybernetische Betrach-
tung der Betriebe als „Teilsystem" führt zu einem 
Systemdenken, welches eng mit dem Modelldenken 
gekoppelt ist. Auch bei der Modellbildung wird auf 
möglichste Praxisnähe geachtet, bzw. diese minde-
stens angestrebt; in einer Replik auf Vorgänge in 
der Bundesrepublik wird deren gelegentliche Pra-
xisnähe hervorgehoben und gelobt. In „Simulations-
modellen" wird der Prozeß der Erarbeitung eines 
Betriebsplanes (mit stufenweisem Vorgehen, Be-
rücksichtigung vorgegebener Daten, Bilanzierung, 
Abstimmung, Koordinierung etc.) mit Leitungska-
dern geprobt. Sukzessive werden die nachrücken-
den Wirtschaftskader und leitenden Führungskräfte 
im Modelldenken eingeübt. 

Die Anwendung der Modelle bei der Planung unter-
scheidet drei Gruppen: 

1. Prognosemodelle: 

Sie werden noch zu stark rein mathematisch, 
ohne Mitarbeit der Ökonomen ausgearbeitet und 
rein numerisch als Extrapolation gesehen. 

2. Perspektivmodelle: 

Sie werden noch selten angewandt. Es gibt zwei 
Möglichkeiten ihrer Gestaltung: a) auf das End-
jahr optimiert, b) auf Veränderungen im Plan-
zeitraum abgestellt. 
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3. Kurz- und mittelfristige Planungsmodelle: 
Hier liegen die ersten Erfahrungen vor. Jahres-
planmodelle werden in fast jedem VEB ange-
fertigt. 

Bei der Anwendung verschiedener Planungsmodelle 
wurde als unsinnig und nicht realisierbar die Aus-
arbeitung eines einzigen die ganze Volkswirtschaft 
umfassenden Modells angesehen. An seiner Stelle 
soll eine Reihe von Modellen entwickelt werden, 
wie z. B.: 

Produktionsoptimierungsmodelle 

Investitionstypenmodelle 

Territorialmodelle 

Außenhandelsmodelle 

Arbeitskräftemodelle 

Preismodelle 

Konsumtionsmodelle 

In der Praxis sind nachstehende Modelle bereits er-
probt und bewährt; dafür sprechen zahlreiche Lite-
raturhinweise: 

Verflechtungsmodelle 
als Matrizenmodelle aufgebaut 

Typen: 

1. Aufwandsmodelle 

2. Stufenmodelle 

3. Rückflußmodelle 

4. Modelle für Koppelproduktion 

5. Modelle für verschiedene Technologien 

Optimierungsmodelle 
für Pläne kurz- und mittelfristiger Art 

1. für VEB (unter Berücksichtigung der gesellschaft-
lichen Erfordernisse) 

2. für VVB (z. B. für VVB Stahl- und Walzwerke 
und VVB Gießereien ausgearbeitet) 

3. für innerbetriebliche Planung (Reihenfolge der 
Maschinenbelegung, Lohnaufwandsberechnungen 
etc.) 

4. Transportoptimierung (vom Institut für Daten-
verarbeitung Dresden ein Standardmodell ent-
wickelt). 

Netzwerkmodelle 
zwei Methoden werden benutzt 

— CPM-Methode des kritischen Weges 

— PERT-Verfahren zur Berechnung und Überprü-
fung eines Programms 

Anwendungsgebiete: 

1. Planung des Bau- und Montageablaufes (Bei-
spiel Schwedt, Leuna II — Zeitverkürzungen 
von 20 % nicht selten) 

2. Forschung (Einsatz der Arbeitskräfte) 

3. langfristige Einzelfertigung (Anlagebau, z. B. 
VVB Schiffbau — heute für jedes Schiff ein 

Netzwerk; soll auf andere Industriezweige 
übertragen werden). 

Simulationsmodelle 

im Gegensatz zu den oben genannten Modellen ist 
aus der zugänglichen Literatur wenig über ihre An-
wendung in der Ökonomie bekannt. 

I) Operationsforschung 

Das Ziel der Operationsforschung besteht darin, 
die „Planungs- und Leitungstätigkeit der sozialisti

-

schen Warenproduzenten in ihrer organischen Ver-
bindung mit der zentralen Planung und Leitung 
durch moderne Mittel und Methoden zu qualifizie-
ren und die Effektivität jedes Teilsystems zu er-
höhen". Die Operationsforschung ist die Wissen-
schaft von der Vorbereitung von Entscheidungen auf 
soziologischem, militärischem und ökonomischem 
Gebiet. 

Für diese in Mitteldeutschland recht junge Diszi-
plin wurde am Zentralinstitut für sozialistische 
Wirtschaftsführung der erste Lehrstuhl geschaffen. 
Die Wisenschaft selbst soll erst in den kommenden 
Jahren entsprechend den an sie gestellten Anforde-
rungen ausgebaut werden. 

Die Operationsforschung wird bei der Lösung fol-
gender Aufgaben eingesetzt: 

— Optimale Verteilung von Investitionen 

— Prognose des technischen Fortschritts und öko-
nomischen Wachstums 

— Operative und langfristige Planung 

— Lagerhaltung 

— Qualitätskontrolle 

— Marktforschung 

— Transport und Verkehr 

— Planung des Einsatzes und der Ausbildung von 
Kadern 

— Einsatz moderner Rechenanlagen 

— Planung von Experimenten 

Gegenwärtig wird die Operationsforschung insbe-
sondere in den Betrieben zur operativen Betriebs-
planung und bei Problemen des betrieblichen Ab-
laufprozesses angewandt. Aus diesem Grunde ist 
sie auch Teil der sozialistischen Betriebswirtschafts-
lehre. 

Obgleich in der Darstellung der Operationsfor-
schung immer — vorwiegend mit politisch-ideolo-
gischen Argumenten — von der Operations Rese-
arch abgehoben wird, sollen doch deren positive 
Erfahrungen weitgehend übernommen werden. 

k) Informationsproblem 

Planentscheidungen und Leitungstätigkeit sind we-
sentlich von Informationen abhängig. Aus ökonomi-
schen Gründen ist ein rationell aufgebautes Infor-
mationssystem äußerst wichtig. Die Kritik über die 
bisherige Praxis knüpft an der zunehmenden Infor-
mationsmenge an. So gibt es z. B. Schätzungen so- 
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wjetischer Wissenschaftler, daß die Informations-
menge in der zweiten Potenz zunimmt. 

In Mitteldeutschland werden etwa 80 Prozent der 
Informationen, welche ein Leiter erhält, von diesem 
nicht ausgewertet. Dem steht eine umständliche, 
kostspielige und damit unrationelle Erfassung von 
Daten und Informationen gegenüber. Auf der Suche 
nach Auswegen werden große Hoffnungen auf den 
Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsan-
lagen gesetzt. Aber ohne Konzeption sind sie öko-
nomisch relativ nutzlos. Mit dem Einsatz der Anla-
gen wächst die Gefahr einer „Informationssintflut". 
Eine Einsatzkonzeption der Elektronischen Daten-
verarbeitung im Informationssystem soll durch Auf-
bau und Einführung des „Einheitlichen Systems von 
Rechnungsführung und Statistik" gewährleistet wer-
den. (Die Anordnung hierfür erging, nachdem am 
12. Mai 1966 eine Rahmenanordnung erlassen 
wurde, im Juli 1966. Seitdem folgten eine Reihe von 
Einzelanordnungen oft mit mehr als 100 Para-
graphen.) Das prinzipielle Ziel besteht darin, Dop-
pel- oder Mehrfacherfassungen zu vermeiden und 
zwischen den erhebenden Institutionen innerhalb 
eines VEB eine bessere Koordination herbeizu-
führen. Das einheitliche System von Rechnungsfüh-
rung und Statistik hat insbesondere die Aufgabe, 
die Kontrolle über verschiedene im Betrieb ablau-
fende Prozesse unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten vorzunehmen. Im beabsichtigten Übergang zur 
maschinellen und später auch elektronischen Aufbe-
reitung ist die einheitliche Formulargestaltung von 
großer Bedeutung. Unter dem Stichwort „Verein-
heitlichte Primärdokumente" ist die schrittweise 
Rationalisierung vorgesehen, die — unter gegebe-
nen Umständen — noch einige Jahre bis zu ihrer 
Realisierung braucht. Für die 1967 gegründete Zen-
tralstelle für Primärdokumentation gibt es noch 
keine „perspektivistische Festlegung", welche Doku-
mente sie in den Jahren bis 1965 vereinheitlichen 
soll und welche anderen Stellen einbezogen wer-
den. Vorläufig werden weiterhin tausende , von Be-
trieben versuchen, unkoordiniert organisatorische 
Mittel, wie Primärbelege, Arbeitsplanstammkarten, 
Formblätter usw. zu „rationalisieren". Das Ergebnis 
sind Doppelerfassungen und mitunter Fehlinforma-
tionen wegen der unterschiedlichen Basis, was wie-
derum zu Fehlplanungen führen kann. 

Die momentan vorhandene Speicherkapazität der 
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen ist für 
die vorhandene Datenmasse nicht ausreichend. Hin-
zu kommt, daß durch den häufigen Wechsel im In-
formationsbedarf der Staats- und Wirtschaftsorgane 
auch die Auswertungsprogramme ständig verän-
dert werden müssen bei meist gleichzeitiger Zu-
nahme der Datenmassen. 

Mit der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 
1969 wird erstmals unterschieden zwischen dem 
Planentwurf und den Planinformationen; bisher gab 
es keine klare Abgrenzung. Die Planentwürfe der 
einzelnen Wirtschaftsorgane, über die „in der Re-
gel im Prozeß der Planverteidigung Auseinander-
setzungen" stattfinden und welche verbindliche 
Kennziffern, Limit-Kennziffern oder Kennziffern mit 
relativ weiten Toleranzen enthalten, sind Grundlage 

des jeweiligen Volkswirtschaftsplanes. Die neben 
den Planentwürfen existierenden Informationen 
werden von den Betrieben über verschiedene Wirt-
schaftsorgane bis zum Ministerrat von unten nach 
oben agregiert. Bisher bestanden die Informationen 
ausschließlich aus statistischen Daten über den je-
weiligen Stand der Planrealisierung. Ab 1969 wird 
nun zusätzlich ein System von Planinformationen 
aufgebaut, welches die „eigenverantwortlichen Vor-
ausdispositionen und Vorstellungen der volkswirt-
schaftlichen Teilsysteme" enthält. Die Planinforma-
tionen müssen im Gegensatz zum Planentwurf nicht 
vor der nächst höheren Instanz verteidigt werden. 
Mit den „komplexen ökonomischen Planinformatio-
nen" für 1969 und 1970 werden in ausgewählten 
Kennziffern die eigenen Dispositionen der Betriebe 
und Kombinate für das nächstfolgende Jahr vorge-
legt; sie gelten als Vorstufe des nächsten Volks-
wirtschaftsplanes ;  nicht aber als Bestandteil der 
Planentwürfe und der staatlichen Entscheidungen. 
In einer Anordnung wird auch die Ermittlung öko-
nomischer Planinformationen für die Industriepreis-
planung im Perspektivplanzeitraum 1971 bis 1975 
geregelt. 

Die Leitung der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik arbeitet zur Zeit an einem Verfahren, In-
formationen schnell und zentral für eine „monat-
liche, komplexe, aussagefähige und führungsreife 
Gesamtanalyse" aufzubereiten, womit es möglich 
wird, „der Parteiführung und Regierung monatlich 
am 8. Werktag eine solche volkswirtschaftliche In-
formation vorzulegen" (Statistische Praxis 1/69). 

Ein weiteres Projekt der Staatlichen Zentralverwal-
tung für Statistik betrifft die volkswirtschaftliche 
Bilanzierung. Es werden Bilanzen aufgestellt, die es 
gestatten „schrittweise in 2 bis 3 Jahren eine voll-
ständige Volkswirtschaftsbilanz für das abgelau-
fene Berichtsjahr vorlegen zu können". In ihr wer-
den eine Reihe von Einzelbilanzen zusammenge-
faßt. 

Die Leitung der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik will ferner aus der Kritik von Dr. Mittag 
auf dem 9. Plenum bezüglich „mangelhafter klassen-
mäßiger Wachsamkeit bei der Veröffentlichung 
wichtiger Ergebnisse aus Rechnungsführung und 
Statistik" Folgerungen ziehen. In dieser Richtung 
ist auch die nicht mehr im Buchhandel erhältliche 
Neuauflage der „Definitionen für Planung und Sta-
tistik" zu verstehen, die damit weitgehend der 
Öffentlichkeit entzogen wird. 

I) Hochschulausbildung der Ökonomen 

Im Zusammenhang mit der dritten Hochschulreform 
gelten für die Ausbildung von Ökonomen folgende 
Prinzipien: 

— Erziehung der Studenten nach einem vom VIL 
Parteitag der SED formulierten Leitbild des so-
zialistischen Wirtschaftlers mit hohen fachlichen,. 
politischen, ideologischen und charakterlichen 
Eigenschaften 

— Durch die Umgestaltung des Studiums zu einem 
wissenschaftlich-produktiven Studium sollen so- 
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wohl Lehre wie auch Ausbildung und Erziehung 
praxisnah gestaltet werden 

— Grundlagengebiete wie Kybernetik und Infor-
mationsverarbeitung werden in die Lehre stark 
einbezogen. Die Lehrstoffe „komplexe sozia-
listische Betriebswirtschaftslehre" und „mar-
xistisch-leninistische Organisationswissenschaft" 
werden ab Wintersemester 1968/69 neu konzi-
piert. 

— Die Ökonomen werden zum komplexen techni-
schen Denken erzogen 

— Die Ausbildung gliedert sich in mehrere Stufen, 
eine Spezialausbildung ist vom dritten Studien-
jahr ab vorgesehen 

— Im ersten und zweiten Studienjahr (Grundstu-
dium, Fachstudium) wird die sozialistische Wehr-
erziehung verstärkt durchgeführt. 

Die dritte Hochschulreform brachte eine verstärkte 
Spezialisierung der Ausbildung an den einzelnen 
Hochschulen, d. h. die Universitäten und Hochschu-
len haben unterschiedliche Fachrichtungen als 
Schwerpunkte der Lehre. 

Seit dem Studienjahr 1967/68 ist schrittweise die 
Trennung der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbil-
dung an den Hochschulen und Universitäten in 
zwei Grundrichtungen eingeführt worden: 

a) die Ausbildung von volkswirtschaftlich profilier-
ten Ökonomen in den Fachrichtungen Volkswirt-
schaft, Finanzökonomie, Statistik und Datenver-
arbeitung; diese Ökonomen sollen später in den 
verschiedenen zentralen und örtlichen Organen 
des Staatsapparates, aber auch in den VVB und 
Betrieben eingesetzt werden; 

b) die Ausbildung von betriebswirtschaftlich profi-
lierten Ökonomen in verschiedenen ingenieur-
ökonomischen und handels-ökonomischen Fach-
richtungen; diese Ökonomen sollen in Betrieben 
und Führungsorganen der Wirtschaftszweige, 
aber auch in zentralen und örtlichen Organen 
des Staatsapparates tätig werden. 

Schwerpunkt für die Fachrichtung Volkswirtschaft 
(Direkt- und Fernstudium) ist die Hochschule für 
Ökonomie und die Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg; an letzterer wird seit 1966 diese Aus-
bildungsrichtung „Ausbildung sozialistischer Natio-
nalökonomen (Volkswirte)" genannt. 

Die verstärkte Mathematisierung in der Ökonomie 
in den letzten Jahren erfordert von diplomierten 
Ökonomen heute in der Regel ein postgraduales 
Studium über diese neuen Methoden. 

m) Industrieforschung 

Ein Vergleich der Industrieforschung in beiden Tei-
len Deutschlands ist nur vor dem Hintergrund der 
verschiedenen Industriestrukturen und der unter-
schiedlichen Wirtschaftspolitik möglich. 

Der Schwerpunkt der Industriestruktur liegt in Mit-
teldeutschland eindeutig im Bereich des Maschinen-
baues (einschließlich Stahl- und Fahrzeugbau). 

Die Forschungs- und Entwicklungsstellen der mittel-
deutschen Industrie sind im Vergleich zu den ent-
sprechenden Einrichtungen der Bundesrepublik und 
anderer führender Industrieländer materiell we-
sentlich schlechter ausgestattet. Die Arbeits- und 
Werkzeugmaschinen sowie die Prüf-, Meß- und La-
borgeräte sind im Durchschnitt erheblich älter und 
damit weniger leistungsfähig. 

Die damit verbundenen, langfristigen negativen 
Auswirkungen auf die internationale Konkurrenz-
fähigkeit wurden seit Beginn der sechziger Jahre 
in wachsendem Maße erkannt und der „Produktiv-
kraft Wissenschaft" in steigendem Umfange Auf-
merksamkeit und Förderung zugewandt. 

Auch die wissenschaftlichen Grundlagen moderner 
Unternehmensführung werden in wachsendem Um-
fang adaptiert: Operations-Research, Kosten-Nut-
zen-Analyse, Netzplantechnik finden — mit leichter 
ideologischer Verbrämung weitgehend aus den 
westlichen Industrieländern übernommen — Ein-
gang in das Industriemanagement Mitteldeutsch-
lands. 

Eine ganz entscheidende Stärkung soll die Indu-
strieforschung und -entwicklung durch einen fast als 
Verschmelzungsprozeß anzusehenden Verbund mit 
fachverwandten Forschungseinrichtungen der Hoch-
schulen und der Akademien erfahren. Das geht etwa 
bei der Zuordnung der Universität Jena zu den 
Zeiß-Werken im „Jenaer Ensemble" so weit, daß 
die Hochschulforschung dort praktisch vollkommen 
auf die Bedürfnisse der Produktionsbetriebe ausge-
richtet werden soll. Daß dabei die zweckfreie Grund-
lagenforschung, die ihrerseits wieder die Basis für 
eine anwendungsorientierte Forschung und Ent-
wicklung bildet, schwerwiegend beeinträchtigt wer-
den muß, liegt auf der Hand. 

Aus den Gesetzen über die Volkswirtschaftspläne 
(1968/69) können als Schwerpunktaufgaben für die 
Betriebe, die eine besondere Beachtung verdienen, 
genannt werden 20) : 

„— Wissenschaftliche Prognose der Erzeugnisent-
wicklung 

— Kurzfristige Überführung von Forschungs- und 
Entwicklungsergebnissen in die Produktion 

— Erreichung des wissenschaftlich-technischen 
Höchststandes 

— Einführung hochproduktiver Verfahren und 
Technologien 

— Komplexe Automatisierung 

— Vervollkommnung der wirtschaftlichen Rech-
nungsführung 

— Entwicklung eines wissenschaftlichen Systems 
der sozialistischen Betriebswirtschaft 

— Wissenschaftliche Gestaltung der Kooperations-
beziehungen 

— Qualifizierung der wissenschaftlichen Führungs-
tätigkeit 

20) Zitat bei W. Förster: Beachtliche Vorhaben, in: Der 
Arbeitgeber, Köln, 21. Jahrgang, 13. Juni 1969, S. 350 
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— Entwicklung von Leitungsmodellen, die mit der 
Einführung der elektronischen Datenverarbei-
tung zu verbinden sind 

— Ausarbeitung wirtschaftlich-organisatorischer 
Konzeptionen bei integrierter Datenverarbei-
tung 

-- Erzielung von Pionier- und Spitzenleistungen." 

Diese Aufgaben werden in Mitteldeutschland aber 
auch als industriell-technische Organisationsformen 
behandelt. Sie müssen immer unter dem Gesichts-
punkt gesehen werden, wie die Präambel des Ge-
setzes über den Volkswirtschaftsplan 1969 es vor-
schreibt, daß die Aufgaben einzig auf die weitere 
Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus zu konzentrieren sind. 

Die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Proble-
matik von Konzentrationsprozessen spielt sich in 
Deutschland auf verschiedenen Ebenen ab 21) 

In der Bundesrepublik ist die Frage entscheidend, 
wie weit die durch die Konzentration ausgelöste 
Anhäufung des Kapitals Machtpositionen nach sich 
zieht. 

In Mitteldeutschland stellt sich diese Frage als or-
ganisatorisches Problem. Die gesamte „gesellschaft-
liche Produktion" ist - abgesehen von den mit 
knapp 3 Prozent am industriellen Produktionsvolu-
men vertretenen Privatunternehmen — in einer 
Hand vereinigt. 

Insgesamt vollzieht sich die wirtschaftlich-organisa-
torische Konzentration in folgenden Formen: 

— Konzentration auf dem Gebiet der wissenschaft-
lichen Forschung und Kooperation von Wissen-
schaft und Praxis 

— Synchronisation von Berufsausbildung und Be-
rufspraxis 

— arbeitsteilige Koordination der Führungstätig-
keiten 

— Intensivierung des zwischenbetrieblichen Erfah-
rungsaustausches 

— Kooperation im internationalen Maßstab 

— Synchronisation wirtschafts- und militärpoliti-
scher Belange 22). 

— Verstärkung der seit Jahren laufenden Bemühun-
gen zur Automatisierung sämtlicher Tätigkeiten 
über den Produktionsprozeß hinaus. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Indu-
strieforschung in Mitteldeutschland im Vergleich zur 
Bundesrepublik in ihrem Umfang und nach ihrer 
Struktur gemessen an den Erfordernissen einer mo-
dernen Industrie- und Wirtschaftspolitik noch deut-
lich zurücksteht. Es ist aber nicht zu verkennen, daß 
in Mitteldeutschland erhebliche Anstrengungen ge-
macht werden, die industrielle Forschung und Ent-
wicklung entscheidend zu verbessern. Die Stellung 
Mitteldeutschlands im Rahmen des COMECON 
zeigt, daß hier zumindest im Vergleich zu den übri-
gen Ostblockstaaten schon ein beachtlicher Stand 

21) siehe Förster, a. a. O., S. 350/351 
22) siehe Förster, a. a. O., S. 35  

erreicht wurde. Mit diesen Ländern bestehen Ab-
kommen über die wissenschaftlich-technische Zu-
sammenarbeit. 

n) Auseinandersetzung mit den westlichen Industriestaaten 

Im Vordergrund steht als Hauptaufgabe die kritische 
Auseinandersetzung mit „bürgerlichen" Theorien 
und Thesen über die sozialistischen Staaten, speziell 
Mitteldeutschland (Abwehrfunktion, apologetische 
Funktion, Klassenkampffunktion, Rechtfertigung der 
mitteldeutschen Wirtschaftspolitik). 

Weitere Aufgaben sind die kritisch-rezeptive Aus-
einandersetzung mit westlichen Theorien, Thesen 
und Methoden, die Übernahme und Verwertung vor-
nehmlich betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse und 
Methoden; die Wirtschaftswissenschaften sollen sich 
kritisch mit Teilbereichen der „bürgerlichen" Volks-
wirtschaftstheorie und Ordnungspolitik auseinan-
dersetzen und untersuchen, inwieweit spezielle 
Fachmethoden (z. B. Operations Research, Netzplan-
technik, ökonomische Kybernetik, Datenverarbei-
tung, Wirtschaftsstatistik) übernommen werden kön-
nen. Die ideologische Funktion besteht vornehmlich 
auch in der Auseinandersetzung mit „Revisionisten" 
aus westlichen Ländern oder mit Theorien, die von 
der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft unterstützt 
bzw. diskutiert werden („sozialistische Marktwirt-
schaft" u. a.). Ökonomische Probleme, vorwiegend 
der Theorie und Praxis in der Bundesrepublik, wer-
den durch ausführliche Rezensierungen deskriptiv 
behandelt. 

Die Inhalte der beiden unterschiedlichen Wirt-
schaftssysteme auf deutschem Boden sind kontra-
stierend zu beschreiben. 

Die politische Strategie und Taktik der SED gegen-
über der Bundesrepublik ist wissenschaftlich zu 
fundieren, die politische Ökonomie des Kapitalismus 
zur Theorie des „staatsmonopolistischen Kapitalis-
mus" weiter zu entwickeln. 

Die Theorie des „staatsmonopolistischen Kapitalis-
mus" versucht das Verhältnis von Politik und Öko-
nomie in westlichen Industriestaaten, namentlich 
in der Bundesrepublik Deutschland, neu einzuschät-
zen. Die Beziehungen von Staat und „Monopolen" 
stehen dabei im Vordergrund. Der Staat wird als 
eigenständige „ökonomische Potenz" charakterisiert, 
der mit Hilfe eines gut entwickelten Instrumenta-
riums gewisse gesamtgesellschaftliche Regulierungs-
funktionen wahrnehmen könne. Aus der Neuein-
schätzung der Funktion des Staates, der durch ihn 
veränderten Krisenzyklen, der Stellung von Unter-
nehmern, Branchen, Gewerkschaften und „Monopo-
len" werden politische Schlußfolgerungen für den 
„Klassenkampf" gezogen und „Reformen als Modus 
der Revolution" mit zahlreichen taktischen Varian-
ten („Dialoge", „Mitbestimmung", „Parlamentari-
scher Kampf" etc.) empfohlen. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Schluß-
folgerungen für die Wirtschaftswissenschaften: 

Die knappe Übersicht über Wesen, Aufgaben und 
Funktionen der Wirtschaftswissenschaften in Mittel

-

deutschland heute, den Charakter des Verhältnisses 
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von Partei, speziell der Parteiführung, und dem wis-
senschaftlichen Bereich, die Aufschlüsselung der 
Hauptaufgaben, der Stand exemplarisch ausgewähl-
ter Fachdisziplinen und schließlich die summarische 
Darstellung des Leitungssystems mit Forschungs-
trägern lassen für die Gesamteinschätzung des Stan-
des der mitteldeutschen Wirtschaftswissenschaften 
folgende Schlußfolgerungen zu: 

1. Wie kaum eine andere Gesellschaftswissenschaft 
sind die Wirtschaftswissenschaften Mitteldeutsch-
lands ein Instrument der Politik. 

Es fällt auf, daß sich die Wirtschaftswissenschaf-
ten jeweils an Phasen der Wirtschaftspolitik 
selbst anzupassen haben und nicht umgekehrt. 
Diese „Nachtrabpolitik" der wirtschaftswissen-
schaftlichen Forschung wird andererseits von der 
Parteiführung scharf gerügt („wissenschaftlicher 
Vorlauf"). Das Spannungsverhältnis von Politik, 
Wissenschaft und Ökonomie ist bis jetzt nicht 
adäquat gelöst. 

2. Im Gegensatz zur Stalin-Ara ist seit Ende der 
50er Jahre in Mitteldeutschland ein starker 
Trend in der wirtschaftswissenschaftlichen For-
schung im Hinblick auf die Ausgestaltung des 
ökonomischen Systems erkennbar. Die ehemalige 
Hauptfunktion der Politischen Ökonomie des 
Sozialismus, vornehmlich politische Maßnahmen 
theoretisch-ideologisch abzusichern, weicht nun 
den neuen Funktionen der sich allmählich etab-
lierenden Theorie der Ökonomie des Sozialis-
mus, wesentliche Beiträge zur Prognose, Planung, 
Leitung, Lenkung und Kontrolle des gesamt-
volkswirtschaftlichen Prozesses zu liefern. 

3. Entsprechend diesem Schwerpunkt der wirt-
schaftswissenschaftlichen Forschung kann für 
Mitteldeutschland festgestellt werden: 

— Zunehmend werden neue Fachdisziplinen zur 
allmählichen Erfassung immer weiterer Be-
reiche der Volkswirtschaft etabliert. 

— In Forschung, Lehre und Ausbildung ist — 
unter Einbeziehung zahlreicher auch in den 
Wirtschaftswissenschaften westlicher Staaten 
bekannter Methoden — eine starke Mathe-
matisierung festzustellen. 

— Trotz Konzentration auf einzelwissenschaft-
liche Forschungsprobleme wird der Versuch 
unternommen, jeweils die gesamtgesellschaft-
lichen Bedingungen zu erfassen und Auswir-
kungen mitzuvollziehen. Im realen Prozeß der 
wirtschaftswissenschaftlichen Forschung zeigt 
sich aber eine starke Zersplitterung und über-
wiegende Behandlung von Teil- und Detail-
problemen, so daß die angestrebten gesamt-
volkswirtschaftlichen oder gar gesamtgesell-
schaftlichen Zusammenhänge nur sehr selten 
zum Ausdruck kommen. Seinen Niederschlag 
findet dieser gegenwärtige Trend unter an-
derem darin, daß weder Lehrbücher für die 
Gesamttheorie der sozialistischen Volkswirt-
schaft noch Publikationen, die über Teilbe-
reiche hinausgehen, existieren. Für die Lehre 
ergibt sich daraus eine schwerwiegende Kon-
sequenz: sie hinkt noch stärker als die wirt

-

schaftswissenschaftliche Forschung hinter den 
wirtschaftspolitischen Forderungen her. 

— Bei der Suche nach einer gesamtwirtschaft-
lichen und gesamtgesellschaftlichen Theorie 
befindet sich die wirtschaftswissenchaftliche 
Forschung in einem ständigen Prozeß des 
Experimentierens und Herantastens. 

— Von den hier genannten Ansätzen und 
Trends in der Entwicklung der Wirtschafts-
wissenschaften, besonders aber durch die 
Postulierung des Prinzips der Verbindung 
von Theorie und Praxis (Trend zur auftrags-
gebundenen Forschung, Finanzierung und 
Vergabe von Forschungaufträgen nur im Hin-
blick auf ihre Verwertbarkeit in der Praxis; 
enge Zusammenarbeit von Wissenschaftlern 
und Praktikern in Forschungsinstituten etc.) 
läßt sich ein weiteres Problem für die „Wirt-
schaftswissenschaften der DDR" aufzeigen: 
die starke Vernachlässigung der nichtpraxis-
gebundenen und -praxisorientierten Grund-
lagenforschung. Die Entwicklung scheint da-
hin zu gehen, daß, entsprechend dem Polit-
bürobeschluß vom 22. Oktober 1968, die 
Grundlagenforschung zunehmend in einigen 
wenigen Forschungsinstituten konzentriert 
wird, vor allem in den Parteiinstituten und 
wenigen zentralen staatlichen Instituten (z. B. 
Hochschulen für Ökonomie). Damit hat die 
Parteiführung eine ständige und unmittelbare 
Kontrollmöglichkeit über die wirtschaftswis-
senschaftlichen Forschungsergebnisse im Be-
reich der Grundlagenforschung. 

— Der breit angelegte Versuch zur Entwicklung 
einer in sich geschlossenen Theorie der Öko-
nomie des Sozialismus führt nicht nur aus 
politischen Gründen zu einer engen Zusam-
menarbeit und Kooperation mit den Wirt-
schaftswissenschaften vornehmlich der RGW-
Staaten. 

— Dieser Entwicklung entspricht durchaus das 
Faktum, daß mitteldeutsche Wissenschaftler 
in der Regel nur an internationalen Kongres-
sen mit Beteiligung aus sozialistischen Län-
dern teilnehmen; die direkte Konfrontation 
mit Ökonomen aus westlichen Staaten wird 
nicht auf Kongressen gesucht. 

— Die Tradition der deutschen Nationalökono-
mie und die deutschen Erfahrungen mit Zen-
tralverwaltungswirtschaften haben auf die 
Etablierung der Zentralverwaltungswirtschaft 
sowjetischen Typs in Mitteldeutschland ein-
gewirkt. In einigen Spezialbereichen (z. B. 
auf dem Gebiet der Außenhandelstheorie, der 
Theorie der Konsumtion und Distribution, 
der Theorie des „staatsmonopolistischen Ka-
pitalismus") sind die Wissenschaften Mittel-
deutschlands an führender Stelle innerhalb 
des COMECON. Trotz immer geringerer Be-
ziehungen zu Wissenschaftlern in der Bun-
desrepublik werden deren Forschungsergeb-

nisse in Mitteldeutschland beachtet. Die Wirt-
schaftspolitik der Bundesrepublik ist Vorbild 
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und Gegner zugleich für die Wirtschaftswis-
senschaftler im anderen Teil Deutschlands. 

— In jüngster Zeit öffentlich vertretene revolu-
tionierende Thesen — namentlich über das 
künftige Planungssystem („Trend zur Ent-
staatlichung der sozialistischen Wirtschaft") 
die Eigentumsformen im Sozialismus („dele-
giertes Gruppeneigentum, verbunden mit der 
Selbstverwaltungswirtschaft der Warenpro-
duzenten") und Marktprobleme — zeigen, 
daß mitteldeutsche Ökonomen keineswegs 
nur an der Erfüllung von Parteiaufträgen ar-
beiten, sondern sich auch intensiv über die 
Entwicklung und Zukunft des sozialistischen 
Wirtschaftssystems Gedanken machen. Die 
Grenzen für eine solche wissenschaftliche 
Diskussion sind von der Parteiführung heute 
wieder enger gezogen worden. 

VIII. Soziologie 

1. Entwicklung und Funktion 

Die zunehmende Bedeutung wird damit begründet, 
daß die marxistische Soziologie einen wesentlichen 
Beitrag leisten soll 

„a) zur weiteren Entwicklung der sozialitischen Ge-
sellschaft, 

b) für die Festigung der revolutionären Einheit 
der kommunistischen Bewegung und 

c) als Waffe im Kampf gegen die Ideologie des 
Imperialismus" 23). 

Wesentlich erscheint die gesellschaftsinterne Funk-
tion dieser Disziplin, wengleich nicht zu übersehen 
ist, daß auch die Analysen aus dem Bereich der Ka-
pitalismusforschung inzwischen eine höhere Quali-
tät angenommen haben. Die Priorität hat jedoch 
weiterhin die systeminterne Funktion. 

Mit neuen Problemen der Machtsicherung und 
Machtbehauptung in der leistungsorientierten sozia-
listischen Industriegesellschaft auf einer höher ent-
wickelten Stufe komplizierte sich die Aufgabenstel-
lung der Gesellschaftswissenschaften. So mußte nun 
insbesondere die „marxistische Soziologie" den For-
derungen einer Leitungswissenschaft im „entwickel-
ten gesellschaftlichen System des Sozialismus" (re-
spektive beim Aufbau der „kommunistischen Ge-
sellschaft") gerecht werden. Umfassende und de-
taillierte Fragestellungen, die in jüngster 'Zeit im-
mer mehr an die „marxistische Soziologie" herange-
tragen werden, sollen der politischen Führung das 
zur Aufrechterhaltung und erfolgreichen Weiterent-
wicklung unerläßliche „Vorausmaterial" für poli-
tische Entscheidungen liefern. 

Diese veränderte gesellschaftswissenschaftliche Be-
darfslage muß als das Ergebnis einer qualitativ ver-
änderten gesellschaftlichen Situation angesehen 
werden. Den Bedingungszusammenhang für diese 
neue Situation erbringt die soziologisch abgesicherte 

23) in „Einheit", Heft 12, (1968)  

Erkenntnis von den Auswirkungen industriegesell-
schaftlicher Innovationen für den Bereich der poli-
tischen Bewußtseinsbildung 

Was im Bereich der westlichen Gesellschaften in-
zwischen als gesicherte Erkenntnis angesehen wer-
den kann, die Tatsache nämlich, daß die zuneh-
mende Rationalisierung politischer und gesellschaft-
licher Lebensbereiche und die damit verbundene 
zunehmende Komplizierung zwangsläufig zu einer 
tendenziellen Entideologisierung führt, dürfte in-
zwischen mit einem politisch bedingten Zeitverzug 
auch für die sozialistischen Gesellschaften zutref-
fend sein. Diese daraus resultierende und im Be-
reich der westlichen Gesellschaften nachdrücklich 
konstatierte apolitische Grundhaltung der Bevölke-
rung — in deren Gefolge eine durchgängige ideolo-
gische Abstinenz symptomatisch ist— muß wohl in-
zwischen auch für die sozialistischen Gesellschaften 
angenommen werden. Der wesentliche Unterschied 
zwischen den beiden gesellschaftlichen Systemen 
kann unr darin gesehen werden, daß aufgrund der 
grundsätzlich anders gearteten politischen Atmo-
shpäre in totalitär verfaßten Gesellschaften die poli-
tische Führung solchen modernen Phänomen zügi-
ger und kurzfristiger begegnen muß, will sie nicht 
ihre eigene Existenz ständig in Frage stellen. In 
dieser historischen Situation ist gerade die Soziolo-
gie prädestiniert als „Hilfswissenschaft" der poli-
tischen Führung. Sie vermag am ehesten einen prak-
tikablen Weg aus diesem Dilemma zu erbringen. 

Solange nicht der unabdingbaren gesellschaftlichen 
Entwicklung als Ausfluß zunehmender Verwissen-
schaftlichung durch die politischen Führungsinstan-
zen ein autonomer Spielraum aufgrund der dogma-
tischen Fixierung zugestanden werden kann, sieht 
sich jede Führungsgruppe totalitär verfaßter Ge-
sellschaften genötigt, auf die Soziologie zurückzu-
greifen, die den notwendigen Anpassungsprozeß im 
ideologischen Sinne rechtfertigen und effizient ge-
stalten hilft. Der „marxistischen Soziologie" kommt 
vorrangig im Bereich der sozialistischen Staaten 
diese systemstabilisierende Funktion zu. 

2. Soziologie als Lehrfach 

Abteilungen für Soziologie gibt es an sechs Univer-
sitäten bzw. Hochschulen in Mitteldeutschland. Die 
Gründung dieser Abteilungen geht auf einen Be-
schluß des damaligen Staatssekretariats für das 
Hoch- und Fachschulwesen von Ende 1964 zurück. 
Danach gibt es soziologische Abteilungen an den 
Universitäten Berlin, Rostock, Halle, Leipzig, Dres-
den sowie an der Technischen Hochschule in Karl-
Marx-Stadt (Chemnitz). Diese Abteilungen beste-
hen jeweils entweder an den ökonomischen oder an 
den philosophischen Fakultäten. 

Wie aus den Vorlesungsverzeichnissen zu ersehen 
ist, muß das Angebot an soziologischen Lehrveran-
staltungen als gering angesehen werden. So wurden 
an der Universität Leipzig im Herbstsemester 1966/ 
1967 nur insgesamt sechs Stunden Soziologie gele-
sen. An der Humboldt-Universität zu Berlin gibt es 
seit Oktober 1965 eine industriesoziologische Zu-
satzausbildung. Das Ziel dieser hauptsächlich für 
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fertige Hochschulabsolventen (Ökonomen, Techni-
ker) bestimmten Ausbildung besteht: 

„1. in der Vermittlung von theoretischen und prak-
tischen Kenntnissen und Fähigkeiten auf dem 
Gebiete der Industriesoziologie und einigen an-
grenzenden Disziplinen (insbesondere der ,So-
zialistischen Wirtschaftsführung'); 

2. in der Erziehung zum selbständigen Arbeiten 
mit den Methoden industriesoziologischer Un-
tersuchungen; 

3. in der Durchführung einer industriesoziolo-
gischen Untersuchung in den jeweiligen Berei-
chen der Industrie, in denen die Studenten be-
schäftigt sind. Die Untersuchungsergebnisse 
werden in einer wissenschaftlichen Arbeit zu-
sammengefaßt — die Themen ergeben sich aus 
der weiteren Durchsetzung und Präzisierung 
des Neuen Ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft in der DDR." 

Der erste Lehrgang in Industriesoziologie erstreckte 
sich über zwei Semester, der folgende wurde auf 
drei Semester erweitert. 

Dieser umfaßte folgende Fächer und Vorlesungs-
stunden: 

Industriesoziologie 	 85 Stunden 

Sozialistische Wirtschaftsführung 	30 Stunden 

Ausgewählte Probleme der Statistik 	20 Stunden 

Ausgewählte Probleme der lochkar-
tenmaschinellen und elektronischen 
Datenverarbeitung 15 Stunden 

Ausgewählte Probleme 
der Sozialpsychologie 	 10 Stunden 

Die Schwerpunkte in diesen Fächern bilden Pro-
bleme des historischen Materialismus, der Poli-
tischen Ökonomie des Sozialismus, der Erkenntnis-
theorie und der Kybernetik. Im Oktober 1968 be-
gannen 41 leitende Funktionäre aus Partei- und 
Wirtschaftsorganen und aus wissenschaftlichen In-
stituten ein einjähriges postgraduales Studium der 
Soziologie. Der Lehrgang hat das Ziel, die Teilneh-
mer weiterzubilden und gleichzeitig bestimmte so-
ziale und ideologische Probleme zu lösen, die in den 
Betrieben und Institutionen der Studenten auftreten. 

Diese Beispiele sollen darlegen, daß soziologisches 
Studium in Mitteldeutschland in zweifacher Hinsicht 
als ausgesprochen praxisbezogen (auch im poli-
tischem Sinn) zu sehen ist: 

Mit Soziologie wird gleichzeitig immer auch histo-
rischer Materialismus gelehrt und d. h., es wird 
politische Sozialisation im Sinne des bestehenden 
Systems betrieben. Des weiteren werden leitenden 
„Kadern" Mittel und Methoden an die Hand gege-
ben, die sie in die Lage versetzen sollen, die in 
ihren Bereichen auftauchenden Führungsprobleme 
einer arbeitsteiligen Wirtschaft zu lösen. Im Bereich 
der Produktion kann damit die Bedeutung der Ide-
ologie um einige Grade reduziert werden, bessere, 
rationale Leitungsmethoden können für die opera-
tional zu handhabenden Prozesse entscheidungsbe-
stimmend werden. 

Beide Faktoren wirken im gegebenen politischen 
und gesellschaftlichen Zusammenhang systemstabi-
lisierend. Die im Produktionsbereich gelösten Füh-
rungsprobleme vermehren die Rückgriffsmöglichkei-
ten der politischen Führung auf wirtschaftliche 
Macht, die in diesem oder jenem Sinne genutzt wer-
den kann (z. B. zur besseren Versorgung der Bevöl-
kerung). Die Lehre des Marxismus-Leninismus, spe-
ziell des historischen Materialismus, in Verbindung 
mit den Problemen einer Einzelwissenschaft, vermit-
telt den Angesprochenen eine gesamtgesellschaft-
liche Theorie, die die einzelnen, bewußt erlebbaren 
Seiten des gesellschaftlichen Lebens ordnet und in 
einen - dem Herrschaftssystem adäquaten — über-
greifenden Rahmen einpaßt. Eine ähnliche Interpre-
tation hinsichtlich der Funktion der Soziologie als 
Lehrfach im anderen Teil Deutschlands ergibt sich 
bei Betrachtung des entsprechenden Lehrangebots 
für die nichtexaminierten Studenten. Durch das Stu-
dium der Soziologie sollen die Studenten insbeson-
dere praxisbezogen ausgebildet werden. Dafür ist 
bezeichnend, daß die meisten soziologischen Lehr-
veranstaltungen an den wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultäten durchgeführt werden und dar-
über hinaus z. B. an der Fakultät für Ingenieuröko-
nomie der TU Dresden Betriebssoziologie gelehrt 
wird (Frühjahrssemester 1966, für 10. Semester aller 
Fachrichtungen). Fachstudenten anderer Fakultäten 
werden — wenn auch nicht in zu vielen Fällen — 
im einzelnen mit soziologischen Problemen vertraut 
gemacht. An der Juristischen Fakultät der Univer-
sität in Halle-Wittenberg wurde im Studienjahr 
1967/68 eine Stunde Soziologie gegeben. An der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät derselben 
Universität wurden ebenfalls 1967/68 zur „Einfüh-
rung in die Soziologie" eine zweistündige Vorle-
sung und eine einstündige Übung veranstaltet. 

Am stärksten ist die Lehre der Soziologie an der 
Humboldt-Universität zu Berlin vertreten. Neben 
einem postgradualen Studium der Industriesoziolo-
gie für „leitende Mitarbeiter zentraler Wirtschafts-
organe" wurden an der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät bereits 1965/66 zusätzliche soziolo-
gische Lehrveranstaltungen (obligatorisch!) durch-
geführt. 
Soziologie an einer wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät wird demnach ausschließlich unter dem Ge-
sichtspunkt der praktischen Verwertbarkeit in den 
Betrieben und in sonstigen Institutionen gelehrt. 
Darüber hinaus findet sich Soziologie als Lehrfach 
— von wenigen Ausnahmen abgesehen — fast aus-
schließlich an philosophischen Fakultäten. Die So-
ziologie wird dort in Erweiterung des gesellschafts-
wissenschaftlichen Grundstudiums betrieben, die 
theoretische Seite dieses Faches dient speziell der 
Vertiefung und Spezifizierung des historischen 
Materialismus, der so immer aktualisiert und von 
den Problemen der sich entwickelnden Gesellschaft 
her gezwungen wird, auf neue Fragen ideologie-
adäquate Antworten zu formulieren. Die Soziologie 
als Gesellschaftswissenschaft wird fest im System 
des historischen Materialismus zu verankern ver-
sucht. 
Die Lehre der Soziologie wird also deutlich unter 
herrschaftsfunktionalen Gesichtspunkten gesehen. 
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Die Soziologie als eine Wissenschaft mit der Ten-
denz, gesellschaftliche Phänomene in ihrer Interde-
pendenz zu sehen und aus dieser heraus zu erklä-
ren, wird in den historischen Materialismus inte-
griert, um nicht zu diesem in Widerspruch geraten 
zu können. Auf diesem Hintergrund muß die Tat-
sache gesehen werden, daß es in Mitteldeutschland 
keine Hauptfach-Soziologiestudenten gibt. 

Die Ausbildung derjenigen, die Soziologie lehren, 
entspricht der Ausbildung der im Nebenfach Sozio-
logie Studierenden. Die „Soziologie"-Professoren, 
-Assistenten, -Dozenten rekrutieren sich ausschließ-
lich aus nicht spezifisch soziologischen Ausbildungs-
gängen an philosophischen und wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultäten (Sozialpsychologie wird 
von Fachpsychologen betrieben, Sozialhygiene von 
Medizinern, Literatursoziologie und Musiksoziolo-
gie von Germanisten bzw. von Musikwissenschaft-

, lern). Soziologische Probleme werden also jeweils 
von längst etablierten Einzelwissenschaften her 
aufgegriffen und unter dem Aspekt dieses spezi-
fischen fachlichen Bezugs zu lösen versucht. Die in-
tegrierende Basis für die unterschiedlichen soziolo-
gischen Fragestellungen und Arbeiten bietet einer-
seits der historische Materialismus (der für alle Ge-
sellschaftswissenschaften gleichermaßen bestim-
mend ist), andererseits die der Soziologie zukom-
mende Methodik. Auch die Fachbezogenheit der 
Soziologie-Dozenten ist Ausdruck — wenigstens im 
gegenwärtigen Zeitpunkt — der pragmatischen 
Ausrichtung der gelehrten Soziologie. 

3. Soziologische Institute und Forschungszentren 

Die bereits erwähnten Abteilungen für Soziologie 
an den mitteldeutschen Universitäten vertreten 
nicht nur die Lehre der Soziologie, sondern betrei-
ben im Rahmen des zentral vorgegebenen Pro-
gramms auch eigene soziologische Forschung. Dar-
über hinaus werden an den Universitäten auch von 
anderen Fachinstituten soziologische Arbeiten er-
stellt. So legte das Germanistische Institut der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg auf einer 
Arbeitstagung über Probleme der Literatursoziolo-
gie im Oktober 1965 eine Reihe literatursoziolo-
gische Studien vor. An der Humboldt-Universität in 
Berlin werden bereits seit einigen Jahren industrie-
soziologische Forschungen durchgeführt. Sportsozio-
logie wird an der Deutschen Hochschule für Körper-
kultur und Sport betrieben. Agrarsoziologie an der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Hum-
boldt-Universität in Berlin sowie an der Universi-
tät Rostock. An der Martin-Luther-Universität in 
Halle konzentrieren sich Wissenschaftler der Sozio-
logie auf Arbeits- und Kultursoziologie. Als Zen-
trum für Agrarsoziologie muß neben der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-
Universität die Universität Rostock genannt wer-
den. An der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald wurde ein Arbeitskreis Soziologie gebildet, 
dem Vertreter verschiedener Institute angehören. 

Der bedeutendere Teil soziologischer Studien und 
Untersuchungen wird in Mitteldeutschland aller

-

dings von außeruniversitären Institutionen gelei

-

stet. Es besteht ein ganzes System von Forschungs-
einrichtungen, die über Kompetenzbestimmungen, 
Forschungsvorhaben und in Personalunion mitein-
ander verflochten sind. Auch in der Industrie, so in 
den Vereinigungen volkseigener Betriebe, wurden 
Arbeitsgruppen für soziologische Analysen gebildet. 

Koordinierungsgremium für alle soziologische Lehr- 
und Forschungseinrichtungen ist der Wissenschaft-
liche Rat für soziologische Forschung beim Institut 
für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. 
Das Institut für Gesellschaftswissenschaften ist eine 
von drei zentralen Leiteinrichtungen für gesell-
schaftswissenschaftliche Forschung. Ihm obliegt 
— als Organ des Instituts für Gesellschaftswissen-
schaften — die „... Koordinierung und Anleitung 
der entsprechenden Sektionen der Universitäten 
und Hochschulen, der Forschungsbereiche der Aka-
demien sowie sonstiger Forschungseinrichtungen". 
Für die Bearbeitung von Forschungskomplexen sol-
len jeweils Leitinstitute festgelegt werden. 

Das dem Rat für soziologische Forschung nächst

-

wichtige Gremium dürfte die „Sektion Soziologie 
der Vereinigung der philosophischen Institute der 
DDR" sein. Diese Institution ist ein geeignetes In-
strument zur ideologischen Kontrolle, insbesondere 
der theoretischen soziologischen Arbeiten. 

Ein weiteres herausgehobenes Institut für die sozio-
logische Forschung ist das Instiut für Wirtschafts-
wissenschaften der Deutschen Akademie der Wis-
senschaften zu Berlin. 

Für die eigene — theoretische und empirische —
soziologische Arbeit besteht am Institut für Gesell-
schaftswissenschaften ein Lehrstuhl für Soziolo-
gische Forschung. Es ist anzunehmen, daß hier der 
größte Teil der direkt für die Partei bestimmten Un-
tersuchungen durchgeführt werden. Die Schwer-
punkte der Arbeit liegen auf Erkenntnistheorie und 
Methodologie. 

Als ebenfalls speziell in Parteidiensten stehend muß 
das Institut für Meinungsforschung beim ZK der 
SED betrachtet werden. Es wurde 1964 gegründet. 
Zweck des Instituts ist die Versorgung der poli-
tischen Führung mit wissenschaftlich erarbeiteten 
Informationen über Stimmungen und Tendenzen der 
politischen Willensbildung in der Bevölkerung. 

Als wichtige soziologische Forschungsstelle bleibt 
schließlich noch das Zentralinstitut für Jugendfor-
schung beim Amt für Jugendfragen anzuführen. 
Nach Anordnung durch den Vorsitzenden des Mini-
sterrates vom 22. Juni 1966 ist das Zentralinstitut 
das wissenschaftliche Zentrum der „DDR-Jugendfor-
schung", das „seine Aufgaben auf der Grundlage 
der Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, der Gesetze und Beschlüsse der 
Volkskammer, der Erlasse und Beschlüsse des 
Staatsrates, der Verordnungen und Beschlüsse des 
Ministerrates nach den Weisungen des Leiters des 
Amtes für Jugendfragen" durchführt. Aufgabe des 
Zentralinstituts ist es, die Jugendpolitik der SED 
fundiert abzusichern, eigene Forschung zu betreiben 
sowie die an anderen Einrichtungen betriebene Ju-
gendforschung zu koordinieren. Die Finanzierung 
erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanes des Büros 
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des Ministerrates. Das Zentralinstitut gibt die 
Schriftenreihe „Jugendforschung" heraus. 

Mit Politbürobeschluß vom 15. September 1964 
wurde das zentrale Programm für die soziologische 
Forschung in Mitteldeutschland bestätigt, auf das 
einzelne Autoren gelegentlich Bezug nehmen. Die-
ses Zentralprogramm, das den Forschungsrahmen 
von 1964 bis 1970 absteckt, ist insbesondere auf die 
Untersuchung der gesellschaftlichen Entwicklung 
unter den  Bedingungen der „technischen Revolu-
tion" gerichtet. Schwerpunkte sind unter anderem: 

— Soziale und ideologische Bedingungen sowie 
Treibkräfte der fachlichen Weiterbildung in der 
Industrie, 

— Entwicklung und Führung der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit, 

— Entwicklung des Verhältnisses zur Arbeit bei 
den Werktätigen, 

— Aufhebung wesentlicher Unterschiede zwischen 
körperlicher und geistiger Arbeit, 

— Auswirkungen der technischen Revolution auf 
die Sozialstruktur. 

Die in dem letzten Punkt angesprochenen Probleme 
werden speziell von der Arbeitsgruppe Soziologie 
an der Deutschen Akademie der Wissenschaften be-
handelt. Damit soll insbesondere die von einer 
Reihe westlicher Wirtschaftswissenschaftler vertre-
tene Konvergenztheorie zurückgewiesen werden. 
Die Arbeit zur Erforschung der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei bei der Herausbil-
dung der sozialistischen Menschengemeinschaft in 
Mitteldeutschland wird fortgesetzt. 

Schwerpunktthemen für die soziologische Forschung 
in den Jahren 1971 bis 1975 sind: 

— Untersuchungen zur Analyse und Entwicklung 
der politisch-moralischen Einheit der Werktäti-
gen in Mitteldeutschland 

— die marxistisch-leninistische Philosophie als 
weltanschauliche Grundlage und Methodologie 
der Wissenschaften, als Prognose und Leitung 
der sozialistischen Gesellschaft; 

- Probleme der planmäßigen Bewußtseinsentwick-
lung, der politisch-ideologischen und kulturell-
technischen Bildung und des aktiven Handelns 
der Menschen unter den Bedingungen des ent-
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia-
lismus und der technischen Revolution in Mittel-
deutschland. 

— Untersuchung kapitalistischer Systeme; 

— Gesetzmäßigkeiten und Grundprobleme des Ver

-

hältnisses zwischen Gesellschaft und Literatur; 

— Grundfragen der gesellschaftlichen Wirksamkeit 
der Sprache. 

4. Schlußbetrachtung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß 
Soziologie in Mitteldeutschland zum überwiegenden 
Teil von außeruniversitären Institutionen betrieben 
wird. Soweit man sich an den Universitäten mit 

Soziologie beschäftigt, erscheint diese fast durchweg 
als eine „Verlängerung" und „Vertiefung" der be-
sonderen Problematik eines anderen Faches. Insbe-
sondere dient die Soziologie der fachlich-rationalen 
Erweiterung des gesellschaftswissenschaftlichen 
Grundstudiums. 

Der Primat der Soziologie in Mitteldeutschland liegt 
eindeutig bei ihrer politisch-praktischen Kompo-
nente, der soziologischen Forschung. Die für jedes 
Gesellschaftssystem gültige politische Relevanz so-
ziologischer Forschung ist hier besonders berück-
sichtigt. Der Zugang zur gesellschaftlichen Realität 
über die Mittel der soziologischen Forschung ist für 
die politische Führung monopolisiert. Die frühere 
Scheu vor der Anwendung empirischer Methoden 
ist längst überwunden. Sie ist weitgehend dem Ver-
trauen auf die überlegene Stärke der Politik gegen-
über dem Einfluß dieser Wissenschaft gewichen. Die 
Rezeption der Empirie im Sinne des politischen Sy-
stems muß als gelungen bezeichnet werden. 

Diese Sicht folgt unter anderem aus der Erkenntnis, 
daß die Theorie von der Gesellschaft und die em-
pirische Untersuchung der Realität unter den gege-
benen gesellschaftlichen Bedingungen als durchaus 
miteinander vereinbar erscheinen. Die qualitative 
Verbesserung der theoretischen Basis aller gesell-
schaftswissenschaftlichen, speziell der soziologischen 
Forschung hat dafür die Voraussetzungen geschaf-
fen. Das für die mitteldeutschen Soziologen akzep-
table Vorverständnis gesellschaftswissenschaftlicher 
Erkenntnis ermöglicht dauerhaft deren Arrange-
ment mit der Politik. Die soziologische Forschung 
muß deshalb schon jetzt als echtes Leitungs- und 
Herrschaftsinstrument der politischen Führung ge-
wertet werden. Gewisse Unzulänglichkeiten der em-
pirischen Forschung, die auf deren operationaler 
Ausrichtung, und auf der starken ideologischen 
Konzipierung jeglicher Forschung beruhen, tun die-
ser Feststellung keinen Abbruch. Aus der Bedeu-
tung der Soziologie für das politische System selbst 
und aus ihrem Beitrag zur Entwicklung einer allge-
meinen soziologischen Theorie ergibt sich für uns 
ihr Stellenwert als Untersuchungsobjekt. 

IX. Die Wissenschaft von Staat und Recht 

1. Funktion der Wissenschaft von Staat und Recht 

Als „Wissenschaft von der Praxis des Staates und 
des Rechts" hat die Staats- und Rechtswissenschaft 
seit der Einführung des neuen ökonomischen Sy-
stems im Jahre 1963 erheblich an Bedeutung gewon-
nen. Der sozialistische Staat und das sozialistische 
Recht sind Instrumente zur Führung, Leitung und 
Entwicklung der Gesellschaft. Ohne Staat und Recht 
kann das „entwickelte gesellschaftliche System des 
Sozialismus in der DDR" nicht aufgebaut werden. 
Die politische Führung sieht in der Wissenschaft von 
Staat und Recht ein Führungsmittel („Hauptproduk-
tivkraft"), um Staat und Recht als Instrumente der 
Partei für den Aufbau einer neuen Gesellschaft 
nutzbar zu machen. 
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Ihre Hauptfunktionen sind hierbei: 

— operativ-gesellschaftsorganisierende Funktion 
(Einsatz von Staat und Recht als Instrument für 
gesellschaftspolitische Ziele) ; 

— bewußtseinsbildend-erzieherische Funktion (Ein-
satz des Rechts als Erziehungs- und Disziplinie-
rungsmittel) ; 

— theoretisch-ideologische Funktion (Legitimierung 
der Diktatur des Proletariats und der führenden 
Rolle der Partei) ; 

— Klassenkampf-Funktion (Wissenschaft als Mittel 
des  Klassenkampfes). 

2. Rechtswissenschaft im Spannungsfeld von Partei, 
Ideologie und Wissenschaft 

Die Rechtswissenschaft befindet sich in einem Span-
nungsfeld zwischen Partei, Ideologie und Wissen-
schaft. Staats- und rechtswissenschaftliche Forschung 
ist „ideologische Arbeit im Auftrage der Partei". 
Die ideologisch-theoretischen Ausgangspositionen 
für die staats- und rechtswissenschaftliche Forschung 
im anderen Teil Deutschlands sind 1. die Verstär-
kung der führenden Rolle der Partei; 2. die Festi-
gung des Bündnissystems der SED; 3. die Bewälti-
gung der wissenschaftlich-technischen Revolution als 
einheitlicher von der Partei geführter Prozeß; 4. prin-
zipienfeste, schöpferische Anwendung der marxi-
stisch-leninistischen Staatslehre auf die mitteldeut-
schen Entwicklungsbedingungen im Zeichen der 
Auseinandersetzung zwischen Imperialismus und 
Sozialismus in Deutschland; 5. ständiges Lernen aus 
den Erfahrungen der Sowjetunion; 6. Verbindung 
von Rechtswissenschaft und Politik. 

Grundlage und politische Leitlinie der staats- und 
rechtswissenschaftlichen Forschung sind somit die 
Beschlüsse der SED. Kriterium der Wissenschaftlich-
keit ist der „Nutzen für die Praxis des sozialistischen 
Aufbaus". Die SED hat ein System zentraler Planung 
und Lenkung von Forschung und Lehre für die 
Staats- und Rechtswissenschaft eingerichtet. Die 
leitenden Partei- und Staatsorgane geben ideolo-
gische, fachliche, methodische und organisatorische 
Hinweise. Sie überprüfen die Verbindung von Wis-
senschaft und Produktion, kontrollieren die For-
schungsarbeit auf Einhaltung der Parteilinie und 
bestätigen Forschungs- und Ausbildungspläne. Zur 
Koordination und besseren Anleitung der rechts-
wissenschaftlichen Forschung hat die Deutsche Aka-
demie für Staats- und Rechtswissenschaft „Walter 
Ulbricht" Leitfunktionen auf folgenden Rechtsge-
bieten erhalten: Theorie des Staates und des Rechts, 
Staatsrecht und wissenschaftliche Organisation der 
Leitung der Gesellschaft, Agrarrecht, wissenschaft-
liche Leitung und Rechtspflege und Kriminalitätsbe-
kämpfung, Völkerrecht und internationale Beziehun-
gen, internationales Wirtschaftsrecht, ausländisches 
Recht und Rechtsvergleichung. Für den Bereich Wirt-
schaftsrecht haben die Gruppe Wirtschaftsrecht im 
Institut für Sozialistische Wirtschaftsführung beim 
ZK der SED und die Arbeitsgruppe Wirtschaftsrecht 
beim „Ministerrat der DDR" Leitfunktionen. 

3. Forschungszentren und Universitäts -Sektionen 

Forschungszentrum auf staats- und rechtswissen-
schaftlichem Gebiet ist die Deutsche Akademie für 
Staats- und Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht" 
in Potsdam-Babelsberg. Sie ist eine wissenschaftliche 
Einrichtung des „Ministerrates der DDR" und dem 
Büro des Ministerrates unmittelbar unterstellt. Die 
Akademie arbeitet nach dem Prinzip der Auftrags-
forschung. 

Sie gibt politische Entscheidungshilfen für den Mini-
sterrat, koordiniert die staats- und rechtswissen-
schaftliche Forschungsarbeit, bildet Führungskräfte 
der zentralen und örtlichen Staatsorgane sowie der 
staatlichen Rechtspflegeorgane weiter und bildet 
Kader für den Auswärtigen Dienst aus. Ein rechts-
wissenschaftliches Studium ist an der Akademie seit 
1963 nicht mehr möglich. Die Akademie hat eine 
Sonderstellung und verfügt über besonders enge 
Verbindungen zum zentralen Partei- und Staats-
apparat. Die Akademie ist in fünf Sektionen geglie-
dert: Theorie der Entwicklung von Staat und Recht 
im gesellschaftlichen System des Sozialismus, Ge-
samtsystem der Führungstätigkeit des sozialisti-
schen Staates, sozialistische Rechtspflege, Rechts-
fragen der zentralen Planung und Leitung der sozia-
listischen Volkswirtschaft durch den Staat, inter-
nationale Beziehungen. An der Akademie sind un-
gefähr 250 wissenschaftliche Mitarbeiter tätig, dar-
unter 25 Professoren und etwa die gleiche Zahl 
Dozenten. In den letzten zwanzig Jahren haben die 
Mitarbeiter der Akademie über 350 Bücher verfaßt 
und 2000 Arbeiten veröffentlicht. 221 Dissertationen 
und Habilitationen wurden bis September 1968 an 
der Akademie verteidigt. Insgesamt 17 000 Staats-
funktionäre absolvierten an der Akademie ein Stu-
dium; von 1966-1968 wurden 600 Führungskader 
in vierwöchigen Lehrgängen weitergebildet. 

Weitere rechtswissenschaftliche Forschungsstätten 
sind die Sektionen „Rechtswissenschaft an der Hum-
boldt-Universität und an den Universitäten Leipzig, 
Halle-Wittenberg und Jena". Es ist angekündigt, 
daß die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Uni-
versität Jena geschlossen wird. Mit der Sektion 
Kriminalistik ist an der Humboldt-Universität eine 
zentrale Einrichtung für den anderen Teil Deutsch-
lands errichtet worden. An diesen vier juristischen 
Fakultäten (Sektionen) sind zusammen 190 wissen-
schaftliche Mitarbeiter, davon 50 Professoren, be-
schäftigt. Die Sektion Rechtswissenschaft ist spezia-
lisierte Ausbildungsstätte für Justizkader. Wirt-
schaftsjuristen wurden bisher in Halle und Jena 
ausgebildet. In Berlin wird schwerpunktmäßig auf 
den Gebieten Strafrecht, Staats- und Rechtstheorie, 
Erfinder-, Urheberrecht und Völkerrecht geforscht; 
in Leipzig auf den Gebieten Zivilrecht, Wirtschafts-
recht und Völkerrecht; in Halle-Wittenberg auf den 
Gebieten Staats- und Finanzrecht; in Jena auf den 
Gebieten Zivilrecht, Staatsrecht, Staats- und Rechts-
theorie. Für den Bereich des Wirtschaftsrechts und 
des internationalen Wirtschaftsrechts ist das inzwi-
schen in Sektionen umgebildete Institut für Wirt-
schaftsrecht und internationales Wirtschaftsrecht an 
der Hochschule für Ökonomie zu nennen. Über See-
recht wird besonders an der Universität Rostock . , 
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über Verkehrsrecht in Dresden und über Bergrecht 
in Freiberg gearbeitet. Eine Arbeitsstelle für Völker-
recht ist an der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften in Berlin errichtet worden. 

4. Forschungsschwerpunkte 

Forschungsschwerpunkte für die staats- und rechts-
wissenschaftliche Forschung sind ein dem ökono-
mischen System entsprechendes Wirtschaftssystem, 
Rechtsnormen für ein System der staatlichen Lei-
tung in allen Bereichen der Gesellschaft, Entwick-
lung eines geschlossenen Kriminalitätsvorbeugungs-
systems, Entwurf eines Zivilgesetzbuches, Ausarbei-
tung der Theorie des sozialistischen Staates und 
Rechts im entwickelten gesellschaftlichen System des 
Sozialismus. Für 1962 ist bereits ein neues Zivil-
gesetzbuch angekündigt worden, jedoch dürfte es 
kaum vor 1975 zu erwarten sein. Für den Bereich des 
Strafrechts ist die „sozialistische Strafrechtsreform" 
am 12. Januar 1968, am 1. Juli 1968 das neue Straf-
gesetzbuch in Kraft getreten. Die Fortentwicklung 
des Familienrechts verläuft in einem anderen Sinne 
als in der Bundesrepublik. Während hier Ehe und 
Familie vom Staat unabhängig sind, werden Ehe 
und Familie in Mitteldeutschland bewußt in den 
Dienst des Staates gestellt und im Rahmen eines 
„sozialistischen Familienrechts" gesehen. (Dazu 
§§ 11 bis 14 der DDR-Familienrechtsverfahrensord-
nung und § 54 des DDR-Familiengesetzbuches.) 

Anerkennung haben im sowjetischen Rechtskreis die 
Forschungsergebnisse der mitteldeutschen Staats- 
und Rechtswissenschaftler auf dem Gebiet des Wirt-
schaftsrechts, des Erfinder- und Urheberrechts, des 
Agrarrechts, des Staatsrechts (insbesondere der 
Grundrechtsforschung) gefunden. Wenig entwickelt 
sind die Zivil- und Strafprozeßrechtswissenschaft. 
Abhandlungen über die Wissenschaft von der Theo-
rie des sozialistischen Staates und Rechts sind in der 
letzten Zeit häufiger erschienen. Besondere Beach-
tung finden im Augenblick die Disziplinen, die sich 
mit dem internationalen Rechtssystem beschäftigen 
(internationales Wirtschaftsrecht, internationales 
Privatrecht, internationales Patentrecht). Erste Tast-
versuche werden auf dem Gebiet der Rechtsverglei-
chung unternommen, wobei man aber bisher noch 
weit hinter den Ergebnissen sowjetischer und 
tschechoslowakischer Rechtswissenschaftler zurück-
bleibt. Der Komplex Kybernetik und Recht findet in 
zunehmendem Maße das Interesse der mitteldeut-
schen Wissenschaftler. 

5. Wandlungen in der Staats- und Rechtswissen-
schaft 

Mit der Einführung des neuen ökonomischen Sy-
stems im Jahre 1963, hat die Staats- und Rechtswis-
senschaft den Charakter einer exakten juristischen 
Wissenschaft erhalten. Das Recht soll nicht mehr 
nur Instrument zur zwangsweisen Durchsetzung an-
geblicher Klasseninteressen sein, sondern eine Ord-
nungskategorie und eine Schutzordnung, die sowohl 
der Gesellschaft als auch dem einzelnen dient. Im 
Gegensatz zu den Jahren nach der Babelsberger 

Konferenz im Jahre 1958 wird nunmehr die Erarbei-
tung exakter juristischer Begriffe nicht mehr als 
formales, abstraktes und scholastisches Betätigungs-
feld angesehen. Die Bindung der Rechtswissenschaft 
an überkommenen ideologischen Dogmen wurde ge-
lockert, die Staats- und Rechtstheorie gegenüber 
dem historischen Materialismus verselbständigt. Die 
Einbeziehung soziologischer und kybernetischer Er-
kenntnisse in die rechtswissenschaftliche For-
schungsarbeit hat zu einer gewissen Reformfreudig-
keit und wieder zu einer wirklichkeitsnahen Rechts-
wissenschaft geführt. Vor allem in der Wirtschafts-
rechtswissenschaft ging man pragmatischer vor und 
orientierte sich mehr und mehr an der Zweckmäßig-
keit rechtlicher Regelungen. Für das Gesellschafts-
system insgesamt wurden Stabilität der Rechtsnor-
men und Rechtssicherheit gefordert. Das Prinzip der 
sozialistischen Gesetzlichkiet wurde auch im Hin-
blick auf die Einhaltung der Gesetze interpretiert, 
ohne auf die Parteilichkeit ihrer Anwendung zu 
verzichten. Das Verhältnis von Individuum und Ge-
sellschaft trat stärker in den Mittelpunkt der rechts-
wissenschaftlichen Diskussion. Die Grundrechtsfor-
schung wurde intensiviert, das Verhältnis von Recht 
und sozialistischer Demokratie neu durchdacht, die 
die subjektiven Rechte als notwendig anerkannt, die 
Amtshaftung staatlicher Organe eingeführt und die 
Übereinstimmung von gesellschaftlichen und indi-
viduellen Interessen nicht als vorgegebenes Postulat 
sondern als dialektischer Prozeß behandelt. Die Re-
formfreudigkeit einiger Staats- und Wirtschafts-
rechtler hat den wissenschaftlichen Meinungsstreit 
innerhalb der Staats- und Rechtswissenschaft Mittel-
deutschlands belebt. Neuerdings werden Thesen, die 
eine Liberalisierung des mitteldeutschen Gesell-
schaftssystems enthalten könnten, als revisionistisch 
angeprangert. Die Partei fürchtete um ihre Supre-
matie. 

6. Juristische Ausbildung 

Neben der Wissenschaftsorganisation wird seit Sep-
tember 1968 auch die  Aus-  und Weiterbildung der 
Juristen neu geordnet. Insgesamt studieren etwa 
3000 Studenten an den mitteldeutschen Universitä-
ten Staats- und Rechtswissenschaft, davon ca. 1000 
im Direkt- und 2000 im Fernstudium. Das Studium 
dauert 8 Semester, es ist unterteilt in  ein dreiseme-
striges Grundstudium, in ein viersemestriges Fach-
studium und in ein einsemestriges Spezialstudium. 
Für besonders begabte Studenten ist ein Forschungs-
studium eingerichtet, das mit der Promotion ab-
schließen soll. Besonderer Wert wird auf Grund-
kenntnisse in der politischen Ökonomie, in der Phi-
losophie und in der Staats- und Rechtstheorie gelegt. 
Im Gegensatz zur Bundesrepublik erhält damit jeder 
Jurastudent in Mitteldeutschland ein vertieftes 
Grundwissen hinsichtlich der gesellschaftspolitischen 
und ökonomischen Grundlagen der Staats- und 
Rechtsordnung. 

Im Unterschied zur Bundesrepublik sind Professoren, 
Richter, Staatsanwälte, Notare, Funktionäre des 
Staatsapparates u. a. verpflichtet, sich an dem staat-
lich eingerichteten Weiterbildungssystem zu beteili-
gen. Qualifizierungslehrgänge von mehrwöchiger 
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Dauer, postgraduales Studium und andere Formen 
der Weiterbildung sollen die Wissenschafts-, Justiz- 
und Staatskader mit neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, insbesondere mit der Anwendbarkeit 
der elektronischen Datenverarbeitung, der Organi-
sationswissenschaft, der Operationsforschung u. a., 
vertraut machen. Zugleich wird in solchen Lehr-
gängen nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern 
auch das sozialistische Bewußtsein weitergebildet. 

7. Gespanntes Verhältnis zur Bundesrepublik 

Eine Kontinuität zwischen bürgerlichem und sozia-
listischem Recht wird in Mitteldeutschland abge-
lehnt. Die alten bürgerlichen Rechtsformen sollten 
abgestreift werden „wie reife Schlangenhäute". Die 
Staats- und Rechtswissenschaft Mitteldeutschlands 
soll nach neuen Rechtsformen suchen und nicht alte 
Rechtsformen mit sozialistischem Inhalt ausfüllen. 
Die aggressive Kritik an der bürgerlichen Staats-
und Rechtslehre zeigte aber noch nicht den Weg zu 
neuen Rechtsformen. Besonders im Zivilrecht fand 
man diese neuen Rechtsformen nicht. Seit 1963 
nimmt man gegen „bilderstürmerische Tendenzen" 
mancher Wissenschaftler nach der Babelsberger 
Konferenz 1958 Stellung. So seien z. B. die Begriffe 
Vertrag, Person, Nichtigkeit, Haftung, subjektives 
Recht nicht schon deshalb unbrauchbar, weil sie von 
bürgerlichen Juristen gebraucht werden. Es wurde 
weiterhin zugegeben, daß bürgerliche Traditionen 
auch im sozialistischen Familienrecht eine Rolle 
spielt. Wo man an Kategorien und Denkformen des 
kontinentaleuropäischen Rechts anknüpfte, gelangte 
man im anderen Teil Deutschlands zu Weiterent-
wicklungen (insbesondere im Familienrecht). In der 
Kriminologie werden Erkenntnisverfahren und Er-
gebnisse der bürgerlichen Kriminologie übernom-
men. Man gibt zu, daß die bürgerliche Staats- und 
Rechtswissenschaft in einigen Bereichen zu wissen-
schaftlichen Aussagen gelangen kann. Gegenwärtig 
wird aber die Übernahme von Erkenntnisverfahren 
sozialkritischer bürgerlicher Wissenschaftler als 
klassenneutral verurteilt. Zwischen bürgerlicher und 
sozialistischer Staats- und Rechtswissenschaft gäbe 
es keinen „Dritten Weg". Eine sachliche Rechtsver-
gleichung ist für mitteldeutsche Staats- und Rechts-
wissenschaftler nicht möglich. Mit wenigen Ausnah-
men sind ihre Untersuchungen zur Staats- und 
Rechtsordnung der Bundesrepublik politische Pole-
mik. In den letzten Jahren jedoch hat man das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland und anderer Länder 
mit marktwissenschaftlichen Ordnungen daraufhin 
untersucht, wie weit sich seine Formen für die 
Zwecke einer sozialistischen Zentralplanwirtschaft 
umgestalten lassen. 

Der beherrschende Einfluß der SED auf die Rechts- 
und Staatswissenschaft und auf die Forschung macht 
von vornherein jeden Versuch eines sachlich-wissen-
schaftlichen Gedankenaustauschs zunichte. Das hat 
sich während der hier und drüben parallel laufenden 
Reformarbeiten für ein neues Strafgesetzbuch be-
stätigt. Einer sachlichen Diskussion wurde von der 
anderen Seite frühzeitig der Boden dadurch ent-
zogen, daß sie ihre Angriffe gegen die Reformarbei-
ten der Bundesrepublik im wesentlichen auf Agita

-

tion und Verdächtigungen stützte. Um nichts anderes 
handelt es sich, wenn selbst den Maßnahmen der 
Strafrechtsreform der Bundesrepublik, die allgemein 
der Bekämpfung der Kriminalität dienen, der Zweck 
unterschoben wird, sie seien „antinational" und 
„friedensfeindlich", sie seien „Kampfmittel der west-
deutschen Ultras gegen die friedliebende Bevölke-
rung der Bundesrepublik" und gegen die „Gegner 
der Monopole der kapitalistischen und materialisti-
schen Regierungspolitik" usw. Gespräche zwischen 
Juristen des östlichen und westlichen Lagers würden 
ein Mindestmaß an Besinnung auf Trennung der 
Aufgabe des Juristen und des Politikers bedingen. 

X. Die Geschichtswissenschaft 

1. Spezifische Hauptfunktionen der Geschichts-
wissenschaft innerhalb der Gesellschaftswissen-
schaft 

Der historischen Forschung wird im anderen Teil 
Deutschlands besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Nicht nur, daß die objektive politische Relevanz der 
Geschichtswissenschaft erkannt und instrumental be-
nutzt wird — man weist auch der Geschichtswissen-
schaft politische Funktionen zu und ist bestrebt, das 
forschende Subjekt und von hier aus Methoden und 
Ergebnisse der Forschung wie der Lehre zu beein-
flussen. 

Der Stellenwert der Historiographie im System der 
Gesellschaftswissenschaften, insbesondere aber im 
gesellschaftspolitischen Bezugrahmen, wird durch 
ihre Hauptfunktionen bestimmt. Es sind dies vor 
allem: 

a) Analyse der Entwicklungs- und Funktionsgesetze 
der Gesellschaft. Da der Herrschaftsanspruch der 
Partei ideologisch wie historisch legitimiert ist, 
soll diese Analyse, speziell durch die Verifizie-
rung der Lehren des historischen Materialismus, 
zur Dogmensicherung und damit zur Herrschafts-
sicherung beitragen. Die Geschichtswissenschaft 
gilt als Teil des ideologischen Lehrgebäudes. 

b) In der Untersuchung vor allem der deutschen Ge-
schichte soll die Historiographie den Nachweis 
„fortschrittlicher" Traditionen, Kontinuitäten, 
Strukturen erbringen; dies mit dem Ziel, die 
„DDR" als geschichtslogische Station deutscher 
Geschichte, als Kulminationspunkt und Ergebnis 
der Klassenauseinandersetzungen mit dem Siegel 
der historischen Wahrheit zu versehen. 

c) Die Analyse speziell der „DDR-Geschichte", ihrer 
Strukturen und ihrer „Gesetzmäßigkeiten" soll 
die Probleme und vor allem die Erfolge der  Ent

-

wicklung seit 1945 aufweisen und damit die 
Folgerichtigkeit der Entwicklung bestätigen. 

d) Von der Gesellschaftsanalyse sollen die Histo-
riker zur Prognose künftiger Entwicklungen vor-
stoßen. Das Studium der mitteldeutschen Politik, 
die ja zu einem nicht geringen Teil Politik der 
SED war (und ist), soll Erfahrungen (Führungs-
techniken, Steuerung von Kommunikationszu-
sammenhängen, Konfliktlösungen usw.) verallge- 
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meinern und durch Prognose und Prolongierung 
operativ nutzbar machen. Gleichzeitig ist damit 
die Realität und Praktikabilität der kommunisti-
schen Utopie nachzuweisen. 

e) Durch Tradierung und Popularisierung revolutio-
närer Erfahrungen (positiver wie auch negativer 
Art) sollen die Historiker einen Beitrag zur „So-
zialistischen Bewußtseinsbildung", insbesondere 
der Jugend, leisten. Geschichtsbewußtsein und 
„Klassenstandpunkt" sollen kombiniert werden; 
man geht von dem Axiom aus, daß die „klassen-
mäßige Verwurzelung" in der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft eine Einheit bildet. Ins-
besondere populärwissenschaftliche historische 
Darstellungen sollen Emotionen, Impulse, Haß, 
Patriotismus usw. erwecken helfen. 

f) Die Analyse der Entwicklung der Bundesrepublik 
ist den Historikern unter drei Aspekten aufge-
geben. Zum einen hat, nach dem Geschichts- und 
politischen Verständnis im anderen Teil Deutsch-
lands die Bundesrepublik die Entwicklung in 
Mitteldeutschland nachzuholen. Zum anderen 
haben die Historiker Material über politische 
Strukturen, über politische und wissenschaftliche 
Gruppierungen bzw. Schulen, über die „Gesetze" 
der „kapitalistischen Entwicklung" in der Bundes-
republik zu erstellen (unter anderem für den 
Lernprozeß der SED). Außerdem sollen histori-
sche Forschungen über die Bundesrepublik der 
politischen Propaganda Argumente liefern, sei 
es für bzw. durch „Entlarvung", sei es dadurch, 
daß sie Konjekturen am Geschichtsbild und am 
„Feindbild" anbringen bzw. aus der historisch

-

politischen Wirklichkeit selektieren. 

g) Wie die meisten anderen Gesellschaftswissen-
schaften hat auch die Geschichtswissenschaft 
einen Beitrag zur Verbesserung des internatio-
nalen Prestiges Mitteldeutschlands zu leisten. 
Zwar hat die marxistische Historiographie einen 
ziemlich radikalen Bruch mit der „bürgerlichen" 
Geschichtstheorie, Methodologie und konkreten 
Forschung vollzogen; insofern will und kann sie 
nicht am traditionellen internationalen Renommee 
der deutschen Geschichtswissenschaft partizipie-
ren. Aber auch für die Historiker in Mittel-
deutschland gibt es, über den Rahmen des „sozia-
listischen Lagers" hinaus, die Möglichkeit inter-
nationaler Kontakte mit dem Westen, kaum in 
Form von wissenschaftlicher Kooperation, dafür 
aber in geringem Umfang auf Kongressen. Hier 
haben die Historiker sowohl die marxistische 
Historiographie als auch die „Staatlichkeit der 
DDR" zu repräsentieren. 

Diese Hauptfunktionen beziehen sich auf die politi-
schen, zentral zugewiesenen Aufgaben („Die Ge-
schichtswissenschaft ist nicht Selbstzweck, sondern 
dient der Arbeiterklasse"). Inwieweit sie tatsächlich 
das Wissenschaftsverständnis, das erkenntnislei-
tende Interesse, die Arbeitsmethodik des einzelnen 
Forschers bestimmen, muß offen bleiben; jedenfalls 
werden, soweit das zu beurteilen ist, diese Funk-
tionen allgemein anerkannt. Was die Rezeption der 
Aufgaben betrifft, so kann hypothetisch differen

-

ziert werden: Relativ politikferne Spezialunter-
suchungen können sich den politischen Ansprüchen 
eher entziehen als Forschungen und Darstellun-
gen zu Gegenständen, derer sich die Partei unter 
politischen Gesichtspunkten besonders annimmt, 
weil sie sie für besonders wichtig hält. Aber auch 
in diesen Forschungsgebieten sind, wie manche Er-
gebnisse und Diskussionen zeigen, durchaus frucht-
bare Fragestellungen und Erkenntnisse möglich. 

2. Die Organisation und Lenkung der historischen 
Forschung 

Aus der zentralen Funktionsbestimmung und dem 
politischen Stellenwert der Geschichtswissenschaft 
wird die Notwendigkeit der institutionalisierten Be-
einflussung, Lenkung und Kontrolle der Forschung 
abgeleitet. Außerdem ist man bemüht, in die Wissen-
schaftsorganisation Aspekte der Effektivität und 
Zweckmäßigkeit einzubringen (Konzentration der 
Forscherteams; Konzentration der Anleitung durch 
möglichst wenige, dafür mit großen Vollmachten 
ausgestattete Leitinstitute; den Forschungsschwer-
punkten entsprechende Mittelzuweisung und Per-
sonalpolitik; Festlegung von Kooperationsrichtlinien 
usw.). Ferner dient die Forschungsorganisation der 
institutionalisierten Durchsetzung der formellen bzw. 
der materiellen Präponderanz des Marxismus-Leni-
nismus als weltanschaulicher Grundlage und umfas-
sender Methodologie der Forschung und Lehre. Die 
Auswirkungen der Dritten Hochschulreform auf die 
Geschichtswissenschaft (eventuell Schwerpunktbil-
dung) sind noch nicht zu übersehen. 

Wir können idealtypisch unter Verzicht auf die Dar-
stellung der informellen Möglichkeiten und Regelun-
gen drei Lenkungs- und Organisationsebenen unter-
scheiden: die der zentralen Anweisung, die der zen-
tralen Transmittierung und Präzisierung der Anwei-
sungen in Leitinstituten, die der Forschungsträger an 
den Universitäten und Hochschulen. 

Die Richtlinien für die geschichtswissenschaftliche 
Forschung werden in aller Regel im zentralen ZK-
Apparat ausgearbeitet und vom Politbüro verab-
schiedet. In der Abteilung Wissenschaften des ZK 
beschäftigt sich ein Sektor Geschichte mit allen die 
Forschung, Lehre, Organisation und Geschichtspro-
paganda betreffenden Fragen; die einschlägigen An-
weisungen werden entweder direkt aus dem ZK-
Apparat heraus veröffentlicht oder anderen Institu-
tionen zur „Umsetzung" übermittelt. Auf dieser, der 
zweiten Ebene werden die Anweisungen sowohl in 
konkreten Planungen präzisiert als auch teilweise, 
sofern es sich bei den Leitinstituten gleichzeitig um 
Forschungsinstitute handelt, realisiert; wir haben 
generell zu unterscheiden zwischen zentralen Insti-
tuten der Partei und zentralen Institutionen des 
Staatsapparates. Während sich etwa das Ministerium 
für das Hoch- und Fachschulwesen und das Ministe-
rium für Volksbildung vorrangig mit Problemen der 
Ausbildung befassen, wurde der Sektion Geschichte 
bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, gegründet bzw. neu belebt im Januar 1964, 
die Aufgabe der „Planung, Leitung und Koordinie-
rung der Arbeit auf dem Gebiet der Geschichtswis- 
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senschaft" übertragen. Das Institut für Geschichte der 
Deutschen Akademie der Wissenschaft ist die 
höchste und bedeutenste Forschungseinrichtung im 
staatlichen Bereich. 

Besondere Bedeutung kommt den drei ZK-Instituten 
zu. Die „Parteihochschule Karl Marx" hatte bisher 
Forschungsaufgaben vorrangig zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung und zur „DDR-Ge-
schichte" zu lösen; ferner obliegt ihr, im Rahmen der 
gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung der Par-
teikader, auch die Ausbildung bzw. Weiterbildung 
von Historikern. Durch Konferenzen, Publikationen, 
Personalpolitik wurden bisher Anweisungen und Er-
gebnisse an die Universitäts-Forschung übermittelt; 
seit dem 9. ZK-Plenum hat allerdings, so scheint es, 
die Parteihochschule zumindest für die historische 
Forschung keine besonderen Funktionen mehr. 

Das Institut für Gesellschaftswissenschaften beim 
ZK der SED war bisher, neben seiner Aufgabe als 
Ausbildungsstätte für höchste politische und wissen-
schaftliche Kader, das Zentrum der Forschung zur 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und zur 
Beobachtung der Historiographie in der Bundes-
republik. Zumindest der erstgenannte Forschungsbe-
reich ist nach dem 9. ZK-Plenum in die Kompetenz 
des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK 
übergegangen, das bisher hauptsächlich mit For-
schungen und Editionen zu den „Klassikern" beschäf-
tigt war. 

Der Politbüro-Beschluß vom 22. 10. 1968 weist dem 
Institut für Marxismus-Leninismus nun „die Funk-
tion einer Leiteinrichtung auf dem Gebiet der For-
schung zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe-
gung, der deutschen und allgemeinen Geschichte", 
die Konzentration „auf die Marx-Engels-Forschung 
und auf die Erforschung der Geschichte der kom-
munistischen Internationale" zu; mithin wird sich 
dieses Institut zum wichtigsten zentralen Leit- und 
Forschungsinstitut zu entwickeln haben. Es ist an-
zunehmen, daß die Parteihochschule jetzt Forschung 
nur noch in Verbindung mit Lehre bzw. Ausbildung 
betreibt, während die Beobachtung der „bürger-
lichen" Historiographie in der Zuständigkeit des 
Instituts für Gesellschaftswissenschaft bleibt. 

Ungewiß ist gegenwärtig, welche Funktionen die 
Sektion Geschichte bei der Deutschen Akademie der 
Wissenschaft hat; da sich die Deutsche Akademie der 
Wissenschaften künftig stärker auf die Forschung 
konzentrieren soll, dürften die Leit- und Kontroll-
funktionen im Bereich der gesamten Geschichtswis-
senschaft an das Institut für Marxismus-Leninismus 
übergehen. 

Unterhalb der zentralen Leit-, Forschungs- und Aus-
bildungseinrichtungen ist die historische Forschung 
und Lehre insbesondere auf die 6 mitteldeutschen 
Universitäten konzentriert. Die Arbeit, die hier ge-
leistet wird, soll sich strikt an die Forschungs-
planung halten, im Team bewältigt werden („Ge-
meinschaftsarbeit") und, so der Politbüro-Beschluß 
vom 22. 10. 1968, jährlich auf die „Erfüllung der For-
schungspläne" hin kontrolliert werden. Die zentrale, 

in einzelne Stränge verzweigte Leitung plant unter 
Umständen bis in Details vor: für die Forschungs-
gebiete (bis hin etwa zur zentralen Vergabe der 
Dissertationen nach einer vom Institut für Marxis-
mus-Leninismus geführten Themenliste), für die Zu-
weisung der Mittel, die Verteilung der Nachwuchs-
kräfte, aber auch für Fragen der Darstellung und der 
Gestaltung der historischen Publikationen. 

Wichtigste Führungsmittel sind, neben den „ökono-
mischen Hebeln", Konferenzen, die Fachzeitschriften 
sowie die Deutsche Historiker-Gesellschaft, die Stan-
desorganisation der mitteldeutschen Historiker. Falls 
es die Parteiführung für wichtig hält, werden die 
festgelegten Instanzenzüge unbürokratisch durch-
brochen: Historiker erhalten so etwa von Fall zu Fall 
Zugang zu ZK-Sitzungen oder können auf wissen-
schaftlichen Konferenzen, an denen Politiker teil-
nehmen, aktuelle Richtlinien und Sprachregelungen 
entgegennehmen bzw. diskutieren. Da die SED „der 
einzige berufene Leiter und Inspirator der ge-
schichtswissenschaftlichen Arbeit" ist (Geschichts-
unterricht und Staatsbürgerkunde Nr. 6/68, S. 482), 
sind Parteibeschlüsse wichtigste Richtlinien für In-
halt und Methode der Forschung und Lehre (Walter 
Ulbricht 1962: „Viele Mängel unserer Geschichts-
wissenschaft erklären sich aus dem falschen Ver-
hältnis von Genossen Historikern zu den Partei-
beschlüssen"). 

Eine besondere Institution, die sowohl der Kom-
munikation zwischen Fachhistorikern und SED-, 
Staats- oder Wirtschaftsfunktionären als auch der 
Forschung dient, sind die „Kommissionen zur Erfor-
schung der Geschichte der örtlichen Arbeiterbewe-
gung" bei den Kreisleitungen bzw. Bezirksleitungen 
der SED. Hier wird von den beteiligten Parteivete-
ranen, Geschichtslehrern, Historikern, Archivaren, 
Mitarbeitern des Partei-, Staats- und Wirtschafts-
apparates vor allem zur Betriebs-, aber auch zur 
Regionalgeschichte gearbeitet; die Liste der Publi-
kationen ist stattlich (neben Dokumentensammlun-
gen, Darstellungen, Sammlung der Erinnerungen 
von „Arbeiterveteranen" obliegt den Geschichts-
kommissionen außerdem der Auf- und Ausbau von 
Gedenkstätten). Insbesondere für Schüler und Ju-
gendliche wird die Mitarbeit in diesen Kommisionen 
als eminenter politischer Erziehungsfaktor ange-
sehen. So kommt die Kooperation mit der Industrie, 
die vorrangig von allen Gesellschaftswissenschaften 
gefördert wird und zum Teil auch schon institutio-
nalisiert ist, auch für die Historiker zum Ausdruck. 

Die nationale und internationale Kooperation ist 
vergleichsweise einseitig. Zwar wird die Geschichts-
wissenschaft der Bundesrepublik aufmerksam beob-
achtet, die wichtigsten Publikationen werden rezen-
siert und politisch klassifiziert. Auch gibt es (ab-
gesehen von der Zusammenarbeit etwa im „Hansi

-

schen Geschichtsverein" — eine der wenigen Aus-
nahmen) noch gelegentliche Vortragsreisen und 
Treffen bei internen Konferenzen, insbesondere aber 
anläßlich internationaler Kongresse. Gemeinsame 
Forschungsprojekte auf dem Gebiet der neueren und 
neuesten Geschichte jedoch gibt es seit geraumer 
Zeit nicht mehr, und auch die in Mitteldeutschland 
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befindlichen Archive sind in der Regel für Historiker 
aus der Bundesrepublik nicht oder nur ausnahms-
weise zugänglich (in umgekehrter Richtung wird von 
der Arbeit in westdeutschen Archiven nur sehr sel-
ten Gebrauch gemacht). Seit der Sezession der 
mitteldeutschen Historiker von dem bis 1958 gesamt-
deutschen Historikerverband und seit der bereits 
1955 von der SED geforderten Gründung der Deut-
schen Historiker-Gesellschaft im März 1958 sind in-
stitutionelle Verbindungen zur Bundesrepublik weit-
gehend abgerissen. Die spärlichen Kontakte gründen 
sich, angesichts der zentralen Kooperationsrichtlinien 
und Ausreisebestimmungen, allenfalls auf persön-
liche Bekanntschaften, Interessen, Initiative. Der 
offizielle Tenor der Bewertung westdeutscher Publi-
kationen ist jeweils der politischen Konstellation 
angepaßt. 

Die Zusammenarbeit mit Historikern aus sozialisti-
schen Ländern ist ziemlich intensiv: Es bestehen 
gemeinsame Kommissionen der Historiker Mittel-
deutschlands und der UdSSR, der CSSR und Polens, 
die Arbeitstagungen veranstalten, gemeinsame Pu-
blikationen erarbeiten, Materialien und Übersetzun-
gen austauschen, Gastvorträge organisieren etc. Be-
sonders gut ist die Zusammenarbeit zwischen den 
Parteiinstituten der sozialistischen Länder, die teil-
weise gemeinsam publizieren und edieren. Auch die 
Archive, Museen und Bibliotheken unterhalten einen 
regen Kontakt und Austausch. Die mitteldeutschen 
Historiker spielen eine bedeutende Rolle unter ihren 
osteuropäischen Kollegen, insbesondere seit sie sich 
die unkritische Übernahme sowjetischer Ergebnisse 
und Sprachregelungen, ein Merkmal der Unsicher-
heit in den ersten Jahren, abgewöhnt haben. 

3. Hauptgebiete der historischen Forschung 

Die Einsicht der Parteiführung und prominenter Hi-
storiker, „daß uns zu höherer Produktivität der wis-
senschaftlichen Arbeit nicht eine Woge der Spon-
taneität tragen wird", schlug sich 1964 erstmals in der 
Formulierung eines langfristigen Forschungsplans 
nieder. Dies entsprach sowohl den Forderungen des 
VI. Parteitages der SED als auch ersten Usancen in 
anderen gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen. 
Die Historiker konnten sich noch zusätzlich auf vor-
nehmlich westliche Kronzeugen für Reformen der 
Wissenschaftsorganisation in der Hochschulstruktur 
usw. berufen. 

Die langfristige Forschungsplanung, die seither ver

-

schiedentlich neu aufgelegt bzw. akzentuiert worden 
ist, entsprach und entspricht den Intentionen, die 

auch in der Funktionszuweisung wie in der Organi-
sation der Wissenschaft ihren Ausdruck finden. Ihr 
liegt die Vorstellung zugrunde, Wissenschaft sei wie 
die Wirtschaft langfristig zu planen; in der Regel 
werden die — meist nicht in extenso veröffentlich-
ten — Pläne für die einzelnen gesellschaftswissen-
schaftlichen Disziplinen auf die Laufzeit des jewei-
ligen volkswirtschaftlichen Perspektivplans bezogen 
und auch mit ökonomischen Argumenten und Ter-
mini begründet bzw. verteidigt. 

Die Wissenschaftsfunktionäre der SED gehen davon 
aus, daß in der Geschichtswissenschaft Grundlagen-
forschung und zielgerichtete Arbeit auf Publika-
tionen hin kombiniert werden können. Aus vorwie-
gend aktuellen politischen Bedürfnissen heraus wer-
den die Forschungsschwerpunkte und Prioritäten 
zentral bestimmt; das Ziel der historischen For-
schung, Lehre, Publikation und Propaganda wird aus 
den Funktionen der Geschichtswissenschaft abgelei-
tet. Von trivialen Ermunterungen abgesehen, geht es 
bei der Forschungsplanung hauptsächlich darum, den 
Historikern eine rationelle Arbeit im Sinne der spe-
zifischen Hauptfunktionen zu ermöglichen. 

Mittels der Planung sind die vorhandenen bzw. die 
notwendigen Kräfte und Mittel zu konzentrieren 
und auf ein „bedarfsgerechtes Sortiment" (Ernst 
Engelberg) insbesondere der wissenschaftlichen und 
populärwissenschaftlichen Publikationen zu orien-
tieren. Die Feststellung etwa, daß die „Kaderver-
teilung" noch 1966 zuungunsten der Geschichte nach 
1945 ausfiel, macht sowohl das Ziel der Planung und 
Organisation als auch die Problematik deutlich. Im 
Forschungsplan werden meist auch Richtlinien zu 
methodisch-technischen Arbeitsweisen (etwa zur Zu-
sammenarbeit mit Soziologen, Philosophen, Ökono-
men, Rechtswissenschaftlern usw.) und zu den Dar-
stellungsformen gegeben. Die Parteiführung, die 
Wissenschaftsfunktionäre, aber auch namhafte Hi-
storiker versprechen sich von der langfristigen Pla-
nung außerdem eine Rationalisierung der Leitung 
und Kontrolle (etwa im Sinne der „Abrechenbarkeit" 
von Forschungsergebnissen), ferner eine kontinuier-
liche und operativ nutzbare Geschichtspropaganda 
sowie schließlich eine langfristige, auf prognostische 
Bedürfnisse zugeschnittene Regelung der Lehre und 
Ausbildung, letzteres bis hin zur Festlegung von 
Schwerpunktthemen für Dissertationen, Habilitatio-
nen, Examensarbeiten usw. 

Die nachstehende Übersicht hält die wichtigsten 
Schwerpunkte der einzelnen Forschungspläne bzw. 
die Akzentsetzung in wichtigen Aufsätzen zur For-
schungsplanung fest: 

1964 1966 196 1968 An Arbeiten zwischen 
1965 und 1968 liegen vor 

Geschichte der 
deutschen 
Arbeiter

-

bewegung 
(auf 3 Bände 
konzipiert) 

8 Bände „Geschichte der 
deutschen Arbeiter

-

bewegung”, 1966 (Mitte 1967 
Auflage von ca. 1 Mill.) 
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1964 964 1966 1967 1968 
An Arbeiten zwischen  

1965 und 1968 liegen vor 

Umfassende 
Darstellung der 
Geschichte der 
deutschen 
Arbeiter

-

bewegung 

Geschichte der deut

-

schen Arbeiterjugend

-

bewegung 

Geschichte der 
internationalen 
Arbeiterbewe

-

gung seit 1917. 
Bürgerliche 
Widerstands

-

bewegung. Ge

-

schichte der 
Komintern. 

Komintern-Geschichte. 
Probleme der Strategie 
und Taktik der 
revolutionären Partei 
der Arbeiterklasse. 
Beziehungen zwischen 
der deutschen und der 
internationalen 
Arbeiterbewegung. 
Erforschung der sozia-
len Lage und Struktur 
der Arbeiterklasse von 
den Anfängen bis 
heute. 

10 Dissertationen 
1 Reihe: 10 Bände 
(Walter Ulbricht, Zur 
Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung) 
13 Bücher 

Umfassende 
Darstellung der 
deutschen 
Geschichte 
seit 1840 

Forschungen zur 
Geschichte Preußens, 
zur nationalstaatlichen 
Einigung Deutschlands, 
zur Geschichte der 
Weimarer Republik 
und Entstehung des 
deutschen Faschismus 
(Projekt: Repräsen- 
tative marxistische 
deutsche 
Nationalgeschichte) 

Marxismus und 
nationale Frage 
in Deutschland 

Besondere 
Kompliziertheit des 
Entwicklungsweges 
der deutschen Nation; 
Kampf zweier Klassen- 
Linien; Rahmen der 
weltgeschichtlichen 
Entwicklung 
(Projekt Geschichte 
des deutschen Volkes) 

10 Dissertationen 
23 Bücher 
12 bändiges Werk 
(Geschichte des dt. Volkes) 
entsteht, das im Laufe eines 
Jahrzehnts abgeschlossen 
sein soll. 

Dreibändige 
Geschichte 
Deutschlands 

1965 erschienen 

Arbeiten zur 
Geschichte 
Deutschlands 
nach 1945 

Geschichte nach 1945 
(Projekte: Umfassende 
Geschichte der DDR 
Geschichte des 
Kampfes der DDR um 
die Wiedervereinigung 

Probleme von 
Demokratie 
und Freiheit im 
Sozialismus. 
Internationale 
Beziehungen 
der DDR 

Herausbildung und 
Entwicklung der 
sozialistischen 
Nationalkultur 

13 Dissertationen 
5 Bücher 

Geschichte 
Westdeutschlands 

9 Dissertationen 
2 Habilitationen 
6 Bücher 

Biographien 
deutscher 
Arbeiterführer 

Historische 
Biographien 

Mehring, 1965; Sägebrecht, 
1968; Quandt, 1967; Ulbricht, 
1967, 1968; K. Marx, 1967, 
1968; Jenny Marx, 1968; Stre-
semann, 1965; Neubauer, 
1967; Walster, 1966; March-
lewski - Karski, 1966; Niko-
laus von Kues, 1965; 
1 Dissertation 

Vorhaben zur 
allgemeinen 
Geschichte 

Nationale 
Befreiungs

-

bewegung 
heute. 
Entwicklung des 
sozialistischen 
Weltsystems. 

Der gesetzmäßige 
Zusammenhang von 
Imperialismus und 
Opportunismus 
seit 1917 
(Sozialdemokratismus) 
Wesen und Quellen 
des modernen Revisio-
nismus Marx-Engels-
Forschung (historisch

-

kritische Ausgabe 
der MEGA) 
Militärgeschichte 

8 Dissertationen 
3 Habilitationen 
1 Reihe: 9 Bände 
(Weltgeschichte, 
in 10 Bänden konzipiert) 
31 Bücher 

Quellenpublikationen 
zur deutschen 
Geschichte 

5 Dokumenten-Bände 
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Die Forschungsplanung macht deutlich, daß die 
Historiker in Mitteldeutschland die Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung als ihre Domäne be-
trachten sollen. Nachdem dazu ein achtbändiges 
Werk, reich mit Dokumenten versehen, vorliegt (es 
wird in den Parteilehrjahren der SED und der Block-
parteien, in den Schulungseinrichtungen der Massen-
organisationen, an Schulen und Hochschulen stu-
diert), soll nun die Erforschung und Darstellung der 
Geschichte der Arbeiterbewegung aufgefächert wer-
den und außerdem in „DDR"-Geschichte einmünden. 
Die zentrale Fragestellung, die Entwicklung der 
revolutionären Bewegung und speziell der „revolu-
tionären Partei der Arbeiterklasse" in Deutschland, 
gibt die Leitlinie für jegliche Forschung und Publi-
kation ab. Die SED-Führung hält diesen Themen-
komplex für so wichtig, daß sie die Historiker jetzt 
auffordert, von der Geschichte der Arbeiterbewe-
gung zu spezifischen Fragestellungen und Detail-
untersuchungen über den Rahmen der deutschen 
Geschichte hinaus in supranationalgeschichtliche, 
sozialgeschichtliche, wirtschaftsgeschichtliche, verfas-
sungsgeschichtliche und parteigeschichtliche Frage-
stellungen vorzustoßen. Während bis in die Mitte 
der 60er Jahre die Geschichte der Arbeiterbewegung 
den Blick nahezu ausschließlich auf die „fortschritt-
lichen" Klassen, Entwicklungen, Parteien, Kämpfe 
usw. verengt hatte, soll nun auch die Strategie und 
Taktik des Gegners, der „Ausbeuterklasse" zum 
Gegenstand historischer Forschungen gemacht wer-
den, um möglichst alle Seiten einer „marxistischen 
Nationalgeschichte" zu erfassen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist auch die Forderung zu verstehen, die 
biographische Literatur zu favorisieren; hinter dieser 
Forderung steht ferner die Absicht, das marxistische 
Geschichtsbild ad personam zu demonstrieren und zu 
popularisieren. 

Auch wenn man berücksichtigt, daß die diversen 
Forschungspläne und Akzentsetzungen nur Schwer-
punkte verbalisieren, daß also quasi nebenher auch 
andere Teildisziplinen, Gebiete, Epochen, Fragestel-
lungen behandelt werden, so ist doch augenfällig, 
mit welcher Vorrangigkeit, zum Teil sogar Aus-
schließlichkeit die neuere und neueste deutsche Ge-
schichte aufgestellt werden sollte, Geschichte und 
Mediävistik sowie Geschichte der frühen Neuzeit 
fehlen in den Planungen völlig (an Literatur dagegen 
gibt es einiges, namentlich zum Feudalismus-Pro-
blem, zur Reformation und zum Bauernkrieg); 
den Plänen zufolge fängt deutsche Geschichte 
erst im 19. Jahrhundert, erst mit dem Auftre-
ten der Arbeiterklasse an. Ausgespart sind fer-
ner die historischen Hilfswissenschaften, historische 
Spezialdisziplinen und insbesondere geschichts-
theoretische und methodologische Fragen. Dazu 
wird, möglicherweise, im einzelnen Grundlagenfor-
schung betrieben; insgesamt aber geht auch aus der 
Themenstellung, der Gruppierung und Verteilung 
der vorliegenden historischen Literatur hervor, daß 
nur vergleichsweise wenig außerhalb der For-
schungsschwerpunkte, die in den Plänen niederge-
legt sind, gearbeitet wird, daß mithin auch die aus 
den politischen Bedürfnissen gewonnenen dominie-
renden Aufgaben realisiert werden. Das läßt sich 
auch anhand der Aufsätze, Rezensionen, Bibliogra

-

phien, Dokumente in den wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften nachweisen; auch hier gibt es eine 
starke Konzentration auf Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung und „DDR-Geschichte". 

Insofern liefert die Historiographie im anderen Teil 
Deutschlands tatsächlich ein Korrelat zur Geschichts-
forschung in der Bundesrepublik, dies nicht nur 
durch strikte Berücksichtigung der Lehren und 
Methoden des historischen Materialismus, sondern 
auch in der bewußten Beschränkung auf Sozial- und 
Zeitgeschichte. Die politische Zielsetzung und der 
instrumentale Gebrauch der Geschichtswissenschaft 
wie auch ihre thematische und methodologische Bin-
dung an das Dogmensystem des Marxismus-Leninis-
mus wie auch das marxistische Wissenschaftsver-
ständnis selbst orientieren die Historiker in Mittel-
deutschland auf die Untersuchung der „Objektiven 
gesellschaftlichen Gesetze", des Charakters und der 
Entwicklung der Produktivkräfte als der „bewegen-
den Kräfte". Von hier aus wird die Klasse als Mit-
glied zwischen Basis und Überbau Forschungsgegen-
stand, damit im Zusammenhang die Probleme der 
Entstehung, Wandlung, Verflechtung der Klassen, 
ihrer „inneren Struktur" und ihrer Bewegung. Erst 
und ausschließlich von diesem Zentrum aus sollen 
mitteldeutsche Historiker zur Frage nach dem We-
sen, der Genesis, der Funktion und Entwicklung von 
Staaten und Nationen vordringen; aktuelle Aufga-
benstellungen sind etwa Probleme der „Bürokrati-
sierung und Militarisierung" in den Spätphasen der 
so bezeichneten „Gesellschaftsformationen", Ent-
wicklung von Staat und Recht, Zusammenhänge zwi-
schen Klassenkampf und nationalen Problemen, Ver-
hältnis von Individium und Gesellschaft. Die Histo-
riker haben allerorts „progressive Ansätze" heraus-
zuarbeiten; das „politische Alternativdenken" soll 
sowohl Arbeitsmethode sein als sich auch im Ergeb-
nis spiegeln, denn: die marxistischen Historiker 
„schreiben Geschichte, um Geschichte zu machen" 
(Zeitschrift für Geschichtswissenschaft Nr. 9/1968, 
S. 1143). 

Neben den vorliegenden Forschungsplänen laufen 
noch eine Reihe spezieller Vorhaben, die in den 
Plänen nicht immer einzeln aufgeführt sind (wie 
etwa Handbücher, Lexika, Hochschullehrbücher, eine 
mehrbändige Kulturgeschichte des deutschen Vol-
kes, eine vierbändige Geschichte Deutschlands im 
2. Weltkrieg, eine Geschichte der bürgerlichen Par-
teien in Deutschland, Agrare Betriebsgeschichte, 
Hochschul-Geschichte, eine mehrbändige Berlin-Ge-
schichte, historische Atlanten, Chronologien, Doku-
mentensammlungen, Geschichte der deutschen Frage 
seit 1917, Forschungen zu sozialen und soziologi-
schen Problemen der Arbeiterklasse usw.). Gesamt-
darstellungen haben den Vorrang vor Monogra-
phien. 
Die mitteldeutschen Historiker können mittlerweile 
auf eine stattliche Bibliographie ihrer Veröffentli-
chungen verweisen; das Wohlwollen der Parteifüh-
rung ist ihnen, insbesondere in den letzten Jahren, 
sicher. Aber die zentrale Organisation und For-
schungsplanung wirft selbstverständlich eine Reihe 
von Problemen auf, ganz abgesehen von der Frage 
nach der Planarbeit wissenschaftlicher Kreativität. 
Die einzelnen Forschungskonzeptionen jedes Insti- 
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tuts müssen angemeldet und „verteidigt" werden; 
ihre Realisierung wird kontrolliert. Führt das mög-
licherweise schon zu einer Verengung des Blick-
winkels, der Fragestellung und der Methoden, so 
wirkt sich erst recht die Dialektik von Parteilichkeit 
und Objektivität auf die Forschung und die Darstel-
lung aus. 

Das, was man wissenschaftlich drapierte Propaganda 
nennen könnte, ist vergleichsweise selten und kon-
zentriert eigentlich nur in Publikationen über die 
Geschichtswissenschaft in der Bundesrepublik zu fin-
den. Aber die enge Bindung an die zentralen politi-
schen Vorgaben und die Tatsache, daß Parteifüh-
rung und Wissenschaftsfunktionäre spezifische Kri-
terien zur Beurteilung der „Wissenschaftlichkeit" 
einer Publikation entwickelt haben und anwenden, 
haben es mit sich gebracht, daß sich fruchtbare wis-
senschaftliche Kontroversen nur in einem sehr be-
grenzten Rahmen entfalten können. Da die Histori-
ker in allen Phasen ihrer Arbeit Position zum Gegen-
stand und zu seiner aktuellen Relevanz beziehen 
sollen, wird das ideologisch-politische Alternativ

-

muster in die Geschichte zurücktransportiert und 
methodologisch in die Forschung eingebracht. Damit 
ist eine Überprüfung des Standpunktes des forschen-
den Subjekts, seiner Bestimmung von der gesell-
schaftspolitischen Umwelt her individuell nicht mehr 
möglich, werden die Ergebnisse nicht an den Quel-
len, sondern an der politischen Praxis kontrolliert 
und befragt. 

Mit aller Behutsamkeit, die uns die Quellenlage auf-
nötigt, kann gesagt werden, daß sich in Mittel-
deutschland eine eigenständige Geschichtswissen-
schaft entwickelt hat, die sich mehr und mehr von 
der Wissenschaftstradition der deutschen Historiker 
fortentwickelt und ihre Leistungen unter den 
Bedingungen der Konzentration auf vorgegebene 
Schwerpunkte und politisch überprüfte Methoden 
und Ergebnisse erbringt. Vorstöße in tabuierte Be-
reiche sind nicht auszumachen. Aber die Ergebnisse 
sind,  berücksichtigt man die erschwerten Schaffens-
bedingungen, durchaus fruchtbar, auch und gerade 
für die Diskussion zwischen Forschern in beiden 
Teilen Deutschlands. 
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Gesetz 
über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 

Vom 25. Februar 1965 

Sechster Teil 

Fachschulen, Universitäten und Hochschulen 

1. Abschnitt 

Ingenieur- und Fachschulen 

§ 41 

(1) Die Ingenieur- und Fachschulen sind Einrich-
tungen der höheren Fachausbildung, an denen wis-
senschaftlich-technische und ökonomische Fachkräfte 
für Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, für Handel, 
Transport und Nachrichtenwesen, für Volksbildung 
und  Kultur,  für das Gesundheitswesen und für an-
dere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ausge-
bildet werden. 

(2) Ingenieur- und Fachschulen im Sinne dieses 
Gesetzes sind Einrichtungen, die im Fachschulver-
zeichnis der Deutschen Demokratischen Republik 
aufgeführt sind. Das Fachschulverzeichnis wird beim 
Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen 
geführt. Aus ihm geht die Unterstellung der Inge-
nieur- und Fachschulen hervor. 

§ 42 

(1) Inhalt und Niveau der Ausbildung und das 
Profil der Fachrichtungen an den Ingenieur- und 
Fachschulen werden von den Hauptrichtungen der 
technischen Revolution, den Perspektiven der füh-
renden Zweige der Volkswirtschaft und den weite-
ren gesellschaftlichen Bedürfnissen bestimmt. 

(2) Die Leiter der zentralen Staats- und Wirt-
schaftsorgane sind für die Ausarbeitung der Berufs-
bilder verantwortlich. Der Staatssekretär für das 
Hoch- und Fachschulwesen gibt dafür Grundsätze 
heraus und erklärt die Berufsbilder für verbindlich. 

(3) Das Staatssekretariat für das Hoch- und Fach-
schulwesen legt die Anforderungen an die Grund-
lagenausbildung fest. Es ist verantwortlich für die 
Studienpläne und Lehrmaterialien in den allge-
meinbildenden Fächern, in Marxismus-Leninismus 
und in den mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Grundlagenfächern. 

(4) Unter Verantwortung der Staats- und Wirt-
schaftsorgane, denen Ingenieur- und Fachschulen 
unterstehen, werden durch die Ingenieur- und Fach-
schulen gemeinsam mit Vertretern von Wissen-
schaft, Praxis und gesellschaftlichen Organisationen 
auf der Grundlage der vom Staatssekretär für das 

Hoch- und Fachschulwesen herausgegebenen Grund-
sätze Studienpläne für die Spezialbildung erarbeitet. 
Sie werden vom Staatssekretär für das Hoch- und 
Fachschulwesen bestätigt. 

(5) Werktätige Frauen sind durch vielfältige 
Maßnahmen bei der Erreichung des Ingenieur- und 
Fachschulabschlusses zu unterstützen. Es sind vor 
allem Formen des Teil- und Fernstudiums anzuwen-
den. 

§ 43 

(1) Die Studenten sind durch die Ausbildung zu 
befähigen, sich neue Erkenntnisse der Wissenschaft 
und Technik auf ihrem Fachgebiet und auf angren-
zenden Gebieten selbständig anzueignen und in der 
Praxis anzuwenden. 

(2) Die Studenten sollen lernen, sich in soziali-
stische Arbeitskollektive einzufügen und die soziali-
stische Gemeinschaftsarbeit zu leiten und zu för-
dern. Sie sind mit den modernen Prinzipien und 
Methoden der sozialistischen Leitungstätigkeit ver-
traut zu machen. 

(3) Den Studenten sind marxistisch-leninistische 
Kenntnisse zu vermitteln, die den Anforderungen 
der gesellschaftlichen Praxis entsprechen. 

(4) Die Allgemeinbildung ist insbesondere in 
Mathematik und in den Naturwissenschaften zu er-
weitern und zu vertiefen. Die Ausbildung in deut-
scher Sprache und Literatur ist weiterzuführen. Die 
Ausbildung in Russisch und in einer zweiten Fremd-
sprache soll die Studenten befähigen, die fremd-
sprachige Literatur ihres Fachgebietes zu nutzen 
und sich über Fachfragen in der Fremdsprache zu 
verständigen. Die ästhetische Erziehung der Studen-
ten ist zu fördern. Durch den obligatorischen Sport-
unterricht und sportliche Wettkämpfe ist die kör-
perliche Leistungsfähigkeit und das sportliche Inter-
esse der Studenten zu erhöhen und ihre Gesundheit 
zu festigen. 

(5) Die Grundlagenausbildung konzentriert sich 
auf die Vermittlung von mathematisch-naturwissen-
schaftlichen, technologischen, technischen und öko-
nomischen Kenntnissen. 

(6) Die Spezialausbildung vermittelt Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auf dem jeweiligen 
Fachgebiet, die die Absolventen befähigen, rasch in 
der Praxis wirksam zu werden. 

(7) Die wissenschaftlich-produktive Tätigkeit der 
Studenten als Teil der Ausbildung soll Theorie und 
Praxis organisch miteinander verbinden. 
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§ 44 

(1) An den Ingenieurschulen werden Ingenieure 
und Ingenieurökonomen ausgebildet. 

(2) An den Fach- und Ingenieurschulen im Be-
reich der Landwirtschaft sind die Studenten mit den 
neuesten Erkenntnissen der Agrarwissenschaft, der 
Intensivierung und Mechanisierung der landwirt-
schaftlichen Produktion und mit der Ökonomie, Pla-
nung und Leitung sozialistischer Landwirtschafts-
betriebe und dem Übergang zu industriemäßigen 
Produktionsmethoden vertraut zu machen. 

(3) An anderen wissenschaftlichen Fachschulen 
werden Ökonomen für die Finanzwirtschaft, die In-
dustrie, das Bauwesen, den Binnen- und Außenhan-
del sowie Fachkräfte für andere Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens ausgebildet. 

(4) An den Offiziersschulen der Nationalen 
Volksarmee und der anderen bewaffneten Organe 
erwirbt ein Teil der Absolventen gleichzeitig eine 
Qualifikation in einem Zivilberuf, die dem Abschluß 
an einer Fachschule entspricht. 

§ 45 

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik hat das Recht, sich zum Studium an einer 
Ingenieur- oder Fachschule zu bewerben. 

(2) Das Studium an einer Ingenieur- oder Fach-
schule setzt eine abgeschlossene Oberschulbildung, 
die Facharbeiterprüfung auf einem der Studienrich-
tung entsprechenden Gebiet und in der Regel eine 
praktische Tätigkeit als Facharbeiter voraus. 

(3) Über die Zulassungen zum Studium entschei-
det die Ingenieur- oder Fachschule auf Grund der 
Leistungen und der beruflichen Erfahrungen der Be-
werber. Dabei ist die soziale Struktur der Bevölke-
rung zu berücksichtigen. Es können Eignungsprü-
fungen durchgeführt werden. 

§ 46 

(1) Die Ausbildung an den Ingenieur- und Fach-
schulen erfolgt im Direkt-, Fern- und Abendstudium. 

(2) Studenten im Fern- und Abendstudium erhal-
ten gesetzlich geregelte Arbeitszeitvergünstigungen. 

(3) Die Lehrmaterialien für das Fern- und Abend-
studium sind entsprechend den besonderen Bedin-
gungen dieser Studienformen auszuarbeiten. 

(4) Die VVB, Betriebe und Institutionen sind ver-
pflichtet, auf der Grundlage des Volkswirtschafts-
planes Werktätige für das Studium zu gewinnen, sie 
während des Studiums zu fördern und betriebliche 
Einrichtungen für das Studium zur Verfügung zu 
stellen. 

§ 47 

(1) Die Studenten der Ingenieur- und Fachschulen 
setzen sich verantwortungsbewußt für die Errei-
chung des Bildungs- und Erziehungszieles ein und 
leisten einen eigenen Beitrag zur sozialistischen Er-

ziehung im Kollektiv. Sie fördern sich gegenseitig in 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. 

(2) Die Studenten nehmen ihr Recht zur Mit-
gestaltung der Ausbildung und Erziehung durch ihre 
gesellschaftliche Organisation, die Freie Deutsche 
Jugend, wahr. Die Freie Deutsche Jugend fördert die 
Initiative der Studenten im Studium und bei der Ent-
wicklung eines regen geistig-kulturellen Lebens an 
der Fachschule. 

(3) Die Direktoren der Fachschulen und die Fach-
richtungsleiter sind verpflichtet, mit der Freien Deut-
schen Jugend zusammenzuarbeiten. Sie fördern alle 
Formen der selbständigen Tätigkeit der Studenten, 
insbesondere den Studentenwettstreit auf wissen-
schaftlichem, kulturellem und sportlichem Gebiet. 

§ 48 

(1) Zum Nachweis des erreichten Standes der 
Ausbildung werden regelmäßig Leistungskontrollen 
und Prüfungen durchgeführt. 

(2) Das Studium an einer Ingenieur- oder Fach-
schule schließt mit einer staatlichen Prüfung ab. Sie 
berechtigt dazu, die der Fachrichtung entsprechende 
Berufsbezeichnung zu führen. 

(3) Die Studenten sind dafür zu gewinnen, daß 
sie nach Abschluß ihres Studiums ihre Tätigkeit dort 
aufnehmen, wo es die Interessen der Gesellschaft 
erfordern. 

§ 49 

(1) Mit dem erfolgreich beendeten Studium an 
einer Ingenieur- oder Fachschule wird die Hoch-
schulreife erworben. 

(2) Die besten und befähigtsten Absolventen oder 
Studenten sind für das Hochschulstudium zu gewin-
nen und an die Hochschulen zu delegieren. Unter 
Anrechnung der Leistungen in bestimmten Fächern 
kann das Hochschulstudium auf dem gleichen oder 
einem verwandten Fachgebiet verkürzt werden. 

(3) Einzelheiten regelt der Staatssekretär für das 
Hoch- und Fachschulwesen. 

2. Abschnitt 

Künstlerische Fachschulen 

§ 50 

(1) Die künstlerischen Fachschulen bilden in 
enger Verbindung mit der künstlerischen Praxis 
sozialistische Künstler und künstlerisch tätige Kräfte 
aus. Die Ausbildung richtet sich nach den Anforde-
rungen, die sich aus der Weiterführung der sozia-
listischen Kulturrevolution ergeben. 

(2) Die Orchester- und Chorschulen, in denen die 
Fachausbildung auf musikalischem Gebiet erfolgt, 
sind den Hochschulen für Musik angegliedert. 

(3) Für die Zulassung zum Studium an den künst-
lerischen Fachschulen ist der Abschluß der Ober- 
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schule, und für die Fachschulen für angewandte 
Kunst ist zusätzlich eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung erforderlich. Der Nachweis der künstleri-
schen Befähigung ist zu erbringen. 

(4) Die §§ 46, 47 und 48 gelten sinngemäß. 

3. Abschnitt 

Fachschullehrer 

§ 51 

(1) Die Fachschullehrer tragen eine hohe Verant-
wortung bei der Bildung und Erziehung allseitig ent-
wickelter sozialistischer Fachleute. Sie haben die 
Pflicht, eine enge Verbindung zur Praxis herzustel-
len. Die Fachschullehrer wirken an wichtigen Auf-
gaben in Betrieben und Institutionen mit. 

(2) Die wachsende Bedeutung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit der Fachschullehrer für die Ent-
wicklung der sozialistischen Gesellschaft erfordert 
die Unterstützung, Förderung und Anerkennung 
ihrer Tätigkeit durch alle Staats- und Wirtschafts-
organe und gesellschaftlichen Organisationen. 

(3) Die wichtigste Aufgabe der Fachschullehrer 
besteht darin, die Studenten nach den modernen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und den neuesten 
Erfahrungen der Praxis auszubilden und zu soziali-
stischen Persönlichkeiten zu erziehen. Dafür müssen 
sie über ein hohes Wissen und Können in ihrem 
Fachgebiet und über gründliche Kenntnisse des Mar-
xismus-Leninismus verfügen und in ihrem Verhalten 
Vorbild sein. 

(4) Die Fachschullehrer haben das Recht und die 
Pflicht, an der Bestimmung des Inhalts, der Metho-
den und der Organisation der Fachschulausbildung 
mitzuwirken. 

(5) Die Betriebe und Einrichtungen haben die 
Pflicht, die Fachschullehrer beim Studium des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts und der Entwick-
lungstendenzen in der Volkswirtschaft sowie bei der 
Bildung und Erziehung der Studenten zu unter-
stützen. 

(6) Die Tätigkeit als Fachschullehrer setzt in der 
Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine 
mehrjährige praktische Tätigkeit und eine pädago-
gische Ausbildung voraus. 

4. Abschnitt 

Universitäten und Hochschulen 

§ 52 

(1) Die Universitäten und Hochschulen der Deut-
schen Demokratischen Republik haben wissenschaft-
lich hochqualifizierte und sozialistisch bewußte Per-
sönlichkeiten zu bilden und zu erziehen, die fähig 
und bereit sind, den Prozeß der immer tieferen 
Durchdringung der Produktion, der Kultur und aller  

anderen Bereiche der sozialistischen Gesellschaft mit 
den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft be-
wußt zu gestalten und verantwortliche Tätigkeiten 
zu übernehmen. 

(2) Die Ausbildung an den Universitäten und 
Hochschulen wird bestimmt von den Erfordernissen 
der Wissenschaft, der Volkswirtschaft und der Ge-
sellschaft. Sie baut auf dem Niveau der Erweiterten 
Oberschule auf. Sie erfolgt im Direkt-, Fern- und 
Abendstudium. 

§ 53 

(1) In der Ausbildung an den Universitäten und 
Hochschulen gilt der Grundsatz der Einheit von 
Lehre und Erziehung. Im Mittelpunkt stehen die 
Erziehung zum selbständigen wissenschaftlichen 
Denken, zu einer hohen Arbeits- und Studienmoral, 
zum gemeinsamen Handeln im sozialistischen Kol-
lektiv und die Festigung des sozialistischen Staats-
bewußtseins. Die Gesetzmäßigkeiten der Wissen-
schaften und die wissenschaftlichen Methoden sind 
der wesentliche Inhalt der Lehrveranstaltungen. Die 
Anwendung mathematischer Methoden ist schritt-
weise auf alle Wissenschaften entsprechend ihren 
spezifischen Besonderheiten auszudehnen. 

(2) Das Verhältnis von Grundlagen- und Spezial-
ausbildung in den einzelnen Fachrichtungen ist 
gemäß den wissenschaftlichen und volkswirtschaft-
lichen Erfordernissen so zu gestalten, daß der Stu-
dent in seiner späteren Tätigkeit fähig ist, die wis-
senschaftliche Entwicklung selbständig zu verfolgen 
und sich in neue Probleme einzuarbeiten. Die Spe-
zialausbildung ist eng mit der Grundausbildung und 
mit der Praxis zu verbinden. Sie dient der Vorberei-
tung der Studenten auf die spätere berufliche Tätig-
keit und vermittelt insbesondere die Methoden zur 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die 
Studenten sind mit den modernen Prinzipien und 
Methoden der sozialistischen Leistungstätigkeit ver-
traut zu machen. Ein Teil der Spezialausbildung ist, 
differenziert nach den einzelnen Fachrichtungen, 
schrittweise in die Praxis zu verlagern. 

(3) Das Studium des Marxismus-Leninismus ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Hochschulbildung. 
Es vertieft und festigt das sozialistische Bewußtsein 
der Studenten und befähigt sie, die allgemeinen Ent-
wicklungsgesetze der Natur, der Gesellschaft und 
des menschlichen Denkens im Leben schöpferisch an-
zuwenden. 

(4) Der obligatorische Sportunterricht trägt zur 
Gesunderhaltung und zur Erhöhung der physischen 
und psychischen Leistungsfähigkeit der Studenten 
bei und fördert ihre selbständige sportliche Betäti-
gung. Die Arbeit der Hochschulsportgemeinschaften 
ist durch die Leitungen der Universitäten, Hoch-
schulen und Fakultäten zu unterstützen. 

(5) Die Weiterführung der Ausbildung in Rus-
sisch und in einer zweiten Fremdsprache soll die 
Studenten befähigen, die fremdsprachige Literatur 
ihres Fachgebietes zu verfolgen und sich über Fach-
fragen in der Fremdsprache zu verständigen. 

(6) Inhalt, Formen und Methoden der Ausbildung 
sind ständig mit dem neuesten Stand der Wissen- 
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schaft, der Entwicklung der Volkswirtschaft und der 
anderen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in 
Übereinstimmung zu bringen. 

Die Studienpläne sind so aufzustellen, daß den 
Studenten ausreichende Zeit für das Selbststudium 
und für die Mitarbeit an Forschungsvorhaben zur 
Verfügung steht. Für besonders befähigte Studenten 
sind individuelle Studienpläne aufzustellen und an-
dere Formen der Förderung einzuführen. 

§ 54 

(1) Die Einheit von Theorie und Praxis gilt für 
die gesamte Arbeit an den Universitäten und Hoch-
schulen. Sie wird entsprechend den Besonderheiten 
der einzelnen Fachrichtungen hergestellt. Die Stu-
dienabschnitte in der Praxis sind organisch in den 
Ausbildungsgang einzugliedern. 

(2) Ausgehend von der Entwicklung der Wissen-
schaft und Technik, der Volkswirtschaft, der Kultur 
und den weiteren gesellschaftlichen Erfordernissen 
sind die Anforderungen an die wissenschaftlichen 
Kräfte durch die für die einzelnen Bereiche zustän-
digen Staats- und Wirtschaftsorgane zu bestimmen. 
Die Ausbildungsprogramme werden auf dieser 
Grundlage von den Wissenschaftlern gemeinsam mit 
Vertretern der Praxis unter Verantwortung des 
Staatssekretariats für das Hochschul- und Fachschul-
wesen ausgearbeitet. 

§ 55 

(1) Die Einheit von Lehre und Forschung gilt für 
die gesamte Arbeit an den Universitäten und Hoch-
schulen. 

Die Universitäten und Hochschulen sind wichtige 
Forschungsstätten. Sie leisten einen hervorragenden 
Beitrag zur Entwicklung der Wissenschaften und 
sichern damit gleichzeitig eine auf höchstem wissen-
schaftlichen Niveau stehende Ausbildung. 

(2) Die Forschung an Universitäten und Hoch-
schulen ist so zu organisieren, daß auf der Grund-
lage des Planes der Wissenschaften 

— wissenschaftliche und volkswirtschaftliche 
Schwerpunktaufgaben gelöst werden: 

-- verschiedene Wissenschaftsdisziplinen zusam-
menwirken und die sozialistische Gemeinschafts-
arbeit zwischen den Universitäten oder Hoch-
schulen und der gesellschaftlichen Praxis ent-
wickelt wird. 

(3) Die Kooperationsbeziehungen zwischen den 
Universitäten und Hochschulen und den VVB, den 
zuständigen Staats- und Wirtschaftsorganen und den 
Akademien sind vordringlich auf langfristige For-
schungsvorhaben zu richten. Die Vertragsforschung 
ist so zu entwickeln, daß die Forschungskapazität der 
Universitäten und Hochschulen für die Lösung volks-
wirtschaftlicher Schwerpunktaufgaben genutzt wird 
und die Universitäten und Hochschulen daran mate-
riell interessiert werden. 

(4) Entsprechend ihren Fähigkeiten sind die Stu-
denten in die Forschungsarbeit der Institute einzu-

beziehen. Ihre wissenschaftlich-produktive Tätigkeit 
soll der Lösung volkswirtschaftlich und wissenschaft-
lich bedeutsamer Aufgaben dienen und sie zur selb-
ständigen wissenschaftlichen Arbeit erziehen. 

§ 56 

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik, der die Hochschulreife besitzt, hat das 
Recht, sich zum Studium an einer Universität oder 
Hochschule zu bewerben. 

(2) Die Zulassung zum Hochschulstudium erfolgt 
durch die Universitäten und Hochschulen auf der 
Grundlage der staatlichen Pläne nach dem Leistungs-
prinzip. Dabei ist die soziale Struktur der Bevölke-
rung zu beachten. Es können Eignungsprüfungen 
durchgeführt werden. 

§ 57 

(1) Das Fern- und Abendstudium gibt allen Bür-
gern die Möglichkeit, ohne Unterbrechung ihrer be-
ruflichen Tätigkeit den Hochschulabschluß zu errei-
chen. Studenten im Fern- und Abendstudium erhal-
ten gesetzlich geregelte Arbeitszeitvergünstigungen. 

(2) Es ist anzustreben, die Grundlagenausbildung 
in verwandten Fachrichtungen einheitlich durchzu-
führen, die Vermittlung der Grundlagenwissenschaf-
ten zum Teil in Form des Abendstudiums auf be-
triebliche Außenstellen zu verlagern und die Metho-
den der Ausbildung den Besonderheiten des Fern-
studiums anzupassen. 

(3) Betriebe und Institutionen, deren Mitarbeiter 
ein Fern- oder Abendstudium aufnehmen, sind ver-
pflichtet, mit den Studenten Förderungsverträge ab-
zuschließen und sie beim Studium zu unterstützen. 
Die Förderung von Frauen, die im Fern- oder 
Abendstudium stehen, ist eine besondere Pflicht der 
Leiter der Betriebe und Institutionen. 

§ 58 

(1) Die Studenten der Universitäten und Hoch-
schulen tragen selbst eine hohe Verantwortung für 
ihre Bildung und Erziehung. Sie gestalten den Aus-
bildungs- und Erziehungsprozeß, die Forschungs-
arbeit und das gesellschaftliche Leben an den Uni-
versitäten und Hochschulen aktiv mit. Eine bewußte 
Studiendisziplin ist ihre besondere Pflicht. 

(2) Die Studenten nehmen ihr Recht zur Mitbestim-
mung durch ihre gesellschaftliche Organisation, die 
Freie Deutsche Jugend, wahr. Die Vertreter der 
Freien Deutschen Jugend nehmen mit Sitz und 
Stimme an der Arbeit der leitenden Gremien der 
Universitäten und Hochschulen teil. 

(3) Die Rektoren der Universitäten und Hoch-
schulen und die Dekane der Fakultäten sind ver-
pflichtet, mit der Freien Deutschen Jugend zusam-
menzuarbeiten. Sie fördern die Formen der wissen-
schaftlichen Betätigung der Studenten wie Studen-
tenzirkel, studentische Forschungsgemeinschaften 
und den Studentenwettstreit. 
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§ 59 

(1) Während des Studiums werden Leistungs-
kontrollen und Prüfungen durchgeführt. Sie haben 
die von den Studenten erworbenen Kenntnisse, den 
Stand des wissenschaftlichen Denkvermögens und 
die Fähigkeit, das theoretische Wissen auf prak-
tische Probleme anzuwenden, zu prüfen. 

(2) Das Studium schließt mit einer staatlichen 
Prüfung ab. Über die bestandene Prüfung wird eine 
Urkunde ausgestellt, die zur Führung des entspre-
chenden akademischen Grades bzw. der Berufs-
bezeichnung berechtigt. 

§ 60 

(1) Die Studenten sind dafür zu gewinnen, daß 
sie nach Abschluß ihres Studiums dort ihre Tätigkeit 
aufnehmen, wo sie mit ihrem Wissen und Können 
der allseitigen Entwicklung der Deutschen Demokra-
tischen Republik am besten dienen. 

(2) Die Staats- und Wirtschaftsorgane sind ver-
pflichtet, den Einsatz der Hochschulabsolventen so 
vorzubereiten, daß diese spätestens ein Jahr vor 
Abschluß des Studiums in ihre künftige Tätigkeit 
vermittelt werden und nach dem Examen eine ihren 
Leistungen entsprechende Tätigkeit aufnehmen 
können. 

§ 61 

(1) Die rasche Entwicklung der Wissenschaft und 
die wissenschaftliche Durchdringung aller Bereiche 
der sozialistischen Gesellschaft erfordern eine plan-
mäßige und proportionale Steigerung des Anteils 
an Wissenschaftlern mit höheren akademischen Gra-
den in den wissenschaftlichen Institutionen und in 
den Bildungseinrichtungen, in der Volkswirtschaft, 
der Kultur, im Gesundheitswesen und in den Staats-. 
und Wirtschaftsorganen. 

(2) Das Bildungs- und Erziehungsziel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs ist entsprechend den 
neuen und voraussehbaren wissenschaftlichen, volks-
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderun-
gen zu bestimmen. Der wissenschaftliche Nachwuchs 
soll bei hohem Fachwissen vor allem in der marxi-
stischen Philosophie und den modernen Methoden 
der Planung und Leitung der wissenschaftlichen 
Arbeit ausgebildet werden. 

(3) Die Auswahl für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs muß frühzeitig erfolgen. Durch individuelle 
Maßnahmen, durch die Konzentration der Ausbil-
dung an besonders geeigneten Instituten und die 
Bildung von Aspirantengruppen, durch die Entwick-
lung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit sind die 
Nachwuchskräfte zielstrebig zu fördern. Die wissen-
schaftliche Aspirantur ist verstärkt zur Ausbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses zu nutzen. 

(4) Der Staatssekretär für das Hoch- und Fach-
schulwesen erläßt die Grundsätze für die Ausbil-
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses und für 
die Verleihung akademischer Grade.  

5. Abschnitt 

Künstlerische Hochschulen 

§ 62 

(1) Das Studium an den künstlerischen Hoch-
schulen wird durch die Anforderungen bestimmt, 
die sich aus der Weiterführung der sozialistischen 
Kulturrevolution und den Hauptentwicklungstenden-
zen der Volkswirtschaft ergeben. Die Aneignung 
und schöpferische Anwendung des sozialistischen 
Realismus und die Pflege des klassischen humanisti-
schen Erbes sind Grundprinzipien der Ausbildung. 

(2) Die Hochschulen in den Bereichen von Kunst 
und Literatur haben die Aufgabe, Künstler auszubil-
den, die fähig sind, sozialistische Kunstwerke von 
hoher Qualität zu schaffen und durch hervorragende 
sozialistische und Ensembleleistungen das inter-
nationale Niveau mitzubestimmen. 

(3) Für die Zulassung zum Studium an den Hoch-
schulen für bildende und angewandte Kunst sind das 
Abitur und eine Berufsausbildung, für das theater-
wissenschaftliche Studium sowie für das Studium in 
den Fachrichtungen Schulmusikerziehung, Opern-
regie und Tonmeister das Abitur erforderlich. In den 
übrigen Fachrichtungen der künstlerischen Hoch-
schulen ist der Abschluß der Oberschule Bedingung. 
Für das Studium an einer künstlerischen Hochschule 
ist der Nachweis der künstlerischen Befähigung zu 
erbringen. 

(4) Die Hochschulen für bildende und angewandte 
Kunst, für industrielle Formgestaltung und für Gra-
fik und Buchkunst orientieren sich auf folgende 
Schwerpunkte: 

Malerei, Plastik einschließlich der baugebundenen 
Aufgaben sowie kunsthandwerkliche Erzeugnisse 
von hoher Qualität, industrielle Formgestaltung zur 
Entwicklung produktionsreifer Muster von großer 
Zweckmäßigkeit und Schönheit zur Erhöhung der 
Weltmarktfähigkeit, Wirtschaftswerbung, Buchgrafik 
und Buchausstattung. 

Die Ausbildung in der angewandten Kunst erfolgt 
in ständiger unmittelbarer Verbindung mit der Pro-
duktionspraxis. 

(5) Hervorragend begabte junge Künstler können 
nach beendetem Studium durch die künstlerischen 
Hochschulen eine besondere Förderung erhalten 
(Aspirantur). 

Den in der Industrie, im Bauwesen und im Handel 
tätigen künstlerischen Kräften ist die Möglichkeit 
zu geben, im Direkt-, Fern- oder externen Studium 
ein Diplom zu erwerben. 

(6) Die Ausbildung an den künstlerischen Hoch-
schulen wird auf der Grundlage der vom Minister 
für Kultur bestätigten Studienpläne durchgeführt. 

(7) Die Grundsätze für die Hochschulausbildung 
gelten sinngemäß. 
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6. Abschnitt 

Hochschullehrer 

§ 63 

(1) Hochschullehrer zu sein, ist für einen Wissen-
schaftler der Deutschen Demokratischen Republik 
eine hohe Ehre. Durch seine schöpferische Arbeit bei 
der Bildung und Erziehung der Studenten und des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und in der For-
schung fördert er die Entwicklung der Wissenschaft, 
der Volkswirtschaft, des Bildungswesens, der Kultur 
und aller anderen Bereiche der sozialistischen Ge-
sellschaft. 

(2) Die Hochschullehrer haben insbesondere das 
Recht und die Pflicht, die Studenten und den wissen-
schaftlichen Nachwuchs auf der Grundlage dieses 
Gesetzes zu bilden und sozialistisch zu erziehen, die 
Studienpläne an den Universitäten und Hochschulen 
auszuarbeiten, an der Planung und Leitung der 
wissenschaftlichen Arbeit verantwortlich teilzuneh-
men und bei der Anwendung der Wissenschaft in 
der Praxis mitzuwirken. 

§ 64 

(1) Die Professoren und Dozenten werden vom 
Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen 
berufen. 

(2) Die Professoren und Dozenten mit künstleri-
scher Lehrtätigkeit beruft der Minister für Kultur. 
Die Berufung der Professoren bedarf der Zustim-
mung des Staatssekretärs für das Hoch- und Fach-
schulwesen. 

(3) Zum Hochschullehrer können Personen be-
rufen werden, die die Befähigung zur schöpferischen 
wissenschaftlichen Arbeit und zur Ausbildung und 
Erziehung der Studenten und des wissenschaftlichen 
Nachwuchses nachgewiesen haben, über praktische 
Erfahrungen auf ihrem Fachgebiet verfügen und mo-
ralisch-politisch Vorbild sind. Wissenschaftler aus 
der gesellschaftlichen Praxis und aus Forschungs-
instituten sind in größerer Zahl für eine Tätigkeit als 
Hochschullehrer zu gewinnen.  

7. Abschnitt 

Weiterbildung der Hoch- und Fachschulabsolventen 

§ 65 

(1) Die Weiterbildung der Hoch- und Fachschul-
absolventen dient dazu, die Kenntnisse und Fähig-
keiten in den mathematisch-naturwissenschaftlichen 
und gesellschaftswissenschaftlichen Grundlagen zu 
vertiefen, Spezialkenntnisse auf dem Fachgebiet und 
auf angrenzenden Gebieten und Kenntnisse und 
Fähigkeiten für die Planung, Leitung und Organisa-
tion des gesellschaftlichen Lebens, besonders der 
Wissenschaft und Technik, zu vermitteln. 

(2) Zur Weiterbildung der Hoch- und Fachschul-
absolventen gehören das Teil-, Sonder- und Zusatz-
studium und die Gasthörerschaft an Hoch- und Fach-
schulen. Weitere Formen sind die Arbeit in den 
wissenschaftlichen Gesellschaften und der Kammer 
der Technik sowie die Teilnahme an Qualifizierungs-
lehrgängen. 

(3) Die Absolventen der Hoch- und Fachschulen 
sind verpflichtet, sich die für ihre Tätigkeit erforder-
lichen Kenntnisse und Erfahrungen anzueignen und 
sich ständig wissenschaftlich weiterzubilden. Die 
Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane, der Be-
triebe und Einrichtungen sind für die Weiterbildung 
der in ihrem Bereich tätigen Hoch- und Fachschul-
absolventen verantwortlich. Sie haben die erforder-
lichen Maßnahmen in Übereinstimmung mit den 
Hoch- und Fachschulen, der Kammer der Technik 
und den wissenschaftlichen Gesellschaften festzu-
legen. 

(4) Die Hoch- und Fachschulen sind verpflichtet, 
durch wissenschaftliche Veranstaltungen und Absol-
vententreffen wissenschaftliche Erkenntnisse und Er-
fahrungen einem großen Kreis von Hoch- und Fach-
schulabsolventen zugänglich zu machen. 

(5) Die erfolgreiche Absolvierung einer Form der 
Weiterbildung an Universitäten, Hoch- und Fach-
schulen wird durch Urkunden bescheinigt. 
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Prinzipien zur weiteren Entwicklung der Lehre und Forschung 
an den Hochschulen der Deutschen Demokratischen Republik 

Die weitere Durchführung des Gesetzes über das 
einheitliche sozialistische Bildungssystem und die 
Entwicklung der Wissenschaften, der Technik und 
der Volkswirtschaft bis 1980 stellen erhöhte Anfor-
derungen an die Ausbildung von Studierenden und 
an die Einbeziehung der Forschungskapazitäten des 
Hochschulwesens in die Lösung der Aufgaben, die 
in der Periode bis 1970 bzw. 1980 vor der DDR 
stehen. Diese erhöhten Anforderungen verlangen 
Veränderungen in der Lehre, Forschung, Leitung und 
Organisation des Hochschulwesens. 

Das Wesen der erforderlichen Veränderungen be-
steht darin, Lehre und Forschung entsprechend den 
Bedürfnissen der Volkswirtschaft, der Wissenschaf-
ten und der gesellschaftlichen Entwicklung so zu 
konzentrieren und zu profilieren, daß ein wissen-
schaftlicher Vorlauf für die Volkswirtschaft geschaf-
fen wird, produktiv zu nutzende Forschungsergeb-
nisse schnell zur Verfügung stehen und sozialistische 
Kader ausgebildet werden, die über breite wissen-
schaftliche Grundlagenkenntnisse verfügen, schnell 
wirksam werden und schöpferisch arbeiten können. 
Die schrittweise Verwirklichung der vorgesehenen 
Veränderungen erfordert eine intensive politisch-
ideologische Arbeit und die zielbewußte Führung 
der Diskussion durch das Staatssekretariat für das 
Hoch- und Fachschulwesen, die Leitungen der Uni-
versitäten und Hochschulen und die Hochschulpartei-
organisationen. 

I. Ausbildung und Erziehung der Studenten 

Bei der Weiterentwicklung des Studiums auf der 
Grundlage des Gesetzes über das einheitliche so-
zialistische Bildungssystem ist vom Prinzip der Ein-
heit von Ausbildung und Erziehung auszugehen. In 
der gegenwärtigen Etappe gewinnt die sozialistische 
Erziehung der Studenten durch alle Hochschullehrer 
und Mitarbeiter besondere Bedeutung. In Verbin-
dung mit der Ausbildung zu wissenschaftlich hoch

-

qualifizierten Kräften sind an die Studenten hohe 
Anforderungen hinsichtlich ihres politisch-morali-
schen Verhaltens zu stellen. Die Erziehung der Stu-
dierenden zu einer hohen Studien- und Arbeits-
moral, zu Charakterfestigkeit und Einsatzbereit-
schaft, zur festen Verbundenheit mit der Deutschen 
Demokratischen Republik und ihrer Politik, zum 
sozialistischen Patriotismus und Internationalismus 
auf der Grundlage sozialistischer Überzeugungen 
und gründlicher Kenntnisse des Marxismus-Leninis-
mus ist in den Mittelpunkt der Erziehungsarbeit zu 
stellen. Dabei ist die Eigenverantwortung der Stu-
denten systematisch zu entwickeln. Im Kollektiv 
und 'durch das Kollektiv, durch eine enge Verbin-
dung von Theorie und Praxis sind die  Studenten zu 
bewußtem staatsbürgerlichem und moralisch-sitt-
lichem Verhalten zu erziehen. 

Die Ausbildung muß auf einer breiten technischen, 
mathematisch-naturwissenschaftlichen und gesell-
schaftswissenschaftlichen Grundlage erfolgen und 
praxisbezogen sein. Die Studenten sind so auszu-
bilden, daß sie befähigt sind, den vielfältigen neuen 
Anforderungen der technischen Revolution schnell 
zu entsprechen. 

Die Grundausbildung an den Hochschulen muß auf 
dem Bildungsniveau der erweiterten allgemeinbil-
denden polytechnischen Oberschule aufbauen. Die 
Studienzeit ist auf vier bzw. fünf Jahre entspre-
chend den Anforderungen der Entwicklung der Wis-
senschaften, den Erfahrungen der Hochschulausbil-
dung in der DDR und anderen Ländern sowie den 
bildungsökonomischen Möglichkeiten der DDR fest-
zusetzen. Die Dauer des Studiums in den einzelnen 
Ausbildungsstufen wird in Abhängigkeit vom Inhalt 
und Umfang des Bildungsstoffes in den verschie-
denen Fachgebieten festgelegt. 

Das neue Studiensystem muß der wachsenden Be-
deutung der grundlegenden Wissenschaften bei der 
Durchführung der technischen Revolution, dem Pro-
zeß der Integration und Spezialisierung der Wissen

-

schaften und der raschen Zunahme des Umfanges der 
Erkenntnisse in Wissenschaft und Praxis entspre-
chen. 

Gemäß diesen Forderungen und gestützt auf die Er-
fahrungen besonders in den naturwissenschaftlichen 
und technischen Disziplinen, in denen bereits eine 
bestimmte Gliederung in eine Grund- und Fachaus-
bildung entwickelt worden ist, sind folgende Phasen 
der Ausbildung vorzusehen: 

1. Grundstudium 

2. Fachstudium 

3. Spezialstudium 

4. Forschungsstudium 

Ihre Aufgaben weren im folgenden charakterisiert: 

1. Das Grundstudium hat die Aufgabe: 

— allgemeine naturwissenschaftliche und gesell-
schaftswissenschaftliche sowie fachspezifische 
Grundlagenkenntnisse zu vermitteln, 

— zum Studium fremdsprachiger Fachtexte zu be-
fähigen, 

- sportlich zu bilden und die Wehrerziehung durch-
zuführen. 

Es erfolgt nach Studienplänen, die durch das Staats-
sekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen be-
stätigt werden. 

Zum Abschluß des Grundstudiums wird die Vorprü-
fung durchgeführt, deren erfolgreiche Absolvierung 
die Voraussetzung für den Übergang zum anschlie-
ßenden Fachstudium ist. 
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2. Das Fachstudium hat die Aufgabe: 

— das Grundstudium differenziert in den einzelnen 
spezifischen Richtungen weiterzuführen, 

— die theoretischen Grundlagen und die mathema

-

tisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswis

-

senschaftlichen, technischen und ökonomischen 
Probleme des Faches zu vermitteln, 

— die Methodik der wissenschaftlichen Arbeit zu 
lehren, 

— die Studenten zu befähigen, die Ergebnisse der 
Wissenschaft auf die Praxis zu übertragen und 
schnell auf neue Anforderungen zu reagieren, 

— die schöpferische Studienarbeit zu vertiefen. 

Das Fachstudium schließt ein längeres Praktikum 
(Ingenieur-, Komplexpraktikum u. ä.) ein. 

Die Profilierung des Fachstudiums erfolgt entspre-
chend den Forderungen, die sich aus den Bedürfnis-
sen der Wissenschaft, der Produktion und der Ge-
sellschaft ergeben. 

Das Fachstudium schließt mit der Hauptprüfung ab, 
die zum Führen der Berufsbezeichnung berechtigt. 
Nach der Hauptprüfung erfolgt in Übereinstimmung 
mit den staatlichen Plänen und entsprechend den 
Fähigkeiten der Studenten der Übergang zum Spe-
zial- oder Forschungsstudium. 

3. Das Spezialstudium hat die Aufgabe: 

— Kenntnisse eines Spezialgebietes zu vermitteln, 

— die Studenten zu befähigen, auf einem speziellen 
Gebiet der Praxis zu arbeiten. 

Das Spezialstudium erfolgt nach einem Studienplan, 
der neben obligatorischen Lehrveranstaltungen 
einen vom Studenten entsprechend seiner späteren 
Tätigkeit, seinen wissenschaftlichen Interessen und 
seiner Begabung selbständig gewählten Studien-
inhalt umfaßt. 

Das Spezialstudium dauert ein Jahr. Auf Grenzgebie-
ten der Wissenschaft kann es bis zu zwei Jahren 
dauern. Es schließt mit der Verteidigung der 
Diplomarbeit und dem Erwerb des Diploms der Fa-
kultät ab. 

4. Das Forschungsstudium hat die Auf-
gabe: 

— planmäßig hochqualifizierte promovierte Kader 
auszubilden, die die Entwicklung der Wissen-
schaften, der Produktion und der Gesellschaft mit-
bestimmen und als Führungskräfte in der sozi-
alistischen Gesellschaft tätig sind, 

— die Studenten zu befähigen, entsprechend den 
Perspektivplänen der naturwissenschaftlichen, 
technischen und gesellschaftswissenschaftlichen 
Forschung einen selbständigen Beitrag zur Ent-
wicklung des Wissenschaftsgebietes zu leisten. 

Das Forschungsstudium umfaßt zwei bis drei Jahre. 
Nach der Verteidigung der Dissertation wird der 
Grad des Doktors eines Wissenschaftszweiges ver-
liehen. 

Mit dieser Gliederung des Studiums sollen folgende 
Forderungen verwirklicht werden: 

1. Durch die im Prinzip nicht begrenzten Möglich-
keiten der Spezilisierung eine weitgehende Über-
einstimmung zwischen den Bedürfnissen der Ge-
sellschaft und den speziellen Interessen und Be-
gabungen der Studenten herzustellen das Stu-
dium in seiner Effektivität zu erhöhen und neue 
Möglichkeiten für den planmäßigen Hochschul-
wechsel zu schaffen. 

2. Den bisher üblichen Weg vom Beginn des Stu-
diums bis zum Abschluß der Promotion (9-10 
Jahre) zeitlich zu verkürzen (6-7 Jahre) und 
dem wachsenden Bedarf der Volkswirtschaft an 
promovierten Kadern besser und schneller zu 
entsprechen. 

3. Durch die Einführung des Spezial- und For-
schungsstudiums neue Möglichkeiten zu schaffen, 
schrittweise Teile der Spezialausbildung, diffe-
renziert nach den einzelnen Fachrichtungen, in 
die Praxis zu verlagern und dabei Fernstudium, 
Industrieinstitute oder Akademieeinrichtungen 
zu nutzen. 

Das neue Studiensystem erfordert die Abstimmung 
der Inhalte und die Abstufung der Methoden der 
Ausbildung und führt zu einem folgerichtigen Sy-
stem von Qualifikationsstufen. Der neue Aufbau der 
Ausbildung fordert die tiefgehende Neugestaltung 
der Ausbildungs- und Lehrprogramme. 

Die Veränderung des Studiensystems zwingt zur 
Konzentration und Profilierung im Hochschulwesen. 

II. Forschung 

Die Bedürfnisse der Volkswirtschaft, der Gesell-
schaft und der Entwicklung der Wissenschaft stellen 
erhöhte Anforderungen an die Forschungskapazi-
täten der Hochschulen. Die Hochschulforschung hat 
in Übereinstimmung mit den Perspektivplänen der 
naturwissenschaftlichen technischen und gesell-
schaftswissenschaftlichen Forschung zu erfolgen. 
Daraus entsteht die Notwendigkeit der Spezialisie-
rung, Konzentration, Kooperation und Profilierung. 

Die an den Universitäten und Hochschulen vorhan-
denen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen 
sind in verstärktem Maße auf komplexe Grund-
lagenforschungen zu konzentrieren. Die Hauptan-
strengungen in der Hochschulforschung sind auf 
solche Forschungsaufgaben zu richten, die echten 
wissenschaftlichen Vorlauf für die industrielle Pro-
duktion schaffen. 

Bei der Verwirklichung der Forschungsvorhaben ist 
ein enges Zusammenwirken zwischen den Grund-
lagenwissenschaften und den angewandten Wissen-
schaften zu gewährleisten. Insbesondere auf den 
Gebieten der technischen Wissenschaften ist die 
mathematische, naturwissenschaftliche und ökono-
mische Durchdringung der Technik und Technologie 
in der Durchführung der Forschung und in der Dar-
stellung ihrer Ergebnisse und Anwendungsmöglich-
keiten zu verwirklichen. 

Die Hochschulforschung ist in Übereinstimmung mit 
den Aufgaben und Zielen der akademischen Aus-
bildung weiterzuentwickeln. 
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Zwischen der Forschung an den Hochschulen, an 
anderen wissenschaftlichen Einrichtungen sowie in 
der Industrie und Landwirtschaft sind enge Wech-
selbeziehungen hergestellt worden, die den Zusam-
menhang zwischen der technischen Entwicklung, der 
angewandten Forschung und der Grundlagenfor-
schung sichern. Es sind neue und höhere Formen der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu entwickeln, 
die den Konzentrationsprozeß und die Kooperation 
der Forschung unterstützen. Es ist erforderlich, zur 
Leitung der Forschung und der Entwicklungspro-
zesse der Wissenschaft, eine entsprechende Organi-
sationsform innerhalb des Hochschulwesens zu schaf-
fen. 

III. Profilierung 

Aus der Veränderung des Ausbildungsprozesses, 
den Tendenzen der Wissenschaftsentwicklung und 
dem Prozeß der Konzentration und Kooperation der 
wissenschaftlichen Arbeit ergibt sich die Profilierung 
der Ausbildung und Forschung innerhalb des Hoch-
schulwesens. 

Die Grundlinie für die Entwicklung und Herausbil-
dung der Profile für die Ausbildung und Forschung 
ist bei Beachtung der Tendenzen und Richtungen der 
Entfaltung der Wissenschaft, der Volkswirtschaft 
und des gesamten politischen und gesellschaftlichen 
Lebens auf der Grundlage staatlicher Pläne und der 
Prognose bis 1980 auszuarbeiten. 

IV. Die Leitung der wissenschaftlichen Arbeit 
im Hochschulwesen 

Aus den Anforderungen an die Lehre und Forschung 
ergibt sich die Notwendigkeit der Veränderung der 
gesamten Struktur der Planung der Leitung der Aus-
bildung, sozialistischen Erziehung und Forschung im 
Hochschulwesen. 

Insbesondere muß eine solche Leitungsebene ge-
schaffen werden, die die Einheit von Lehre, For-
schung und Erziehung sichert, überschaubar ist und 
die sachgerechte Leitung eines Wissenschaftsgebie-
tes nach dem Grundsatz ermöglicht, daß Entschei-
dungen dort zu treffen sind, wo sie am sachkun-
digsten getroffen werden können. Aus diesen Grün-
den und in Auswertung internationaler Erfahrun-
gen sind Sektionen zu bilden. 

1. Die Sektion verbindet die Planung und Leitung 
der Forschung mit der Durchführung der Ausbil

-

dung und sozialistischen Erziehung und führt ent-
sprechend den Prinzipien der Profilierung zur 
weiteren Konzentration der Forschungskapazi-
täten und zur Entwicklung der Kooperation in 
der wissenschaftlichen Arbeit. Sie ist die kom-
plexe Zusammenfassung von Grundlagenfor-
schung, angewandter Forschung und technisch-
ökonomischer Anwendung der Forschungsergeb-
nisse. 
Die Sektion kann in vielfältigen Formen gebildet 
werden und ist keinem Schema unterworfen. Ent-
scheidend ist, daß bei der Bildung von Sektionen 
von den Schwerpunkten der Lehre und Forschung 
ausgegangen wird. Durch die Bildung der Sek-
tionen entstehen größere Arbeitskollektive, die 
über den Rahmen eines Instituts hinausgehen 
und Fakultätsgrenzen überschreiten können. Die 
Sektionen sind Ausbildungs- und Forschungs-
zentren. 

Die Sektionen sind verpflichtet, im Rahmen von 
Forschungsgemeinschaften enge Beziehungen zu 
anderen Einrichtungen und Institutionen herzu-
stellen. Sie sind höhere Formen der sozi-
alistischen Gemeinschaftsarbeit an den Hoch-
schulen. 

Die Stellung der Sektionen ist so zu gestalten, 
daß sie vertragliche Beziehungen zu den Ver-
einigungen Volkseigener Betriebe, forschungs-
leitenden Einrichtungen usw. herstellen können. 

2. Mit der Bildung der Sektionen sind die Aufgaben 
der Institute neu zu bestimmen. Es sind größere 
Institute zu bilden, die die wissenschaftlichen und 
materielen Potenzen rationell zusammenfassen. 
In den größeren Institutseinheiten wird eine 
größere Zahl gleichberechtigter Professoren ar-
beiten. 

3. Die Bildung der Sektionen, die Veränderung der 
Struktur der Institute und die gesamtgesellschaft-
liche Entwicklung schaffen neue Möglichkeiten 
der Entwicklung der sozialistischen Demokratie 
im Hochschulwesen. 

Es ist erforderlich, die Leiter der Sektionen und 
die Direktoren der Institute in der Regel alle 
drei bis vier Jahre zu wechseln und für die wis-
senschaftliche Leitung der Sektionen und der In-
stitute kollektive Gremien (Rat der Sektion; 
Direktorium des Instituts) zu bilden. 

Aus: „Das Hochschulwesen" 1/1966, Beilage 
(11. Plenum des ZK der SED [Dezember 1965]) 
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Beschluß 
des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik 

Die Weiterführung der 3. Hochschulreform 
und die Entwicklung des Hochschulwesens bis 1975 

vom 3. April 1969 

Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Re-
publik befaßte sich auf seiner 12. und 16. Tagung 
mit der Durchführung der 3. Hochschulreform und 
der Weiterentwicklung des Hochschulwesens bis 
1975. Er stellte fest, daß in Erfüllung der Beschlüsse 
des VII. Parteitages der Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands und gemäß dem in der Ver-
fassung der Deutschen Demokratischen Republik 
niedergelegten Auftrag die Angehörigen der Uni-
versitäten, Hochschulen und medizinischen Akade-
mien, die Hochschullehrer, wissenschaftlichen Mit-
arbeiter, Studenten, Arbeiter und Angestellten in 
den vergangenen Monaten eine umfangreiche Arbeit 
geleistet haben, um das Hochschulwesen der Deut-
schen Demokratischen Republik als organischen Be-
standteil des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus zu gestalten. In konsequenter Fort-
setzung der bisherigen Hochschulpolitik der So-
zialistischen Einheitspartei Deutschlands und der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
wird damit die Wirksamkeit von Wissenschaft und 
Bildung als entscheidende Potenz zur Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft und der gebildeten 
sozialistischen Nation spürbar erhöht und ein maß-
geblicher Beitrag zur allseitigen Stärkung der Deut-
schen Demokratischen Republik geleistet. 

In der Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik ist festgelegt, daß Wissenschaft und For-
schung sowie die Anwendung ihrer Erkenntnisse zu 
den wesentlichen Grundlagen der sozialistischen Ge-
sellschaft gehören. Wissenschaft und Bildung durch-
dringen immer mehr alle Bereiche der sozialistischen 
Gesellschaft. Insbesondere entsteht objektiv eine 
immer engere Verflechtung zwischen sozialistischer 
Großindustrie, Landwirtschaft und Forschung, Aus-
und Weiterbildung. Die Forschungs-, Lehr- und Er-
ziehungstätigkeit der Universitäten und Hochschulen 
wird immer mehr mit der Gestaltung des entwickel-
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, ins-
besondere seines ökonomischen Systems, der Mei-
sterung der wissenschaftlich-technischen Revolution 
und der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens 
in unserer sozialistischen Menschengemeinschaft 
verbunden. 

Die Wissenschaft kann als eine Hauptproduktiv-
kraft nur voll wirksam werden, wenn Forschung und 
Lehre von dem erkennbaren wissenschaftlich-tech-
nischen Höchstniveau in der Welt ausgehen und 
inhaltlich und organisatorisch so geplant und ge-
leitet werden, daß insbesondere auf den für unsere 
Volkswirtschaft bestimmenden Gebieten Pionier- 

und Spitzenleistungen errungen werden. Das macht 
es notwendig, mutig neue Wege in der Wissenschaft 
und Technik zu beschreiten und modernste techno-
logische Prozesse zu projektieren, zu verwirklichen 
und vollständig zu beherrschen. Die Meisterung der 
modernsten Technologie und der wissenschaftlichen 
Führungstätigkeit entscheidet in hohem Maße dar-
über, in welchem Zeitraum und mit welcher Effek-
tivität neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der 
Produktion wirksam werden und damit zur Erhö-
hung der Arbeitsproduktivität beitragen. Lenins 
Feststellung, daß „die Arbeitsproduktivität in letz-
ter Instanz das allerwichtigste, das ausschlaggebende 
für den Sieg der neuen Gesellschaftsordnung" ist, 
wird damit zu einer umfassenden Forderung an die 
Forschungsstätten, Universitäten und Hochschulen. 

Dabei gewinnt die ständige Vertiefung der wis-
senschaftlichen Zusammenarbeit mit der Sowjet-
union und anderen sozialistischen Ländern eine 
hervorragende Bedeutung für die Erzielung hoher 
wissenschaftlicher Leistungen und die Festigung der 
sozialistischen Staatengemeinschaft. 

Die Leistungen der Wissenschaft und des Hoch-
schulwesens stellen einen entscheidenden Beitrag in 
der Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialis-
mus zugunsten des Sozialismus dar. 

Mit der Erringung der politischen Macht durch 
die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten verändern 
sich Stellung und Aufgaben der Wissenschaft und 
der Hochschulen in der Gesellschaft. Die politische 
Grundlage der erfolgreichen Entwicklung unseres 
sozialistischen Hochschulwesens waren und sind das 
enge Bündnis der Arbeiterklasse und der Intelligenz 
und die Verwirklichung der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen 
Partei. In der Deutschen Demokratischen Republik 
beruhen gesellschaftliche Funktion, Zielstellung und 
Organisation der Wissenschaft auf den sozialisti-
schen Produktionsverhältnissen. Die Entwicklung 
der Wissenschaft und des Hochschulwesens ist von 
den Grundsätzen des sozialistischen Humanismus 
getragen. Im Mittelpunkt all unseres Strebens steht 
der Mensch und die Förderung seiner Talente und 
Fähigkeiten. Wir lösen die großen Aufgaben bei 
der Gestaltung des gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus mit der Initiative und Schöpferkraft der 
sozialistischen Menschengemeinschaft. In immer 
größerem Maße wird dabei das Eindringen in die 
Wissenschaft zu einem Lebensbedürfnis der Werk-
tätigen. Diesem Bedürfnis muß die weitere Entwick-
lung des Hochschulwesens gerecht werden. Dabei 
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verdient die wissenschaftliche Qualifizierung der 
Frauen und Mädchen besondere Aufmerksamkeit. 

Im Gegensatz zur spätkapitalistischen Gesellschaft 
in der westdeutschen Bundesrepublik, die sowohl 
die Forschung als auch die Ausbildung wissenschaft-
licher Kader sowie die gesamte Entwicklung der 
Wissenschaft zur Erhaltung der Macht der Monopol-
herren, zur Erhöhung ihrer Profite und zur Durch-
führung ihrer aggressiven und antihumanistischen 
imperialistischen Politik einsetzt, dient die Wissen-
schaft im entwickelten gesellschaftlichen System des 
Sozialismus ihrer eigentlichen Aufgabe, die Entwick-
lungsgesetze in Natur und Gesellschaft zu beherr-
schen, um das Leben der Menschen zu erleichtern 
und weiter zu verbessern. 

Hieraus ergibt sich auch die hohe Verantwortung 
des Wissenschaftlers als Forscher, Lehrer und Er-
zieher. Sein Wirken soll auf der festen weltanschau-
lichen und politischen Stellungnahme für unser so-
zialistisches Vaterland, für den Sozialismus, den 
Frieden und die Freundschaft mit dem Sowjetvolk 
und den anderen Völkern beruhen. Ein hohes Ver-
antwortungsbewußtsein gegenüber der sozialisti-
schen Gesellschaft, Einsatzbereitschaft, umfassendes 
fachliches Wissen und ständiges schöpferisches Stre-
ben nach höchsten Leistungen machen den Wissen-
schaftler und Hochschullehrer zu einer hochgeach-
teten Persönlichkeit in der sozialistischen Gesell-
schaft und zum Vorbild seiner Studenten. Dies ver-
langt von allen Hochschulangehörigen ein tiefes 
Verständnis der gesellschaftlichen und politischen 
Erfordernisse, die dem Prozeß der weiteren Umge-
staltung unseres Hochschulwesens zugrunde liegen, 
und die Bereitschaft, zu ihrer Lösung aktiv beizu-
tragen. Die systematische Verbreitung und Vertie-
fung der Erkenntnisse des Marxismus-Leninismus, 
das gründliche Studium der politisch-ideologischen 
Grundfragen unserer Zeit und der konsequente 
Kampf gegen Mittelmäßigkeit und Selbstzufrieden-
heit sind deshalb für die Durchführung der 3. Hoch-
schulreform von erstrangiger Bedeutung. 

Da die Wissenschaft immer mehr zu einer Haupt-
produktivkraft der sozialistischen Gesellschaft wird, 
ist es objektiv notwendig, eine dieser Entwicklung 
entsprechende wissenschaftlich begründete Planung 
und Leitung der Wissenschaft und des Hochschul-
wesens zu verwirklichen. Es ist erforderlich, an den 
Universitäten und Hochschulen effektivere und mo-
dernere Formen und Methoden der Planung und 
Leitung von Forschung, Ausbildung, Erziehung und 
Weiterbildung anzuwenden. 

Ausgehend von der Prognose, sind Forschung, 
Aus- und Weiterbildung auf die für die Entwicklung 
unserer Gesellschaft und die Verwirklichung der 
strukturpolitischen Konzeption unserer Volkswirt-
schaft sowie für die Wissenschaftsentwicklung ent-
scheidenden Aufgaben zu konzentrieren, komplex 
zu planen, zu bilanzieren und mit höchstem ideolo-
gischem und ökonomischem Effekt durchzuführen. 
Dazu müssen die inhaltlichen Probleme der Gestal-
tung und engen Verbindung von Forschung, Ausbil-
dung und Erziehung gelöst, moderne Formen und 
Methoden der Wissenschaftsorganisation eingeführt 
und die Effektivität der Forschung und Ausbildung  

entscheidend erhöht werden. Durch die enge Ver-
flechtung der Universitäten und Hochschulen und 
ihrer Sektionen mit den wirtschaftsleitenden Or-
ganen, den Großbetrieben, Kombinaten und VVB, 
der Landwirtschaft, den Leitungsorganen und Ein-
richtungen im Bereich der Kultur, des Bildungs-
wesens und des Gesundheitswesens, mit den Aka-
demien und anderen Einrichtungen der Forschung 
und Entwicklung sowie durch die Entwicklung der 
Gemeinschaftsarbeit zwischen ihnen werden die 
Universitäten und Hochschulen organisch mit der 
Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Sy-
stems des Sozialismus verbunden. 

Die Planung und Leitung des Hochschulwesens 
muß durch die Anwendung der marxistisch-leninisti-
schen Organisationswissenschaften und der automa-
tischen Informationsverarbeitung zu einem funk-
tionsfähigen Bestandteil der modernen Wissen-
schaftsorganisation in der Deutschen Demokratischen 
Republik entwickelt werden. Im Zusammenhang da-
mit sind die Informations- und Dokumentationsein-
richtungen der Universitäten und Hochschulen aus-
zubauen, zu modernisieren und in das naturwissen-
schaftlich-technische, volkswirtschaftliche und ge-
sellschaftswissenschaftliche Informations- und Biblio-
thekssystem zu integrieren. Dabei gewinnen für die 
schnelle Nutzung neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in Forschung und Lehre und für eine hohe 
Qualität der prognostischen Arbeit die systema-
tische Aufbereitung und Verdichtung der einfließen-
den Informationen hervorragende Bedeutung. 

Die Verstärkung der zentralen Planung und Lei-
tung des Hochschulwesens in den Grundfragen muß 
organisch verbunden sein mit einer erhöhten Eigen-
verantwortung der Hochschulen und der schöpfe-
rischen Initiative des Lehrkörpers, der Studenten, 
Arbeiter und Angestellten. Die Durchführung der 
Hochschulreform erfordert die Mitwirkung aller ge-
sellschaftlichen Kräfte. Durch die Einflußnahme der 
staatlichen Organe, des Forschungsrates, der VVB, 
Kombinate und Großbetriebe und das gemeinsame 
Wirken der Hochschulen und Universitäten sowie 
der gesellschaftlichen Organisationen, vor allem der 
Freien Deutschen Jugend und der Gewerkschaften, 
sowie durch die planmäßige Entwicklung der Neu-
ererbewegung und des sozialistischen Wettbewerbs 
ist es möglich, das wissenschaftliche Potential der 
Hochschulen in Übereinstimmung mit den Erforder-
nissen des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus auszubauen und einzusetzen. 

Dem sozialistischen Wettbewerb als Hauptmetho-
de zur Entwicklung der schöpferischen Initiative der 
Werktätigen, Wissenschaftler und Studenten ist 
große Bedeutung beizumessen. 

Die Entwicklung und ständige Vervollkommnung 
der sozialistischen Demokratie an den Universitäten 
und Hochschulen ist für die Durchführung der Hoch-
schulreform unerläßlich. Sie bildet die Grundlage, 
um die Aktivität und das Schöpfertum der Hoch-
schullehrer, wissenschaftlichen Mitarbeiter, Studen-
ten, Arbeiter und Angestellten bei der Planung, Lei-
tung, Durchführung und Kontrolle der Aufgaben in 
Forschung, Ausbildung und Erziehung voll zu ent-
falten. 
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Besondere Aufmerksamkeit muß der Entwicklung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit als der 
grundlegenden Form der wissenschaftlichen Arbeit 
in Forschung und Lehre gewidmet werden. Nur durch 
die Bildung leistungsfähiger, wissenschaftlicher Kol-
lektive, in denen Wissenschaftler, Studenten, Arbei-
ter und Angestellte gleichberechtigt zusammenwir-
ken und jeder seine schöpferischen Fähigkeiten und 
Talente bei der Erfüllung der gemeinsamen For-
schungs- und Lehraufgaben allseitig entwickeln und 
einsetzen kann, sind die notwendigen Spitzenlei-
stungen in Forschung und Lehre zu erreichen. In 
diesen Kollektiven vollzieht sich im Prozeß der ge-
meinsamen Arbeit die Ausprägung sozialistischer 
Denk- und Verhaltensweisen. Hier erfüllt der Hoch-
schullehrer seine verpflichtenden Aufgaben als For-
scher, Lehrer und Erzieher der jungen Generation 
im Geist des Sozialismus. 

I. 

Die Konzentration des wissenschaftlichen Potentials 
der Universitäten und Hochschulen 
zur Erzielung von Höchstleistungen 

in Forschung und Lehre 

Um das entwickelte gesellschaftliche System des 
Sozialismus zu gestalten, bei wichtigen struktur-
bestimmenden Erzeugnissen und Prozessen durch 
Pionier- und Spitzenleistungen den wissenschaftlich-
technischen Höchststand mitzubestimmen und die 
gesellschaftliche und technische Entwicklung voran-
zutreiben, ist es erforderlich, entsprechend den im 
Prognosezeitraum vorgegebenen Zielsetzungen das 
wissenschaftliche Potential der Universitäten und 
Hochschulen konsequent auf jene vom VII. Partei-
tag beschlossenen Hauptrichtungen in Wissenschaft, 
Technik und Technologie zu konzentrieren, die für 
die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft, ins-
besondere für die strukturbestimmenden Vorhaben 
der Volkswirtschaft, von entscheidender Bedeutung 
sind. Die ständige enge Zusammenarbeit mit wissen-
schaftlichen Einrichtungen der Sowjetunion und an-
derer sozialistischer Länder ist eine Grundbedin-
gung zur Verwirklichung dieser Aufgaben. 

Entsprechend dem ökonomischen System des So-
zialismus der Deutschen Demokratischen Republik 
betrifft die Konzentration auf Hauptrichtungen ins-
besondere solche Gebiete, Disziplinen und Zweige, 
die für die tiefgreifenden qualitativen Veränderun-
gen der Produktivkräfte unter den Bedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Revolution ausschlag-
gebend sind und aus strategischer Sicht die wissen-
schaftliche Basis für den Übergang zur komplexen 
Automatisierung materieller und geistiger Prozesse 
bilden. 

Grundlage für die Bestimmung der Forschungs-
richtungen, die inhaltlich-methodische Gestaltung der 
Aus- und Weiterbildung und damit die Profilierung 
der Universitäten und Hochschulen sind die Prog-
gnosen der sozialistischen Gesellschaft, Wissenschaft 
und Technik, der Volkswirtschaft, des Bildungswe-
sens und der einzelnen Hochschulen selbst. Die 
ständige prognostische Arbeit ist die Vorausset-
zung, um in Forschung und Lehre den zukünftigen 
Maßstäben zu entsprechen und einen echten Beitrag  

zum wissenschaftlichen Vorlauf zu leisten. Damit 
kann auch neuen Tendenzen der Wissenschaftsent-
wicklung, dem Prozeß der Integration und Speziali-
sierung der Wissenschaften und den sich daraus er-
gebenden Anforderungen an die ständige Vervoll-
kommnung des Profils der Hochschulen und ihrer 
Sektionen rechtzeitig Rechnung getragen werden. 

Die prognostische Tätigkeit an den Universitäten 
und Hochschulen trägt maßgeblich dazu bei, neu 
heranreifende Fragen in der Entwicklung der Gesell-
schaft, der Volkswirtschaft und der Wissenschaft zu 
lösen und eigene Konzeptionen für langfristige und 
Vorlauf schaffende wissenschaftliche Aufgaben zu 
entwickeln und anzubieten. In ihrer prognostischen 
Arbeit stützen sich die Universitäten und Hochschu-
len auf die Erkenntnisse zentraler Prognosen. Durch 
das ständige Zusammenwirken mit dem Forschungs-
rat und seinen Arbeitsgruppen, durch die unmittel-
bare Mitwirkung der Kooperationspartner in der 
Industrie, in der Landwirtschaft und Nahrungsgüter-
wirtschaft sowie in anderen Bereichen der Volks-
wirtschaft und Gesellschaft bei der Erarbeitung der 
Prognosen der Hochschulen und durch die aktive 
Teilnahme der Hochschullehrer an der Prognose-
arbeit des Forschungsrates und der Kooperations-
partner ist die Prognosearbeit der Hochschulen eng 
mit der gesamtgesellschaftlichen Prognose zu ver-
knüpfen. 

Die Mitwirkung an der Ausarbeitung und Ver-
vollkommnung der Prognosen ist ein wesentlicher 
Bestandteil der wissenschaftlichen Tätigkeit der 
Hochschullehrer. Die Studenten nehmen aktiv an der 
Erarbeitung der Prognosen teil. Dabei tragen die 
Hochschullehrer eine hohe Verantwortung dafür, 
den hohen Bildungs- und Erziehungswert der pro-
gnostischen Arbeit umfassend zu nutzen und das 
prognostische Denken der Studenten zu entwickeln. 

Die Meisterung der wissenschaftlich-technischen 
Revolution macht vor allem den Ausbau der Mathe-
matik, der Kybernetik, der Chemie, der Physik, der 
Biologie, der technischen und technologischen Wis-
senschaften, der Wirtschaftswissenschaften und der 
Operationsforschung an unseren Universitäten und 
Hochschulen erforderlich. In den naturwissenschaft-
lichen und technischen Studienrichtungen ist auf die 
Beherrschung technologischer Prozesse, besonders 
auf die Entwicklung und Einführung neuer Erzeug-
nisse in der Produktion, großer Wert zu legen. Be-
sondere Aufmerksamkeit ist der Entwicklung jener 
wissenschaftlichen Disziplinen zu widmen, die die 
Grundlage für die moderne Organisation und Lei-
tung der Wissenschaft selbst bilden. 

Verstärkte Aufmerksamkeit muß der weiteren 
Entwicklung der marxistisch-leninistischen Gesell-
schaftswissenschaften gewidmet werden. Die Ge-
sellschaftswissenschaftler tragen eine hohe Verant-
wortung für die weitere Ausarbeitung der theore-
tischen Grundlagen des entwickelten gesellschaft-
lichen Systems des Sozialismus, für die Entwicklung 
des sozialistischen Bewußtseins und für die offensive 
Auseinandersetzung mit der imperialistischen Ideo-
logie und dem Revisionismus. Dabei werden die 
marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaf-
ten im Prozeß der sozialistischen Gemeinschafts- 
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arbeit und der Integration der Wissenschaftsgebiete 
zu immer wirksameren Instrumenten der Prognose, 
Planung und Leitung des politischen, ökonomischen 
und kulturellen Lebens. Zugleich erhöht sich ihre 
bewußtseinsbildende Rolle. Zielstrebiger zu fördern 
ist die weltanschauliche Durchdringung der Natur-
und technischen Wissenschaften, deren theoretisch-
methodologische Grundlagen weiterzuentwickeln 
sind. Das erfordert eine immer enger werdende plan-
mäßige Zusammenarbeit zwischen den Gesellschafts-
wissenschaften und den Natur- und technischen Wis-
senschaften. Die Einheit von sozialistischer Erzie-
hung und hoher fachwissenschaftlicher Bildung ist 
zu gewährleisten. 

Der intensive Prozeß der gesellschaftlichen Ar-
beitsteilung unter den Bedingungen der wissen-
schaftlich-technischen Revolution führt zur zuneh-
menden Verflechtung von Forschung, Entwicklung, 
technischer Produktionsvorbereitung und Produk-
tion zur weiteren Entwicklung der gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung in Wissenschaft und Forschung. Die-
ser Prozeß wird durch die arbeitsteilige Verbindung 
des Forschungspotentials der Hochschulen mit dem 
der Akademien und der Forschungseinrichtungen 
der Volkswirtschaft, des Bildungs- und Gesundheits-
wesens und anderer bewußt organisiert. 

Auf der Grundlage des zentralen staatlichen Pla-
nes werden große und leistungsfähige Industrie-
kombinate als objektives Ergebnis dieses Vergesell-
schaftungsprozesses entwickelt, die die Gewähr für 
die Lösung der neuen Aufgaben geben. Mit ihnen 
werden qualitativ neue Bedingungen für die Kon-
zentration in Wissenschaft und Technik und das 
schnelle Einfließen naturwissenschaftlich-technischer 
und gesellschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse in 
die materielle Produktion geschaffen. 

Dieser Entwicklung im gesellschaftlichen Produk-
tionsprozeß entspricht die Herausbildung der sozia-
listischen Großforschung als einer dem gesellschaft-
lichen System des Sozialismus gemäßen Form der 
Wissenschaftsorganisation. Aufgaben und Zielstel-
lung der sozialistischen Großforschung werden von 
der Notwendigkeit bestimmt, in Wissenschaft und 
Technik zu Spitzenleistungen zu gelangen, die tech-
nologischen Prozesse auf der Grundlage wissen-
schaftlicher Erkenntnisse zu gestalten und komplette 
Maschinensysteme unter Anwendung der elektro-
nischen Datenverarbeitung zu entwickeln. 

Dementsprechend ist das Forschungspotential der 
Hochschulen im Rahmen der sozialistischen Groß-
forschung für die Schaffung des wissenschaftlichen 
Vorlaufs einzusetzen und zu nutzen. Dies geschieht 
durch die Entwicklung von Kooperationsgemein-
schaften und die Einbeziehung in Forschungsver-
bände. Dabei konzentrieren sich die Hochschulen 
und ihre Sektionen innerhalb der Kooperationsge-
meinschaften und Forschungsverbände auf die kom-
plexe Lösung in sich geschlossener Teilaufgaben. 
Aus den Aufgaben- und Zielstellungen der sozia-
listischen Großforschung leiten die für die Groß-
forschungsthemen verantwortlichen Kombinate und 
Forschungszentren Vorschläge für die Vervoll-
kommnung des wissenschaftlichen Profils der Hoch-
schulen und ihrer Sektionen ab. Die im Großfor-

schungsverband vereinigten Hochschulen und Sek-
tionen haben ihrerseits ständig Vorschläge für die 
wissenschaftliche Qualifizierung der Thematik und 
neue, aus der Entwicklung der Wissenschaften ab-
zuleitende Aufgabenstellungen anzubieten. 

In dem durch die Einheit von Produktion, For-
schung und Lehre gekennzeichneten Prozeß werden 
Fachleute benötigt, die für den disponiblen Einsatz 
bei systemorientierten Aufgaben befähigt sind. Die 
Universitäten und Hochschulen entwickeln die For-
schung und Lehre entsprechend ihrer Aufgabe, wis-
senschaftlich hockqualifizierte Fachleute heranzubil-
den. Sie sollen die theoretischen Grundlagen auf den 
für die moderne Wissenschaftsentwicklung entschei-
denden mathematisch-naturwissenschaftlichen, tech-
nisch-technologischen und gesellschaftswissenschaft-
lichen Gebieten anwendungsbereit beherrschen, so 
daß sie sich rasch auf neue Probleme und Ergeb-
nisse der Gesellschafts- und Wissenschaftsentwick-
lung einstellen können. 

Es kommt vor allem darauf an, auf neu entstehen-
den wissenschaftlichen Gebieten das wissenschaft-
liche Potential an den Hochschulen rechtzeitig zu 
entwickeln. Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
dabei die sich herausbildenden und für die Gewin-
nung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse bedeut-
samen Grenzgebiete zwischen verschiedenen Wis-
senschaftsdisziplinen. 

Die Universitäten und Hochschulen müssen einen 
maßgeblichen Beitrag zur Lösung der neu heran-
reifenden Fragen in der Entwicklung der Wissen-
schaft, der Gesellschaft und der Volkswirtschaft 
leisten. 

An den künstlerischen Hochschulen muß die 
Durchführung der Hochschulreform wirksam zur For-
mung sozialistischer Persönlichkeiten und zur wei-
teren Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens 
der sozialistischen Menschengemeinschaft beitragen. 
Insbesondere muß in enger Zusammenarbeit mit den 
Werktätigen in den sozialistischen Betrieben und 
Einrichtungen erreicht werden, daß Architektur, 
Städtebau und bildende Kunst den hohen Maß-
stäben des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus entsprechen. 

Die Durchführung der Hochschulreform an den 
medizinischen Fakultäten und Akademien ist un-
trennbar mit den Erfordernissen der ständigen Ver-
vollkommnung des Gesundheitsschutzes der Bevöl-
kerung verbunden. 

Durch die Konzentration des Forschungspotentials 
auf für die Volksgesundheit entscheidende Schwer-
punkte und die rasche und zielstrebige Überfüh-
rung moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
die Praxis des sozialistischen Gesundheitsschutzes, 
durch die inhaltliche Neugestaltung der Aus- und 
Weiterbildung von Ärzten, die ihr ganzes Wissen 
und Können der sozialistischen Gesellschaft zur Ver-
fügung stellen, und durch die weitere Entwicklung 
der spezialisierten medizinischen Betreuung sollen 
die medizinischen Hochschuleinrichtungen wesent-
lich zur weiteren Steigerung der Leistungsfähigkeit 
des Gesundheitswesens der Deutschen Demokra-
tischen Republik beitragen. 
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Zur Förderung einer allseitigen Zusammenarbeit 
zwischen den Hochschulen und der Praxis in For-
schung und Lehre sind durch den Ministerrat Sy-
stemregelungen zu erlassen, die es den VVB, Groß-
betrieben und Kombinaten ermöglichen, ihrer Ver-
pflichtung für die Entwicklung und den Ausbau des 
wissenschaftlichen Potentials der Hochschulen ge-
recht zu werden. Diese Regelungen sollen insbeson-
dere dazu dienen, den wissenschaftlichen Vorlauf 
durch eine entsprechende Förderung der Forschung 
und Lehre an den Hochschulen zu beschleunigen und 
eine hohe Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit bei 
der Entwicklung neuer wissenschaftlicher Arbeits-
richtungen zu erreichen. 

Um den konzentrierten Einsatz des wissenschaft-
lichen Potentials zu fördern, eine hohe Effektivität 
der Forschung zu sichern und wissenschaftlich-tech-
nische Höchstleistungen bei gleichzeitiger Verkür-
zung der Überleitungszeiten in die Produktion zu 
stimulieren, sind die Kooperationsbeziehungen in 
der wissenschaftlichen Arbeit nach folgenden Grund-
sätzen zu gestalten: 

Die auftragsgebundene Forschung wird sowohl in 
der Grundlagen- und Erkundungsforschung als auch 
in der angewandten Forschung und Entwicklung 
konsequent verwirklicht. Die Hochschulen und die 
Auftraggeber haben bei der Vereinbarung der Auf-
träge zu sichern, daß durch langfristige und kom-
plexe Aufgabenstellungen die Konzentration des 
wissenschaftlichen Potentials und die Entwicklung 
leistungsfähiger Forschungskollektive der Sektionen 
gefördert werden. Die Forschungsaufgaben müs-
sen sich in das in den Perspektivplänen festgelegte 
wissenschaftliche Profil der Hochschulen und ihrer 
Sektionen einfügen. Die Finanzierung erfolgt nach 
den Prinzipien der auftragsgebundenen Forschung. 
Über den Gegenstand und das Ziel der Forschung 
sowie die Nutzung und schutzrechtliche Sicherung 
der Ergebnisse, die Maßnahmen zu ihrer kurzfristi-
gen Überleitung in die Praxis sowie die Mitwirkung 
des Auftraggebers werden exakte Verträge abge-
schlossen, in denen die jeweilige beiderseitige Ver-
antwortung klar fixiert ist. Die Konzeptionen für 
die Forschungsvorhaben und die Arbeitsergebnisse 
werden vor dem Auftraggeber verteidigt. 

Die Möglichkeiten für eine rationelle und gemein-
same Nutzung von beiderseitigen Forschungsein-
richtungen, Großgeräten, Rechenzentren, Bibliothe-
ken, Informations- und Dokumentationsmitteln usw. 
sowie für den gemeinsamen Bau von Geräten für 
die Forschung und Lehre werden umfassend ange

-

wendt. 

Aus der Neugestaltung der Forschungsarbeit er-
wachsen entscheidende Impulse, um eine höhere 
Qualität der Ausbildung und Erziehung zu erreichen. 
Durch die Entwicklung des wissenschaftlich-produk-
tiven Studiums vom ersten Studienjahr an und die 
damit verbundene planmäßige Einbeziehung in die 
Forschungsarbeit der Sektionen werden den Studen-
ten die neuesten wissenschaftlichen Kenntnisse ver-
mittelt. Sie werden zur selbständigen wissenschaft-
lichen Arbeit befähigt und zur schöpferischen An-
wendung der erworbenen Kenntnisse sowie zum 
Kampf um die rasche Nutzung wissenschaftlicher 

Ergebnisse in der Praxis erzogen und erleben in 
der kollektiven Arbeit mit den Wissenschaftlern die 
Kraft der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. 

Die Entwicklung des Forschungsstudiums als be-
sondere Form der Verbindung von selbständiger 
schöpferischer wissenschaftlicher Arbeit und Ausbil-
dung ermöglicht es, hochqualifizierte wissenschaft-
liche Kader heranzubilden und das Forschungspoten-
tial der Hochschulen zu erweitern. 

An die fachliche Leistung und an das politisch

-

moralische Verhalten des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sind höhere Anforderungen zu stellen; be-
sonders sind das Niveau und die praktische Wirk-
samkeit der wissenschaftlichen Arbeiten und Disser-
tationen weiter zu verbessern. 

II. 

Die Verbesserung der Erziehung 
und die Neugestaltung der Ausbildung 

Die Aufgabe der Universitäten und Hochschulen 
besteht darin, hochqualifizierte sozialistische Per-
sönlichkeiten zu erziehen und auszubilden. 

Der Absolvent einer sozialistischen Hochschule 
zeichnet sich durch einen festen sozialistischen Klas-
senstandpunkt aus und handelt auf der Grundlage 
des Marxismus-Leninismus. Er meistert die Wissen-
schaft als eine Hauptproduktivkraft und Waffe im 
Klassenkampf, verfügt über Kenntnisse und Fertig-
keiten, die dem Welthöchststand in der Wissen-
schaft entsprechen, und hat gelernt, in sozialistischen 
Gemeinschaften wissenschaftliche Pionierleistungen 
zu vollbringen. Er besitzt eine hohe Allgemeinbil-
dung, eignet sich die Schätze der deutschen National-
kultur und der Weltkultur an und treibt regelmäßig 
Sport. Er ist jederzeit bereit und fähig, sein sozia-
listisches Vaterland zu verteidigen. 

Dieses Leitbild des Absolventen setzt neue Maß-
stäbe für das Zusammenwirken des Lehrkörpers 
und der Studenten sowie der staatlichen Leiter mit 
den Leitungen der FDJ und der Gewerkschaft bei 
der Umgestaltung von Forschung, Ausbildung und 
Erziehung. Die Studenten sollen auf der Grundlage 
einer auf gegenseitiger Achtung und Anerkennung 
beruhenden schöpferischen Zusammenarbeit mit den 
Hochschullehrern schon während des Studiums Er-
fahrungen in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
erwerben. 

Die Hochschullehrer und wissenschaftlichen Mit-
arbeiter der Universitäten und Hochschulen tragen 
gegenüber der Gesellschaft die Verantwortung für 
die Erziehung der ihnen anvertrauten Studenten zu 
sozialistischen Staatsbürgern der Deutschen Demo-
kratischen Republik. Sie nehmen diese Verantwor-
tung wahr, indem sie die Einheit vor sozialistischer 
Erziehung und hochqualifizierter Fachausbildung 
verwirklichen. In Zusammenarbeit mit den FDJ-
Leitungen nehmen sie durch ihre politische und wis-
senschaftliche Parteinahme zielgerichtet Einfluß auf 
den Prozeß der sozialistischen Erziehung und Selbst-
erziehung in den FDJ-Gruppen, der im Kampf um 
den Titel „Sozialistisches Studentenkollektiv" seinen 
höchsten Ausdruck findet. 
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Entsprechend ihrem gesellschaftlichen Auftrage ist 
es die erste Pflicht der Studenten, ständig als junge 
sozialistische Staatsbürger zu handeln, hohe Leistun-
gen im Studium zu vollbringen und sich gründlich 
auf ihre spätere verantwortliche Tätigkeit in der 
sozialistischen Gemeinschaft vorzubereiten. Ihre ak-
tive Teilnahme an der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung der Pläne und ihre Tätigkeit in den gesell-
schaftlichen Organisationen und demokratischen Gre-
mien der Hochschule sind ein wichtiger Bestandteil 
der Ausprägung sozialistischer Denk- und Verhal-
tensweisen. 

Der Marxismus-Leninismus ist das Fundament für 
die theoretische und praktische Lösung der Entwick-
lungsprobleme unserer sozialistischen Gesellschaft, 
für die ideologische Auseinandersetzung mit der im-
perialistischen Ideologie und dem Revisionismus 
und damit für eine parteiliche, schöpferische, vor-
wärtsdrängende Denk- und Arbeitsweise der Hoch-
schullehrer und der Studenten. Das Studium des 
Marxismus-Leninismus, der Werke von Marx, En-
gels und Lenin sowie der Dokumente der Partei 
der Arbeiterklasse ist die Grundlage, um den so-
zialistischen Klassenstandpunkt des Lehrkörpers, 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter, des wissenschaft-
lichen Nachwuchses, der Studenten und aller Arbei-
ter und Angestellten der Universitäten und Hoch-
schulen weiter zu festigen. 

Die Weiterbildung der Hochschullehrer, wissen-
schaftlichen Mitarbeiter und des wissenschaftlichen 
Nachwuchses ist auf dem Gebiet des Marxismus-
Leninismus so zu entwickeln, daß sie ein hohes poli-
tisch-weltanschauliches Niveau der wissenschaft-
lichen Arbeit und Lehre sichert. 

Das Studium der Grundlagen des Marxismus-
Leninismus muß so verändert werden, daß das Stu-
dium und die aktive Teilnahme der Studenten am 
politischen Kampf zu einem System der schöpfe-
rischen, wissenschaftlich-produktiven Aneignung 
und Anwendung des Marxismus-Leninismus ausge-
baut werden. Die gesamte Ausbildung der Studenten 
und das gesellschaftliche Leben an den Hochschulen 
ist so zu gestalten, daß die sozialistische Ideologie 
den gesamten Erziehungs- und Ausbildungsprozeß 
durchdringt. 

Die Heranbildung sozialistischer Persönlichkeiten 
verlangt, das geistig-kulturelle und sportliche Le-
ben, die wehrsportliche Ausbildung und Wehrerzie-
hung aller Studenten und Hochschulangehörigen 
fester in das System der Erziehung und Ausbildung 
zu integrieren. Die Leiter der Hochschulen unter-
stützen in enger Zusammenarbeit mit der FDJ die 
Studenten dabei, sich in den Wohnheimen, FDJ- 
Studentenklubs usw. kulturell zu betätigen und auch 
außerhalb der Hochschulen kulturell und kultur-
politisch wirksam zu werden. Sie fördern durch ein 
System des obligatorischen, wahlobligatorischen und 
fakultativen Studentensports die sportliche Betäti-
gung während des gesamten Studiums und tragen 
durch geeignete Maßnahmen wirksam dazu bei, daß 
die Studenten höchste Erfolge in der vormilitärischen 
bzw. militärischen Ausbildung erreichen und sich 
mit den revolutionären Kampftraditionen der Ar-
beiterklasse vertraut machen. 

Für die qualitative Veränderung 
in Erziehung und Ausbildung ergeben sich folgende 

Hauptrichtungen: 

1. Die Anforderungen der sozialistischen Gesell-
schaft an die Ausbildung der Hochschulkader 
verlangen den Übergang zur forschungsbezo-
genen Lehre, deren Grundanliegen die volle 
Durchsetzung einer auf den Welthöchststand 
orientierten Einheit von Forschung und Lehre in 
der Ausbildung ist. Sie wird die Studenten mit 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Problemstellungen gründlich vertraut ma-
chen, ihre Fähigkeiten zur schöpferischen An-
wendung des erworbenen Wissens sowie zur 
selbständigen Aneignung neuer wissenschaft-
licher Erkenntnisse allseitig ausbilden und ihnen 
Methoden der selbständigen wissenschaftlichen 
Arbeit vermitteln. Von besonderer Bedeutung 
sind dabei die Probleme der schnellen Überlei-
tung von Forschungsergebnissen in die Praxis 
und die Beherrschung moderner technologischer 
Prozesse. In den Lehrgebieten, in denen keine 
eigene Forschung betrieben wird, ist ein hohes 
Niveau der Ausbildung durch ständige Analyse 
und Auswertung des Höchststandes der For-
schung in den entsprechenden wissenschaftlichen 
Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Re-
publik, der Sowjetunion und anderer Länder zu 
gewährleisten. 

Die Verwirklichung der forschungsbezogenen 
Lehre verlangt die rasche Einführung und volle 
Verwirklichung des wissenschaftlich-produktiven 
Studiums. Dieses Studium stellt eine völlig neue 
Qualität in der Erziehung und Ausbildung der 
Studenten dar. Der Kerngedanke dieses Studiums 
besteht darin, die sozialistische Erziehung mit 
der modernen wissenschaftlichen Ausbildung zu 
verknüpfen. Das bedeutet vor allem, daß sich 
der Studenten neueste, dem wissenschaftlichen 
Höchststand entsprechende theoretische Kennt-
nisse und Methoden der selbständigen wissen-
schaftlichen Arbeit unter Anwendung moderner 
Studienformen und -methoden aneignet und mit 
der schöpferischen Anwendung der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse in der Praxis, mit dem Kampf 
um die allseitige Stärkung der Deutschen Demo-
kratischen Republik und gegen den westdeut-
schen Imperialismus verbindet. 

Dementsprechend ist es notwendig, den Inhalt 
und das System der Ausbildung an den perspek-
tivischen Aufgaben zu überprüfen und von über-
holten Anforderungen zu befreien, die Studien-
inhalte grundlegend zu erneuern und sie ständig 
auf der Grundlage der Prognose und des Ver-
gleichs mit dem Weltstand zu vervollkommnen. 

Es ist erforderlich, beginnend mit dem ersten 
Studienjahr, die Studenten durch vielfältige, in 
das Studium integrierte Formen wissenschaftlich-
produktiver Tätigkeit mit effektiven Methoden 
der wissenschaftlichen Arbeit vertraut zu machen 
und zu selbständiger schöpferischer Leistung zu 
befähigen. Dabei müssen die Anforderungen an 
die eigenschöpferische wissenschaftliche Arbeit 
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entsprechend der Systematik des Studienganges 
ständig steigen. Besonders zu fördern sind die 
Mitarbeit von Studenten in den Forschungs-
kollektiven der Sektionen bzw. Forschungsver-
bänden sowie ihre aktive Teilnahme an der Ver-
breitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und des 
marxistisch-leninistischen Weltbildes. 

Die Präzisierung bzw. Ausarbeitung neuer 
Grund- und Fachstudienpläne hat zum Ziel, die 
Einheit von Lehre und Forschung zu verwirk-
lichen und ein hocheffektives Lehrplanwerk aus-
zuarbeiten, das der Dynamik des gesellschaft-
lichen und wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts gerecht wird und eine moderne sozia-
listische Hochschulbildung und Erziehung ge-
währleistet. Diese muß auf den ständig wachsen-
den Vorleistungen der allgemeinbildenden poly-
technischen Oberschulen und berufsbildenden 
Schulen aufbauen und der Einheit von Ausbil-
dung und Weiterbildung entsprechen. Dabei sind 
neue Wissenschaftsgebiete rechtzeitig und dem 
Ausbildungsziel entsprechend in die Ausbildungs-
programme aufzunehmen. 

Durch eine vervollkommnete, systematische mili-
tärische und militärtechnische Bildung und Er-
ziehung sind die Verteidigungsbereitschaft und 
die Verteidigungsfähigkeit der Studenten weiter 
zu heben und auf ein einheitliches Niveau zu 
bringen. 

Die sportliche Ausbildung ist zu vervollkomm-
nen und muß zur Verbesserung der physischen 
und psychischen Leistungsfähigkeit beitragen. 

Die fremdsprachliche Ausbildung ist besonders 
durch die Anwendung moderner Lehrmethoden 
und den Einsatz audiovisueller Mittel stärker zu 
intensivieren und im breiten Maße für die Her-
anbildung von Sprachkundigen aller Stufen und 
Fachgruppen zu nutzen. 

Die Ausbildung in den theoretischen Grund-
lagen, in denen die grundlegenden Zusammen-
hänge und Gesetzesmäßigkeiten des jeweiligen 
Wissenschaftsgebietes sowie die Tendenzen sei-
ner Weiterentwicklung vermittelt werden, ist 
weiter zu verstärken. 

Der Erwerb von Spezialkenntnissen wird ver-
stärkt in Studienabschnitten in der Praxis und 
in der Weiterbildung erfolgen. 

In Übereinstimmung mit dem Ausbildungsziel in 
der jeweiligen Studienrichtung müssen alle Stu-
denten eine Ausbildung auf dem Gebiet der Da-
tenverarbeitung sowie der marxistisch-leni-
nistischen Organisationswissenschaft und der 
Wissenschaftsorganisation erhalten. 

Der zielstrebigen Auswahl und frühzeitigen För-
derung der gesellschaftlich und fachlich beson-
ders befähigten Studenten ist größte Aufmerk-
samkeit zu widmen. Sie werden vor allem im For-
schungsstudium ausgebildet. Dabei sind alle 
Kooperationsmöglichkeiten der Universitäten 
und Hochschulen mit Akademien und anderen 
wissenschaftlichen Einrichtungen zu nutzen, die 
eine auf höchstem Niveau stehende Ausbildung 

und Erziehung der Forschungsstudenten gewähr-
leisten. 

Als Form der Förderung besonders befähigter 
Studenten ist die Delegierung zur wissenschaft-
lichen Qualifizierung in die Sowjetunion und in 
andere sozialistische Länder stärker zu nutzen. 

Erhöhte Aufmerksamkeit muß der Werbung von 
Mädchen und Frauen für das Studium, insbeson-
dere für die mathematisch-naturwissenschaft-
lichen und technischen Studienrichtungen, ihrer 
Förderung und Unterstützung im Studium sowie 
ihrem Einsatz in der Praxis gewidmet werden. 
Die Aufnahme von Studentinnen in das For-
schungsstudium ist besonders zu fördern, um alle 
Fähigkeiten und Talente der Frauen zu ent-
wickeln. Ihr Anteil in den entsprechenden Quali-
fikationsstufen ist zu vergrößern. 

Das Prüfungssystem ist im Zusammenhang mit 
dem wissenschaftlich-produktiven Studium so neu 
zu gestalten, daß es die Studienergebnisse an der 
eigenen wissenschaftlichen Arbeit der Studenten 
mißt, den Studenten die Möglichkeit zu eigenen 
Leistungseinschätzungen gibt und das selbstän-
dige schöpferische Studium nachhaltig fördert. Es 
sind solche Prüfungsformen anzuwenden, die der 
systematischen und kontinuierlichen Kontrolle 
und Stimulierung der wissenschaftlichen Leistun-
gen während des gesamten Studienjahres dienen. 

Bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungs-
prozesse nach dem Prinzip des wissenschaftlich

-

produktiven Studiums tragen die Kooperations-
partner der Hochschulen, die staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organe, die Ministerien, die 
VVB, Kombinate und Großbetriebe der Industrie, 
die Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft 
usw., sowie die wissenschaftlichen Akademien 
eine hohe Verantwortung. Sie erstreckt sich ins-
besondere darauf, die Anforderungscharakteristi-
ken und das Profil sowie den Bedarf an auszu-
bildenden Kadern festzustellen, gemeinsam mit 
den Leitungen der Hochschulen, der FDJ und der 
Gewerkschaft die Ausbildungsergebnisse auszu-
werten und zu analysieren, bei der Ausarbeitung 
und Verteidigung neuer Ausbildungskonzeptio-
nen und Studienpläne die perspektivischen An-
forderungen der Praxis zugrunde zu legen. 

Die immer enger werdenden Wechselbeziehun-
gen von Forschung, Entwicklung und Produktion 
und die Gestaltung des wissenschaftlich-produk-
tiven Studiums verlangen, sozialistische Gemein-
schaftsbeziehungen zwischen Studenten, jungen 
Arbeitern und junger Intelligenz in der Praxis 
herzustellen. Diese Zusammenarbeit der Jugend 
ist als wesentliche Seite der sozialistischen Erzie-
hung und der praxisverbundenen Ausbildung 
der Studenten an Hochschulen und in Betrieben 
durch die staatlichen Leitungen gemeinsam mit 
den FDJ-Leitungen zu fördern. 

Im Interesse der sozialistischen Persönlichkeits-
entwicklung der Studenten ist eine hohe Effek-
tivität der Praktika und aller in der Praxis durch-
zuführenden Ausbildungsphasen sowie der damit 
verbundenen erzieherischen Prozesse zu sichern. 
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Die Studenten machen sich mit den modernsten 
technischen und technologischen Verfahren sowie 
wissenschaftlichen Führungsmethoden vertraut. 
Die aktive Mitarbeit der Studenten in Arbeits- 
und Forschungsgemeinschaften der Betriebe ist 
als wichtige Form der Erziehung qualifizierter 
wissenschaftlicher Kader besonders zu fördern. 

Durch die Auswahl hervorragender Praktiker und 
Wissenschaftler aus den unterstellten Institu-
tionen und Einrichtungen unterstützen die Koope-
rationspartner die Hochschulen bei der Gewin-
nung von haupt- und nebenamtlichen Lehrkräften 
und fördern die Erhöhung des Niveaus der For-
schung, der Erziehung sowie der Aus- und Wei-
terbildung. 

2. Die Realisierung der genannten Grundforderun-
gen zur inhaltlichen Neugestaltung der Ausbil-
dung ist mit einer Rationalisierung und Inten-
sivierung des gesamten Ausbildungs- und Erzie-
hungsprozesses verbunden. Das erfordert die An-
wendung moderner Lehr-, Lern-, Forschungs- und 
Leitungsmethoden in allen Phasen der Hochschul-
ausbildung, Erziehung und Weiterbildung sowie 
die pädagogisch-methodische Durchdringung aller 
Lehrveranstaltungen und Ausbildungsabschnitte. 

In allen Sektionen ist der erreichte Stand kritisch 
einzuschätzen. Es sind konkrete Maßnahmen zur 
Anwendung neuer Lehr- und Lernmethoden fest-
zulegen. Dabei ist zu beachten, daß die neuen 
Studieninhalte erst durch die Entwicklung und 
Anwendung neuer Lehrmethoden voll wirksam 
werden. Von den Rektoren ist die einheitliche 
Leitung dieses Prozesses, insbesondere der Er-
fahrungsaustausch zur schnellen Verallgemeine-
rung moderner Lehr- und Lernmethoden, zu ge-
währleisten. Die dem Ausbildungsprofil der Ab-
solventen entsprechenden Kenntnisse und Fähig-
keiten sind so auszuwählen und zu kombinieren, 
daß ein in seiner Wirkung optimal gestaltetes 
Gesamtsystem der Bildung und Erziehung der 
Studenten aufgebaut werden kann. Dabei sind als 
Mittel vorrangig die Programmierung und der 
Einsatz moderner Lehr- und Lerngeräte zu ver-
wenden. Der wissenschaftlichen Ausarbeitung 
und Erprobung der Programme ist besonderes 
Augenmerk zu schenken. 

Durch eine systemtheoretische Betrachtung und 
Darstellung des Lehrstoffes, durch Anwendung 
der Modellmethode und der Arbeit mit Fall-
beispielen ist das wissenschaftliche Denken bei 
den Studenten zu fördern. 

Von Beginn des Studiums an sollen sich die Stu-
denten rationelle Formen und Methoden für ein 
effektives Selbststudium und für selbständiges 
wissenschaftliches Arbeiten aneignen. 

Dieser Prozeß ist durch die Herausgabe von 
Wissensspeichern und ihre durchgängige Nut-
zung im Studienprozeß zu fördern. Zur Beherr-
schung der den modernen wissenschaftlichen Ge-
räten und Forschungsmitteln zugrunde liegenden 
Arbeitsprinzipien sowie für die Nutzung der In-
formations- und Dokumentationsmittel sind ge

-

eignete Lehrveranstaltungen in das Studium auf-
zunehmen. 

Verstärkt sind Ausbildungsformen anzuwenden, 
die den Studenten zur aktiven Aneignung und 
schöpferischen Anwendung des Wissens führen, 
z. B. Problemvorlesungen, Kolloquien, öffentliche 
wissenschaftliche Streitgespräche, wissenschaft-
liche Studentenzirkel. Technische, insbesondere 
audiovisuelle, Lehr- und Lernmittel müssen 
wesentlich schneller eingeführt werden. Das gilt 
vor allem für die Anwendung von Film, Bild und 
Ton sowie Fernsehen zur rationellen Wissens-
vermittlung, für die Ausarbeitung von Lehr-
büchern, auch in programmierter oder teil-
programmierter Form, und von Wissensspeichern 
und Arbeitsblättern sowie für die Nutzung der 
automatischen Informationsverarbeitungsanlagen 
durch die Studenten. 

Die Erhöhung der schöpferischen Aktivität und 
Eigenverantwortung der Studenten in Verbin-
dung mit  der  inhaltlichen und methodisch moder-
nen Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse ist 
ein entscheidendes Mittel, um eine hohe Effek-
tivität der Ausbildung, Erziehung, Forschung und 
Weiterbildung zu erreichen. 

Die moderne inhaltliche und methodische Gestal-
tung des wissenschaftlich-produktiven Studiums 
erfordert unter Berücksichtigung der höheren 
Vorleistungen der erweiterten polytechnischen 
Oberschule und der organischen Einheit von Aus-
und Weiterbildung die Neufestsetzung der Dauer 
des Studiums an den Universitäten und Hoch-
schulen in der Regel auf vier Jahre. Bei der Er-
arbeitung einer modernen Ausbildungsmethodik 
hat das Ministerium für Hoch- und Fachschul-
wesen entscheidende Aufgaben. Die Erfahrungen 
bei der Einführung moderner Methoden sowie 
die Lehr- und Lernmethoden sind durch Ver-
öffentlichung und die Organisierung des Erfah-
rungsaustausches zu verallgemeinern und umfas-
send wirksam zu machen. Das Studium und die 
Anwendung sowjetischer Erfahrungen sind zu 
organisieren. Die Forschung auf dem Gebiet der 
Hochschulpädagogik und -methodik ist zu erwei-
tern und zu intensivieren, und die Lehrkräfte 
sind auf die Anwendung und den rationellen Ein-
satz moderner Methoden und technischer Mittel 
in Ausbildungs- und Erziehungsprozessen inten-
siv vorzubereiten. Bei der Projektierung und 
Ausstattung der Hochschulneubauten muß der 
Einsatz moderner technischer Lehr- und Lern-
mittel gesichert werden; gleichzeitig sind vor-
handene Hochschuleinrichtungen schwerpunkt-
mäßig, vor allem dort, wo Kader für die struktur-
bestimmenden Zweige der Volkswirtschaft aus-
gebildet werden, mit entsprechenden Mitteln aus-
zustatten. 

Die Kooperationspartner der Hochschulen, die 
Ministerien, die VVB, Kombinate, Großbetriebe 
usw., sind verpflichtet, die Ausstattung der Hoch-
schulen mit modernen Lehr- und Lernmitteln so-
wie mit neuen Geräten und Ausrüstungen ma-
teriell und finanziell zu unterstützen und die Ein-
führung moderner Ausbildungssysteme aktiv zu 
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beeinflussen. Entsprechende Festlegungen sind 
in die durch den Ministerrat zu erlassende 
Systemregelung zur allseitigen Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und 
ihren Kooperationspartnern aufzunehmen. 

Der Ministerrat wird beauftragt, Leitbetriebe für 
die Entwicklung und Produktion moderner tech-
nischer Unterrichtsmittel festzulegen. 

3. Die Ausbildung und Erziehung der sozialistischen 
Lehrer ist eine strukturbestimmende Aufgabe 
unserer Universitäten und Hochschulen. Der Leh-
rer beeinflußt in einer entscheidenden Phase der 
Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich die For-
mung der Weltanschauung der heranwachsenden 
Generation. Seine Aufgabe ist es, bei seinen 
Schülern einen unerschütterlichen Klassenstand-
punkt herauszubilden und eine moderne, den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechende 
Schulbildung zu vermitteln. Von seinen politisch-
ideologischen, moralischen und wissenschaft-
lichen Qualitäten wird weitgehend die Erziehung 
und Bildung der jungen Generation beeinflußt. 
Die Umgestaltung des Lehrerstudiums im Prozeß 
der sozialistischen Hochschulreform erfolgt auf 
der Grundlage der „Konzeption zur perspektivi-
schen Entwicklung der Ausbildung von Fachleh-
rern der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule in der Deutschen Demokratischen Re-
publik für den Zeitraum von 1968 bis 1980" und 
der vom Minister für Volksbildung zu bestäti-
genden Studienprogramme. Die Ausbildung der 
Lehrer für den berufstheoretischen Unterricht er-
folgt auf der Grundlage der „Grundsätze für die 
Weiterentwicklung der Berufsausbildung als Be-
standteil des einheitlichen sozialistischen Bil-
dungssystems". 

Die höheren Anforderungen der Erziehungs- und 
Bildungsarbeit in den Schulen verlangen, das 
wissenschaftliche Niveau in allen Disziplinen des 
Lehrerstudiums zu erhöhen, die gesamte Ausbil-
dung mit der marxistisch-leninistischen Ideologie 
zu durchdringen und als wissenschaftlich-produk-
tives Studium in enger Verbindung mit den An-
forderungen der sozialistischen Schule zu gestal-
ten. 

Die Ausbildung der Fachlehrer auf hohem Niveau 
erfordert die Gestaltung eines spezifischen Stu-
dienganges des Lehrerstudiums an allen Univer-
sitäten und Hochschulen, beginnend mit dem 
ersten Studienjahr. Sie umfaßt 4 Jahre und 
schließt mit dem Diplom ab. Die erforderlichen 
Voraussetzungen dafür sowie die staatliche Lei-
tung und Führung der Lehrerbildung sind in allen 
Einrichtungen zu sichern. 

Für die erziehungswissenschaftliche Ausbildung 
ist ein einheitlicher Grundkurs auszuarbeiten, in 
dem die erziehungs- und bildungstheoretischen 
Grundlagen der sozialistischen Bildungskonzep-
tion gelehrt und in den wesentliche Bestandteile 
der Pädagogik, der Psychologie und der Fach-
methodiken integriert werden. 

Die Universitäten und Hochschulen tragen eine 
hohe Verantwortung für die Entwicklung der 
pädagogischen Forschung und Bildungsforschung, 
die eine entscheidende Voraussetzung für die 
Erhöhung der Qualität des Lehrerstudiums und 
die ständige Vervollkommnung des sozialisti-
schen Bildungssystems ist. An den Ausbildungs-
stätten ist ein staatlich verbindliches System der 
marxistisch-leninistischen, fachwissenschaftlichen 
und hochschulpädagogischen Weiterbildung des 
gesamten Lehrkörpers aufzubauen. Der wissen-
schaftliche Nachwuchs für die Lehrerbildungs-
stätten ist planmäßig zu entwickeln. Der Prozeß 
der Entwicklung der Pädagogischen Institute zu 
Pädagogischen Hochschulen ist zielstrebig fortzu-
setzen und bis 1975 abzuschließen. 

Die Universitäten und Hochschulen sichern die 
notwendigen Ausbildungs- und Forschungskapa-
zitäten für das Lehrerstudium. Insbesondere ist 
es erforderlich, die Ausbildungskapazitäten von 
Fachlehrern für Mathematik, Physik und für die 
Fremdsprachen zu erweitern. Die Universitäten 
und Hochschulen tragen eine hohe Verantwor-
tung für die weitere Qualifizierung der bereits 
tätigen Lehrer im System der staatlichen Weiter-
bildung der Lehrer. Als Grundlage dafür sind 
vom Ministerium für Volksbildung verbindliche 
Weiterbildungsprogramme herauszugeben. 

III. 

Die ständige Weiterbildung 
der Hoch- und Fachschulkader in Wissenschaft 

und Praxis 

Die ständige Weiterbildung der Werktätigen ist 
für die Gestaltung des entwickelten gesellschaft-
lichen Systems des Sozialismus unter den Bedin-
gungen der wissenschaftlich-technischen Revolution 
ein erstrangiges gesellschaftliches Erfordernis. Sie 
trägt wesentlich zur Entwicklung allseitig gebildeter 
sozialistischer Persönlichkeiten bei, die ihr Wissen 
und Können für die ständige Vervollkommnung und 
Weiterentwicklung der sozialistischen Gesellschaft 
bewußt einsetzen. 

Das gilt in besonderem Maße für die Absolventen 
der Hoch- und Fachschulen. Ihre Ausbildung erfolgt 
als verstärkte theoretische und methodische Grund-
lagenausbildung, um eine hohe Disponibilität zu 
sichern. Deshalb wird die Aneignung berufsbezoge-
ner Spezialkenntnisse wie auch ständige sich in 
regelmäßigen Abständen vollziehende Erneuerung, 
Erweiterung und Vertiefung der in der Ausbildung 
erworbenen Kenntnisse zum Hauptinhalt der Weiter-
bildung. 

Die Weiterbildung wird objektiv zu einem wesent-
lichen Bestandteil der Berufsentwicklung jedes Hoch-
und Fachschulabsolventen. Sie muß ständig neue 
Voraussetzungen schaffen, um durch die Anwendung 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie mo-
dernster Methoden der wissenschaftlichen Führungs-
tätigkeit Spitzenleistungen in Wissenschaft und 
Technik zu erzielen. Sie stellt eine bedeutende Re-
serve zur schnellen Erweiterung des wissenschaft- 
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lichen Potentials dar. Die für die Weiterbildung ein-
zusetzenden Kapazitäten müssen im Verlauf des 
Perspektivplanzeitraumes bis 1975 schnell anwach-
sen. Die Weiterbildung wird zu einer dem Direkt-
studium gleichrangigen Aufgabe. 

Die Forderung nach ständiger Weiterbildung rich-
tet sich an alle Kader mit Hoch- und Fachschul-
abschluß, die in der sozialistischen Praxis, in den 
wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Forschungs- 
und Entwicklungsstellen tätig sind, und an die An-
gehörigen des Lehrkörpers der Universitäten, Hoch-
und Fachschulen, in deren Händen die Ausbildung 
der Hoch- und Fachschulkader und zu einem be-
trächtlichen Teil deren Weiterbildung liegt. 

Das hohe Tempo und der komplexe Charakter der 
gesellschaftlichen und wissenschaftlich-technischen 
Entwicklungsprozesse sowie die qualitativen Ände-
rungen im Hoch- und Fachschulstudium erfordern, 
daß die Hoch- und Fachschulkader unmittelbar nach 
dem Studienabschluß ihre Weiterbildung beginnen 
und zielstrebig fortführen. 

Die Leiter der Ministerien, VVB, Kombinate, Be-
triebe und ihnen gleichgestellter Einrichtungen 
haben die Voraussetzungen für die ständige Weiter-
bildung der Hoch- und Fachschulkader in ihrem Be-
reich zu schaffen. Sie sollen in enger Zusammen-
arbeit mit den gesellschaftlichen Organisationen bei 
den Hoch- und Fachschulkadern das Verständnis für 
die Notwendigkeit der Weiterbildung schaffen. Sie 
sollen bei der inhaltlichen Gestaltung, Organisation 
und Durchführung der Weiterbildung eng mit der 
Kammer der Technik zusammenwirken. Dabei sind 
der Wille und die Fähigkeiten zu fördern, das neu-
erworbene Wissen und Können rasch für die Lösung 
der beruflichen und gesellschaftlichen Aufgaben und 
für die Weiterbildung anderer Bürger einzusetzen. 
Die in der Industrie tätigen Hochschulkader sollen 
für die Mitarbeit in der Kammer der Technik in ver-
stärktem Maße gewonnen werden. 

Die Leiter tragen die Verantwortung dafür, daß 
Festlegungen zur Weiterbildung für alle Hoch- und 
Fachschulabsolventen beim Abschluß von Arbeits-
verträgen getroffen werden. Sie sorgen für die Ent-
wicklung der materiellen und moralischen Stimuli 
der Weiterbildung. Durch die Einrichtung spezieller 
Formen der Weiterbildung seitens der Hochschulen 
und durch die Schaffung geeigneter Studienbedin-
gungen seitens der delegierenden Organe ist beson-
ders die Qualifizierung der weiblichen Hoch- und 
Fachschulkader zu unterstützen und zu fördern. 

Inhaltlich erfolgt die ständige Weiterbildung vor 
allem auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus 
und seiner schöpferischen Anwendung auf die Pla-
nung und Leitung der gesellschaftlichen und wissen-
schaftlich-technischen Prozesse bei der weiteren Ge-
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus. Sie erstreckt sich auf die Vertiefung 
der Spezialkenntnisse, auf neue Gebiete der Wissen-
schaft, einschließlich der damit verbundenen Grund-
lagen-, Grenz- und Querschnittsgebiete, insbeson-
dere die Kybernetik, die Elektronik, vor allem die 
Mikroelektronik, und die Automatisierungstechnik 
sowie die marxistisch-leninistische Organisations-

wissenschaft einschließlich der elektronischen Daten-
verarbeitung, der ökonomischen Kybernetik und der 
Operationsforschung, die sozialistische Wissen-
schaftsorganisation und die sozialistische Wirt-
schaftsführung. Die Weiterbildung auf dem jewei-
ligen Fachgebiet erfordert in erster Linie die Ver-
tiefung der theoretischen und methodologischen 
Grundlagen. Dringend erforderlich ist die fremd-
sprachliche Weiterbildung, besonders in der russi-
schen Sprache. 

Für den Lehrkörper der Hoch- und Fachschulen ist 
außerdem die Weiterbildung auf den Gebieten der 
Bildungspolitik von Partei und Regierung, der Wis-
senschaftstheorie und -organisation, der Erziehungs-
wissenschaften, der Psychologie, der Didaktik und 
Methodik der Hoch- und Fachschulbildung durch-
zuführen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient bei der Wei-
terbildung der Hochschullehrer die zeitweilige, ver-
antwortliche Tätigkeit in der Industrie, der Land-
wirtschaft und anderen Bereichen der Volkswirt-
schaft und der Gesellschaft. Sie trägt zugleich dazu 
bei, die aktive Einflußnahme der Wissenschaftler auf 
die Vervollkommnung des Reproduktionsprozesses 
zu erhöhen. Die Kooperationspartner unterstützen 
die Hochschulen bei der planmäßigen Verwirk-
lichung dieser Weiterbildungsform. 

Zur effektiven Gestaltung der Weiterbildung sind 
die neuesten Ergebnisse der Erwachsenenpädagogik 
und -psychologie und die sich daraus ergebenden 
Formen und Methoden zur aktiven Aneignung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten anzuwenden. Dazu ge-
hören auch der rationelle Einsatz technischer Unter-
richtsmittel und die Herausgabe von Lehrmateria-
lien, die speziell für die Weiterbildung zu schaffen 
sind. 

Es ist zu sichern, daß Fernsehen und Rundfunk 
planmäßig und zielgerichtet die Weiterbildung der 
Hoch- und Fachschulkader wirkungsvoll unterstüt-
zen. Außerdem sind geeignete Materialien des 
Direkt-, Fern- und Abendstudiums für die Zwecke 
der Weiterbildung verstärkt nutzbar zu machen. 

Die Universitäten und Hochschulen und ihre Sek-
tionen wirken gemeinsam mit den Organen der 
Kammer der Technik an der langfristigen Weiter-
bildung von Hoch- und Fachschulkadern in Wissen-
schaft und Praxis mit. Sie entwickeln dabei eine 
enge Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen 
Akademien. Sie sind dafür verantwortlich, daß sich 
ihre wissenschaftlichen Kader, die Hochschullehrer 
und die wissenschaftlichen Mitarbeiter planmäßig 
weiterbilden. Ferner müssen sie auf die Weiter-
bildung der in der sozialistischen Produktion, in den 
staatlichen Organen, der Volksbildung, dem Gesund-
heitswesen und anderen Bereichen tätigen Hoch- 
und Fachschulkader einwirken und sich aktiv an der 
Durchführung beteiligen. 

Die Sektionen der Hochschulen, insbesondere die 
Leitsektionen für Schwerpunkte der Wissenschafts-
entwicklung, erarbeiten auf der Grundlage der von 
ihren Vertragspartnern vorgegebenen und aus den 
Prognosen abgeleiteten Anforderungen Weiterbil-
dungsprogramme, die nach erfolgter Verteidigung 
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vom Vertragspartner zu bestätigen sind. Gleichzeitig 
wirken die Angehörigen des Lehrkörpers auf der 
Grundlage vertraglicher Vereinbarungen bei der 
Ausarbeitung und Realisierung von Weiterbildungs-
programmen mit, die an Einrichtungen der Vertrags-
partner von diesen eigenverantwortlich durchgeführt 
werden. 

Auf Grund ihrer eigenen prognostischen Tätigkeit, 
der Erfordernisse der Kooperationsbeziehungen und 
der Festlegungen der wissenschaftlichen Leitzentren 
ziehen die Sektionen Schlußfolgerungen für die Wei-
terbildung des Lehrkörpers mit dem Ziel, den Effekt 
der Forschung und der Lehre zu vergrößern. 

Zur Gewährleistung einer auf höchstem theore-
tischem Niveau stehenden Weiterbildung von Hoch-
schullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern 
sowie von Führungskadern der Praxis sind vor-
rangig auf Gebieten, die für die Erreichung von 
Spitzenleistungen und für die Verwirklichung struk-
turbestimmender Aufgaben bedeutend sind, Weiter-
bildungszentren zu entwickeln. 

Die Hochschulen sollen in verstärktem Maße ge-
eignete Formen der Weiterbildung ausbauen, ins-
besondere Intensivlehrgänge, Teil- und Zusatz-
studium, Gasthörerschaft, Teilaspirantur und Fern-
aspirantur sowie Studienaufenthalte im Ausland, vor 
allem in der Sowjetunion. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Vervoll-
kommnung und rationelle Gestaltung des Fern- und 
Abendstudiums zur Erneuerung und Vertiefung wis-
senschaftlicher Kenntnisse sowie zur Erreichung 
einer höheren Qualifikationsstufe durch Erwerb des 
Hochschulabschlusses. Unter Berücksichtigung des 
Bildungsstandes und der vorhandenen höheren 
Kenntnisse der Bewerber sowie durch die Anwen-
dung spezieller, dem Fernstudium gemäßer moder-
ner Methoden der Ausbildung ist die Qualität der 
Ausbildung bei gleichzeitiger Neufestsetzung der 
Studienzeit im Fernstudium zu erhöhen. Insbeson-
dere sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um Kadern 
mit abgeschlossener Fachschulbildung in kürzerer 
Zeit den Hochschulabschluß über das Fernstudium zu 
ermöglichen. 

Zwischen den Universitäten und Hochschulen und 
anderen gesellschaftlichen Trägern der Weiterbil-
dung, z. B. Kammer der Technik, Urania, wissen-
schaftliche Gesellschaften, sind vertragliche Bindun-
gen zur kurzzeitigen Weiterbildung von Kadern aus 
allen Bereichen der Volkswirtschaft, den Staats- und 
Wirtschaftsorganen sowie den Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen der Deutschen Demokratischen Re-
publik herzustellen. 

An den Universitäten und Hochschulen wird im 
Perspektivplanzeitraum für die Weiterbildung das 
System der leistungsabhängigen Finanzierung ein-
geführt. Die Finanzierung, materielle und personelle 
Sicherung von Weiterbildungsleistungen der Uni-
versitäten und Hochschulen ist vertraglich zu regeln. 
Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen hat 
entsprechende Grundsätze auszuarbeiten. 

Zur Durchführung der Aufgaben ist es notwendig, 
ein differenziertes System der Weiterbildung von 

Hoch- und Fachschulkadern in allen Bereichen der 
sozialistischen Gesellschaft aufzubauen, das die stän-
dige Weiterbildung der Hoch- und Fachschulkader 
gewährleistet. Der Ministerrat wird beauftragt, alle 
damit zusammenhängenden Fragen mit einer ent-
sprechenden Verordnung zu regeln. Insbesondere 
geht es darum, die Verantwortung der Ministerien, 
VVB, Kombinate und Großbetriebe für die ständige 
Weiterbildung der Hoch- und Fachschulkader und 
die Rechte und Pflichten der Universitäten und Hoch-
schulen bei der Lösung dieser Aufgaben zu regeln. 

IV. 

Planung, Leitung und Organisation 
des Hochschulwesens 

Die mit der Weiterführung der Hochschulreform 
und der Ausarbeitung und Durchführung des Per-
spektivplanes 1971-1975 verbundenen Aufgaben 
verlangen, die Führungstätigkeit im Hochschulwesen 
so weiterzuentwickeln, daß sie der immer enger 
werdenden organischen Verbindung von sozialisti-
scher Großproduktion, wissenschaftlicher Forschung 
und Ausbildung entspricht und diese wachsende Ver-
flechtung fördert. Dabei soll die zentrale staatliche 
Planung und Leitung in den Grundfragen der Ent-
wicklung des Hochschulwesens organisch mit der 
Erhöhung der Eigenverantwortung der Universitäten 
und Hochschulen verbunden und die sozialistische 
Demokratie allseitig entwickelt werden. 

1. Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 
ist als Organ des Ministerrats für eine einheit-
liche Hochschulpolitik verantwortlich. Es ver-
wirklicht diese Aufgabe vor allem durch die Aus-
arbeitung und ständige Vervollkommnung der 
Prognose des Hochschulwesens, die Konzentra-
tion der zentralen staatlichen Planung und Lei-
tung auf die strukturbestimmenden Aufgaben in 
Forschung, Aus- und Weiterbildung, die einheit-
liche komplexe Planung und Bilanzierung der 
Entwicklung des Hochschulwesens, die Anwen-
dung langfristiger Normative für den effektivsten 
Einsatz der Mittel, die Erarbeitung von System-
regelungen für die leistungsabhängige Finanzie-
rung der Einrichtungen, die Organisierung der 
Forschung auf dem Gebiet der Hochschulpädago-
gik und die Gestaltung und ständige Vervoll-
kommnung der Leitungsprozesse und des Lei-
tungssystems im Hochschulwesen entsprechend 
den Erkenntnissen der marxistisch-leninistischen 
Organisationswissenschaft und unter Anwendung 
der elektronischen Datenverarbeitung. 

Der Hoch- und Fachschulrat als beratendes gesell-
schaftliches Organ des Ministers für Hoch- und 
Fachschulwesen unterstützt ihn bei der Wahr-
nehmung seiner Verantwortung für eine einheit-
liche Hochschulpolitik durch die Beratung hoch-
schulpolitischer Grundsatzfragen, durch die Vor-
bereitung von Entscheidungen für die Planung 
und Leitung des Hochschulwesens und für die 
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der 
Volkswirtschaft. 
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Zur Lösung seiner Aufgaben muß das Ministe-
rium für Hoch- und Fachschulwesen eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Forschungsrat, dem Mini-
sterium für Wissenschaft und Technik und ande-
ren zentralen staatlichen und wirtschaftsleitenden 
Organen herbeiführen. Das Ministerium für Wis-
senschaft und Technik und der Forschungsrat der 
Deutschen Demokratischen Republik haben die 
Aufgabe, die Prognosen über die Entwicklung 
von Wissenschaft und Technik so zu präzisieren, 
daß daraus die Schlußfolgerungen für die weitere 
Profilierung der Universitäten und Hochschulen 
sowie ihrer Sektionen, für die Entwicklung der 
Hochschulforschung und der Aus- und Weiterbil-
dung gezogen werden können. Sie unterstützen 
durch eigene Vorschläge das Ministerium für 
Hoch- und Fachschulwesen bei der Profilierung 
der Universitäten, Hochschulen und ihrer Sektio-
nen auf der Grundlage der Prognose von Wis-
senschaft und Technik sowie der Strukturkonzep-
tion des Ministerrates. 

Die Ministerien, VVB, Kombinate und Großbe-
triebe erhalten im Prozeß der Durchführung der 
Hochschulreform eine große Verantwortung. Sie 
sind verpflichtet, die sich aus ihren prognosti-
schen Untersuchungen ergebenden Konsequenzen 
für die Hochschulforschung und die Heranbildung 
von wissenschaftlichen Kadern auszuarbeiten und 
dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 
bzw. den Partnerhochschulen zu übergeben. Sie 
beeinflussen durch die Aufgabenstellung in der 
Forschung sowie die aktive Teilnahme an der in-
haltlichen Gestaltung der Aus- und Weiterbil-
dung die ständige Entwicklung und Vervoll-
kommnung des Profils der Hochschulen und ihrer 
Sektionen. 

Durch eine hohe Qualität der in der Praxis durch-
zuführenden Studienabschnitte tragen sie unmit-
telbar zur Ausbildung hochqualifizierter soziali-
stischer Persönlichkeiten bei. Durch die Verbes-
serung der Kaderbedarfsplanung, die Hilfe und 
Unterstützung bei der Studienwerbung, Berufs-
lenkung und Delegierung sowie die langfristige 
vertragliche Vorbereitung des Absolventenein-
satzes, insbesondere von Frauen und Mädchen, 
wirken sie verantwortlich bei der systematischen 
und raschen Erhöhung des Anteils der Hochschul-
kader in den strukturbestimmenden Zweigen mit. 
Für den Einsatz der Absolventen sind die gesetz-
lichen Bestimmungen in der Richtung zu verbes-
sern, daß die Verantwortung der Industriezweige 
erhöht wird. Insbesondere ist auf der Grundlage 
einer langfristigen Kaderbedarfsplanung zu 
sichern, daß delegierte Studenten in ihren Kom-
binaten, VVB bzw. Großbetrieben eingesetzt 
werden. 

Durch den planmäßigen und vertraglich zu regeln-
den Austausch von hochqualifizierten Fachleuten 
zwischen Praxis und Hochschulen fördern sie 
maßgeblich die Entwicklung des Bestandes an 
wissenschaftlich und praktisch erfahrenen Hoch-
schullehrern. Sie gewährleisten durch entspre-
chende materielle und finanzielle Mittel den not-
wendigen Ausbau und die Erweiterung des wis- 

senschaftlichen Potentials ihrer Partnerhochschu-
len und Sektionen. 

Die Industrieministerien tragen insbesondere die 
Verantwortung dafür, daß die wissenschaftliche 
Arbeit der Technischen Hochschulen und Inge-
nieurhochschulen entsprechend ihrem Profil mit 
dem Reproduktionsprozeß der Industriezweige, 
VVB und Kombinate verknüpft wird. 

Die enge Verflechtung der Technischen Hochschu-
len und Ingenieurhochschulen mit der Industrie 
und die konsequente Gestaltung ihrer wissen-
schaftlichen Profile entsprechend den strukturbe-
stimmenden Aufgaben der Volkswirtschaft sind 
für Qualität und Dauer der Ausbildung der Stu-
denten, für die Weiterbildung der Hoch- und 
Fachschulkader des entsprechenden Industrie-
zweiges und für die Erarbeitung des wissenschaft-
lichen Vorlaufs von großer Bedeutung. 

Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des 
Funktionsmodells der Leitung des volkswirt-
schaftlichen Reproduktionsprozesses durch den 
Ministerrat sowie einer modernen Wissenschafts-
organisation sind das Zusammenwirken des Mini-
steriums für Hoch- und Fachschulwesen mit den 
anderen zentralen Staatsorganen und deren spe-
zifische Verantwortung zu präzisieren und das 
Statut des Ministeriums für Hoch- und Fachschul-
wesen vorzulegen. 

Die Universitäten und Hochschulen planen und 
leiten eigenverantwortlich auf der Grundlage der 
staatlichen Pläne die Aufgaben in der Forschung, 
Lehre und Erziehung. Durch die Entwicklung 
einer eigenen prognostischen Tätigkeit und deren 
Verbindung mit der prognostischen Arbeit des 
Forschungsrates und seiner Arbeitsgruppen, der 
VVB, Kombinate und Großbetriebe sowie der 
Einrichtungen anderer gesellschaftlicher Bereiche 
sichern sie, daß auf der Grundlage von Analysen 
der Entwicklungstendenzen auf den profilbestim-
menden Gebieten der für die inhaltliche Gestal-
tung der Forschung und Lehre und die Erzielung 
von Spitzenleistungen erforderliche wissenschaft-
liche Vorlauf geschaffen wird. Dabei stützen sie 
sich auf eigene Analysen des Welthöchststandes 
und eigene Forschungsergebnisse sowie auf die 
Ergebnisse gemeinsamer prognostischer Unter-
suchungen mit ihren Partnern in der Industrie, 
im Bauwesen usw. 

Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 
und die anderen Ministerien unterstützen die 
prognostische Tätigkeit der Hochschulen durch 
die regelmäßige Übermittlung von Informatio-
nen, die sich aus den zentralen Prognosen erge-
ben. Die Hochschulen tragen durch ihre eigene 
prognostische Arbeit entscheidend dazu bei, die 
zentralen Prognosen zu präzisieren. 

Auf der Grundlage der Prognosen und in engem 
Zusammenwirken mit ihren Kooperationspart-
nern sichern die Universitäten und Hochschulen 
entsprechend dem Integrationsprozeß der Wis-
senschaft den konzentrierten und effektivsten 
Einsatz der verfügbaren Mittel und Kräfte auf die 
für die Entwicklung der Gesellschaft und der 
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Volkswirtschaft entscheidenden Aufgaben in der 
Forschung sowie der Aus- und Weiterbildung. 
In Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen 
Organisationen wie der FDJ, dem FDGB, dem 
Deutschen Kulturbund, der Kammer der Technik 
fördern sie die Entfaltung eines vielseitigen wis-
senschaftlichen und geistig-kulturellen Lebens an 
den Hochschulen, sichern sie die systematische 
Weiterbildung der Angehörigen des Lehrkörpers 
sowie der Arbeiter und Angestellten und ge-
währleisten sie die ständige Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen aller Hochschul-
angehörigen. 

Es ist erforderlich, die Grundsätze des ökonomi-
schen Systems des Sozialismus in der Planung 
und Leitung der Universitäten und Hochschulen 
anzuwenden. Es sind schrittweise Elemente der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung in die Tätig-
keit der Universitäten und Hochschulen einzu-
führen und zu solchen Systemregelungen auszu-
bauen, die der Spezifik der Leistungen des Hoch-
schulwesens angepaßt sind, die optimale Ver-
bindung zwischen zentraler staatlicher Planung 
sowie eigenverantwortlicher Tätigkeit der Hoch-
schulen ökonomisch fördern und die volkswirt-
schaftlich rationellste Gestaltung ihrer Arbeit 
ökonomisch stimulieren. Durch die Finanzierung 
der Forschungsvorhaben und der Weiterbil-
dungsmaßnahmen seitens der Kooperationspart-
ner in Industrie und Landwirtschaft ist die Ver-
antwortung aller Hochschulangehörigen für ein 
effektives Wirtschaften zu erhöhen. 

Im Zusammenhang damit ist ein wirksameres 
System der Rechnungsführung und Statistik so

-

wie der Kontrolle auszuarbeiten und einzuführen. 

Die wachsende Eigenverantwortung der Univer-
sitäten und Hochschulen, die rasch zunehmende 
Verflechtung ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit 
dem gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß und 
die sich daraus ergebenden höheren Anforderun-
gen an die Planung und Leitung der wissenschaft-
lichen Arbeit erfordern eine prinzipielle Neu-
gestaltung der Führungstätigkeit an den Hoch-
schulen. Dazu ist durch das Ministerium für Hoch-
und Fachschulwesen die Verordnung über die 
„Aufgaben, Rechte und Pflichten der sozialisti-
schen Hochschule" vorzulegen. 

In dieser Verordnung sollte vor allem festgelegt 
werden, wie die konsequente Verwirklichung des 
Prinzips der Einzelleitung und der Verantwor-
tung der staatlichen Leiter für die Durchführung 
der Aufgaben in Forschung, Lehre und Erziehung 
eng mit der weiteren Entfaltung der sozialisti-
schen Demokratie an den Hochschulen verbun-
den, die Kontinuität und Stabilität der Leitung 
der Universitäten, Hochschulen und ihrer Sektio-
nen erhöht und die Anwendung der Erkenntnisse 
der sozialistischen Leitungswissenschaft gesichert 
werden. 

Die Gesellschaftlichen Räte sind als beratende 
und kontrollierende gesellschaftliche Organe zu 
entwickeln. Sie unterstützen die Rektoren insbe-
sondere bei der Vorbereitung und Realisierung 

von Entscheidungen über die Entwicklung des 
wissenschaftlichen Potentials der Hochschulen 
sowie die effektive Gestaltung der Kooperations-
beziehungen im Rahmen der sozialistischen Groß-
forschung und fördern die Zusammenarbeit zwi-
schen den Hochschulen und den örtlichen Orga-
nen der Staatsmacht. 

Die Arbeit der Wissenschaftlichen Räte soll vor 
allem darauf gerichtet werden, Entscheidungen 
über die wissenschaftliche Entwicklung der Hoch-
schule vorzubereiten, den wissenschaftlichen Mei-
nungsstreit auf den Schwerpunktgebieten zu för-
dern und den Integrationsprozeß in der Wissen-
schaft zu beschleunigen sowie ein vielseitiges 
geistig-kulturelles Leben an der Hochschule zu 
entfalten. Der Wissenschaftliche Rat berät den 
Rektor besonders in allen Fragen der prognosti-
schen Entwicklung von Wissenschaft, Forschung, 
Ausbildung, Erziehung und Weiterbildung. 

Die Konzile sind als Delegiertenversammlungen 
aller Hochschulangehörigen Organe der breiten 
demokratischen Mitwirkung aller Hochschulleh-
rer, Studenten, Arbeiter und Angestellten. Sie 
beraten Grundfragen der Entwicklung der Hoch-
schulen und die Rechenschaftsberichte der Rek-
toren. 

3. Die Sektionen sind die entscheidenden, den neuen 
Maßstäben der wissenschaftlichen Arbeit, der 
Dynamik der Wissenschaftsentwicklung und der 
engen Verflechtung von Wissenschaft und sozia-
listischer Großproduktion gemäßen Glieder der 
Hochschulen, in denen sich die Forschung, Aus-
bildung, Erziehung und Weiterbildung vollziehen. 
Ihre Aufgabenstellung sowie die ständige Wei-
terentwicklung und Vervollkommnung ihres wis-
senschaftlichen Profils muß der wissenschaftlichen 
Entwicklung der Hochschule in ihrer Gesamtheit 
entsprechen und den Prozeß der Integration und 
Spezialisierung der Wissenschaft innerhalb des 
Hochschulverbandes fördern. 

Die Sektionen vereinigen entsprechend dem Inte-
grationsprozeß der Wissenschaft die Wissen-
schaftler, Studenten, Arbeiter und Angestellten 
zu leistungsfähigen Kollektiven. Sie fördern den 
Prozeß der Integration der Wissenschaft, gestat-
ten die Anwendung eines modernen Systems der 
Planung, Leitung und Organisation der wissen-
schaftlichen Arbeit an den Hochschulen und ver-
binden die einheitliche Leitung großer Kollek-
tive von Wissenschaftlern und Studenten mit der 
demokratischen Mitwirkung aller Sektionsange-
hörigen und der Vertreter der Praxis an der Aus-
arbeitung, Durchführung und Kontrolle der Auf-
gaben. 

Nachdem an allen Universitäten und Hochschulen 
die Sektionen als neue Organisationsform der 
wissenschaftlichen Arbeit entstanden sind, kommt 
es nunmehr darauf an, durch ihre inhaltliche Ent-
wicklung und Festigung, den konzentrierten Ein-
satz ihres wissenschaftlichen Potentials sowie die 
Vervollkommnung ihrer inneren Ordnung und 
Arbeitsweise diese neuen Möglichkeiten voll-
ständig zu nutzen. 
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Dabei ist es vor allem erforderlich, die komplexe 
wissenschaftliche Aufgabenstellung der einzelnen 
Sektionen entsprechend den prognostischen An-
forderungen der Gesellschaft, der Volkswirtschaft 
und der Entwicklung der Wissenschaft zu bestim-
men sowie die Zusammenarbeit mit der Praxis 
und die Entwicklung der sozialistischen Gemein-
schaftsarbeit in der Sektion zur Lösung dieser 
Aufgaben zu entwickeln. Auf der Grundlage 
einer engen Verflechtung von Forschung und 
Lehre ist die Ausbildung und Erziehung so um-
zugestalten, daß das wissenschaftlich-produktive 
Studium vom Beginn des Studiums an in hoher 
Qualität verwirklicht wird. Umfangreiche Arbeit 
steht bevor, um in Forschung und Lehre die Zu-
sammenarbeit mit Betrieben, Kombinaten, VVB, 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Einrich-
tungen sowie Großforschungszentren umfassend 
zu entwickeln und auszubauen. Durch die kom-
plexe wissenschaftliche Aufgabenstellung und 
integrierte Forschung der Sektionen ist gleich-
zeitig die Weiterentwicklung der Wissenschafts-
gebiete im Rahmen des Profils der Hochschule 
zu gewährleisten. 

Große Aufmerksamkeit muß der Schaffung einer 
leistungsfähigen inneren Organisation der Arbeit 
der Sektionen gewidmet werden, die, ausgehend 
von der wissenschaftlichen Aufgabenstellung, 
durch flexibel gebildete Arbeitsgruppen die Ein-
heit von Forschung, Lehre und Erziehung gewähr-
leistet. Vor allem kommt es darauf an, durch die 
Herstellung der vollen Arbeitsfähigkeit der Räte 
der Sektionen und durch eine hohe Qualität der 
Sektionsversammlungen zu Grundfragen der Ent-
wicklung der Sektionen der Mitarbeiter aktiv in 
die Lösung der Aufgaben einzubeziehen. 

Durch die vollständige und gemeinsame Nutzung 
der wissenschaftlichen Einrichtungen, Geräte und 
Ausrüstungen der Hochschule muß der optimale 
Einsatz aller materiellen Fonds zur Erzielung ho-
her Leistungen in Forschung und Lehre erreicht 
werden. 

Um den Erfordernissen der sozialistischen Groß-
produktion angemessene Forschungskapazitäten 
zu schaffen und das schnelle Einfließen der neue-
sten wissenschaftlichen Erkenntnisse in Forschung 
und Lehre an allen Hochschuleinrichtungen zu 
sichern, sind geeignete und leistungsfähige 
Arbeitsgemeinschaften und die Kooperation zwi-
schen den Sektionen innerhalb der Hochschule 
sowie über die Hochschulgrenzen hinaus mit wis-
senschaftlichen Einrichtungen, unabhängig von 
der Unterstellung, zu entwickeln. 

Die Zusammenarbeit gleichartiger Sektionen ver-
schiedener Hochschulen ist durch die Bestimmung 
von Leitsektionen zu fördern. Ihre Aufgabe be-
steht darin, die prognostische Arbeit auf dem je-
weiligen Wissenschaftsgebiet zu vertiefen, einen 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch zu inhaltli-
chen und methodischen Entwicklung der For-
schung durchzuführen, den Erfahrungsaustausch 
zur Gestaltung der Aus- und Weiterbildung zu 
sichern sowie die Arbeiten zur inhaltlichen und 
methodischen Vervollkommnung der Aus- und 

Weiterbildung zu koordinieren. Darüber hinaus 
sollten sie entscheidende Aufgaben als Zentren 
der Weiterbildung von Hochschullehrern und 
wissenschaftlichen Kadern der Praxis überneh-
men. 

Die wirtschaftsleitenden Organe, insbesondere 
die Industrieministerien, sichern, daß durch die 
Auswahl der Betriebe, Kombinate und VVB als 
Vertragspartner das wissenschaftliche Potential 
der Sektionen auf die für die Verwirklichung der 
strukturpolitischen Konzeption entscheidenden 
Vorhaben konzentriert werden kann und durch 
eine aus der Prognose abgeleitete, die spezifi-
schen Aufgaben der Hochschule in Forschung und 
Lehre berücksichtigende Aufgabenstellung die 
Profilierung der Sektionen wirksam unterstützt 
wird. Das Ministerium für Hoch- und Fachschul-
wesen verallgemeinert die besten Beispiele für 
eine hocheffektive Tätigkeit der Sektionen in 
Forschung, Ausbildung und Erziehung sowie für 
die Arbeit von Leitsektionen. Die dabei gewon-
nenen Erfahrungen sind in entsprechenden Rah-
menordnungen zu fixieren. 

Der medizinische Bereich der Universitäten wird 
von einem Direktor geleitet, dem Stellvertreter 
für die medizinische Betreuung, die Forschung, 
die Ausbildung und Erziehung sowie für Planung 
und Ökonomie zur Seite stehen. 

1. Die den Universitäten und Hochschulen sowie 
ihren Sektionen übertragenen Aufgaben erfor-
dern eine neue Qualität der Zusammenarbeit 
zwischen den örtlichen Organen der Staatsmacht 
und den Hochschulen. 

Die Bezirks- und Kreistage bzw. Stadtverordne-
tenversammlungen und ihre Organe nehmen auf 
die politisch-ideologische und geistig-kulturelle 
Entwicklung an den Hochschulen Einfluß. Sie 
unterstützen den Ausbau und die Modernisie-
rung der Hochschulen. Zur Erfüllung dieser Auf-
gaben befassen sie sich regelmäßig mit den Pro-
blemen der politisch-ideologischen, geistig-kultu-
rellen und ökonomischen Entwicklung an den in 
ihrem Verantwortungsbereich liegenden Hoch-
schulen. Ihre Vertreter arbeiten in den Gesell-
schaftlichen Räten der Universitäten und Hoch-
schulen mit. In den Prognosen der gesellschaft-
lichen Entwicklung und Perspektivplänen der Be-
zirke ist die Entwicklung der höchsten Bildungs-
stätten auszuweisen und sind die im jeweiligen 
Territorium zu erbringenden Leistungen für die 
Entwicklung der Hochschulen zu bilanzieren. Das 
gilt insbesondere für Maßnahmen zur Erweite-
rung der Kapazitäten der Universitäten und Hoch-
schulen sowie zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Hochschulangehörigen. 
Der Aufbau bzw. die Erweiterung von Studenten-
wohnheimen ist in den örtlichen Wohnungsbau-
bilanzen zu bilanzieren. 

Die Universitäten und Hochschulen tragen maß-
geblich zur Gestaltung des gesellschaftlichen Le-
bens im Territorium bei. Sie unterstützen die ört-
lichen Organe bei der wissenschaftlich begründe-
ten Führungstätigkeit. Sie verwirklichen ihre Auf- 
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gaben durch die Teilnahme der Hochschulangehö-
rigen an der Ausarbeitung der Prognose und des 
Perspektivplanes, die Mitarbeit in den örtlichen 
Volksvertretungen, ihren Aktivs und Kommis-
sionen sowie die Mitwirkung in den Gremien der 
Nationalen Front und der gesellschaftlichen Orga-
nisationen. 

Als Zentren der wissenschaftlichen Arbeit und 
der geistig-kulturellen Entwicklung tragen sie zu-
gleich eine hohe Verantwortung für die Entfal-
tung des geistig-kulturellen Lebens im Territo-
rium und die Wissenschaftspropaganda. 

Sie nehmen diese Aufgaben durch die wissen-
schaftliche Tätigkeit, durch Weiterbildungsveran-
staltungen, durch propagandistische Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften, ins-
besondere des Marxismus-Leninismus, durch 
populär-wissenschaftliche Arbeit und durch die 
Entwicklung der kulturellen Massenarbeit, der 
Körperkultur und des Sports in engem Zusam-
menwirken mit den gesellschaftlichen Organisa-
tionen wahr. In Zusammenarbeit mit den Orga-
nen der Volksbildung und den Ämtern für Arbeit 
und Berufsberatung fördern sie den Zugang der 
Jugend zum Hochschulstudium. 

Zwischen den Universitäten und Hochschulen und 
den örtlichen Organen sind durch vertragliche 
Vereinbarungen alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen, um durch den rationellen Einsatz der beider-
seitig verfügbaren materiellen und finanziellen 
Fonds die Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Hochschulangehörigen und der im jeweiligen 
Territorium lebenden Werktätigen ständig zu 
verbessern. 

5. Die Entwicklung der Universitäten und Hochschu-
len zu leistungsfähigen Zentren der Forschung, 
Ausbildung und Erziehung und Weiterbildung 
macht es erforderlich, moderne Prinzipien, Me-
thoden und Systeme der Leitung und Organisa-
tion, die sich in der Industrie bewährt haben, an 
den Hochschulen anzuwenden und alle Möglich-
keiten für eine rationelle Gestaltung der gesam-
ten Leitungsprozesse zu nutzen. 

Damit wächst zugleich die Bedeutung der wissen-
schaftsorganisatorischen Arbeit, die zu einer ge-
sellschaftlich wichtigen Aufgabe wissenschaftlich 
gebildeter Kader wird. Die Heranbildung und der 
Einsatz von qualifizierten Wissenschaftsorganisa-
toren für Leitungsaufgaben muß einen hervorra-
genden Platz einnehmen, um eine qualifizierte 
Leitungstätigkeit an den Hochschulen und in den 
Sektionen zu sichern. 

Gleichzeitig ist es notwendig, die systematische 
Auswahl und die zielgerichtete Qualifizierung 
der Führungskader des Hochschulwesens auf wis-
senschaftsorganisatorischem Gebiet entscheidend 
zu verbessern. 

Ihre gründlichen Kenntnisse der marxistisch-leni-
nistischen Theorie, der Politik von Partei und Re-
gierung, der marxistisch-leninistischen Organisa-
tionswissenschaft sowie ihre Fähigkeit, die schöp-
ferische Aktivität aller Hochschulangehörigen zu 

fördern, bestimmen maßgeblich den Erfolg der 
wissenschaftlichen Arbeit. Das Ministerium für 
Hoch- und Fachschulwesen muß in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften den Aufbau eines wissenschaftlichen 
Zentrums zur Aus- und Weiterbildung von Füh-
rungskadern sowie zur Heranbildung von Wis-
senschaftsorganisatoren für das Hochschulwesen 
und andere wissenschaftliche Einrichtungen unter 
Auswertung der bei der Aus- und Weiterbildung 
von Führungskadern an den Instituten für sozia-
listische Wirtschaftsführung gewonnenen Erfah-
rungen sichern. 

V. 

Die Erweiterung des wissenschaftlichen Potentials 
der Universitäten und Hochschulen 

Die dem Hochschulwesen gestellten hohen Aufga-
ben in Forschung, Lehre und Erziehung erfordern den 
rationellsten und effektivsten Einsatz der verfüg-
baren Mittel und Fonds zur Entwicklung des wis-
senschaftlichen Potentials. 

Das bedeutet, ausgehend von einer exakten Bilanz 
der Kapazitäten in Forschung und Lehre, alle Mög-
lichkeiten zur vollen Auslastung der vorhandenen 
Einrichtungen zu erschließen, einschließlich der Um-
profilierung von Einrichtungen in Übereinstimmung 
mit den wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen 
Hauptaufgaben. Durch entsprechende Vereinbarun-
gen ist die volle Ausnutzung der neu entstehenden 
wissenschaftlichen Zentren in der Volkswirtschaft, 
der wissenschaftlichen Einrichtungen der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften und der anderen Aka-
demien für die Ausbildung von wissenschaftlichen 
Kadern, insbesondere für Teile des Fachstudiums, 
sowie für das Spezial- und Forschungsstudium zu 
gewährleisten. Die bedeutenden volkswirtschaftli-
chen Mittel, die für die beschleunigte Entwicklung 
der materiellen und personellen Kapazitäten aufge-
wendet werden, sind mit dem höchsten Nutzeffekt 
vorrangig für die Neuschaffung, Erweiterung und 
Modernisierung solcher Hochschulen bzw. Sektionen 
einzusetzen, die die wissenschaftlichen Vorausset-
zungen für die Lösung strukturbestimmender Auf-
gaben der Volkswirtschaft schaffen. Dazu gehören 
vor allem die Mathematik, die Physik, die Chemie, 
die Biologie, die Elektronik, die Datenverarbeitung, 
die Technologie einschließlich der Automatisierungs-
technik, das Bauwesen sowie die Kybernetik und 
Operationsforschung. 

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Aufbau und 
der ständigen Vervollkommnung von Anlagen der 
elektronischen Datenverarbeitung sowie der Ent-
wicklung eines Netzes von Rechenzentren im Hoch- 
und Fachschulwesen zu widmen, um die Ausbildung, 
Weiterbildung und Forschung auf dem Gebiet der 
Datenverarbeitung zu sichern, die Effektivität der 
Forschung zu erhöhen, eine moderne methodische 
Gestaltung der Lehre zu fördern, die Planung, Lei-
tung und Organisation des Hochschulwesens ent-
scheidend zu qualifizieren und ein leistungsfähiges 
Informationssystem zu schaffen. 
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Einen hervorragenden Platz bei der Gewährlei-
stung der Ausbildungsaufgaben muß der Bau von 
Internaten und wichtigen Versorgungseinrichtungen 
für die Studenten einnehmen. Die vorgesehene 
außerordentliche Erweiterung der gegenwärtig vor-
handenen Internatsplätze ist ein wesentlicher Bei-
trag, um vorhandene Ausbildungskapazitäten voll-
ständig nutzen zu können, die Arbeits- und Lebens-
bedingungen der Studenten zu verbessern und ihren 
Leistungswillen und ihre Leistungsfähigkeit zu för-
dern. Im Zusammenhang damit ist es ferner erfor-
derlich, entsprechende Mittel für die kulturelle 
Arbeit und die Entwicklung von Körperkultur und 
Sport an den Hochschulen einzusetzen. 

Besondere Aufmerksamkeit muß der Modernisie-
rung der Hochschulen vom Standpunkt der rationel-
len Organisation der Leitungs- und Arbeitsprozesse 
gewidmet werden, um den Aufwand für Verwal-
tungsarbeiten und ähnliches zu senken, den Einsatz 
der in den Werkstätten, Labors und anderen wissen-
schaftlichen Einrichtungen zur Unterstützung der 
Lehre und Forschung tätigen Mitarbeiter wirksamer 
zu machen und die Zeit für die Durchführung wissen-
schaftlicher Arbeiten zu vergrößern und effektiver 
einzusetzen. Unter Ausnutzung aller Rationalisie-
rungsmaßnahmen ist zur Erhöhung der Effektivität 
der wissenschaftlichen Arbeit die Relation zwischen 
dem wissenschaftlichen Personal und den wissen-
schaftlich-technischen und wissenschaftlich-organisa-
torischen Mitarbeitern zu verbessern. 

Durch ein enges Zusammenwirken der im gleichen 
Territorium liegenden Hochschulen sind alle Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, um die verfügbaren Mittel 
für die Entwicklung des wissenschaftlichen Poten-
tials, den Bau von Internaten und Versorgungsein-
richtungen usw. mit dem höchsten Nutzeffekt ein-
zusetzen, z. B. durch die Schaffung von einheitlich 
geleiteten Einrichtungen für die Unterbringung und 
Versorgung von Studenten. Es ist notwendig, geeig-
nete Lösungswege für das Zusammenwirken der 
Hochschulen auf den verschiedenen Gebieten aus-
zuarbeiten, zu erproben und zu verallgemeinern. 

Der Staatsrat appelliert an alle Hochschulange-
hörigen, die ihnen anvertrauten umfangreichen ge-
sellschaftlichen Fonds sparsam und mit höchster 
Effektivität zu verwenden. 

Dem Ministerrat wird empfohlen, die bisherige 
Praxis der materiellen Bilanzierung und der Durch-
führung der Investitionen im Hochschulwesen zu 
überprüfen und Festlegungen zu treffen, die eine 
rasche Entwicklung der Kapazitäten des Hochschul-
wesens gewährleisten. Die an der Vorbereitung und 
Durchführung der Investitionen beteiligten staat-
lichen und wirtschaftsleitenden Organe sowie die 
Projektierungs- und Baubetriebe haben zu sichern, 
daß Projektierung, Baudurchführung und Ausstat-
tung den spezifischen Funktionsanforderungen aus 
Forschung und Lehre sowie den modernsten Er-
kenntnissen der Bautechnologie entsprechen, die 
Objekte mit dem geringsten Aufwand errichtet wer-
den und die Erweiterung der Forschungs- und Aus-
bildungskapazitäten im Rahmen des Perspektiv-
planes in Übereinstimmung mit dem Beschluß des 
Staatsrates erfolgt. 

Die vom 9. Plenum des Zentralkomitees der So-
zialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlos-
sene Aufgabe, hinsichtlich des Anteils der Werk-
tätigen mit Hochschul- und Universitätsabschluß in 
naturwissenschaftlichen und technischen Fächern den 
Welthöchststand bis 1975 oder 1976 zu erreichen, 
macht es erforderlich, die Entwicklung des Hoch-
schulwesens wesentlich zu beschleunigen. 

Im Zusammenhang damit haben vor allem die 
folgenden Aufgaben eine entscheidende Bedeutung: 

— Beschleunigte Umgestaltung und Entwicklung 
von Ingenieurschulen zu Ingenieurhochschulen 

— Einführung eines speziellen Fern- oder Abend-
studiums ab 1969 für bereits berufstätige Fach-
schulingenieure mit dem Ziel, ihnen den Erwerb 
des Ingenieurhochschulabschlusses zu ermög-
lichen 

— Vorzeitiger Aufbau bzw. Ausbau jener Hoch-
schulen und Sektionen, die für die Ausbildung 
von Studenten in den mathematisch-naturwis-
senschaftlichen und technischen Studienrichtun-
gen entscheidende Leistungen zu erbringen ha-
ben 

— Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Intensivie-
rung der Ausbildung, zur Verkürzung der Stu-
dienzeit und zum konzentrierten und schwer-
punktmäßigen Einsatz der Absolventen. 

Um die Initiative der Universitäten und Hoch-
schulen bei der Lösung dieser umfangreichen Auf-
gaben in Forschung und Lehre zu fördern, die Aus-
nutzung aller Reserven zu stimulieren und die Hoch-
schulangehörigen an der Übernahme und Erfüllung 
hoher Aufgaben zu interessieren, sind durch das 
Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen im Zu-
sammenhang mit der schrittweisen Einführung der 
leistungsabhängigen Finanzierung entsprechende 
Systemregelungen auszuarbeiten, zu erproben und 
allgemein einzuführen. 

Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Re-
publik wendet sich an alle Angehörigen der Uni-
versitäten, Hoch- und Fachschulen, ihre Bemühungen 
zu verstärken, um mit schöpferischem Elan die Hoch-
schulreform zu verwirklichen. Das bedeutet vor 
allem, wissenschaftliche Höchstleistungen zu errin-
gen und die höheren Anforderungen an die inhalt-
liche Gestaltung der Forschung, Lehre und Erziehung 
zu erfüllen. 

Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Re-
publik wertet die bisherige Mitwirkung der Studen-
ten bei der Verwirklichung der sozialistischen Hoch-
schulreform als Ausdruck der engen Verbundenheit 
mit der sozialistischen Entwicklung in der Deutschen 
Demokratischen Republik. Er appelliert an alle 
Studenten, noch umfassender und wirkungsvoller 
die vielen guten Ideen und Anregungen zur Ver-
besserung des Studiums in die Praxis umsetzen zu 
helfen, an der Lösung der wissenschaftlichen Auf-
gaben der Hochschulen aktiv mitzuwirken, um höch-
ste Studienleistungen zu ringen und mit ganzer 
Kraft zur Entwicklung sozialistischer Beziehungen 
zwischen Hochschullehrern und Studenten beizutra-
gen. 
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Der Staatsrat ist überzeugt, daß die Freie Deutsche 
Jugend und der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, 
die im Prozeß der Durchführung der Hochschul-
reform eine aktive Rolle gespielt haben, auch künf-
tig mit aller Kraft, Energie und Verantwortung an 
der Lösung der großen Aufgaben mitwirken werden, 
die dieser Beschluß des Staatsrates stellt. 

In der großen Bewegung zum 20. Jahrestag der 
Deutschen Demokratischen Republik werden die 

Leiter staatlicher Organe, die gesellschaftlichen Or-
ganisationen, die Direktoren der VVB, Kombinate 
und VEB, die Vorsitzenden der LPG dazu aufge-
rufen, die neuen Beziehungen zu den Universitäten 
und Hochschulen noch enger und fester zu gestalten. 
Der Staatsrat ist überzeugt, daß die Verwirklichung 
dieses Beschlusses die Wirksamkeit von Wissen-
schaft und Bildung für die Entwicklung der sozia-
listischen Gesellschaft in der Deutschen Demokra-
tischen Republik weiter spürbar erhöhen wird. 
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Verordnung 
über das Statut 

der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin 

vom 20. Mai 1969 

Die Gestaltung des entwickelten gesellschaft-
lichen Systems des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik, die sich unter den Bedin-
gungen, der wissenschaftlich-technischen Revolution 
vollzieht, bestimmt die Stellung und die Verantwor-
tung der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin. Sie hat die Verpflichtung und den Auf-
trag, ihr wissenschaftliches Potential auf allen ihr 
übertragenen Gebieten der Forschung so zu Wir-
kung zu bringen, daß planmäßig hervorragende wis-
senschaftliche Ergebnisse und Spitzenleistungen er-
zielt werden. Als Forschungsakademie der soziali-
stischen Gesellschaft leistet sie dadurch einen gro-
ßen Beitrag zur politischen, wirtschaftlichen, wissen-
schaftlich-technischen und geistig-kulturellen Stär-
kung der Deutschen Demokratischen Republik. 

Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin führt die humanistischen Traditionen fort, 
denen Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Grün-
dungs-Denkschrift vom 24. März 1700 Ausdruck 
gegeben hat. Sie faßt ihre gesamte wissenschaftliche 
Leistungsfähigkeit zusammen, um diese große gei-
stige Kraft entsprechend der Verfassung der Deut-
schen Demokratischen Republik in vollem Umfang 
für die weitere Entwicklung der sozialistischen Ge-
sellschafts- und Staatsordnung zu nutzen. Sich hier-
für einzusetzen, ist eine ehrenvolle Verpflichtung 
aller Ordentlichen und Korrespondierenden Mit-
glieder und aller Mitarbeiter der Akademie. 

Kapitel I 
Funktion und Aufgaben der Akademie 

§1 

Funktion 

(1) Die Deutsche Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin (im folgenden „Akademie" genannt) ist 
eine wissenschaftliche Institution der Deutschen De-
mokratischen Republik, die in Theorie und Praxis 
die Einheit der Wissenschaft verwirklicht. Als For-
schungsakademie konzentriert sie ihr Forschungs-
potential auf prognostisch abgeleitete, strukturbe-
stimmende Gebiete der Natur- und der Gesell-
schaftswissenschaften. Sie formt und fördert die 
Entwicklung des wissenschaftlichen Lebens der 
Deutschen Demokratischen Republik, das sie im 
Rahmen ihrer Aufgaben vertritt. 

(2) Die Akademie erfüllt ihre Aufgaben auf der 
Grundlage der Verfassung der Deutschen Demokra-
tischen Republik, der Gesetze und Beschlüsse der 
Volkskammer, der Erlasse und Beschlüsse des 
Staatsrates sowie der Verordnungen und Beschlüsse 
des Ministerrates. 

§2 

Unterstellung 

Die Akademie untersteht dem Ministerrat. Der 
Vorsitzende des Ministerrates legt die sich hieraus 
ergebenden Befugnisse fest. 

§3 

Hauptaufgaben der Forschung 

(1) Die Akademie hat die vorrangige Aufgabe, 
die gesamte wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
ihrer Mitglieder und Mitarbeiter unter Einbezie-
hung des international vorhandenen Wissens ein-
zusetzen, um einen langfristigen wissenschaftlichen 
Vorlauf für die Gestaltung des sozialistischen Ge-
sellschaftssystems, insbesondere für die strukturbe-
stimmenden Gebiete der Volkswirtschaft der Deut-
schen Demokratischen Republik, zu sichern. 

(2) Die Akademie betreibt Forschung auf ausge-
wählten, in Profil und Umfang festzulegenden Ge-
bieten, die auf Grund prognostischer Einschätzungen 
erkennen lassen, daß die Ergebnisse dieser Arbeit 
für die Deutsche Demokratische Republik von her-
vorragender Bedeutung sein werden, und bei denen 
infolge entsprechender Konzentrationsmaßnahmen 
mit Leistungen von internationalem Rang zu rech-
nen ist. 

(3) Auf Grund von Beurteilungen der Wissen-
schaftsentwicklung in der Deutschen Demokra-
tischen Republik und der internationalen wissen-
schaftlichen Entwicklungstendenzen arbeitet die 
Akademie prognostische Einschätzungen über die 
Ergebnisaussichten wissenschaftlicher Arbeitsrich-
tungen aus. Die Prognosetätigkeit der Akademie 
wird mit der prognostischen Arbeit der zuständigen 
zentralen Organe koordiniert; sie wird mit ihr durch 
die unmittelbare Mitwirkung von Akademiemitglie-
dern und anderen Wissenschaftlern der Akademie 
in den Prognose-Gruppen eng verflochten. 

(4) Die Akademie erarbeitet wissenschaftliche 
Konzeptionen für Richtungen der Forschung, deren 
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Ergebnisse großen Einfluß auf mehrere Wissen-
schaftsgebiete haben oder wissenschaftlichen Vor-
lauf für Strukturentscheidmngen späterer Perspek-
tivzeiträume darstellen. 

(5) Die Akademie hat die wissenschaftliche Ar-
beit in ihren Einrichtungen so zu leiten, zu organi-
sieren und durchzuführen, daß entsprechend den 
Prognosen und in Übereinstimmung mit dem Per-
spektivplan der Deutschen Demokratischen Repu-
blik hervorragende wissenschaftliche Ergebnisse 
und Spitzenleistungen erzielt werden, die die ge-
sellschaftliche Entwicklung der Deutschen Demokra-
tischen Republik durch einen umfassend anwendba-
ren Vorlauf entscheidend fördern. Von besonderer 
Bedeutung sind hierfür die Einbeziehung der Aka-
demie in die sozialistische Großforschung wie auch 
die Organisierung und Durchsetzung der sozialisti-
schen Gemeinschaftsarbeit, zu der sich die Akade-
demie-Einrichtungen miteinander und mit den Ein-
richtungen der Universitäten und Hochschulen, der 
Industrie und der anderen gesellschaftlichen Be-
reiche verbinden. 

(6) Um die wissenschaftliche Tätigkeit der Aka-
demie wirkungsvoller in den gesellschaftlichen Re-
produktionsprozeß einzubeziehen und sie für die 
gesellschaftliche Entwicklung zu nutzen, werden die 
für sie planmäßig vorgesehenen Aufgaben nach den 
Prinzipien der auftragsgebundenen Forschung und 
Finanzierung bearbeitet. 

(7) Im Gesamtplan der Akademie ist auszuwei-
sen, welche Proportionen für den Einsatz des Ge-
samtpotentials vorgesehen sind und auf welche 
wissenschaftlichen Hauptaufgaben und mit welcher 
Zielstellung die personellen, materiellen und finan-
ziellen Fonds der Akademie konzentriert werden. 

§ 4 

Förderung des geistig -kulturellen Lebens 

Die Akademie fördert das geistig-kulturelle Le-
ben der sozialistischen Gesellschaft, indem sie sich 
an der schöpferischen Anwendung und an der Ver-
breitung der wissenschaftlichen Weltanschauung, 
des Marxismus-Leninismus, und an der sozialisti-
schen Bildung und Erziehung der Bürger der Deut-
schen Demokratischen Republik beteiligt. Sie trägt 
durch die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Ar-
beit und durch Popularisierung wesentlicher Er-
kenntnisse der modernen Wissenschaft maßgeblich 
zu einer Entfaltung des wissenschaftlichen Lebens 
der Gesellschaft bei. 

§5 

Aus- und Weiterbildung 

(1) Die Akademie sorgt für die Entwicklung ihrer 
Wissenschaftler zu allseitig gebildeten sozialisti-
schen Forscherpersönlichkeiten. Durch planmäßige 
Kaderentwicklung sichert die Akademie die soziali-
stische Bildung und Erziehung, die ständige poli-
tische und fachliche Weiterbildung und die best-
mögliche Entfaltung der schöpferischen Kräfte ihrer 
Mitarbeiter. 

(2) Die Akademie bildet wissenschaftlich quali-
fizierte Kräfte für andere gesellschaftliche Bereiche 
aus. 

(3) Die Akademie wirkt an der Ausbildung und 
Erziehung der Studenten und des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in den Universitäten und Hochschulen 
mit. Die Zusammenarbeit der Akademie mit dem 
Hochschulwesen und insbesondere ihre Beteiligung 
an der Lehr- und Ausbildungstätigkeit werden in 
Vereinbarungen mit den Einrichtungen des Hoch-
schulwesens geregelt. 

(4) Die Akademie beteiligt sich an der Weiterbil-
dung von Fachkräften, die außerhalb der Akademie 
tätig sind; sie bietet ihnen geeignete Qualifizie-
rungsmöglichkeiten. Die Akademie trifft hierüber 
Vereinbarungen mit staatlichen und wirtschaftslei-
tenden Organen. 

§6 

Zusammenarbeit mit zentralen Staatsorganen 

(1) Bei der Durchführung ihrer Aufgaben arbeitet 
die Akademie mit den zentralen Staatsorganen zu-
sammen, die auf dem Gebiet der wissenschaftlichen 
Forschung leitende, koordinierende oder beratende 
Funktionen ausüben. 

(2) Der Forschungsrat der Deutschen Demokra-
tischen Republik vermittelt der Akademie Orien-
tierungen und Vorschläge für die Gestaltung ihrer 
Prognosetätigkeit, für die langfristige, strukturpoli-
tisch begründete Konzentration und Profilierung 
ihres naturwissenschaftlichen, technischen und me-
dizinischen Forschungspotentials und für die Er-
höhung des Wirkungsgrades und des Nutzeffektes 
der wissenschaftlichen Arbeit. Auf der Grundlage 
entsprechender Vorschläge der Akademie werden 
ihr vom Ministerium für Wissenschaft und Technik 
wissenschaftlich-technische Zielstellungen für struk-
turbestimmende Aufgaben und die Hauptproportio-
nen für den Einsatz und die Entwicklung der For-
schungskapazitäten übergeben. 

(3) Der gesellschaftswissenschaftliche Forschungs-
bereich der Akademie arbeitet auf der Grundlage 
der Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands mit den zuständigen forschungsleiten-
den Organen und zentralen Leiteinrichtungen zu-
sammen. 

§7 
Internationale Zusammenarbeit 

(1) Die Akademie unterhält zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben in Übereinstimmung mit den außenpoli-
tischen Grundsätzen der Deutschen Demokratischen 
Republik und den staatlichen Direktiven internatio-
nale Beziehungen, die vorrangig im Interesse der 
Lösung der ihr übertragenen Hauptaufgaben und 
der weiteren Entwicklung einer engen Zusammen-
arbeit mit den sozialistischen Ländern, insbesondere 
der UdSSR, gestaltet werden. 

(2) Die Akademie vertritt entsprechend den in-
ternationaler Gepflogenheiten auf bestimmten Ge- 
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bieten die Wissenschaft der Deutschen Demokrati-
schen Republik in nichtstaatlichen internationalen 
wissenschaftlichen Organisationen und bildet zur 
Wahrnehmung dieser Aufgaben nationale Komitees 
der Deutschen Demokratischen Republik. 

Kapitel II 

Leitung der Akademie 

§ 8 

Der Präsident 

(1) Der Präsident leitet die Akademie nach dem 
Prinzip der Einzelleitung auf der Grundlage der Be-
schlüsse der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands und der Rechtsvorschriften (§ 1 Abs. 2) mit 
dem Ziel, den Wirkungsgrad des gesamten For-
schungsprozesses und den gesellschaftlichen Nutz-
effekt der Forschung zu steigern. Er ist dafür ver-
antwortlich, daß die der Akademie zur Gestaltung 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems des So-
zialismus gestellten Aufgaben unter Anwendung 
moderner Methoden der Wissenschaftsorganisation 
erfüllt werden. Der Präsident ist dem Ministerrat 
rechenschaftspflichtig. 

(2) Nach den genannten Grundsätzen leitet der 
Präsident auch die Arbeit des Präsidiums und des 
Plenums der Akademie; er entscheidet über die 
Arbeitspläne beider Gremien. Der Präsident sichert 
das Zusammenwirken der Forschungsbereiche der 
Akademie. Er befindet über die Bildung und die Auf-
lösung der problemgebundenen Klassen (§ 18 Abs. 3 
und § 19) . 

(3) Der Präsident sorgt für die Entwicklung einer 
eigenen prognostischen Arbeit der Akademie und 
bestimmt — nach Maßgabe der durch die zentrale 
staatliche Planung von Wissenschaft und Technik 
festgelegten Aufgaben -- die Grundsätze für die 
langfristige Gestaltung der gesamten Tätigkeit der 
Akademie. Er gewährleistet die Durchsetzung der 
sozialistischen Kaderpolitik wie auch eines einheit-
lichen Planungs- und Leitungssystems in allen Be-
reichen der Akademie. 

(4)) Der Präsident entscheidet über die Bildung, 
die Zusammenlegung und die Auflösung von For-
schungsbereichen und Instituten im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Ministerrates. 

(5) Der Präsident wird vom Vorsitzenden des 
Ministerrates für die Dauer von 4 Jahren berufen. 
Hierzu unterbreitet das Plenum dem Vorsitzenden 
des Ministerrates einen nicht mehr als 3 Personen 
umfassenden Vorschlag. 

§ 9 

Der Generalsekretär, die Vizepräsidenten 
und die Leiter der Forschungsbereiche 

(1) Der Generalsekretär ist Erster Stellvertreter 
des Präsidenten. In dieser Eigenschaft nimmt er im 

Vertretungsfall die Aufgaben des Präsidenten (§ 8) 
wahr. 

(2) Der Generalsekretär ist darüber hinaus im 
Auftrage des Präsidenten für die Lenkung und Ge-
staltung der internationalen Beziehungen entspre-
chend der Regelung des § 7 verantwortlich. Hierbei 
obliegen ihm insbesondere 

— die Festlegung von Richtlinien für die internatio-
nale Arbeit der Akademie, insbesondere für die 
Entwicklung der auswärtigen Beziehungen und 
der internationalen Kooperation ihrer Einrich-
tungen 

— die Vorbereitung von Akademie-Abkommen und 
Vereinbarungen vor allem mit den Akademien 
der sozialistischen Länder 

— die Leitung der Auslandsarbeit der nationalen 
Komitees der Deutschen Demokratischen Republik 
und  der  der Akademie zugeordneten wissen-
schaftlichen Gesellschaften 

— die Berufung der Mitglieder der bei der Akade-
mie gebildeten nationalen Komitees der Deut

-

schen Demokratischen Republik. 

(3) Ein Vizepräsident der Akademie hat im Auf-
trage des Präsidenten die Planung der wissenschaft-
lichen und wissenschaftlich-technischen Arbeiten der 
Akademie nach den Erfordernissen des ökonomi-
schen Systems des Sozialismus zu gestalten und die 
Kontrolle der Plandurchführung zu organisieren. Er 
hat im Auftrage des Präsidenten zu sichern, daß die 
aus dem Perspektivplan abgeleiteten staatlichen 
Aufgaben die Grundlage für die Tätgikeit der For-
schungsbereiche sind und daß die vertraglichen Ver-
einbarungen mit den staatlichen Aufgaben überein-
stimmen. Er koordiniert die Wissenschaftskoopera-
tion der Akademie innerhalb der Deutschen Demo-
kratischen Republik, plant die personellen, materiel-
len und finanziellen Fonds und sorgt für die Durch-
setzung ökonomischer Prinzipien in der Tätigkeit 
der Akademie. 

(4) Ein Vizepräsident der Akademie ist im Auf-
trage des Präsidenten für die Gestaltung des wis-
senschaftlichen Lebens im Plenum und in den pro-
blemgebundenen Klassen sowie für die der Akade-
mie zugeordneten wissenschaftlichen Gesellschaften 
und für das Publikations- und Informationswesen 
der Akademie verantwortlich. Er benennt die in 
den Klassen wirkenden Akademiemitglieder (§ 19 
Abs. 5). 

(5) Der Generalsekretär und die Vizepräsidenten 
werden vom Vorsitzenden des Ministerrates für die 
Dauer von 4 Jahren berufen. Im übrigen gilt § 8 
Abs. 5. 

(6) Die Leiter der Forschungsbereiche (§ 15) sind 
Beauftragte des Präsidenten für die prognostisch 
orientierte Führung eines oder mehrerer Gebiete der 
wissenschaftlichen Forschung. Sie leiten die For-
schungsbereiche nach dem Prinzip der Einzelleitung 
mit kollektiver Beratung der zu entscheidenden Fra-
gen (§ 11). Die Leiter der Forschungsbereiche sind 
für die rechtzeitige Vorbereitung und komplexe Er-
füllung der Planaufgaben ihres Bereiches verant- 
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wortlich und haben durch Anwendung moderner Lei-
tungs-, Planungs- und  Organisationsmethoden alle 
Voraussetzungen für eine hocheffektive Arbeits-
weise der Institute zu schaffen. 

(7) Die Leiter der Forschungsbereiche sind dem 
Präsidenten der Akademie unmittelbar unterstellt. 
Sie werden von ihm jeweils für die Dauer von 4 Jah-
ren berufen. Die Berufung bedarf der Zustimmung 
des Ministers für Wissenschaft und Technik bzw. des 
Leiters des für die gesellschaftswissenschaftliche 
Forschung zuständigen zentralen Organs. Mehr-
malige Wiederberufung ist zulässig. 

§ 10 

Das Präsidium 

(1) Das Präsidium der Akademie ist das kollek-
tive Beratungsorgan zur Vorbereitung von Entschei-
dungen des Präsidenten über die inhaltliche und 
organisatorische Gestaltung der Forschung und des 
wissenschaftlichen Lebens in der Akademie. 

(2) Dem Präsidium gehören der Präsident, der Ge-
neralsekretär, die Vizepräsidenten, die Leiter der 
Forschungsbereiche, der Erste Sekretär der SED- 
Kreisleitung der Akademie, der Vorsitzende der Ge-
werkschaftsleitung und vom Präsidenten befristet zu 
berufende Wissenschaftler an. 

(3) Der Vorsitzende des Forschungsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik nimmt an den 
Beratungen des Präsidiums teil. 

(4) Auf Einladung des Präsidenten können auch 
andere Akademiemitglieder, Wissenschaftler und 
Mitarbeiter der Akademie sowie Vertreter staat-
licher Organe und gesellschaftlicher Organisationen 
an Beratungen des Präsidiums teilnehmen. 

§ 11 

Die Wissenschaftlichen Beiräte 
der Forschungsbereiche 

(1) Der Wissenschaftliche Beirat des Forschungs-
bereiches (§ 15) ist das Beratungsorgan des Leiters 
des Forschungsbereiches. Dieser führt den Vorsitz 
im Beirat. 

(2) Der Wissenschaftliche Beirat nimmt zu Fragen 
der inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung 
der wissenschaftlichen Arbeit im Forschungsbereich, 
insbesondere zu Problemen der prognostischen Ein-
schätzung der Wissenschaftsentwicklung sowie der 
Konzentration und Profilierung des Forschungs-
potentials, Stellung. Der Beirat erarbeitet Anregun-
gen und Hinweise zur Förderung des Niveaus und 
zur Erhöhung des Nutzeffektes der wissenschaft-
lichen Arbeit in den Instituten des Forschungsberei-
ches. Er schätzt die Aussichten sich abzeichnender 
Tendenzen der Wissenschaftsentwicklung ein. 

(3) Der Wissenschaftliche Beirat arbeitet mit der 
entsprechenden Gruppe des Forschungsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik bzw. mit den 
für die Entwicklung der Gesellschaftswissenschaften  

zuständigen Organen und Einrichtungen eng zu-
sammen. 

(4) Den Wissenschaftlichen Beiräten gehören 
Ordentliche und Korrespondierende Mitglieder der 
Akademie sowie Wissenschaftler aus Akademie-
Instituten, aus Universitäten und Hochschulen und 
aus Kreisen der gesellschaftlichen Auftraggeber der 
Akademie an. Die Mitglieder der Wissenschaftlichen 
Beiräte werden auf Vorschlag der Leiter der For-
schungsbereiche vom Präsidenten der Akademie für 
die Dauer von 4 Jahren berufen. 

§ 12 

Die Mitarbeiter der Akademie 

(1) Die Mitarbeiter der Akademie tragen durch 
verantwortungsbewußte und vorbildliche Erfüllung 
ihrer Aufgaben dazu bei, daß der gesellschaftliche 
Auftrag der Akademie verwirklicht wird. Sie wer-
den in die Leitungstätigkeit der Akademie einbe-
zogen. Hierbei wie auch bei der Entwicklung der 
schöpferischen Initiative der Mitarbeiter durch den 
sozialistischen Wettbewerb arbeiten alle Leiter auf 
der Grundlage des Gesetzbuches der Arbeit der 
Deutschen Demokratischen Republik eng mit den 
gewerkschaftlichen Organen zusammen. 

(2) Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Mit-
arbeiter werden im einzelnen in den Arbeitsordnun-
gen der Akademie-Einrichtungen festgelegt. 

(3) Zu Grundfragen der Entwicklung der Akade-
mie führt der Präsident Beratungen mit Akademie-
mitgliedern und Mitarbeitern der Akademie durch. 

§ 13 

Kommissionen 

Zur Behandlung besonderer Aufgaben können bei 
dem Präsidenten, dem Generalsekretär, den Vize-
präsidenten und den Leitern der Forschungsbereiche 
ständige oder zeitweilige Experten-Kommissionen 
gebildet werden. Über Einsetzung, Tätigkeit und 
Auflösung solcher Kommissionen entscheidet der 
Präsident. Die jeweilige Kommission arbeitet nach 
einer Geschäftsordnung, die der Leiter bestätigt, bei 
dem die Kommission besteht. 

Kapitel III 

Gliederung der Akademie 

§ 14 

Die Institute 

(1) Die Zentralinstitute, Institutskomplexe, Insti-
tute und Forschungsstellen der Akademie (nach-
stehend „Institute" genannt) sind die Träger der 
Forschung, in denen Kollektive von Mitarbeitern 
planmäßig zur Lösung von Forschungsaufgaben zu-
sammenwirken. Zentralinstitute sind Forschungsein-
richtungen der Akademie zur Lösung komplexer For-
schungsaufgaben. Sie umfassen zusammengehörige 
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Hauptarbeitsrichtungen eines Wissenschaftsgebietes 
und üben — soweit das festgelegt wird — die Funk-
tionen von Leitinstituten hinsichtlich der Vorberei-
tung, Planung und Durchführung der ihnen über-
tragenen Thematik aus. Auf der Grundlage der Vor-
gaben der Leiter der Forschungsbereiche haben sie 
eigenverantwortlich ihren komplexen Plan auszu-
arbeiten ud darin auszuweisen, welche anderen In-
stitute und welche personellen, materiellen und 
finanziellen Kapazitäten aus diesen Instituten an der 
Lösung der Hauptprobleme des komplexen For-
schungsvorhabens mitwirken. Die Zentralinstitute 
sind durch Konzentration des Forschungspotentials 
auf entscheidende Gebiete der Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften leistungsfähige Partner der 
sozialistischen Großforschung. Institutskomplexe 
stellen den Zusammenschluß von Forschungseinrich-
tungen zum Zwecke einer engen Koordinierung der 
Arbeitsprogramme dar, der in der Regel zur Bil-
dung von Zentralinstituten führt. Institute werden 
zur Durchführung von Forschungsaufgaben einer 
Hauptarbeitsrichtung gegründet. Den Forschungs-
stellen werden zeitweilige Arbeiten oder Aufgaben 
übertragen, bei denen erkennbar ist, daß sie zur Auf-
gabenstellung eines Instituts oder Zentralinstituts 
entwickelt werden können. 

(2) Die Struktur der Institute richtet sich nach den 
zu lösenden wissenschaftlichen und volkswirtschaft-
lichen Problemen und den Erfordernissen sozialisti-
scher Gemeinschaftsarbeit. Aufgaben, Struktur, Lei-
tung und Organisation des jeweiligen Instituts wer-
den in einer Institutsordnung geregelt. 

(3) Die Direktoren der Institute werden jeweils 
für die Dauer von 4 Jahren vom Präsidenten der 
Akademie berufen. Mehrmalige Wiederberufung ist 
der Regelfall. Das Verfahren der Berufung und Ab-
berufung regelt die  Geschäftsordnung. Die Instituts-
direktoren tragen als Einzelleiter die persönliche 
Verantwortung für die Erfüllung der Planaufgaben, 
für den Einsatz des ihnen anvertrauten Forschungs-
potentials und für eine rationelle Organisation der 
wissenschaftlichen Arbeit auf der Grundlage der In-
stitutsordnung und der für das Institut geltenden 
Pläne. 

(4) Die Institute schließen mit ihren Partnern in 
der Deutschen Demokratischen Republik die zur 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Wirt-
schaftsverträge ab (§ 29 Abs. 3). 

§ 15 

Die Forschungsbereiche 

(1) Die Institute, die auf gleichgearteten, zuein-
ander in Beziehung stehenden Gebieten der Natur-
oder der Gesellschaftswissenschaften tätig sind, 
werden zu Forschungsbereichen zusammengefaßt. 

(2) Aus der Grundlage der Prognosen, des Per-
spektivplanes und der Vorgaben des Präsidenten 
sichern die Forschungsbereiche den langfristigen 
wissenschaftlichen Vorlauf vor allem für die Pro-
bleme der Entwicklung der sozialistischen Gesell-
schaft und für die strukturbestimmenden Zweige  

der Volkswirtschaft, so daß ein maximaler Beitrag 
zur politischen, ökonomischen, wissenschaftlich

-

technischen und geistig-kulturellen Stärkung der 
Deutschen Demokratischen Republik geleistet wird. 
Die Forschungsbereiche sorgen dafür, daß die der 
Akademie obliegenden Aus- und Weiterbildungs-
aufgaben auf den von ihnen vertretenen Fachgebie-
ten erfüllt werden. 

(3) Die Forschungsbereiche schließen mit den zu-
ständigen Staatsorganen und wirtschaftsleitenden 
Organen langfristige Vereinbarungen über die 
Kooperation auf den Gebieten der Forschung sowie 
über die Aus- und Weiterbildung wissenschaftlicher 
Kader ab (§ 29 Abs. 2). 

§ 16 

Ordentliche und Korrespondierende Mitglieder 
der Akademie 

(1) Zu Ordentlichen und Korrespondierenden 
Mitgliedern der Akademie können Persönlichkeiten 
der Deutschen Demokratischen Republik gewählt 
werden, die hervorragende Ergebnisse in Forschung, 
Technik und Produktion erzielt haben, oder die sich 
außergewöhnliche Verdienste um die Förderung 
und den Fortschritt der Wissenschaft in der Deut-
schen Demokratischen Republik erworben und zum 
Nutzen der Deutschen Demokratischen Republik be-
deutenden Einfluß auf die Verwertung wissenschaft-
licher Ergebnisse genommen haben. 

(2) Die Ordentlichen und Korrespondierenden 
Akademiemitglieder tragen durch hohe Leistungen 
und durch vorbildliches Wirken zum Wohle der 
sozialistischen Gesellschaft und zur Erhöhung des 
Ansehens der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Akademie bei. Ihre Zugehörigkeit zur Aka-
demie ist mit der Verpflichtung verbunden, den in 
diesem Statut festgelegten gesellschaftlichen Auf-
trag der Akademie anzuerkennen und seine Erfül-
lung aktiv zu fördern. 

(3) Die Ordentlichen Mitglieder der Akademie 
sind verpflichtet, regelmäßig an der Arbeit der 
Akademie wie auch an der Tätigkeit des Plenums 
mitzuwirken. Sie beteiligen sich an der Bearbeitung 
wissenschaftlicher Probleme in den Klassen, denen 
sie angehören. Ordentliche Mitglieder, die in die 
Wissenschatflichen Beiräte der Forschungsbereiche 
berufen werden, tragen zu einem hohen Niveau der 
Forschungsarbeit bei und setzen sich dafür ein, daß 
Ergebnisse mit hoher ökonomischer Effektivität und 
von großer internationaler Bedeutung erbracht wer-
den. 

(4) Die Korrespondierenden Mitglieder der Aka-
demie haben durch Erfüllung ihnen übertragener 
Aufgaben einen Beitrag zur wissenschaftlichen Ar-
beit der Akademie zu leisten. Vornehmlich haben 
sie die Forschung in den Instituten der Akademie 
zu fördern und darauf hinzuwirken, daß die schöpfe-
rische Leistungsfähigkeit der dort tätigen Kollektive 
erhöht wird. 

(5) Nach Erreichen der Altersgrenze bzw. bei 
Eintritt der Invalidität sind die Ordentlichen und 
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Korrespondierenden Mitglieder von ihren Pflichten 
zur Beteiligung an der wissenschaftlichen Arbeit der 
Akademie entbunden. 

(6) Die Wahl der Ordentlichen und Korrespon-
dierenden Mitglieder erfolgt im Plenum und bedarf 
der Bestätigung durch den Vorsitzenden des Mi-
nisterrates. 

(7) Vorschläge zur Wahl neuer Akademiemit-
glieder können dem Präsidenten der Akademie von 
Ordentlichen Akademiemitgliedern unterbreitet wer-
den. Mitglieder des Ministerrates und das Präsi-
dium des Forschungsrates der Deutschen Demokra-
tischen Republik können Persönlichkeiten zur Wahl 
als Akademiemitglieder vorschlagen. 

(8) Den neu gewählten Akademiemitgliedern 
wird vom Präsidenten die Ehrennadel der Akade-
mie überreicht. Akademiemitglieder haben das 
Recht, den Titel „ (Ordentliches bzw. Korrespondie-
rendes) Mitglied der Deutschen Akademie der Wis-
senschaften zu Berlin" zu führen. 

(9) Die Zahl der Ordentlichen Mitglieder der 
Akademie soll 90 nicht übersteigen. In diese Zahl 
sind die nach Absatz 5 entpflichteten Ordentlichen 
Mitglieder nicht einbezogen. 

(10) Die Ordentlichen Mitglieder erhalten bei re-
gelmäßiger Mitarbeit in der Akademie eine Dota-
tion. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 

(11) Die im Absatz 7 genannten Vorschlagsberech-
tigten können dem Präsidenten der Akademie die 
Umwandlung einer korrespondierenden Mitglied-
schaft in eine ordentliche Mitgliedschaft empfehlen. 
Die Umwandlung erfolgt durch Beschluß des Ple-
nums und bedarf der Bestätigung durch den Vorsit-
zenden des Ministerrates. 

(12) Das Mitgliedschaftsverhältnis zur Akademie 
kann durch Beschluß des Plenums beendet werden, 
wenn die der Mitgliedschaft zugrunde liegenden 
Voraussetzungen entfallen sind oder wenn das be-
treffende Akademiemitglied die mit der Mitglied-
schaft verbundenen Verpflichtungen verletzt hat. Die 
Beendigung des Mitgliedschaftsverhältnisses bedarf 
der Bestätigung durch den Vorsitzenden des Mini-
sterrates. 

§ 17 

Auswärtige Mitglieder der Akademie 

(1) Zur Förderung der internationalen wissen-
schaftlichen Zusammenarbeit kann das Plenum als 
besondere Ehrung hervorragende Wissenschaftler, 
die nicht Bürger der Deutschen Demokratischen Re-
publik sind, zu Auswärtigen Mitgliedern der Aka-
demie wählen. Sie haben das Recht, den Titel „Aus-
wärtiges Mitglied der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin" zu führen. 

(2) Die Zugehörigkeit Auswärtiger Mitglieder 
zur Akademie ist mit der Anerkennung des ethi-
schen und humanistischen Grundanliegens der Aka-
demie verbunden. 

(3) Für die Begründung und die Beendigung der 
Mitgliedschaft gilt § 16 Absätze 6, 7 und 12. 

§ 18 

Das Plenum 

(1) Das Plenum besteht aus den Ordentlichen 
Mitgliedern der Akademie. Es verwirklicht die Inte-
gration der Wissenschaften bei Wahrung der not-
wendigen Spezialisierung und trägt durch die Ver-
breitung neuer Erkenntnisse der modernen Wissen-
schaft maßgeblich zu einer Förderung des wissen-
schaftlichen Lebens in der Deutschen Demokrati-
schen Republik bei. Das Plenum gibt dem Präsiden-
ten der Akademie wie auch staatlichen und gesell-
schaftlichen Organen und dem Forschungsrat der 
Deutschen Demokratischen Republik Hinweise und 
Unterstützung in Grundfragen der Entwicklung und 
Gestaltung von Wissenschaft, Technik, Bildung und 
Kultur. 

(2) Im Plenum sind hervorragende Wissenschaft-
ler verschiedener Fachgebiete vereinigt, deren er-
klärtes Ziel es ist, im Zusammenwirken von Natur- 
und Gesellschaftswissenschaften die aus progno-
stischer Sicht konzipierte Entwicklung der Wissen-
schaften in der sozialistischen Gesellschaft zu för-
dern. 

(3) Das Plenum behandelt in seinen Sitzungen 
Themen von allgemeiner wissenschaftlicher Bedeu-
tung und Vorträge von Mitgliedern über eigene 
Forschungsergebnisse auf der Grundlage eines lang-
fristigen Arbeitsplanes. Durch seine Beratungen 
sichert das Plenum eine die komplexen Zusammen-
hänge erfassende Meinungsbildung. Es unterbreitet 
dem Präsidenten der Akademie Vorschläge für die 
Bildung problemgebundener Klassen. 

(4) Das Plenum wählt neue Ordentliche, Korre-
spondierende und Auswärtige Mitglieder der Akade-
mie und entscheidet über eine Umwandlung oder Be-
endigung der Mitgliedschaft (§ 16 Absätze 11 und 12). 
Stimmrecht im Plenum haben die Ordentlichen Mit-
glieder. Beschlüsse über die Wahl von Akademie-
mitgliedern sowie über die Umwandlung oder Be-
endigung der Mitgliedschaft werden mit einfacher 
Mehrheit der Anwesenden gefaßt. Das Plenum ist 
beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der zur 
Mitarbeit verpflichteten Ordentlichen Mitglieder 
(§ 16 Absätze 3 und 5) anwesend ist. 

(5) Beratungen des Plenums sollen in geeigneter 
Form publiziert werden, um der öffentlichen Mei-
nungsbildung zu dienen. Veröffentlichungen dieser 
Art bedürfen der Zustimmung des Präsidenten. 

§ 19 

Die problemgebundenen Klassen der Akademie 

(1) In der Akademie sind problemgebundene, ge-
gebenenfalls zeitweilig bestehende Klassen tätig. 

(2) Die problemgebundenen Klassen der Akade-
mie haben die Aufgabe, im Zusammenwirken der 
Akademiemitglieder verschiedener Wissenschafts- 
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richtungen zur Klärung komplexer Probleme aus 
der Sicht der Einzelwissenschaften zum Nutzen der 
sozialistischen Gesellschaft beizutragen. In diesen 
Klassen werden — ausgehend von dier internationa-
len Entwicklung — neuartige Fragestellungen erar-
beitet und einer fundierten Behandlung zugeführt 
sowie neue Probleme der Verflechtung der Diszipli-
nen und der Grenzgebiete erörtert und in ihrer Be-
deutung für die Entwicklung der Wissenschaft und 
der sozialistischen Gesellschaft geklärt. 

(3) Die Tätigkeit der problemgebundenen Klas-
sen ist der Dynamik der Wissenschaftsentwicklung 
anzupassen. Sie muß, indem sie der Integration und 
Differenzierung der Wissenschaften Rechnung trägt, 
sich Ergebnisse zum Ziel nehmen, die die Gestal-
tung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus fördern. 

(4) Die problemgebundenen Klassen, denen ent-
sprechend den Erfordernissen Akademiemitglieder 
und andere Wissenschaftler verschiedener Wissen-
schaftsgebiete angehören, arbeiten auf der Grund-
lage eines vom zuständigen Vizepräsidenten (§ 9 
Abs. 4) bestätigten Arbeitsplanes. 

(5) Die in den problemgebundenen Klassen wir-
kenden Akademiemitglieder und anderen Wissen-
schaftler werden von dem zuständigen Vizepräsi-
denten benannt. Für Wissenschaftler aus anderen 
Institutionen ist die vorherige Zustimmung der be-
treffenden staatlichen Leiter der Institutionen ein-
zuholen. Aus dem Kreis der in einer Klasse wirken-
den Akademiemitglieder benennt der zuständige 
Vizepräsident ein Akademiemitglied, das die Ar-
beiten der Klasse leitet. Die Tätigkeit und die Zu-
sammensetzung einer Klasse werden spätestens mit 
Beginn einer neuen Berufungsperiode (§ 9 Absätze 5 
und 7, § 11 Abs. 4 und § 14 Abs. 3) überprüft. 

§ 20 

Wissenschaftlicher Beirat „Die Frau in der 
sozialistischen Gesellschaft" 

Bei der Akademie besteht der Wissenschaftliche 
Beirat „Die Frau in der sozialistischen Gesellschaft". 
Die Arbeit des Beirates wird durch eine Forschungs-
gruppe unterstützt. 

§ 21 

Wissenschaftliche Gesellschaften 
und nationale Komitees 

der Deutschen Demokratischen Republik 

(1) Der Akademie sind wissenschaftliche Gesell-
schaften zugeordnet, für deren Tätigkeit sie die An-
leitung nach den hierfür geltenden Rechtsvorschrif-
ten ausübt. Die wissenschaftlichen Gesellschaften 
tragen durch die Verbreitung moderner wissen-
schaftlicher Erkenntnisse zur Wissenschaftsentwick-
lung in der Deutschen Demokratischen Republik 
bei und fördern die gesellschaftliche Entwicklung 
auf den Gebieten der Bildung und Kultur. 

(2) Zur Wahrnehmung der Vertretung der Wis-
senschaft der Deutschen Demokratischen Republik  

in internationalen Organisationen kann der Gene-
ralsekretär nach Beratung im Präsidium nationale 
Komitees der Deutschen Demokratischen Republik 
bei der Akademie bilden. 

Kapitel IV 

Akademische Veranstaltungen 
und Informationswesen 

§ 22 

Wissenschaftliche Konferenzen 
Leibniz-Tag, Karl-Marx-Vorlesung 

(1) Die Akademie führt Konferenzen, Arbeits-
tagungen und Beratungen zur Erörterung und Klä-
rung wissenschaftlicher Probleme sowie über Fragen 
der Koordinierung der Forschungsarbeit durch. In 
der Regel werden solche Zusammenkünfte gemein-
sam mit staatlichen Organen und wissenschaftlichen 
Gesellschaften veranstaltet. 

(2) Zu Ehren des Gründers der  Akademie findet 
in jedem Jahre als eine festliche wissenschaftliche 
Versammlung der Akademie der „Leibniz-Tag" statt. 
Auf dieser Versammlung berichtet der Präsident 
über die Tätigkeit der Akademie in dem zurück-
liegenden Zeitabschnitt, und Mitglieder wie auch 
Mitarbeiter der Akademie hagen wichtige Ergeb-
nisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten vor; zugleich 
werden die neu gewählten Akademiemitglieder vor-
gestellt. 

(3) Jeweils im Monat Mai findet eine wissens-
schaftliche Veranstaltung, die „Karl-Marx-Vor-
lesung”, statt. 

§ 23 

Informations- und Dokumentationswesen 

(1) Das wissenschaftliche Informations- und Doku-
mentationswesen der Akademie umfaßt die Biblio-
theken, die Informations- und Dokumentationsein-
richtungen und die Archive. 

(2) Das Bibliotheksnetz der Akademie besteht aus 
der Hauptbibliothek und den Bibliotheken der Insti-
tute. Die Hauptbibliothek ist Leiteinrichtung des 
Bibliotheksnetzes der Akademie. Sie sammelt die 
Schriften der Ordentlichen und Korrespondierenden 
Akademiemitglieder und erhält von ihnen jeweils 
ein Pflichtexemplar dieser Schriften. 

(3) Die Informations- und Dokumentationseinrich-
tungen sind in Verbindung mit dem Bibliotheksnetz 
entsprechend den gesamtstaatlichen wissenschaftlich

-

technischen und gesellschaftswissenschaftlichen In-
formationssystemen zu entwickeln. 

(4) Das Zentralarchiv der Akademie sammelt als 
staatliches Endarchiv das Schrift-, Bild- und Ton-
schriftgut, das im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
der Akademie anfällt. Es ist berechtigt, schriftliches 
Nachlaßgut der Akademiemitglieder und anderer be-
deutender Wissenschaftler sowie Dokumente zur 
Akademiegeschichte zu übernehmen. 
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Kapitel V 

Verleihungsrechte und Veröffentlichungen 

§ 24 

Promotionsrecht 

Die Akademie verleiht nach Maßgabe der Rechts-
vorschriften akademische Grade. Einzelheiten regelt 
die vom Präsidenten der Akademie in Abstimmung 
mit dem Minister für Hoch- und Fachschulwesen 
erlassene Verfahrensordnung. 

§ 25 

Ernennung zum Professor 

Der Akademie steht das Recht zu, wissenschaft-
liche Mitarbeiter, bei denen die erforderlichen Vor-
aussetzungen vorliegen, zum Professor zu ernennen. 
Die Ernennung erfolgt durch den Präsidenten im Ein-
vernehmen mit dem zuständigen Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Ministerrates. Einzelheiten regelt 
die vom Präsidenten der Akademie in Abstimmung 
mit dem Minister für Hoch- und Fachschulen erlas-
sene Verfahrensordnung. 

§ 26 

Auszeichnungen 

In Anerkennung wissenschaftlicher Verdienste ver-
leiht die Akademie in jedem Jahr Leibniz-Medaillen 
und in jedem 3. Jahr die Helmholtz-Medaille und den 
Friedrich-Engels-Preis. Bedingungen und Verfahren 
regeln die vom Präsidenten der Akademie erlasse-
nen Aufzeichnungsordnungen. 

§ 27 

Veröffentlichungen 

(1) Die Akademie gibt Berichte über wissenschaft-
liche Beratungen im Plenum, in Konferenzen und 
Kongressen und — soweit erforderlich — Publika-
tionen informativen Charakters über die Tätigkeit 
der Akademie heraus. Publikationen der genannten 
Art bedürfen der Zustimmung des Präsidenten. 

(2) Mit Zustimmung des Präsidenten können In-
stitute, Forschungsbereiche und problemgebundene 
Klassen wissenschaftliche Arbeiten in eigenen Schrif-
tenreihen und Fortsetzungswerken veröffentlichen. 

(3) Die Veröffentlichungen der Akademie erfol-
gen im Akademie-Verlag nach den hierfür vom Prä-
sidenten der Akademie festgelegten Richtlinien. 

(4) Publikationen von Ordentlichen und Korre-
spondierenden Mitgliedern sowie von Mitarbeitern 
der Akademie müssen der hohen gesellschaftlichen 
Stellung und Verantwortung der Akademie in der 
Deutschen Demokratischen Republik gerecht werden, 
das Ansehen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik und der Akademie fördern und der Notwendig-
keit Rechnung tragen, die wissenschaftliche Arbeit 
vor volkswirtschaftlichen und schutzrechtlichen Nach-
teilen zu bewahren. Näheres regelt eine Publika-
tionsordnung. 

Kapitel VI 

Rechtliche Stellung 
und Vertretung im Rechtsverkehr 

§ 28 

Rechtliche Stellung 

(1) Die Akademie ist juristische Person und Haus-
haltsorganisation. Ihr Sitz ist Berlin, die Hauptstadt 
der Deutschen Demokratischen Republik. 

(2) Die Akademie führt ein Dienstsiegel und ein 
Traditionssiegel. 

§ 29 

Vertretung im Rechtsverkehr 

(1) Die Akademie wird im Rechtsverkehr durch 
den Präsidenten oder durch den Generalsekretär 
vertreten. 

(2) Die Vizepräsidenten und die Leiter der For-
schungsbereiche vertreten die Akademie im Rahmen 
des ihnen durch dieses Statut übertragenen Auf-
gabenbereiches. 

(3) Die Direktoren der Zentralinstitute, Instituts-
komplexe, Institute und Forschungsstellen vertreten 
die  Akademie in Angelegenheiten ihrer Einrichtun-
gen auf der Grundlage der jeweiligen. Institutsord-
nung. 

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Leiter 
können im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches 
Mitarbeiter der Akademie oder andere Personen zur 
Vertretung schriftlich bevollmächtigen. 

(5) Die Vertretung der Akademie in internationa-
len Angelegenheiten bedarf in jedem Falle einer Be-
vollmächtigung durch den Präsidenten oder den Ge-
neralsekretär. 

(6) Die Verwaltung und Verwendung staatlicher 
finanzieller Mittel erfolgt nach den geltenden Rechts-
vorschriften. 

Kapitel VII 

Schlußbestimmungen 

§ 30 

Geschäftsordnung 

Zur Durchführung dieses Statuts erläßt der Präsi-
dent der Akademie eine Geschäftsordnung. 

§ 31 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1969 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Statut der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Anlage zur 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1963 über das Statut 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin (GBl. II S. 571) außer Kraft. 
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Auftragsgebundene Forschung — politisch-ideologische Führungsaufgabe 

Dr. Wolfgang L e u p o l d, Stellvertreter des Ministers für Wissenschaft 
und Technik der DDR 

Als wichtiger Bestandteil des ökonomischen Systems 
des Sozialismus nehmen die Fragen von Wissen-
schaft und Technik und deren effektivste wissen-
schaftsorganisatorische Gestaltung einen breiten 
Raum ein. 

Auf der 9. Tagung des Zentralkomitees der SED hob 
Genosse Walter Ulbricht hervor, daß es in dem vor 
uns stehenden neuen Abschnitt der Wissenschafts-  
und Wirtschaftspolitik darum geht, „bei wichtigen 
strukturbestimmenden Erzeugnissen und Prozessen 
Leistungen zu vollbringen, die das Höchstniveau 
mitbestimmen und die technische Entwicklung in der 
Welt vorantreiben". 

Das erfordert die vollkommene Ausschöpfung der 
ständig wachsenden Möglichkeiten und immer deut-
licher hervortretenden Vorzüge und Potenzen der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung durch eine mo-
derne, leistungsfähige Wissenschaftsorganisation im 
Rahmen der gesamten Gesellschaft. 

Damit erwachsen qualitativ höhere Anforderungen 
an das Niveau der Planung und Leitung sowie an die 
Ergebnisse von Wissenschaft und Technik. Diese An-
forderungen führen zu bedeutenden Veränderungen 
im System der Planung und Leitung der Staats- und 
Wirtschaftsorgane, Be triebe, Kombinate und wissen-
schaftlichen Einrichtungen. Sie verlangen, wie Ge-
nosse Walter Ulbricht auf der 9. Tagung des Zentral-
komitees der SED betonte, neue Denk- und Arbeits-
richtungen in der Industrie, im Hochschulwesen und 
den Einrichtungen der Akademie der Wissen-
schaften. 
Ein wesentlicher Grundgedanke der Veränderung im 
System der Planung und Leitung von Wissenschaft 
und Technik als Bestandteil des einheitlichen Repro-
duktionsprozesses besteht in der objektiv erforder-
lichen Stärkung der zentralen staatlichen Planung 
und Leitung der Grundfragen von Wissenschaft und 
Technik als einem für die Durchsetzung der Struk-
turpolitik wichtigen Erfordernis. 

Die Maßnahmen haben das Ziel, die zentrale Pla-
nung komplexer inhaltlicher Grundfragen der wis-
senschaftlich-technischen Entwicklung allseitig zu 
qualifizieren, Spitzenleistungen auf strukturpolitisch 
wichtigen Gebieten als Voraussetzung erfolgreicher 
perspektivischer Strukturpolitik zu gewährleisten 
und  auf der Grundlage dieser zielstrebigen staat-
lichen Führung und umfassender politisch-ideologi-
scher Arbeit eine wesentliche Steigerung der schöp-
ferischen Leistungsfähigkeit herbeizuführen. 

Wissenschaftlich-technische Pionierleistungen auf 
den volkswirtschaftlich strukturbestimmenden Ge-
bieten zu erzielen, erfordert, die Kräfte und Mittel in 
Forschung und Entwicklung kompromißlos auf diese 

Aufgaben zu konzentrieren, schrittweise den Über-
gang zu modernen Organisationsformen der wissen-
schaftlich-technischen Arbeit herbeizuführen und auf 
der Grundlage des ökonomischen Systems des Sozia-
lismus die soziallistische Großforschung zu ent-
wickeln. 

Dem Ziel, die Effektivität der wissenschaftlich-techni-
schen Arbeit, insbesondere die Produktivität der 
geistig-schöpferischen Arbeit, zu erhöhen, dienen 
auch die vom Präsidium des Ministerrates der DDR 
bestätigten Regelungen vom 30. September 1968. 

Diese Regelungen sind Bestandteil des Systems der 
Planung und Leitung von Wissenschaft und Technik, 
komplettieren es und lösen Impulse aus, die die 
Wirkung der Systemregelungen wesentlich verstär-
ken und detaillieren. 

Die auftragsgebundene Finanzierung wissenschaft-
lich-technischer Aufgaben und die damit verbunde-
nen Prinzipien zur Bildung und Verwendung des 
Fonds Wissenschaft und Technik sind darauf ge-
richtet, 

— die Rolle und den Wirkungsgrad der zentralen 
staatlichen Planung und Leitung in den Grundfragen 
der Strukturentwicklung und der Effektivität der 
Volkswirtschaft zu verstärken, 

— die Bedingungen für eine auf die Perspektive 
orientierte langfristige Planung des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts zu schaffen und die Erzielung 
hoher wissenschaftlich-technischer Ergebnisse öko-
nomisch wirksamer zu stimulieren, 

— das Prinzip der Eigenerwirtschaftung der Mittel 
und die wirtschaftliche Rechnungsführung der volks-
eigenen Betriebe und Kombinate zu vervollkomm-
nen und damit ihre Eigenverantwortung für die Pla-
nung und Durchsetzung des wissenschaftlich-techni-
schen Fortschritts weiter zu erhöhen. 

Die Regelungen geben keine Patentlösung für die 
Behebung der in einigen Bereichen noch vorhande-
nen Konzeptionslosigkeit auf dem Gebiet von Wis-
senschaft und Technik, sondern sie richten sich ein-
deutig den Prinzipien unserer Wissenschaftspolitik 
folgend auf eine Qualifizierung der Führungstätig-
keit auf allen Ebenen der Volkswirtschaft. 

Mit diesen Regelungen erhalten die wirtschafts-
leitenden Organe und die Leiter der Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen Leitungsinstrumente in 
die Hand, mit denen sie die Leistungsfähigkeit der 
Kollektive wirksam stimulieren können, die ihre Be-
mühungen fördern, auf volkswirtschaftlich struktur-
bestimmenden Gebieten Spitzenleistungen zu erzie-
len, und die die dazu erforderliche Konzentration der 
Kräfte und Mittel bewirken sollen. 
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Auszug aus dem Bericht des Politbüros vor der 9. Tagung des ZK der SED 
im Oktober 1968 

Veröffentlicht in: „Deutschland Archiv, 1. Jg. (1 .968), H. 9. S. 979 bis 980 

Welthöchststand in Lehre und Forschung 

Das Politbüro befaßte sich in der Berichtsperiode mit 
Fragen der Durchführung der dritten Hochschul-
reform und Grundfragen der Gesamtentwicklung des 
Hochschulwesens im Zeitraum 1971 bis 1975. 

Seit dem 6. Plenum, das eine generelle Orientierung 
für die Weiterführung der Hochschulreform in der 
DDR gab, sind sichtbare Fortschritte bei der Um-
gestaltung des Hoch- und Fachschulwesens im Rah-
men des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus gemacht worden. Ihre weitere Durch-
führung wird durch die inhaltlichen Probleme der 
Lehre und Forschung bestimmt. 

Grundlage für die Festlegung der Lehrinhalte und 
der Forschungsaufgaben müssen in jedem Falle der 
Welthöchststand und die Prognose der Entwicklung 
des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus und 
dabei besonders der strukturbestimmenden Zweige 
der Volkswirtschaft in der DDR sein. Das erfordert 
aber, die Prognose des Hochschul- und Fachschul-
wesens selbst und die sich daraus ergebenden Stu-
dienprofile und Studieninhalte wesentlich präziser 
auszuarbeiten. Diese Aufgaben müssen durch den 
Forschungsrat und das Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen gemeinsam mit den anderen Mini-
sterien ausgearbeitet werden. Das Niveau der Aus-
bildung wird vom Niveau der Forschung bestimmt. 
Die wissenschaftlich-technische Revolution erfordert 
die Entwicklung zur forschungsbezogenen Lehre. 
Lehre und Forschung müssen eine Einheit bilden und 
dem Welthöchststand entsprechen. Die Studenten müs-
sen frühzeitig an der praktischen Lehre teilnehmen 
und selbst in Kombinaten, Betrieben der Industrie und 
anderen Zweigen der Volkswirtschaft in die Projek-
tierungs-, Entwicklungs- und Forschungsarbeiten ein-
bezogen sein. Deshalb ist es notwendig, daß die VVB 
und Kombinate mit den Hochschulen und Sektionen 
der Universitäten Forschungsverträge abschließen. 

Ausgehend von den prognostischen Anforderungen 
und dem Bemühen, auch in der Ausbildung höchste 
Effektivität zu erreichen, wurden in den meisten Stu-
dienrichtungen neue Grundstudienpläne erarbeitet 
und mit Beginn des neuen Studienjahres in Kraft ge-
setzt. Eine wichtige Aufgabe besteht nunmehr darin, 
in unmittelbarer Verbindung mit der Praxis die 
Fachstudienpläne zu erarbeiten, um bis zu ihrer Ein-
führung den nötigen Vorlauf zu schaffen. In noch 
stärkerem Maße als bisher müssen dabei die Kom-
binate, VVB und Fachministerien in Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung für die Ausbildung der künfti-
gen Hochschulabsolventen bestimmenden Einfluß 
ausüben. 

Bei der Ausarbeitung neuer Lehrpläne ist sowohl die 
Aufnahme modernster Wissenschaftsgebiete als auch 
die allseitige Durchsetzung eines wissenschaftlich

-

produktiven Studiums und der sozialistischen Ge-
meinschaftsarbeit zu sichern. Die Erhöhung der 
Effektivität des Studiums hängt auch entscheidend 
davon ab, wie es gelingt, die Lehr- und Lernprozesse 
nach modernsten didaktisch-methodischen Prinzipien 
zu gestalten. Deshalb muß der Rationalisierung des 
Studienprozesses, der Programmierung des Lehr-
stoffes sowie dem Einsatz moderner Unterrichts-
mittel und Unterrichtsmethoden weitaus größere 
Aufmerksamkeit zugewandt werden. Diese moder-
nen Unterrichtsmittel können nur in enger Zusam-
menarbeit mit den VVB, Kombinaten und den zu-
ständigen Fachministerien geschaffen werden. 

Mit der Bildung neuer Leitungsformen und Leitungs-
ebenen an den Universitäten und Hochschulen selbst 
wurden erste Voraussetzungen für die wissenschaft-
liche Leitung der Produktivkraft Wissenschaft ent-
wickelt. Die Aufgabe besteht jetzt darin, angefangen 
im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, das 
gesamte Leitungssystem auf eine höhere Stufe zu 
heben. Voraussetzung dafür ist, die inneren Gesetz-
mäßigkeiten, Zusammenhänge und Abhängigkeiten, 
die Methodik und Organisationsweise der Wissen-
schaft selbst planmäßig und zügig zu erforschen und 
die modernste, effektivste Wissenschaftsorganisa-
tion in die Praxis umzusetzen. 

Eine wesentlich größere Bedeutung muß innerhalb 
der Hochschulreform der Weiterbildung der Wissen-
schaftler beigemessen werden. Die Erreichung von 
Höchstleistungen in Forschung und Lehre hängt ent-
scheidend davon ab, wie die Hochschullehrer ihre 
eigene Arbeit ständig an der Weltspitze messen. Das 
kann aber nicht mehr allein durch individuelles Lite-
raturstudium oder Kongreßbesuche erreicht werden. 
Die planmäßige Weiterbildung der Wissenschaftler 
in Wissensgebieten, die dem Weltstand entsprechen 
und zur Vermittlung neuester Erkenntnisse in Wis-
senschaft und Technik dienen, wird zu einer unbe-
dingten Notwendigkeit. 

Durch das Ministerium für Hoch- und Fachschul-
wesen muß deshalb in Zusammenarbeit mit dem For-
schungsrat und dem Ministerium für Wissenschaft 
und Technik ein System der Weiterbildung geschaf-
fen werden, das sowohl inhaltliche als als termin-
liche Festlegungen für den Wissenschaftler enthält. 
Genauso notwendig wird es sein, im Weiterbildungs-
system die neuesten Erkenntnisse und Methoden der 
akademischen Lehre zu vermitteln. 

Die konsequente Durchführung der Hochschulreform 
erfordert gleichzeitig die Umgestaltung der In

-

genieur- und Fachschulen der DDR, um sowohl qua- 
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litiativ als auch quantitativ bei der Ausbildung von 
wissenschaftlichen Kadern, besonders für die Tech-
nologie, den perspektivischen Erfordernissen unse-
rer gesellschaftlichen Entwicklung gerecht zu werden. 

Es ist notwendig, eine große Zahl produktionsorien

-

tierter wissenschaftlich ausgebildeter Technologen, 

vor allem für strukturbestimmende Fachrichtungen, 
beschleunigt heranzubilden und dazu einige In-
genieurschulen zu Ingenieurhochschulen zu entwik-
keln. Durch eine von den Bedürfnissen der Zukunft 
ausgehende und den Lehrstoff optimierende Neu-
gestaltung des Ingenieurstudiums ist die Effektivität 
der Ausbildung zu erhöhen. 


